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1 Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

. 81.058 ns Verhinderung missbräuchlicher Preise. 
Volksinitiative 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 9. Septem
ber 1981 (BBI III, 342) zur Volksinitiative· «zur 
Verhinderung missbräuchlicher Preise». 

N Ammann-Bern, Ammann-St. Gallen, Barras. Basler, 
Biderbost, Bonnard, Eppenberger-Nesslau, Frey
Neuenburg, Girard, Grobet, Hofmann, Jaeger, Jag
gi, Keller, Meizoz, Messmer, Neukomm, Oehler, 
Schirli (19) 

S Genoud, Affolter, Arnold, Bawnberger, Cavelty, 
Debetaz, Gassmann, Guntern, Hefti, Lieberherr, Pil
ler, Reymond, Schmid, Stucki, Ulrich (15) 

1982 28. Januar. Beschluss des Nationalrates abwei
chend vom Entwurf des Bundesrates. 

1982 9 März. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1982 19. Mirz. Beschluss des Nationalrates: Der Bun

desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen. 

1982 19. März. Beschlww des Stiinderates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt 1, 858 

81.058 ne Formation des prix. Empfchement des 
abus. Initiative populaire 

Message et projet d'arrete du 9 septembre 1981 
(FF III, 314) sur rinitiative populaire tendant ä 
empecher des abus dans Ja formation des pri.x». 

N Ammann-Berne, Ammann-Saint-Gall, Barras. Basler, 
Biderbost, Bonnard, Eppenberger-Nesslau, Frey
Neuchlite). Girard, Grobet, Hofmann, Jaeger, Jaggi, 
Keller, Meizoz, Messmer, Neukomm, Oehler, Schärli 

(19) 
E Genoud, Affolter, Arnold, Baumberger, Cavelty, De

betaz, Gassmann, Guntern, Hefti, Lieberherr, Piller, 
Reymond, Schmid, Stucki, Ulrich (15) 

1982 28 jaovier. Dkislon du Conseil national modifiant 
Je projet du Conseil federal. 

1982 9 man. Declsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1982 19 mars. Declsion du Conseß national: L'arrete est 

adopte en votation finale. 
1982 19 man. Declsion du Conseil des Etats: L'ardte 

est adopte en votation finale. 

Feuille federale I, 861 
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2 Detaillierte Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume detaille des deliberations 

2.1 

2.11 

Nationalrat 

Eintretensdebatte 

Bericht und Antrag der Kommission 

1. 78.227 p Iv. Preisüberwachung 
(Grobet) 

2. 78.236 p Iv. Preisüberwachung 
(Jaeger) 

3. Entwurf Kommission Chopard 

4. 81.270 Petition. Preisüber
wachung 

Ammann-BE, Berichterstatter 
Jaggi, rapporteur 
Jaeger 
Neukomm 
Bonnard 
Messmer 
Oehler 
Basler 
Biel 
Carobbio 
Röthlin 
Christinat 
Biderbost 
Morf 
Frey-NE 
Allenspach 
Herczog 
Eppenberger 
Rüttimann 
Hoffmann 
Keller 
Pini 
Bäumlin 
Bircher 
Magnin 
Ziegler-SO 
Robbiani 
Koller Arnold 
Uchtenhagen 
Grobet 

Conseil .. national 

Debab sur l'entree en matiere 

Rapport et proposition de la 
cornmission 

m 

1. Iv p. Surveillance des 
prix (Grobet) 

2. Iv p. Surveillance des 
prix (Jaeger) 

3. Proposition de la com
mission Chopard 

4. 81.270 petition. Surveillance 
des prix 
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Ammann-BE, Berichterstatter 
Jaggi, rapporteur 
Honegger, Bundesrat 

Abstimmungsverfahren 

2.~2 Detailberatung 

Procedure devote 

Discussion par article 

A Bundesbeschluss über die Volks- A Arrete federal concernant 
initiative "zur Verhinderung 
missbräuchlicher Preise" 

Präsidentin 

Vorabstimmungen zum Gegenvor
schlag 

Ammann-BE, Berichterstatter 

Hauptabstimmung 

Morel 
Dupont 
Weber Leo 
Präsidentin 

Namentliche Abstimmung 

Gegenvorschlag 

Präsidentin 

Namentliche Abstimmung 

Gesamtabstimmung 

B Bundesbeschluss über die 
Preisübe:rwachung 
(Minderheit, zurückgezogen) 

Präsidentin 

Abschreibungen 

Jaeger 

Schlussabstimmung 

!'initiative populaire "ten
dant ä empecher des abus dans 
la formation des prix" 

Votes preliminaires sur le 
contre-projet 

Votes principaux 

Vote par appel nominal 

Contre-projet 

Vote par appel nominal 

Vote sue l'ensemble 

B Arrete federal sur la 
surveillance des prix 
(minorite, retire) 

Classements 

Vote final 

.TI2 

31 
33 
34 
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36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 
37 
37 
37 

37 

38 

38 

38 

38 

38 

41 

41 

55 

55 



2.2 Ständerat 

2.21 Eintretensdebatte 

2.22 

Genoud, rapporteur 
Lieberherr, Minderheit 
Debetaz 
Stucki 
Guntern 
Reymond 
Egli 
Honegger, Bundesrat 
Lieberherr 

Detailberatung 

Präsidentin 
Aubert 
Genoud 
Honegger, Bundesrat 
Aubert 

Abstimmung 

Gesamtabstimmung 

Schlussabstimmung 

Conseil des Etats 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par article 

Vote 

Vote sur 1 1ensemble 

Vote final 
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45 
46 
47 
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48 
49 
so 
so 
52 

52 

53 
53 
53 
53 
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54 

57 



3 Redner liste 

3.1 Nationalrat 

Allenspach 
Ammann-BE, Berichterstatter 
Basler 
Bäumlin 
Biderbost 
Biel 
Bircher 
Bonnard 
Carobbio 
Christinat 
Dupont 
Eppenberger 
Frey-NE 
Grobet 
Herczog 
Hofmann 

r= 

Honegger, Bundesrat 
Jaeger 
Jaggi, rapporteur 
Keller 
Koller Arnold 
Magnin 
Messmer 
Morel 
Morf 
Neukomm 
Oehler 
Pini 
Präsidentin 
Robbiani 
Röthlin 
Rüttimann 
Uchtenhagen 
Weber Leo 
Ziegler-SO 

3.2 Ständerat 

Aubert 
Debetaz 
Egli 
Genoud, rapporteur 
Guntern 
Honegger, Bundesrat 
Lieberherr 
Reymond 
Stucki 

V7 --

Liste des orateurs 

Conseil national 

23 
3, 31, 37 
16 
27 
21 
17 
27 
13 
18 
21 
37 
24 
22 
30 
24 
25 
34 
10, 55 
8, 33 
26 
29 
28 
14 
37 
22 
12 
15 
26 
37, 38, 41 
28 
20 
24 
30 
37 
28 

Conseil des Etats 

53, 54 
47 
so 
45, 53 
48 
so, 53 
46, 52 
49 
48 



4 Schwerpunkte der Diskussion 

Geld- und Kreditwesen 
Hypothekarzins 
Inflation, Teuerung 

Kartellrecht 

Konjunkturpolitik 
Notrecht 
Preisbildung 
Preisüberwachung 

- konjunkturspolitisch 
(Gegenvorschlag, temporär) 

- wettbewerbspolitisch 
(permanent) 

Prei'süberwachungsbeschluss 1975 
psychologischer Effekt 
Volksinitiative 
Wettbewerb, freier 

Wettbewerbspolitik 

V1f -

Seitenunterteilung 
a 1 
-t--

C 

b 1 d 

3b, 6cd, 9a 
6d, llb, 16d, Sla 
6a, 6d, 8d, lObd, 13c, 14c, 15a, 16c, 18d, 
19b, 21a, 25a, 47a 
3d, Sd, 6b, lOa, llc, lSbc, 17cd, 18c, 21d, 
25d, 29d, 30b, 3Sc, 47b 
3c, 4a, 9a, 12d, 46b, 47d 
7c, 20, 47a 
4d, llab, 12a, 14d, 24a, 4Sd 

Sc, 6d, Bd, 9ac, 10d, llc, 12d, 13cd, 16d, 
17d, 21d, 22d, 2Sd, 26d, 27a, 28c, 31a, 
34d, 46c, 47c, 49ac, S3a 

Sc, Bd, 9b, 10d, 12c, 13b, 14b, lSd, 16bc, 
17c, 21c; 22c, 23b, 2Sb, 26c, 29c, 34d, 456 
46c 
4d, Sc, i2a, i4b 
7a, 9d, 12a, 20b, 22b 
9bd; lob; 15d, 21b, 22b, 45c 
4a, 5d, 6a, lob, llb, 12c, 13a, 16c, 17b, 
19a, 20c, 22c, 23c, 2Sb, 29b, 30c, 32a, 
4Sc, 46c, 48c, 50bd 
4a, lobd, llc, 17b, 22c, 30c, 46d 



4 Elements essentiels du debat 

Arrete sur la surveillance des prix 
Concurrence, politique de la 
Droit des cartels 

Droit d'urgence 
Effet psychologique 
Inflation, rencherissement 

Initiative populaire 
Marche 

Politique conjoncturelle 
Politique monetaire et du credit 
Prix, formation des 
Prix, surveillance des 

- conjoncturelle (contre-pro
jet, temporaire) -

- structurelle (permanente_) 

Taux hypothecaire 

V lll_ -

Repartition des pages 

4d, Be, 12a, 14b 
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b 
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4a, lObd, llc, 17b, 22c, 30c, 46d 
3d, Sd, 6b, lOa, llc, lSbc, 17cd, 18c, 
21d, 2Sd, 29d, 30b, 3Sc, 47b 
7c, 20, 47a 
7a, 9d, 12a, 20b, 22b 
6a, 6d, Bd, lObd, 13c, 14c, lSa, 16c, 18d, 
19b, 21a, 2Sa, 47a, 
9bd, lob, lSd, 21b, 22b, 4Sc 
4a, Sd, 6a, lOb, llb, 12c, 13a, 16c, 17b, 
19a, 20c, 22c, 23c, 2Sb, 29b, 30c, 32a, 
4Sc, 46c, 48c, SObd 
3c, 4a, 9a, 12d, 46b, 47d 
3b, 6cd, 9a 
4d, llab, 12a, 14d, 24a, 4Sd 

Sc, 6d, 8d, 9ac, 10d, llc, 12d, 13cd, 16d, 
17d, 21d, 22d, 2Sd, 26d, 27a, 28c, 31a, 
34d, 46c, 47c, 49ac, S3a 
Sc, 8d, 9b, lOd, 12c, 13b, 14b, lSd, 16bc, 
17c, 2.lc·, 22c, 23b, 2Sb, 26c, 29c, 34d, 
4Sd, 46c 
6d, llb, 16d, Sla 



Nationalrat 
Conseil national 
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27.Januar1982 N 

81.058 

Verhinderung missbräuchlicher Preise 
Volksinitiative 
Formation des prix. Empechement des abus 
Initiative populaire 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. September 198l (8B1 III 342) 
Message et projet d'arrilte du 9 septembre 1981 (FF III 314) 

78.227 

Parlamentarische Initiative 
Preisüberwachung (Grobet) 
Initiative parlementaire 
Surveillance des prix (Grobet) 

78.236 

Parlamentarische Initiative 
Preisüberwachung (Jaeger) 
Initiative parlementalre 
Surveillance des prix (Jaeger) 

81.270 
Petition von Lesern der ccBerner Tagwacht,, 
Preisüberwachung 
Petition de lecteurs de la «Berner Tagwacht» 
Survelllance des prix 

Herr Ammann-Bern unterbreitet namens der Kommission 
den nachfolgenden schriftlichen Bericht: 
Die Kommission des Nationalrates, die sich mit der Bot
schaft des Bundesrates zur Volksinitiative «zur Verhinde
rung missbräuchlicher Preise» und mit dem diesbezügli
chen Gegenvorschlag zu befassen hatte, war auch damit 
beauftragt, eine Reihe weiterer Vorstösse zur Preisüberwa
chung vorzuberaten. 
1. 78.227 Parlamentarische Initiative. Preisüberwachung 
~Grobet) 
1.1 Die am 18. September 1978 eingereichte parlamentari
sche Initiative schlägt folgende Änderung von Artikel 
31quinquies Absatz 2 der Bundesverfassung vor: 
Bei Massnahmen auf den Gebieten des Geld- und Kredit
wesens, der Überwachung von Preisen sowie Miet- und 
Pachtzins, der öffentlichen Finanzen und der Aussenwirt
schaft kann der Bund nötigenfalls von der Handels- und 
Gewerbefreiheit abweichen. 

99 Verhinderung missbräuchlicher Preise 

Texte fran9ais 
La Confederation peut deroger, s'il le taut, au principe de la 
liberte du commerce et de l'industrie lorsqu'elle prend des 
mesures dans les domaines de la monnaie et du credit, de 
la surveillance des prix et des loyers et des fermages. des 
finances publiques et des relations economiques exterieu
res. 

1.2 Die Initiative will die klassischen konjunkturpolitischen 
Instrumente im zweiten Absatz des Konjunkturartikels 
durch die Überwachung von Preisen sowie von Miet- und 
Pachtzinsen ergänzen. Nach der Auffassung des Initianten 
hat diese Lösung den Vorteil der Klarheit und Einfachheit. 
Sie begnügt sich damit, auf Verfassungsstufe den Grund
satz zu verankern, während die Einzelheiten im Gesetz fest
zuhalten wären. 
Der Gegenvorschlag des Bundesrates, dem die Kommis
sion mehrheitlich zustimmt, enthält ebenso wie die Initiative 
Grobet eine konjunkturpolitisch motivierte Preisüberwa
chung, unterscheidet sich aber von dieser Initiative in 
zweierlei Hinsicht: die Preisüberwachung stellt nach dem 
Gegenvorschlag eine ergänzende Massnahme dar. Eingriffe 
in die Preisbildung wären nur dann statthaft, wenn die 
ordentlichen Mittel der Konjunkturpolitik (Art. 31quinquies 
Abs. 1 und 2) zur Bremsung des Preisauftriebs nicht ausrei
chen. Gegenüber der Initiative Grobet sieht der Gegenvor
schlag zudem bereits auf Verfassungsstufe eine doppelte 
Befristung vor. Einmal sind alle auf diese Norm abgestütz
ten Massnahmen bereits im Zeitpunkt ihres Erlasses zu 
befristen. Tritt eine Beruhigung der Preisentwicklung noch 
vor Ablauf dieser Frist ein, so sind sie sofort und vorzeitig 
aussor Kraft zu setzen. Die Kommission beschloss in der 
Eventualabstimmung mit 10 zu 5 Stimmen, den Text des 
Bundesrates demjenigen der Initiative Grobet vorzuziehen. 

Antrag 
Die Kommission beantragt, der Initiative keine Folge zu 
geben und sie abzuschreiben. 

Proposition 
La commission propose de ne pas donner suite a !'initiative 
et de la classer. 

2. 78.236 Parlamentarische Initiative. Preisüberwachung 
(Jaeger) 
2.1 Die parlamentarische Initiative Jaeger vom 14. Dezem
ber 1978 schlägt vor, die Bundesverfassung sei durch einen 
Artikel 31sexies wie folgt zu ergänzen: 
Zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung 
erlässt der Bund Vorschriften für eine Überwachung der 
Preise und Preisempfehlungen bei Waren und Leistungen 
von Kartellen und kartellähnlichen Organisationen des priva
ten und des öffentlichen Rechts, insbesondere von markt
mächtigen Unternehmungen. Er erlässt Vorschriften über 
die Herabsetzung solcher Preise, sofern diese in miss
bräuchlicher Ausnützung der Marktlage festgesetzt oder 
beibehalten werden. 

Texte fran9ais 
Aux fins d'empecher des abus dans la formation des prix, la 
Confederation edicte des prescriptions sur la surveillance 
de prix et des recommandations de prix s'appliquant aux 
marchandises et prestations offertes par las cartels et 
organisations analogues de droit prive ou de droit public, 
notamment par des entreprises occupant une forte position 
sur le marche. Elle edicte des prescriptions sur l'abaisse
ment de tels prix dans la mesure ou ils sont fixes ou mainte
nus a la suite d'une exploitation abusive de la situation sur 
le marche. 

2.2 Nationalrat Jaeger reichte seine parlamentarische Initia
tive am 14. Dezember 1978 ein, nachem der Rat in der Juni
session desselben Jahres eine vom Initianten stammende 
Motion mit ähnlicher Zielsetzung abgelehnt hatte. Die vom 
Initianten angestrebte wettbewerbspolitisch motivierte 
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Formation des prix 

Preisüberwachung geht davon aus, dass nicht auf allen 
Waren- und Dienstleistungsmärkten Wettbewerbsbedingun
gen gegeben sind. Es sind dies all jene Bereiche, In denen 
Kartelle sowie private oder öffentllch-rechtllche Unterneh
men eine marktbeherrrschende oder den Markt wesentlich 
beeinflussende Stellung Innehaben oder wo keine Möglich·· 
kflit besllilht, Wottboworbsvorhältnisse herbeizuführen. Für 
die Preisbildung badeutet dies, dass Unternehmen mit 
Monopolcharakter, Kartelle und ähnliche Organisationen 
höhere Preise durchsetzen können, als dies unter,Konkur
renzbedingungen der Fall wäre. Die Preisüberwachung soll 
bewirken, dass die marktbeherrschenden Unternehmen 
übersetzte Preise herabsetzen und zu hohe Gewinne durch 
Preisreduktionen an die Konsumenten weitergeben. 
Nachdem bekannt geworden war, dass Konsumentinnenor
ganisationen beschlossen hatten, eine Volksinitiative «zur 
Verhinderung mlssbräuchllcher Preise» mit wettbewerbs
politischer Zielsetzung zu lancieren, beschloss die Kommis
sion, ihre Beratungen vorläufig auszusetzen. Am 8. Juni 
1979 wurde die in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
abgefasste Volksinitiative mit 133 082 gültigen Unterschrif
ten eingereicht. Der Text der Volksinitiative unterscheidet 
sich nur in redaktioneller, nicht aber in inhaltlicher Hinsicht 
von der parlamentarischen Initiative Jaeger. 
Die Mehrheit der Kommission lehnt einen wettbewerbspoli
tisch motivierten Dauereingriff' in die Preisbildung ab. Eine 
befristete Preisüberwachung soll nach dem Gegenvor
schlag des Bundesrates nur aus konjunkturpolitischen 
Gründen eingeführt werden. Dieser Entscheid wurde mit 1 O 
zu 5 Stimmen gefasst. 

Antrag 
Die Kommission beantragt, der Initiative keine Folge zu 
geben und sie abzuschreiben. 

Proposition 
La commission propose de ne pas donner suit a !'initiative 
et de la classer. 

3. Beschlussentwurf der Kommission Chopard 
3.1 Die mit der Behandlung der parlamentarischen Initiative 
Waldner beauftragte Nationalratskommission hatte 
beschlossen, dem Plenum nicht nur einen Verfassungsarti
kel über den Konsumentenschutz vorzuschlagen, sondern 
zugleich Artikel 31quinquies der Bundesverfassung durch 
einen Absatz 2bis wie folgt zu ergänzen (BBI 1979 II 56): 
Reichen die Massnahmen nach Absatz 2 nicht aus, so ist 
der Bund befugt, eine Preisüberwachung und die Herabset
zung ungerechtfertigter Preise anzuordnen. Solche Mass
nahmen sind zu befristen. 

Texte tran9ais 
Si les moyens vises au 2° alinea ne suffisent pas, la Confe
deration a le droit d'ordonner une surveillance des prix et 
l'abaissement des prix injustifies. Les mesures doivent etre 
limitees dans le temps. 

3.2 Am 26. September 1979 folgte der Nationalrat einem 
Ordnungsantrag seiner Kommission und setzte die Bera
tungen über diesen Beschlussesentwurf aus, bis die Stel
lungnahme des Bundesrates zur Volksinitiative der Konsu
mentinnenorganisationen vorliege. In der Dezembersession 
1981 wurde der Beschlussesentwurf aus Gründen der 
Koordination derjenigen Nationalratskommission zugewie
sen, die sich mit der Volksinitiative zu befassen hat. 
Der Antrag der Kommission Chopard unterscheidet sich 
nur unwesentlich vom Gegenvorschlag des Bundesrates 
zur Volksinitiative. Dieser Gegenvorschlag setzt zwar mit 
der Einschiebung der Worte «insbesondere für Kartelle und 
ähnliche Organisationen» einen Schwerpunkt, bezieht sich 
jedoch auf alle Wirtschaftsbereiche. Massgebend für die 
Einsetzung einer Preisüberwachung soll nach beiden Vor
schlägen der Verlauf der Konjunktur sein. Gemeinsam ist 
den Vorschlägen auch die Befristung. Die Kommission 
beschloss in der Eventualabstimmung mit 9 zu 4 Stimmen, 
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den Text des Bundesrates demjenigen der Kommission 
Chopard vorzuziehen. 

Antrag 
Die Kommission beantragt, den Beschlussesentwurf als 
erlediut abzuschreiben. 

Proposition 
La commlsslon propose de classer le projet de revision 
constitutionnelle. 

4. 81.270 Petition. Preisüberwachung 
4.1 Die von 2570 Leserinnen und Lesern der «Berner Tag
wacht» unterzeichnete und am 20. Juli 1978 eingereichte 
Petition hat den folgenden Wortlaut: 
Die Unterzeichneten sind empört über die Haltung der bür
gerlichen Mehrheit im Nationalrat, die bisherige gut funktio
nierende Preisüberwachung auf Ende Jahr ersatzlos auslau
fen zu lassen. Sie fordern Bundeshaus und Parlament auf, 
in der nächsten Session auf diesen Beschluss zurückzu
kommen, damit die Einrichtung der Preisüberwachung auch 
in den kommenden Jahren weitergeführt wird. Der Kampf 
gegen die Teuerung muss geführt werden, bevor uns die 
Inflationslawine überrollt hat. 

Texte fram;ais 
Les soussignes sont indignes par l'attitude de la majorite 
bourgeoise du Conseil national qui ne prevoit aucune 
mesure pourcompenser l'abrogation, a la finde l'annee, du 
regime de la surveillance des prix, qui a donne satlsfaction. 
lls exigent que le Conseil federal et le Parlament reviennent · 
sur cette decision lors de la prochaine session, afin que la 
surveillance des prix soit maintenue au cours de ces pro
chaines annees. La lutte contre le rencherissement doit 
etre poursuivie avant que nous ne soyons de nouveau sub
merges par l'inflation. 

4.2 Der Preisüberwachungsbeschluss 1972 wurde gestützt 
auf Artikel 89bis Absätze 1 und 3 der Bundesverfassung 
erlassen, sofort in Kraft gesetzt und bis Ende 1975 befri
stet. Bevor dieser Beschluss ausser Kraft trat, genehmigte 
die Bundesversammlung am 19. Dezember 1975 einen 
neuen dringlichen Bundesbeschluss über die Preisüberwa
chung (AS 1975 2552), der bis Ende 1978 befristet wurde. 
Auch der Preisüberwachungsbeschluss von 1975 musste, 
da ihm eine ordentliche Verfassungsgrundlage fehlte, auf 
den Dringlichkeitsartikel der Bundesverfassung abgestützt 
werden. Der Verzicht auf die Verlängerung der notrechtli
chen Beschlüsse zur Preisüberwachung führten zur vorlie
genden Petition. 
In der Kommission wurde der Antrag gestellt, den Preis
überwachungsbeschluss von 1975 wieder aufzunehmen. 
Der Antrag wurde jedoch bei einem Verhältnis von 8 zu 8 
Stimmen durch den Stichentscheid des Präsidenten abge
lehnt. Für die Mehrheit der Kommission war dabei massge
bend, dass für die Preisüberwachung nicht wieder Not
recht, sondern eine dauernde Verfassungsgrundlage 
geschaffen werden soll. 

Antrag 
Die Kommission beantragt, von der Petition Kenntnis zu 
nehmen, ihr jedoch keine Folge zu geben. 

Proposition 
La commission propose de preridre acta de la petition, mais 
de ne pas y donner de suite. 

Ammann-Bern, Berichterstatter: Wann ist ein Preis gerecht 
und angemessen? Das ist hier die Frage. Es ist wohl richtig, 
wenn wir uns zu Beginn unserer Beratungen diese grund
sätzliche Frage stellen. Wenn ich etwas leiste, dann möchte 
ich dafür einen möglichst hohen Preis erhalten. Wenn ich 
eine Leistung kaufe, dann möchte ich dafür einen möglichst 
tiefen Preis bezahlen. Es gehört fast zur Regel, dass ein 
und derselbe Preis für eine bestimmte Leistung gleichzeitig 
zu hoch und zu tief empfunden wird, je nachdem, ob ich lei-
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ste oder bezahle. Diese gegensätzlichen Standpunkte 
bestehen seit Menschen Güter und Wertgegenstände tau
schen und Leistungen belohnen. Wir verlangen von einem 
Preisüberwacher sicher zuviel, wenn wir ihm über diese 
ewige Streitfrage letzte Entscheidungskompetenz zubilli
gen. 
Sehr viel einfacher ist es, wenn sich der Preis aus dem 
freien Spiel von Angebot und Nachfrage ergibt. Das will 
noch nicht heissen, dass der sich so ergebende Preis 
gerecht und angemessen ist. Man kann dann jedoch keinen 
Dritten dafür verantwortlich machen. Man muss sich selber 
überlegen, wie man sich den Gegebenheiten anpassen 
kann. Auch das gilt sowohl für den Anbieter wie für den 
Käufer. Verliert dieses System durch ausserordentliche 
Umstände das Gleichgewicht, wird die eine Seite über
mächtig, so sucht der schwächere Teil sofort irgendwoher 
Unterstützung. Der Ruf nach dem Preisüberwacher, dem 
Schiedsrichter, ist dann unüberhörbar, im vorliegenden Fall 
von den Konsumentinnenorganisationen. Dabei gibt es min
destens gleich viele Menschen in unserem Land, die Hilfe 
suchen, nach einem gerechten Preisüberwacher Ausschau 
halten, der ihnen zu einem höheren Preis für Ihre Leistun
gen verhelfen sollte. Es sind darunter Produzenten, Fabri
kanten, aber vor allem auch die grosse Zahl der Arbeitneh
mer, zu denen wir praktisch alle gehören. Pikant wird es, 
wenn man feststellen kann, dass dieselben Personen das 
eine wie das andere gleichzeitig tun. Das ist weiter nicht 
verwunderlich, sind doch die meisten von uns gleichzeitig 
Konsument und Erbringer von Leistungen. Denken wir des
halb in unseren Beratungen immer daran, dass hinter jedem 
Preis Leistungen von Menschen stehen, dass Preise nicht 
nur zu hoch, sondern ebenso leicht zu tief sein können. 
Wir hatten vor 1972 und vor 1975 eindeutig aussergewöhnli
che Zeiten, die den dringlichen Bundesbeschluss über die 
Preisüberwachung wahrscheinlich rechtfertigten. Seit Ende 
1978 ist dieser jedoch ausser Kraft. Schon vor seinem Aus
laufen wurden Stimmen laut, welche die Meinung vertraten, 
dass diese Stelle unter den damaligen Umständen bereits 
nicht mehr notwendig gewesen sei. 
Auf der anderen Seite wurden als Gegengewicht weitere 
Vorstösse für eine Verankerung dieser Massnahme in der 
Verfassung gemacht. Es betrifft dies die parlamentarische 
Initiative Waldner für Konsumentenschutz, bei deren 
Behandlung die Kommission den Räten einen Verfassungs
artikel für befristete Massnahmen zur Preisüberwachung 
unterbreitete. Dieser Vorschlag ist praktisch identisch mit 
dem Gegenvorschlag des Bundesrates; er war ebenfalls 
Gegenstand der Beratungen unserer Kommission. Auch 
unsere Kollegen Grobet und Jaeger reichten noch während 
der Laufzeit der Preisüberwachung parlamentarische Initia
tiven ein. 
Am 8. Juni 1979 schliesslich haben die Konsumentinnenor
ganisationen der Schweiz ihre Volksinitiative zur Verhinde
rung missbräuchlicher Preise mit über 133 000 gültigen 
Unterschriften eingereicht. Die parlamentarischen Initiativen 
Grobet und Jaeger, aber auch der Vorschlag Waldner/Cho
pard wurden zurückgestellt, bis die Botschaft des Bundes
rates zur Volksinitiative der Konsumentinnen behandelt 
werden konnte. 
In zwei Sitzungen, zum Teil mit Hearings, haben wir die vor
liegende Botschaft eingehend behandelt, selbstverständlich 
auch die beiden parlamentarischen Initiativen Grobet und 
Jaeger, und darüber hinaus hatten wir gebührend Kenntnis 
zu nehmen von einer Petition von 2570 Leserinnen und 
Lesern einer Berner Tageszeitung, die dagegen protestier
ten, dass Ende 1978 die Preisüberwachung ersatzlos aus
laufen sollte. 
Dem Bundesrat und speziell der Verwaltung möchte ich an 
dieser Stelle bestens danken für die ausserordentlich inte
ressante, sachliche und ausgewogene Botschaft, welche 
die sehr komplexen Probleme praktisch von allen Seiten 
beleuchtet. Sehr deutlich wurden dabei vor allem auch die 
bisherigen Erfahrungen realistisch ausgewertet. Sie stellt 
ein wertvolles Dokument dar, auf das man immer wieder 
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zurückgreifen wird, wenn über Preise diskutiert wird, auch 
ausserhalb des Parlamentes. 
In meinem Rapport gehe ich davon aus, dass diese Bot
schaft von allen Parlamentariern, die sich für diese Fragen 
ernsthaft interessieren, eingehend studiert worden ist. Des
halb werde ich darauf verzichten, einzelne Stellen aus der 
Botschaft besonders hervorzuheben oder gar zu zitieren. 
Die grundsätzlichen Fragen der fast wissenschaftlichen 
Abhandlung sind in der Kommission eigentlich von keiner 
Seite in Frage gestellt worden. Natürlich wurden im Endef
fekt aus diesen grundsätzlichen Fragen recht unterschiedli
che Schlüsse gezogen. Ich werde also vielmehr versuchen, 
wesentliche Probleme der Diskussion etwas näher zu erläu
tern. 
An sich richtig, jedoch nicht sehr handgreiflich und allge
mein verständlich erscheint mir die in der Botschaft vorge
nommene grundsätzliche Unterscheidung zwischen einer 
konjunkturpolitischen und einer wettbewerbspolitischen 
Preisüberwachung zu sein. Das wesentlichste Unterschei
dungsmerkmal scheint mir doch die Frage zu sein, ob der 
Preisüberwacher nur zusätzlich zu anderen Massnahmen 
im Kampf .gegen die Inflation und erst beim Vorliegen ganz 
besonderer Situationen, namentlich befristet, eingesetzt 
werden soll oder ob es um eine permanente Institution 
gehen soll, die unabhängig von anderen Massnahmen als 
feste Einrichtung vorgesehen ist. In der Botschaft wird die
ser letztere Lösungsansatz als wettbewerbspolitisch 
bezeichnet. Diese Benennung empfinde ich als sehr 
unglücklich. Alle sind sich nämlich darin einig, dass sich die 
Preise unbedingt im freien Wettbewerb und möglichst 
unbeeinflusst durch staatliche Eingriffe ergeben sollten. 
Ganz besonders trifft dies jedoch für die Gegner jeder 
Preisüberwachung oder auch einer befristeten Überwa
chung zu. 
Es gibt einzelne Teilbereiche unserer Wirtschaft, wo dies 
aus verschiedenen Gründen nicht der Fall sein kann. Nie
mand kann ein allgemein gültiges Verfahren angeben, wie 
man diesen fehlenden Wettbewerb zweckmässigerweise 
durch eine Preisüberwachung ersetzen kann. Ganz offen
sichtlich ist dies in erster Linie Aufgabe des in Revision 
befindlichen Kartellgesetzes und des Konsumentenschutz
gesetzes, welche sicherstellen müssen, dass, wo immer 
möglich, ein vernünftiger Wettbewerb vorhanden ist. Auch 
ohne ausdrückliche Preisüberwachungsartikel haben diese 
Gesetze unter allen Umständen mit wettbewerbsgerechten 
Preisen als wichtigstem Kriterium zu tun. Ich bin überzeugt, 
dass der enorme Widerstand gegen einen speziellen Preis
überwachungsartikel in diesem Gesetz, im Kartellgesetz, 
letztlich aus der Erkenntnis heraus entstanden ist, dass 
eben die Preisüberwachung an sich kaum ein taugliches 
Mittel ist, als Ersatz für den fehlenden Wettbewerb zu die
nen. Dass es namentlich rein gar nichts dazu beitragen 
kann, diesen fehlenden Wettbewerb wirklich entstehen zu 
lassen. 
Aus diesen Überlegungen werde ich in den folgenden Aus
führungen die sogennannte wettbewerbspolitische Preis
überwachung konsequent vereinfacht als permanente 
Preisüberwachung bezeichnen, wie dies übrigens auch in 
der Pressekonferenz am Schluss unserer Kommissionsar
beit von beiden Sprechern geschehen ist. 
Die Schwerpunkte der Diskussion lagen bei den folgenden 
Problemkreisen. 
1. Wirksamkeit der Preisüberwachung, Chancen und Ge
fahren; 
2. Permanente Preisüberwachung oder nur bei besonderen 
konjunkturellen Verhältnissen; 
3. Verfassungsartikel, ja oder nein? Ordnungspolitische 
Aspekte; 
4. Wann sollte eventuell ein Preisüberwacher eingesetzt 
werden? 
Die durchgeführten Hearings drehten sich um die Probleme 
Wechselkursschwankungen und importierte Teuerung, 
Mechanik der Hypothekarzinsen und deren Einfluss auf 
Mieten, landwirtschaftliche Produkte und andere Ver-



Formation des prix 

brauchsgüter. Es ist offensichtlich, dass sich diese Pro
blemkreise sehr stark überschneiden, und es ist praktisch 
nicht möglich, die verschiedenen Gebiete in der Diskussion 
sauber zu trennen. Sie werden dies in der Debatte leider 
feststellen müssen. Um so wichtiger wird es sein, dass Sie 
die verschiedenen Voten immer wieder den vorgenannten 
Problemkreisen zuweisen. 
Die grössten Differenzen in den Diskussionen ergaben sich 
zwangsläufig in der Frage der Wirksamkeit, der Chancen 
und Gefahren der Preisüberwachung. Die Konsumentinnen
organisationen gehen in ihrer Volksinitiative davon aus, 
dass die wenigsten Preise sich im freien Wettbewerb erge
ben. Als Gründe nennen sie den fehlenden Wettbewerb 
zwischen den Anbietern, Ungleichgewicht zwischen Ange
bot und Nachfrage, namentlich keine Ausweichmöglichkeit 
für den Konsumenten bei ungerechtfertigten Preiserhöhun
gen, Ausnützung der Marktmacht, Monopolpreise staatli
cher und gemischtwirtschaftlicher Organisationen. Davon 
leiten sie die Notwendigkeit einer permanenten Preisüber
wachung ab. Missbräuchliche Preisbildungen sollen verhin
dert werden. Da, wo der Wettbewerb nicht mehr spielt, soll 
der Bund Preisempfehlungen erlassen und durchsetzen. 
Die Konsumentinnen gehen also von der Überzeugung aus, 
dass der Preisüberwacher diese Aufgaben erfüllen kann 
und dass dadurch die Preise für Güter und Dienstleistungen 
in den meisten Fällen reduziert würden, dass damit auch ein 
wirksamer Kampf gegen die Teuerung möglich wäre, vor 
allem aber in den Fällen, wo kein oder nur ein ungenügen
der Wettbewerb vorhanden ist. 
Eine starke Mehrheit der Kommission betrachtet diese Auf
fassung in den allermeisten Fällen als gefährliche Illusion. 
Der weitverbreiteten Auffassung würde damit Vorschub 
geleistet, mit einer permanenten Preisüberwachung könnte 
man die Teuerung in den Griff bekommen. Reallohneinbus
sen könnten durch das Eingreifen des Preisüberwachers 
oder bereits durch seine blasse Existenz vermieden wer
den. Vor allem trifft jedoch die Behauptung der Konsumen
tinnenorganisationen einfach nicht zu, dass der Wettbe
werb in den meisten Bereichen nicht spiele. Genau in dieser 
Hinsicht ist die Schweiz wohl mit Abstand eines der privile
giertesten Länder der ganzen Welt. Mit teilweiser Aus
nahme, vor allem im Agrarsektor, stehen dem Konsumen
ten nicht nur ein vielfältiges Angebot der leistungsfähigen 
lnlandproduktion, sondern praktisch auch die Produkte der 
gesamten Weltproduktion ohne Einschränkungen und nen
nenswerte Belastungen zur Verfügung. 
Die Monopolpreise der staatlichen und gemeinwirtschaftli
chen Organisationen, zum Beispiel die Tarife der SBB und 
der PTT, stehen natürlich nicht im direkten Wettbewerb, 
doch möchten wir den Preisüberwacher sehen, welC'her 
den SBB eine Tariferhöhung als missbräuchliche Mass
nahme rückgängig machen könnte. 
Bleiben die Kartelle oder die kartellähnlichen Absprachen: 
Hier hat bestimmt in erster Linie das Kartellgesetz zum 
Rechten zu sehen. Interessanterweise gehen die meisten 
Kartelle auf die Zeit der Preiskontrolle während des letzten 
Krieges zurück und erfüllen heute zum Teil eine wichtige 
wirtschaftliche Funktion, die überhaupt nicht wegzudenken 
ist und von der nicht zuletzt die Arbeitnehmer der betreffen
den Branchen profitieren. Den Konsumenten wird dadurch 
eine geordnete und zweckmässige Versorgung sicherge
stellt. Daneben sind Missbräuche selbstverständlich auszu
merzen. 

Darf ich darauf hinweisen, dass in sehr vielen Branchen 
sogar die Überzeugung vorherrscht, dass ein viel zu starker 
Wettbewerb bestehe, der direkt die Existenz vieler Betriebe 
gefährdet. Der Betriebsinhaber wird damit zwangsläufig zu 
immer weitergehenden Rationalisierungsmassnahmen 
gezwungen. Oft ist der Ausweg nur noch in einer Vergrös
serung des Ausstosses zu finden. Die Folgen eines solchen 
mörderischen Verdrängungskampfes sind bekannt: 
Betriebe gehen ein, werden liquidiert, machen Konkurs. Der 
Unternehmer verliert Hab und Gut; die Leidtragenden sind 
aber in vielen Fällen die Arbeitnehmer, die ihren Arbeits-
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platz verlieren und möglicherweise nicht sofort Ersatz fin
den können. 
Wir wollen darüber nicht klagen; es ist dies das harte Spiel 
der freien Wirtschaft, der Ansporn zu besserer und preis
werterer Leistung, dem wir unseren hohen Wohlstand ver
danken. Sind sich jedoch die Konsumentinnen immer 
bewusst, welches die Konsequenzen übertriebener Forde
rungen für die Arbeitnehmer sein werden? Mit aller Deut
lichkeit hat die Aussprache mit Herrn Languetin, Vizedirek
tor des Direktoriums der Nationalbank, ergeben, dass der 
Preisüberwacher auf die Preisgestaltung der Importe prak
tisch überhaupt keinen Einfluss nehmen kann. Primär ist 
hier der Wechselkurs massgebend, auf welchen die Natio
nalbank mit monetären Massnahmen einen gewissen Ein
fluss auszuüben vermag. Nach wie vor scheint es jedoch 
die Geldmengenpolitik zu sein, die auf den globalen Verlauf 
der Teuerung mit gewissen Verzögerungen den allergröss
ten Einfluss hat. Nützt ein ausländischer Lieferant einen für 
den Abnehmer in der Schweiz günstigen Wechselkurs 
durch Preiserhöhungen aus, dann kann nur der Konsument 
durch Ausweichen oder Verzicht diesen offensichtlichen 
Missbrauch unterbinden und bestrafen. Die Vergangenheit 
hat bewiesen, dass diese natürliche Preiskontrolle übrigens 
in den allermeisten Fällen längerfristig ausserordentlich 
wirksam war. 
Auch die Aussprache mit Herrn Generaldirektor Aisch von 
der Berner Kantonalbank hat ganz klar gezeigt, dass der 
Preisüberwacher auf den Hypothekarzins absolut keinen 
Einfluss nehmen kann. Das Geld der Hypotheken muss von 
den Banken zu Zinssätzen aufgenommen werden, die - auf 
das ganze Hypothekenvolumen bezogen - im Durchschnitt 
leicht unter den Hypothekarzinsen liegen müssen. Die Aus
sprache hat auch mit der irrigen Auffassung aufgeräumt, 
dass die Erhöhung der Mietzinse primär von den Hypothe
karzinsen abhängig sei. Dass dem nicht so sein kann, zeigt 
doch deutlich, dass sich die Mietzinse in der Vef"gangenheit 
praktisch entsprechend der Teuerung verhalten haben. Das 
ist auch durchaus verständlich, wenn man sieht, dass die 
Kosten, welche durch die Mieten abzugelten sind, fast aus
nahmslos der vollen Teuerung unterworfen sind. Diesem 
teuerungsbedingten Aufwärtstrend sind die Schwankungen 
der Hypothekarzinsen lediglich als Sekundärfaktor überla
gert. Man darf sich daher nicht wundern, wenn bei sinken
den Hypothekarzinsen höchstens eine Verflachung des 
teuerungsbedingten Aufwärtstrends erfolgen kann und 
umgekehrt eine Erhöhung des Hypothekarzinses vorüber
gehend eine Verstärkung des teuerungsbedingten Auf
wärtstren~s bewirkt. Die landläufige, heute leider offiziell 
anerkannte Formel - ein Viertel Prozent Hypothekarzinsver
änderung = 3,5 Prozent Mietzinsveränderung - ist ein 
volkswirtschaftlicher und politischer Unsinn. 
Die Schwierigkeit.der Preisüberwachung liegt in der prakti
schen Unmöglichkeit für eine Amtsstelle, mit verantwortba
rem Aufwand auch nur annähernd in allen notwendigen 
Details nachprüfen zu können, wieweit ein Preis oder eine 
Preiserhöhung nun wirklich gerechtfertigt ist. Es ist ganz 
einfach nicht möglich, den gerechten, angemessenen Preis 
auf einfache Weise zu ermitteln, einen Preis, der schliess
lich von allen Beteiligten als weder zu hoch noch zu tief 
anerkannt wird. Das kann niemals Sache des Staates und 
seiner Bevollmächtigten sein. Der unverdächtigste Zeuge 
zu dieser Feststellung ist wohl der letzte Preisüberwacher, 
der heutige Bundesrat Schlumpf, der Ende 1978 feststellte, 
dass man ohne Preisüberwachung in bezug auf die Teue
rung kaum an einem anderen Ort wäre, denn «für die Stabili
tät waren vor allem andere Faktoren, Geldmengenpolitik, 
Rezession und Frankenaufwertung massgebend.» 
Damit kommen wir zur Frage: permanente Preisüberwa
chung oder gezielte, befristete Preisüberwachung nur in 
ganz aussergewöhnlichen konjunkturellen Situationen? Die 
Konsumentlnnenorganisationen vertreten die Ansicht, es 
sei unmöglich, den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz eines 
Preisüberwachers zu bestimmen. Namentlich komme die
ser dann mit Bestimmtheit zu spät, wenn der Missbrauch 
bereits stattgefunden hat. Andererseits steht der Bundesrat 
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auf dem Standpunkt, dass ein Preisüberwacher, der erst in 
ausserordentlichen konjunkturellen Situationen und als 
zusätzliche ergänzende Massnahme eingesetzt wird, durch
aus eine Berechtigung besitzt, vor allem dann, wenn alle 
übrigen Massnahmen, die uns durch den Konjunkturartikel 
31quin.quies gegeben sind, ausgeschöpft werden. 
Auch in der Kommission ist die Meinung mehrheitlich vor
handen, dass in solchen Fällen ein eingesetzter Preisüber
wacher eine gewisse Wirkung, vor allem eine psychologi
sche Bedeutung, haben kann, die als Unterstützung der 
übrigen konjunkturpolitischen Massnahmen durchaus 
erwünscht und notwendig sein kann. 
Die Botschaft des Bundesrates führt eme Reihe ausländi
scher Beispiele auf. Vielleicht unterstreicht sie zu wenig, 
dass nicht nur immer wieder Preiskontrollen oder Massnah
men zur Preisüberwachung eingeführt worden sind; fast 
ebenso oft sind sie auch wieder aufgehoben worden. Jene 
Länder, die sie über lange Zeit beibehalten haben, gehören 
nicht zu jenen, die sich durch hohe Innovation, einen ständi
gen strukturellen Erneuerungsprozess oder besonders 
tiefe Inflationsraten auszeichnen. Im Gegenteil: Sie betrei
ben in der Regel auch einen überdurchschnittlichen Protek
tionismus. Eine derartige Politik kann sich die Schweiz mit 
ihrer starken internationalen Verflechtung, der Abhängigkeit 
ihrer Versorgung von der Einfuhr und ihrem hohen 
Lebensstandard ganz einfach nicht leisten. Dieser Lebens
standard beruht auf einer relativ hohen Produktivität. Wenn 
wir nun die Wirtschaft strukturell einfrieren, dann zerstören 
wir die Grundlage der hohen Produktivität. 
Auch bezüglich der Löhne sind die schweizerischen Erfah
rungen einigermassen klar. Wer bei den Preisen eingreift, 
beeinflusst den Spielraum für Lohnerhöhungen. Bei Aus
nahmesituationen mag das angehen. Aber auf die Dauer 
sehe ich eigentlich keine Gewerkschaft, die sich indirekt auf 
diese Art die Hände binden und zudem eine schlechte Pro
duktivitätsentwicklung in Kauf nehmen möchte. 
Gerade diese Meinung hat auch Herr Direktor Jucker vom 
Bundesamt für Konjunkturfragen überzeugend vertreten. Er 
führte unter anderem folgendes aus: «Auch als ich noch 
beim Gewerkschaftsbund arbeitete, war ich kein grosser 
Fund derartiger Eingriffe. In der Überwachungskommission 
haben wir am meisten und am längsten über jene Fälle und 
Probleme gesprochen, wo die Verbindung Preis und Lohn 
relativ eng war. Eine Gewerkschaft macht sich Illusionen. 
wenn sie glaubt, man könne den anderen Verhandlungs
partner durch staatliche Interventionen stark bedrängen, 
ohne dass diese an der eigenen Seite spurlos vorüberge
hen. Je länger der Eingriff, desto grösser die Gefahr, dass 
es zuletzt auch auf die Beschäftigungsseite durchschlägt.» 
Weiter führt Herr Jucker aus: «Wenn wir unseren hohen 
Lebensstandard beibehalten wollen, dann müssen wir auch 
den Preis dafür zahlen und ein gewisses Mass an struktu-

. rellen Veränderungen in Kauf nehmen. Bei einer permanen
ten Preisüberwachung ist die Beibehaltung des gleich 
hohen Lebensstandards nicht gesichert.» Und schliesslich 
fasst er seine Ausführungen zusammen: «Das Risiko einer 
dauernden Preisüberwachung führt zur Erstarrung der 
Strukturen, zu kartellähnlichen Regelungen und zu über die 
Preisüberwachung hinausgehenden weiteren staatlichen 
Interventionen, die nicht nur den Wettbewerb vermindern, 
sondern auch die Sicherheit der Arbeitsplätze gefährden. 
Diese Gefahr ist derart gross und vor allem vorhersehbar, 
dass ich Sie auch im Namen des Bundesrats dringend bitte, 
die Initiative zur Einführung einer dauernden Preisüberwa
chung abzulehnen.» Diese eindeutige Beurteilung (Ableh
nung einer permanenten Preisüberwachung) durch einen 
Spezialisten. der die zusammenhänge nun wirklich aus jahr
zehntelanger Erfahrung kennt, der auch vom politischen 
Standpunkt aus sicher nicht einseitig ist, verdient unbedingt 
Beachtung. 
Ich komme zum Problemkreis, ob eine Verfassungsauswei
tung überhaupt notwendig oder erwünscht sei. Über diese 
Frage waren sich die Gegner der Volksinitiative für die Ver
hinderung missbräuchlicher Preise offensichtlich nicht 
einig. Die Meinung ist sicher durchaus vertretbar, dass 
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auch eine befristete Preisüberwachung nach dem Gegen
vorschlag des Bundesrats mit unserer freien Marktwirt
schaft unvereinbar sei; dies um so mehr, als dieselbe Mög
lichkeit ja über den Notrechtartikel 89bis unserer Verfas
sung jederzeit offensteht, wenn sich die konjunkturelle 
Situation dermassen verschlimmern sollte, dass zu diesem 
ordnungspolitisch fragwürdigen Mittel gegriffen werden 
müsste. Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten dafür ja 
den Beweis erbracht. 
Die Mehrheit der Kommission teilt diese Ansicht nicht. 
Sowohl aus der Botschaft, aber auch aus den überzeugen
den Argumenten von Herrn Bundespräsident Honegger und 
von Herrn Direktor Jucker geht eindeutig hervor, dass eine 
subsidiäre Massnahme (eine doppelt befristete Preisüber
wachung) zweckmässiger wäre. 
Es wird namentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
an sich kleinen Unterschiede zum Notrecht doch sehr 
bedeutsam sind. Erstens würde die Preisüberwachung in 
der Verfassung ausdrücklich erwähnt. Im Notfall müsste 
man nicht vorübergehend in bewusster Übertretung der 
Verfassung handeln. Zweitens wird durch den Gegenvor
schlag ganz ausdrücklich die Preisüberwachung subsidiär 
als zusätzliche, verstärkende Massnahme der übrigen kon
junkturpolitischen Eingriffe vorgesehen, und drittens soll 
diese Notmassnahme auch vor Ablauf der ursprünglich 
festgesetzten Frist durch den Bundesrat ausser Kraft 
gesetzt werden können, wenn es die Beruhigung der Preis
bewegung erlaubt. 
Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang darauf hinzuwei
sen, dass selbstverständlich der Preisüberwacher, entspre
chend dem Gegenvorschlag des Bundesrats, nicht erst 
dann eingesetzt werden darf, wenn praktisch bereits fest
steht, dass die anderen Massnahmen des Konjunkturarti
kels sich als ungenügend erwiesen haben. In wirklich 
schwerwiegenden, gestörten konjunkturellen Situationen 
kann der Preisüberwacher auch sofort, zusammen mit den 
anderen Massnahmen, zu deren wirksamer Unterstützung 
eingesetzt werden. 
Die Frage «Gegenvorschlag, ja oder nein?» wird damit für 
die Gegner der Volksinitiative zu einer politischen Frage. 
Darüber wurde in der Kommission nicht abgestimmt. Unab
hängig von der Frage: Gegenvorschlag oder lediglich die 
heutige Möglichkeit (Art. 89bis) kam in def Kommission 
auch die Frage ausgiebig zur Sprache - und das ist der 
letzte Punkt - wann der Zeitpunkt für die Einführung dieser 
Massnahme effektiv gegeben wäre. Ganz besondere 
Bedeutung erlangte diese Frage durch den Antrag von 
Herrn Kollege Oehler, der die Meinung vertrat, das Parla
ment hätte bereits heute den seinerzeitigen Preisüberwa
chungsbeschluss unverzüglich wieder einzusetzen. 
Durch Herrn Bundespräsident Honegger und Herrn Direktor 
Jucker wurde in der Kommission die unterschiedliche kon
junkturelle Situation damals und heute klar herausgearbei
tet. Die Teuerungszuwachsrate ist dabei nur ein - nicht 
unbedingt entscheidendes - Kriterium; denn sonst hätte 
man ja die Preisüberwachung via Notrecht bereits vor 
Monaten einführen müssen. Entscheidend ist vielmehr die 
Frage, ob die Preiserhöhungen durch eine übermässige 
Nachfrage oder durch Kostenerhöhungen (primär im Aus
land, verstärkt durch eine gleichzeitige unverkennbare 
Schwäche des Schweizerfrankens) bedingt sind. 
Hier liegen die Unterschiede zwischen damals und heute, 
und Herr Bundespräsident Honegger und Herr Direktor Juk
ker haben mit aller Deutlichkeit festgestellt, dass heute 
weder der Moment für die Einführung einer Preisüberwa
chung gemäss dem bestehenden Notrecht noch nach dem 
eventuell kommenden Gesetz entsprechend dem Gegen
vorschlag des Bundesrats gegeben wäre. Theoretisch 
könnte sich die Situation natürlich relativ kurzfristig ändern. 
Für diesen höchst unwahrscheinlichen Fall haben wir ja 
heute schon den Artikel 89bis. Unwahrscheinlich ist dieser 
Fall vor allem deshalb, weil praktisch alle Anzeichen darauf 
hindeuten, dass Beschäftigung und Preise in absehbarer 
Zeit leider eher zu stützen und zu fördern, als zu dämpfen 
und herabzusetzen sein werden. 
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Dies sind die Gründe, weshalb Ihnen die Mehrheit der Kom
mission empfiehlt, die Volksinitiative zur Verhinderung miss
bräuchlicher Preise entschieden abzulehnen und dem 
Gegenvorschlag des Bundesrats zuzustimmen. Dieser Ent
scheid wurde mit 10 zu 5 Stimmen gefasst. 
Gleichzeitig empfiehlt Ihnen die Kommission entsprechend 
dem verteilten schriftlichen Bericht unserer Kommission: 
1. der parlamentarischen Initiative Grobet vom 18. Septem
ber 1978 keine Folge zu leisten und sie abzuschreiben; 
2. der parlamentarischen Initiative Jaeger vom 14. Dezem
ber 1978 keine Folge zu geben und sie abzuschreiben. 
An dieser Stelle möchte ich Herrn Kollege Jaeger persön
lich bitten, seine Initiative zurückzuziehen. Zur Volksinitia
tive bestehen wirklich nur redaktionelle Unterschiede, und 
es ist uns ja weder hier im Rat noch nachher vor dem Volk 
möglich, seine Initiative der Volksinitiative als Gegenvor
schlag gegenüberzustellen. 
3. den Beschlussentwurf Wagner/Chopard als erledigt 
abzuschreiben. · 
4. von der Petition Preisüberwachung der Leser einer Zei
tung gebührend Kenntnis zu nehmen, ihr jedoch keine 
Folge zu geben. 
Im Teil B der Fahne finden Sie den Antrag von Kollege Oeh
ler. Wie er genau gemeint ist, namentlich in welchem Ver
hältnis er zur Vorlage Preisüberwachung des vorgelegten 
Bundesbeschlusses stehen soll, wird uns sicher Herr Oeh
ler in seinem V~tum zum Eintreten am besten selbst sagen 
können. Aus der Notiz der «NZZ» aus der CVP-Fraktion 
werden die Wünsche und Vorstellungen etwas klarer. 
Lediglich zwei Bemerkungen: 
Der Antrag Oehler steht in keinem direkten Zusammenhang 
zum vorliegenden -Entwurf des Bundesbeschlusses über 
die Volksinitiative. Es besteht deshalb kein Anlass, diese 
irgendwie zusammen zu behandeln. 
Zum zweiten: Das Anliegen der CVP, die Schlussabstim
mung über den heute zu beratenden Bundesbeschluss so 
lange hinauszuschieben, bis das neue Kartellgesetz von 
den Räten verabschiedet sein wird, wird den Bundesrat mit 
grösster Wahrscheinlichkeit in aliergrösste Terminnot brin
gen. Am 8. Juni 1983 muss die Volksinitiative dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegen haben. Nicht zuletzt von der CVP 
verursachte Verzögerungen stellen dieses Ziel ernsthaft in 
Frage. Namentlich hat ja auch Herr Oehler selbst betont, 
dass ihm sehr daran gelegen ist, dass die Frage der Preis
überwachung möglichst schnell vor das Volk kommen soll. 
Eine solche Verzögerung scheint mir nicht unbedingt sinn
voll zu sein. 

Mme Jaggl, rapporteur: Les hasards de la procedure qui 
est souvent une procedure d'ellmination - et par laquelle 
est designe le rapporteur de langue franQaise - m'ont valu 
le perilleux honneur de vous faire etat des travaux de votre 
commission, cela mäme si je n'ai participe qu'a ia seconde 
des deux seances tenues en novembre dernier et le 8 de ce 
mois et meme si j'appartiens a ia minorite de la commis
sion, minorite favorable a !'initiative et opposee au contre
projet. Malgre ces handicaps, je vais tenter de vous rendre 
campte des arguments avances en seance de commission 
au sujet de la surveillance des prix. Vaste sujet en verite! 
aborde diversement par les textes soumis a la commission, 
en l'occurrence, pas moins de deux initiatives parlemen
taires - presentees par MM. Grobet et Jaeger, Ja proposi
tion d'une commission - celle que presidait M. Chopard et 
qui s'occupait de l'article constltutionnel pour la protection 
des consommateurs - une petition signee par 2570 lec
trices et lecteurs de la Berner Tagwacht, une initiative popu
laire iancee par les organisations de consommatrices des 
trois regions linguistiques de notre pays, enfin le contre
projet que le Conseil federal, par son message du 9 sep
tembre 1981, opposait precisement a cette initiative popu
laire. 
Avant d'en venir au fond, je vous dirai queiques mots sur la 
genese de tous ces textes. Vous vous souvenez de ce qu'il 
y aura bientöt dix ans, ie 20 decembre 1972 tres precise-
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ment, le parlement votait tout un train de mesures de lutte 
antisurchauffe, mises en vigueur, gräce a la clause 
d'urgence, des le 1°, janvier 1973. Dans ce train de mesures 
figurait entre autres un arrete sur la surveillance des prix, 
des salaires et des benefices. C'est l'epoque aussi ou l'on a 
procede rapidement a la nomination d'un prepose a la sur
veillance des prix, promptement surnomme «M. Prix». Un an 
plus tard, en decembre 1973, la confirmation eclatante de 
cette disposition relative a la surveillance des prix, prenait 
forme en votation populaire et pour deux ans. Quelques 
jours avant la venue a echeance de ce premier arrete, le 
19 decembre 1975, un nouvel arrete sur la surveillance des 
prix seulement, est egalement äpprouve par les Chambres 
et, une annee plus tard, en decembre 1976, il l'est de nou
veau a une majorite eclatante, par le peuple et les cantons. 
Ce deuxieme arrete qui tenait largement compte des expe
riences faltes avec le premier, se concentre donc sur la sur
veillance des prix et plus precisement sur les marchandises 
et les services de treize secteurs et branches economiques 
d0ment precises dans une ordonnance d'accompagne
ment. 
Apres la votation de decembre 1976, on etait - passez-moi 
l'expression - «a nouveau bons pour deux ans», soit 
jusqu'a la fin de l'annee 1978, date a laquelle devait dlspa
rattre l'institution de la surveillance des prix; celle-ci dispa
rut effectivement mais non sans avoir suscite auparavant de 
tres nombreuses Interventions parlementaires: rien qu'au 
cours du deuxieme semestre de 1978 - quelques mois 
donc avant la disparition de ce regime de surveillance des 
prix auquel tout le monde etait si attache - on a vu apparai
tre le 18 septembre, le depöt de !'initiative parlementaire de 
M. Grobet, le 14 decernbre, celle de M. Jaeger - qui six 
mols plus töt avait d'ailleurs depose un autre texte; le 
5 septembre 1978 paraissait dans la Feuille federale !'initia
tive populaire dont nous nous occupons aujourd'hui, le 
20 juillet avait ete remise Ja petition mentionnee d'un quoti
dian bernois; a peine franchl le cap de l'annee 1978/1979, la 
proposltion de la cornmission Chopard tombait le 10 janvier, 
et le 8 juin avait lieu le depöt de !'initiative populaire lancee 
quelques rnois auparavant et munie de 133 000 signatures. 
Entre 1979 et 1980, tombe a nouveau une pluie d'interven
tions parlementaires en faveur de la surveillance des prix, 
soit une dizaine d'interventions, emanant presque toutes 
des groupes de gauche. C'est dire l'importance du sujet, 
son actualite aussi, qui a ete accrue par la reprlse de l'infla
tion des 1979 et surtout en 1980 et 1981. Actualite br0lante, 
reclamant replique urgente. Le contre-projet du Conseil 
federal a ete elabore dans des delais relativement rapides 
puisque disponible des septembre 1981, avec un an 
d'avance sur le delai legal pour l'exarnen d'une teile initia
tive populaire. C'est qu'effectivement le ternps pressait: en 
moyenne annuelle, en 1978 les prix augmentaient d'un pour 
cent, en 1979 de 3,6 pour cent, en 1980 de 4 pour cent, en 
1981 de 6,5 pour cent, mais pour tout le deuxieme semestre 
de plus de 7 pour cent, c'est-a-dire davantage que pendant 
la periode correspondante de l'annee 1972, lorsque fut ins
tauree la surveillance des prix par la voie de la clause 
d'urgence. 
Dans ces conditions, la foule de propositions precitees et 
leur accumulation dans un delai relativement bref n'a rien 
d'etonnant, au point que le traitement de !'initiative et du 
contre-projet avait ete prevu par le Conseil federal pour 
decembre 1981, dans les deux Chambres. Finalement, votre 
commission n'etait pas prete pour la session ordinaire 
d'hiver et le Conseil des Etats attend le resultat de nos deli
berations pour entamer de son cöte le debat en seance pla
niere dans un peu plus d'un mois. 
En cause donc, dans toute cette affaire, la surveillance des 
prix, mais laquelle? En simplifiant, mais non en schemati
sant d'une favon qui pourrait etre trompeuse, l'on peut dire 
que votre commission a discute deux modales, deux types 
de surveillance des prix, correspondant a deux motivations 
distinctes: l'une vise avant tout a lutter contre l'inflation et a 
influencer l'evolution des prix; l'autre vise a proteger, a pro
mouvoir la concurrence, en luttant contre les abus dans la 
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formation des prix. La premiere est a motivation conjonctu
relle, c'est la motivation qui a prevalu de 1973 a 1978, dans 
les deux arretes d'urgence precites. Cette motivation 
conjoncturelle est celle qui a inspire le contre-projet du 
Conseil federal et !'initiative parlementaire de M. Grobet 
L'autre motivation, qui releve de la politique de ·1a concur
rence, a inspire !'initiative populaire des organisations de 
consommatrices et !'initiative parlementaire de M. Jaeger 
dont le texte est d'ailleurs tres voisin de celui de !'initiative 
populaire. 
Dans le cas des arretes 1973 et 1978 et dans le cas du pro
jet B - qui figure dans votre depliant et qui est signe par 
M. Oehler, lequel a, je crois, l'intention de le retirer - on a 
une surveillance des prix instituee par voie d'urgence. Dans 
les quatre autres cas, on a la creation d'une base constitu
tionnelle propre a la surveillance des prix. Deux possibilites 
donc si l'on a une base constitutionnelle propre: soit 
l'ancrage dans l'article conjoncturel 31qu,nqu,es qui a ete vote 
en fevrier 1978 par le peuple et les cantons. Dans ce cas-la 
encore deux possibilites, soit une surveillance des prix 
comme mesure subsidiaire et surtout temporaire, c'est le 
modele du contre-projet du Conseil federal, soit l'adjonc
tion de la surveillance des prix aux mesures que la Confe
deration peut prendre en derogeant, au besoin, aux prin
cipes de la liberte du commerce et de l'industrie, aux trois 
mesures dans les domaines classiques d'intervention que 
sont la monnaie et le credit. les finances publiques et les 
affaires economiques exterieures. L'initiative parlementaire 
Grobet releve de cette deuxieme variante et ajoute expres
sement a la surveillance des prix celles des loyers et des 
fermages. On peut aussi prevoir, au lieu de l'ancrage dans 
l'article constitutionnel sur la conjoncture, l'adjonction d'un 
nouvel article constitutionnel numerote 31saxous. C'est la 
solution choisie par !'initiative populaire et par !'initiative 
Jaeger. Voila pour la motivation, voila pour la forme de la 
base constitutionnelle qu'il est question de donner a cette 
surveillance des prix. 
Dans la pratique, les deux modeles proposes a motivation 
conjoncturelle ou de politique de concurrence, autant qu'on 
en puisse juger en n'ayant pas la legislation d'application, 
se distinguent bien s0r sur taute une serie de points, dont 
je ne citerai ici que le principal, soit le champ d'application, 
ou, si on prefere, l'etendue de surveillance des prix. Dans le 
cas de la surveillance conjoncturelle, type contre-projet du 
Conseil federal, on a une competence en· principe generale 
pour l'ensemble des biens et des services, mais tempo
raire. En revanche, !'initiative prevoit une surveillance par
tielle, concentree sur certains secteurs, ceux dans lesquels 
les organisations cartellaires et les entreprises dominantes 
«tiennent» le marche; une surveillance partielle mais perma
nente. Au reste l'un et l'autre modales prevoient. a la 
lumiere des experiences realisees en 1973 a 1978, la possi
bilite d'empecher les hausses abusives et d'ordonner 
l'abaissement des prix injustifies. 
Dans sa seconde seance du 8 janvier dernier, votre com
mission, apres avoir entendu M. Honegger, president de la 
Confederation, absent le 6 novembre Oll son point de vue 
avait ete represente par M. Jucker, directeur de l'Office 
federal des questions conjoncturelles, apres avoir entendu 
egalement M. Languetin, vice-president de la direction de la 
Banque nationale suisse, M. Aisch, directeur general de la 
Banque cantonale de Berne, qui a eclaire le point particulier 
des taux hypothecaires sur lequel le rapporteur de langue 
allemande a donne des details, apres avoir pris connais
sance du texte d'une conference donnee par le professeur 
de l'Universite de St-Gall. M. Kramer. a l'occasion du ving
tieme anniversaire du Forum des consommatrices de 
Suisse alemanique, votre commission s'est prononcee par 
dix voix en faveur du contre-projet contre cinq en faveur de 
!'initiative, avec deux abstentions. Tout de suite peut-etre 
une remarque: on serait tente d'additionner les dix et les 
cinq voix et d'en deduire que quinze membres de la com
mission sont partisans d'une surveillance des prix. Je crois 
que cette extrapolation purement arithmetique serait pour 
le moins audacieuse et ne correspondrait pas reellement au 
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rapport des forces a l'interieur de la commission. cela pour 
la simple raison qu'a l'interieur de cette commission, la pro
position de ne pas opposer de contre-projet a !'initiative n'a 
pas ete presentee. et que nous n'avons pas eu a nous pro
noncer a ce sujet. 
La majorite est donc favorable au contre-projet et cela pour 
une serie de raisons deja mentionnees. dans le message. 
Tout d'abord le contre-projet se donne des objectifs rea
listes, uniquement une finalite conjoncturelle et surtout une 
limitation dans le temps, pour las situations d'exception; 
aussi bien, des que cette situation disparait, la surveillance 
des prix instituee a sa faveur est abolie. Elle est abolie, 
selon le contre-projet, des qua la hausse des prix redevient 
supportable, ce qui n'est pas, soit dit en passant, une for
mulation des plus claires. La correction apportee, et figu
rant sur le depliant, reste imprecise: a partir de quand une 
situation s'apaise-t-elle? 
Autre argument en faveur du contre-projet: il s'agit d'une 
mesure subsidiaire. C'est une autre limitation, non plus 
dans le temps, mais dans le fond, une autre condition 
posee a l'institution d'une surveillance des prix temporaire, 
modele contre-projet. Subsidiaire, c'est-a-dire quand les 
autres rriesures, notamment de politique monetaire, se sont 
revelees insuffisantes. Ces autres mesures sont precisees 
aux alineas 1 et 2 de l'article conjoncturel de notre constitu
tion et sont, a l'alinea 1, la possibilite pour la Confederation 
de prendre des mesures pour lutter contre les desequili
bres conjoncturels, qu'il s'agisse de chömage ou de ren
cherissement, ou des deux a la fois, dans cette combinai
son particulierement nuisible qu'est la «stagtlation», et puis, 
a l'alinea 2 de cet article conjoncturel, les mesures dans les 
trois domaines classiques d'intervention, rappelees tout a 
!'heure: monnaie et credit, finances publiques, relations 
economiques exterieures. Le contre-projet tient beaucoup 
a ce que la surveillance des prix soit et demeure, ce que 
nos collegues alemaniques appellent une «flankierende 
Massnahme», une mesure d'accompagnement qui soit 
bonne pour endiguer moins l'inflation elle-meme que le cli
mat dans lequel eile apparait et se developpe, surtout s'il 
s'agit bien s0r d'une inflation due au gonflement de la 
demande. 
lnfluence sur le climat conjoncturel, parce qu'en definitive la 
surveillance des prix a, avant tout, un effet psychologique. 
c·est un argument souvent evoque a propos de cette sur
veillance des prix et plus encore apres les annees 1973 a 
1978 oll on a vu s'eriger ce fameux mur des lamentations au 
pied duquel sont venues se deposer las plaintes de plu
sieurs dizaines de milliers consommateurs, qui ont signale 
des hausses ou des non-baisses. Mais l'effet psychologi
que n'etait pas seulement celui de la soupape de securite, 
de la possibilite de s'exprimer et se plaindre directement; 
c'etait aussi l'effet psychologique provoque par la figure 
paternelle, pour ne pas dire paternaliste, de ce fameux 
M. Prix, bien la pour rassurer le public et pour donner, en 
quelque sorte, un visage humain a l'Etat protecteur du pou
voir d'achat des consommateurs. Certes, cet effet psycho
.logique n'est pas a negliger, mais, encore une fois, il.s'agit 
d'un effet qui peut etre obtenu, surtout dans le cas d'une 
inflation par la demande; aussi bien, cet effet demeure plus 
ou moins illusoire dans le cas d'un inflation pour d'autres 
causes, qu'il s'agisse des co0ts ou des structures. 
Autre argument en faveur du contre-projet: execution. mise 
en pratique relativement facile, administration legere, 
n'excluant pas d'aillieurs une permanence, renforcee par 
une equipe de fonctionnaires appeles en periode d'excep
tion; et surtout, execution facilitee parce qua les entre
prises et les branches justiciables de la surveillance des 
prix sont facilement identifiables. On ne peut pas le dire de 
!'initiative, du moins en l'absence d'un registre des cartels, 
de l'absence aussi d'indications sur las parts au marche 
dans les differentes branches economiques de notre pays. 
Je ferai observer que c'est une lacune de la statistique, qui 
en compte beaucoup d'autres, mais une de celles qu'il 
s'agirait de combler le plus töt possible. Et puis, execution 
facilitee encore parce qu'on a justement cette experience 
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anterieure des annees 1973 a 1978 relatee dans un rapport 
dans lequel on peut puiser des enseignements pour une 
eventuelle nouvefle forme de surveillance des prix a motiva
tion conjoncturelle. 
Enfin, quant au fond, le point sur lequel la conviction du 
Conseil federal et probablement de la totallte des membres 
de la majorite de votre commission est la plus protonde. Le 
Conseil federal et la majorlte de la commisslon sont 
d'accord pour apprecier de la meme fac;:on la situation sur 
le marche des biens et des servlces. Cette situation, 
contrairement a ce que pensent les auteurs de !'initiative 
populaire et M. Jaeger, se caracterise - je suis tentee de 
dire se caracteriserait - actuellement par une concurrence 
tres vive. Le message clte des exemples de marches spe
cialement anlmes, celui du commerce de detail des produits 
et des servlces de conson'lmation courante, des produits 
alimentaires tout particulierement. Le message cite au~si 
un autre exemple qui, si je puis me permettre une apprecia
tion, me parait assez mal choisi, celui des produits petro
liers. S'il est un secteur dans lequel la concurrence parait 
particulierement bien eliminee par voie d'entente, c'est, me 
semble-t-il, celui justement des produits derives du petrole. 
Le Conseil federal insiste, a juste titre, sur le caractere tres 
ouvert de notre economle, qui interdit des pratiques com
merciales restrictives trop apparentes et nuisibles. De telles 
pratlques n'ont pas ete decelees par la commission des 
cartels, qui a livre depuis sa creatlon un nombre impres
sionnant d'enquetes generales et d'etudes particulieres. 
Enfin, la majorite de votre commisslon est sensible aux 
effets discutables d'une surveillance des prix permanente, 
qui etablirait une sorte de carcan ou qui, en tout cas, pour
rait contribuer a rendre les prix plus rigides, ce qui serait, il 
faut en convenir, aller a fin contraire. 
Bien evidemment, tous ces arguments que je viens de rap
porter, au nom de 1a majorite de votre commission, les 
consequences nuisibles de la surveillance des prix envisa
gees par cette majorite ne sont pas redoutees par les 
auteurs de l'initlatlve nl par la mlnorite de votre commission. 
lls voient bien differemment la situation sur le marche, ou 
regne certes une forme de concurrence, mals evidemment 
pas la concurrence parfaite au sens des economistes clas
siques, meme pas toujours d'ailleurs, la concurrence possi
ble que l'on tente de sauvegarder par la legislation anticar
tellaire. Dans les branches des biens de consommation, 
des articles de marque specialement, il regne une certaine 
concurrence, il est vrai, mais oligopolistique, celle que se 
tont une poignee de grandes entreprises qui occupent une 
position dominante sur le marche et au cöte desquelles sur
vivent des firmes de molndre dimension, dont toutes ne 
seront pas epargnees par le processus de concentration. 
Cette idee de l'inflation comme un effet des rapports de 
force sur le marche, le Conseil federal la combat tres vive
ment, parce qu'elle l'entrainerait, pour etre combattue, sur 
la voie d'une action sur les structures, type d'action bannie 
comme non conforme a notre systeme. Les initiants, en 
revanche, tlennent a une teile notion de l'inflation, la seule 
qui permette d'lntervenir au niveau des causes et non pas 
des effets. 
Je vous rappelle.que la surveillance des prlx a ete decriee, 
que certains ont meme voulu ainsi la ridiculiser, parce qu'il 
s'agissait - disaient-ils - d'une medication agissant au 
niveau des symptömes et non des causes de la maladle. La 
surveillance des prix a ete critiquee parce qu'elle voulait 
observer, le cas echeant corriger l'evolution des prix, sans 
se soucier des facteurs qui provoquent cette evolution. 
L'initiative, justement, JiJ. voulu tenir campte de cette objec
tion, mais seule la. mlnorite de votre commission lui fait cre
dit de cet effort. 
En tout etat de cause, cette minorite est attachee a l'idee 
d'une surveillance des prix efficace, ce qui implique la per
manence, et non pas des exercices de lutte contre l'incen
die commences subsldialrement quand d'autres moyens de 
moderer la flambee des prix ont echoue. 
En resume et en conclusion, je vous le rappelte, la majorite 
de votre commission vous recommande la version d'une 
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surveillance des prix a motivation conjoncturelle, teile que 
presentee notamment par le contre-projet, et une minorite 
vous recommande la version de !'initiative populaire; c'est 
une minorite a laquelle, encore une fois, j'avoue fierement 
appartenir. Au raste, l'ensemble de la commission vous 
propose, par voie d'un rapport ecrit qui a ete distribue au 
debut de cette session, de ne pas donner suite aux initia
tives parlementaires de MM. Grobet et Jaeger- et de las 
classer, de classer le projet de revision constitutionnelle 
presente par la commission Chopard, enfin de prendre acte 
de la petition des lecteurs de la Tagwacht mais de ne pas y 
donner suite. 
Un mot encore a propos du projet B figurant sur votre 
depliant, proposition de minorite signee par M. Oehler. 
Cette proposition a ete portee sur le depliant pour informa
tion, et je crois savoir que M. Oehler va la retirer. Sachez 
enfin qua cette proposition entierement formulee, qui 
reprend textuellement l'arrete federa] sur la surveillance des 
prix en vigueur dans les annees 1976 a 1978, n'a pas ete 
discutee en commission. 

Präsidentin: Ich schlage Ihnen vor, folgenderweise vorzu
gehen: Wir führen eine allgemeine Debatte über alle Vor
schläge, die vorliegen. In dem Sinne geben wir zuerst allen 
Antragstellern das Wort, dann den Fraktionssprechern und 
am Schluss den Einzelvotanten. Es haben sich bis jetzt alle 
Fraktionen gemeldet und etwa zwölf Einzelsprecher. 
Ich glaube, deshalb wäre es gut, wenn wir unsere heutige 
Nachmittagssitzung etwa bis 20.30 Uhr verlängern könnten 
und dann morgen die Debatte beenden würden. - Es erhebt 
sich kein Widerspruch. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 

Jaeger: Ich spreche als Urheber der Einzelinitiative, die hier 
schon verschiedentlich erwähnt worden ist, und als Vertre
ter der Minderheit, die Sie auf der Fahne vor sich haben. 
Die Frage, die sich hier stellt, ist die: Wollen wir eine Preis
überwachung mit konjunkturpolitischen Zwecken, d. h. wol
len wir mit der Preisüberwachung die Inflation bekämpfen, 
oder - die andere Möglichkeit - wollen wir mit der Preis
überwachung Wettbewerbspolitik betreiben, •wollen wir 
nicht funktionierende Märkte wieder zum Funktionieren 
bringen? Das ist die Alternative: konjunkturpolitische Preis
überwachung, präsentiert durch den Bundesrat und durch 
die Kommissionsmehrheit, wettbewerbspolitische Preis
überwachung, präsentiert durch die parlamentarische Initia
tive von mir und die Volksinitiative aus der Reihe der Konsu
mentinnen, d. h. vom Konsumentinnenforum. Die Idee der 
wettbewerbspolitischen Preisüberwachung als permanente 
Institution - das darf ich ohne Überheblichkeit sagen -
stammt an sich aus unseren Reihen. Wir haben nämlich 
bereits bei Auslauten der alten Preisüberwachung, jenes 
Reliktes aus der Konjunkturdämpfungsübung, die Preis
überwachung in wettbewerbspolitischem Sinn in Form einer 
Motion vorgeschlagen, die in einer Abstimmung unter 
Namensaufruf mit 86 zu 61 Stimmen am letzten Tag der 
Junisession 1978 abgelehnt worden ist. 
Der Gedanke wurde damals, nach den Sommerferien, vom 
Konsumentinnentorum wiederaufgenommen und praktisch 
wörtlich - dem Inhalt nach wenigstens ziemlich deckungs
gleich - für den Text ihrer Volksinitiative übernommen. Um 
diese Volksinitiative geht es nun heute. Zu dieser Volksini
tiative haben der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit 
einen Gegenvorschlag unterbreitet. 
Gestatten Sie mir zunächst einmal eine generelle Beurtei
lung der Preisüberwachung mit konjunkturpolitischen 
Zwecken: Nach unserer Auffassung - und ich glaube, das 
ist heute auch die Auffassung der meisten Wirtschaftsfach
leute und Ökonomen - kann die Preisüberwachung nicht 
als effizientes Mittel etwa der Inflationsbekämpfung 
bezeichnet werden. Wir alle sind uns einig, dass Inflations
bekämpfung an sich mit anderen Mitteln betrieben werden, 
mit anderen Waffen gemacht werden muss. Eine gewisse 
Präventivwirkung ist der Preisüberwachung nicht abzuspre
chen. Die Inflationsmentalität der Konsumenten wurde 
sicher abgebaut in der Zeit, als die Preisüberwachung unter 
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dem Regime der Konjunkturdämpfungsbeschlüsse noch 
Geltung hatte. Nun, ich habe gesagt, dass Ökonomen und 
Wirtschaftsfachleute wie auch die Kommissionsmehrheit 
und der Bundesrat sich in diesem Punkte einig sind. Des
halb kann ich Sie, Herr Bundespräsident, nicht ganz verste
hen, dass Sie sich - obwohl Sie die Ineffizienz der Preis
überwachung als konjunkturpolitisches Instrument aner
kennen - für die konjunkturpolitisch orientierte Preisüber
wachung entschieden haben. Konsequent wäre es meines 
Erachtens gewesen, unter diesen Umständen hier nein zu 
sagen. Die gleiche Frage müsste man an sich auch an die 
Adresse der freisinnig-demokratischen Fraktion stellen, die 
sich ja auch für die konjunkturpolitische Preisüberwachung 
ausspricht und gleichzeitig betont. dieses Instrument eigne 
sich nicht zur Inflationsbekämpfung. 
Zur Preisüberwachung im wettbewerbspolitischen Sinne: 
Hier gibt es auch unter den Wirtschaftsfachleuten zwei 
Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die behauptet, dass die 
Preisüberwachung im wettbEiwerbspolitischen Sinne - also 
mit wettbewerbspolitischen Zwecken - wirkungslos sei, 
dass sie die Marktprozesse behindere, dass sie den Wett
bewerb behindere und deshalb abzulehnen sei. Diese 
Gruppe geht eindeutig von einem klassischen Marktver
ständnis aus, nämlich von einem Marktverständnis, das den 
Markt so interpretiert, dass die Preise von Angebot und 
Nachfrage geregelt würden, also von vollkommenen Märk
ten. 
Die zweite Gruppe von Ökonomen ist der Auffassung, dass 
eine Preisüberwachung geradezu geeignet sein könnte, 
den Markt wieder funktionsfähig zu machen. Gerade in der 
neueren Ökonomie - und das belegen auch empirische 
Untersuchungen in den USA - . ist man vom klassischen 
Marktverständnis abgekommen. Es sei eine überholte Ana
lyse des Marktgeschehens. Warum das? Ganz einfach, weil 
die Preise auf den meisten Märkten heute nicht mehr nur 
Resultat von Angebots- und Nachfragesignalen sind. Dafür 
gibt es vier Gründe: 
Zunächst einmal sind die meisten Märkte heute nicht mehr 
wettbewerblich organisiert. Nicht mehr überall gibt es eine 
Vielzahl von Anbietern, sondern auf sehr vielen Märkten gibt 
es eine Konzentration der Anbieter; es gibt eine «Vermach
tung» der Märkte durch Preisabsprachen, durch Kartellie
rung usw. 
Zweites Merkmal der heutigen Märkte: Die Markttranspa
renz fehlt. Man durchschaut die Märkte nicht mehr als Kon
sument, man hat den Überblick nicht über die Qualität der 
Produkte, man hat den Überblick nicht über die Preise der 
Produkte, man kann sich die Marktübersicht nicht beschaf
fen. Warum? Weil es für den Nachfrager, für den Konsu
menten, schwierig und teuer ist, den Informationsvor
sprung, den die Anbieter haben, aufzuholen. 
Dann drittens: Die Macht auf den Märkten ist unsymme
trisch verteilt. Die grössere Macht liegt ganz sicher beim 
Anbieter. Der Anbieter ist besser in der Lage, sich die 
Marktübersicht zu verschaffen. Der Nachfrager hat höhere 
Kosten; er hat auch grössere Mühe, sich diese Übersicht 
zu verschaffen. Und auch wegen der «Vermachtung» auf 
der Anbieterseite sind die Spiesse der Anbieter länger als 
jene der Nachfrager. 
Viertes Merkmal, das den Markt heute kennzeichnet: Das 
klassische Marktverständnis geht von der Philosophie der 
Gewinnmaximierung aus. Diese wird ebenfalls nicht mehr 
auf allen Märkten angewendet, auf vielen Märkten wird 
heute nach dem Vollkostenprinzip kalkuliert, es wird bei der 
Kalkulation mit Bruttogewinnzuschlägen operiert. Denken 
wir beispielsweise an den Hypothekarzinsmarkt. Dort haben 
wir ganz ausgesprochen das Margenprinzip. Das ist eben
falls ein Element, das nicht mehr dem klassischen Marktver
ständnis entspricht. 
Wenn nun die Märkte die Vollkommenheitsbedingungen 
nicht mehr erfüllen, braucht es heute neue, andere Instru
mente, und gerade mit einer Preisüberwachung - es geht ja 
nicht um eine Preiskontrolle, und auch nicht um einen 
Preisstopp, sondern nur um eine Überwachung der Preisbil
dungsprozesse - ist es möglich, wieder mehr Wettbewerb 
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herbeizuführen. Sicher ist ein solches Instrument eher kar
tell- und konzentrationsfeindlich. Es ist in der Lage, die 
Markttransparenz zu erhöhen bzw. zu verbessern, vor allem 
auf der Seite der Konsumenten. Es ist in der Lage, die 
Spiesse der Konsumenten und der Produzenten wieder 
ähnlich lang zu machen. 
Aus diesen Überlegungen sind wir nach wie vor der festen 
Überzeugung, dass auch ordnungspolitisch gesehen die 
Preisüberwachung, wettbewerbspolitisch motiviert, ein 
systemkonformes Instrument wäre. Es ist ein effizientes 
Instrument für Märkte, die nicht mehr vollkommen sind, die 
nicht mehr vom Wettbewerb regiert werden. Natürlich aner
kenne auch ich, dass Wettbewerb der beste Konsumenten
schützer ist, und auch ich anerkenne, dass es besser wäre, 
wenn wir ein bissiges Kartellrecht realisieren, wenn wir eine 
aktive, strukturorientierte Wettbewerbspolitik betreiben 
könnten. Aber Sie wissen selber, wie schwierig das ist. Das 
ist politisch nicht realisierbar. Wir wissen ja alle, wie schwie
rig die Kartellgesetzrevision ist. Es wird auch so sein, dass 
am Schluss die wettbewerbspolitischen-Zähne der Kartell
gesetzrevision gezogen sein werden; die werden nicht 
mehr drin sein. Wir müssen uns leider, Herr Bundespräsi
dent, mit der zweitbesten Lösung zufriedengeben; und die 
zweitbeste Lösung ist meiner Auffassung nach eine wettbe
werbspolitisch orientierte Preisüberwachung. Das andere 
ist eben politisch nicht realisierbar. 
Herr Bundespräsident, ich schätze Ihren ordnungspoliti
schen Standpunkt. Ich bin der Auffassung, Sie haben mehr 
als andere Politiker in Ihrem Lager klare ordnungspolitische 
Vorstellungen. Um so weniger kann ich diesen «Sündenfall» 
begreifen. Warum haben Sie überhaupt· einen solchen 
Gegenvorschlag unterbreitet? Das passt ja gar nicht zu 
Ihrer Philosophie. Ich kann mir deshalb nur vorstellen, dass 
mit dem Gegenvorschlag doch etwas auf Taktik gemacht 
wird. Denn ich bin der Auffassung - genau wie übrigens 
auch der Autor des «NZZ»-Artikels, der vor drei Tagen 
erschienen ist -, dass es ordnungspolitisch konsequenter 
und sauberer gewesen wäre, wenn man generell zur Volks
initiative und von mir aus auch zur konjunkturpolitischen 
Preisüberwachung nein sagen würde. Das ist ordnungspoli
tisch meiner Auffassung nach ehrlicher. Wenn man .das 
Spiel mit dem Gegenvorschlag macht, so ist das meiner 
Auffassung nach nicht ganz ehrlich, weil wir damit eine 
Alibiübung betreiben. Denn die Preisüberwachung, die vom 
Bundesrat und von der Kommissionsmehrheit vorgeschla
gen wird, ist wirkungslos; sie ist systemwidrig. Sie ist mei
ner Auffassung nach sogar eine Massnahme, die schluss
endlich kontraproduktiv wirkt. Sie kann also nur taktisch 
verstanden werden. Das haben die Initianten auch gesehen. 
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen: Wir haben mit den Initian
ten gesprochen; die Initiative wird nicht zurückgezogen. Wir 
werden also versuchen müssen, im Abstimmungskampf 
klar zu machen, dass der Vorschlag, der hier vom Parla
ment möglicherweise in der Mehrheit beschlossen wird, 
eben keine Preisüberwachung ist und dass dieser Vor
schlag schlechter ist als der Status quo. Wir werden uns für 
die Initiative einsetzen. 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unsere Anträge unter
breiten. Ich kann Ihnen gleich eine Vereinfachung der Situa
tion vorschlagen. Ich komme nämlich der Aufforderung des 
Herrn Präsidenten nach und ziehe meine parlamentarische 
Initiative zugunsten der Minderheit bzw. zugunsten der 
Volksinitiative zurück. Es liegt also eine. Bereinigung der 
Situation vor. 
Im übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Min
derheit, die ich vertrete, im wesentlichen mit der Minderheit 
vertreten von Herrn Kollege Neukomm übereinstimmt. Ich 
habe den Antrag in der Kommission gestellt und werde 
auch seinen Antrag unterstützen. Die beiden gehören 
zusammen; sie können zusammengezogen werden. 
Zum Antrag der Christdemokraten, also zum Antrag Oehler, 
haben wir eine eher skeptische Haltung. Wir stimmen ihm 
nicht zu. 
Wir bitten Sie also, der Minderheit zuzustimmen und damit 
auch der Volksinitiative grünes Licht zu geben. 
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Neukomm, Sprecher der Minderheit: Ich vertrete hier eben
falls den Minderheitsantrag der SP-Kommissionsmitglieder, 
der sich mit dem Antrag von Herrn Jaeger deckt. Dieser 
Minderheitsantrag, nämlich, die Volksinitiative der Konsu
mentinnenorganisationen sei ohne Gegenvorschlag des 
Bundesrates zur Annahme zu empfehlen, wird auch 
geschlossen von der SP-Fraktion unterstützt. Ich kann 
daher hier auch als Fraktionssprecher amten. Wir können 
so Zeit sparen. 
Die breite Bevölkerung erwartet eine baldige Wiedereinfüh
rung der Preisüberwachung. Wir stellen das täglich in 
Gesprächen, etwa auf der Strasse und an Versammlungen. 
sehr deutlich fest. Die Konsumenten sind über die Teue
rungsentwicklung seit langer Zeit äusserst beunruhigt. Sie 
erwarten eine Hilfe des Staates. Besonders die hohe Teue
rungsrate im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass es ein 
grober Fehler war, die Preisüberwachungsbeschlüsse Ende 
1978 nicht nochmals zu verlängern. Das eidgenössische 
Parlament hat es ja unter Namensaufruf abgelehnt, die Not
rechtsbeschlüsse um drei weitere Jahre in Kraft zu setzen. 
Sie fehlen uns beispielsweise bei der Überprüfung von 
Heizöl- und Benzinpreisen, bei den Hypothekarzinserhö
hungen und in vielen anderen Bereichen. 
Die Preisüberwachung vom 1. Januar 1973 bis zum 
31. Dezember 1978, abgestützt auf zwei dringliche Bundes
beschlüsse, hatte unserer Ansicht nach nicht nur psycholo
gische, sondern auch prophylaktische Wirkung. Der Bun
desrat erkannte die positiven Auswirkungen und schrieb in 
der Vorlage zum zweiten dringlichen Bundesbeschluss 
1975: Der genaue Einfluss der Überwachungsmassnahmen 
auf die Preisentwicklung lässt sich nicht beziffern. Sicher 
hat der Vollzug des Überwachungsbeschlusses nicht nur 
psychologische und Signalwirkungen ausgelöst. Die fortlau
fende Orientierung der Öffentlichkeit, insbesondere durch 
die Preisanschriftspflicht, hat das breite Bewusstsein geför
dert und die Bereitschaft der Konsumenten sowie der 
Unternehmungen zur tatenlosen Hinnahme von Preiserhö
hungen stark vermindert. Zahlreiche Unternehmungen 
haben geplante Preiserhöhungen aber nur in verringertem 
Mass vorgenommen, um einer für ihr Ansehen unerwünsch
ten Konfrontation mit der Preisüberwachung zu entgehen. 
Herr Bundespräsident Honegger hat im letzten Herbst mit 
Recht zu einem preisbewussteren Verhalten der Konsu
menten als Kampf gegen die enorm gestiegene Teuerung 
aufgerufen! Das Preisbewusstsein der Konsumenten allein 
genügt aber leider nicht! Preis- und Qualitätsvergleiche 
sind wohl sehr nützlich und notwendig, aber bei Aufschlä
gen von ganzen Branchen, also bei Kartellen, auch bei 
Monopolbetrieben oder etwa bei Hypothekarzinsen, ist der 
Konsument ausgeliefert, wenn nicht eine griffige Preisüber
wachung einschreitet und die Erhöhungen überprüft. 
Wettbewerbsrecht, Preisüberwachung, Konsumentenschu
lung und Konsumentenaufklärung ergänzen sich, gehören 
eigentlich zusammen. Die sozialdemokratische Fraktion 
sieht in der Preisüberwachung kein Allerweltsmittel -
und hat es auch nie gesehen -, aber einen wichtigen Bei
trag zur Teuerungsbekämpfung. Die Notenbankpolitik allein 
genügt nicht! Wir mussten in den letzten Jahren immer wie
der feststellen, dass auch in anderen Ländern zur Teue
rungsbekämpfung mehrere Mittel notwendig sind. 
Wir sind also der Auffassung, dass, langfristig gesehen, nur 
eine dauernde Preisüberwachung den Konsumenten und 
Arbeitnehmern am besten dient, die so zu seiner Kaufkraft
erhaltung beiträgt, vor allem in jenen Bereichen, wo der 
Wettbewerb nicht spielt. Die Volksinitiatlve zielt genau in 
diese Richtung. Missbräuche in der Preisbildung bei Kartel
len und marktmächtigen Unternehmen bei Monopolbetrie
ben sind zu kontrollieren, vor allem dort, wo unsere Markt
wirtschaft nicht mehr richtig funktioniert und wo das freie 
Spiel der Marktkräfte behindert wird. Die Melde- und 
Begründungspflicht für Preiserhöhungen von Kartellen 
erwies sich gerade bei der letzten Preisüberwachung als 
äusserst sinnvoll und wirksam. Preise durften nur soweit 
erhöht werden, als dafür höhere Kosten ausgewiesen wer
den konnten. Missbräuche bei abgesprochenen Preisen 
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oder bei marktbeherrschenden Unternehmen, aber auch 
das Versickern von Währungsgewinnen sind keine konjunk
turpoiitische Erscheinung. Sie können am wirksamsten 
durch eine wettbewerbsorientierte Preisüberwachung ver
hindert werden. 
Ich bin der Überzeugung, dass ein solches Instrumentarium 
der gesamten Volkswirtschaft dient, weil es das Wettbe
werbsrecht aufwertet, verstärkt. Eigentlich müssten heute 
alle jene Kreise, die sich immer wieder für die Marktwirt
schaft und den Wettbewerb aussprechen, auch die Freisin
nigen, begeistert die Volksinitiative unterstützen, weil sie 
das Wettbewerbsprinzip akzeptiert, Fehlentwicklungen 
!,!nterbindet und Korrekturen, wo nötig, im Interesse der 
Offentlichkeit vornimmt. Aber gewisse Leute - so scheint 
es - sprechen nur gerne vom Wettbewerb, wünschen ihn 
aber im Grunde genommen gar nicht! 
Die wettbewerbspolitisch ausgerichtete Preisüberwachung 
ist systemkonform, das bestätigen auch Wissenschafter, 
weil sie dort einsetzt, wo der Wettbewerb nicht spielt, wo 
einzelne Anbieter den Markt beherrschen, also bei Macht
märkten. Ein Kartell kann bei der Preisbildung die 
Marktsituation schädigen, ausnützen, ohne dass sich die 
Auswirkungen auf den Gesamtindex der Konsumenten
preise derart niederschlagen, dass die konjunkturpolitisch 
motivierte Preisüberwachung angeordnet werden müsste. 
Damit bringen wir deutlich zum Ausdruck, dass der Gegen
vorschlag des Bundesrates in der vorliegenden Formulie
rung als derart schwach und ungenügend betrachtet wird, 
dass ihn die SP-Fraktion geschlossen ablehnen muss. Der 
Bundesrat will erst bei einer hohen Teuerung die Preisüber
wachung einsetzen. Wir haben keine Ahnung, ob das bei 5, 
6, 7 oder 8 Prozent Teuerung der Fall sein wird. Wo sind 
dann diese Leute zu finden, die etwas von der Sache ver
stehen und gewisse Erfahrungen auf diesem Gebiet besit
zen?! 
Zu den Problemen. die eine konjunkturpolitische Preisüber
wachung von der Sache her mit sich bringt, kämen also 
auch erhebliche praktische Schwierigkeiten, mit der dop
pelten Befristung ganz besonders. Im Text des Gegenvor
schlages ist ja ausgeführt: «Solche Massnahmen sind zu 
befristen und bei Beruhigung der Preisentwicklung ausser 
Kraft zu setzen.» Eine langwierige Diskussion über den rich
tigen Zeitpunkt führte dazu, dass die Preisüberwachung 
lange Zeit nicht eingesetzt würde und die ungerechten Aus
wirkungen der Inflation munter weitergingen. Die Massnah
men kämen immer zu spät. Die Feuerwehr würde beim 
Brand gebildet, eingesetzt und nachher wieder aufgelöst. 
Wann, ist auch unklar. Die Variante des Bundesrates hat 
also aus unserer Sicht einfach zu viele Mängel. 
Abwarten auf die Kartellgesetzrevision, wie es die CVP 
meint, bringt unserer Ansicht nach auch wenig, weil es 
noch zwei, drei Jahre gehen kann, bis die Vorlage in beiden 
Räten bereinigt ist. Schon bisher ging es äusserst schlep
pend voran. Die Motion Schürmann zur Revision des Geset
zes geht auf das Jahr 1971 zurück. 1972 wurde der Vor
stoss überwiesen, aber erst 1981 - also zehn Jahre später
kam es zur Botschaft des Bundesrates. Im Entwurf des 
Bundesrates ist auch keine Preisüberwachung für Kartelle 
vorgesehen, und die Vorlage ist derart schwach, dass in der 
nächsten Zeit kaum eine echte Reform des Wettbewerbs
rechtes zu erwarten ist. 
Die Schweiz gehört zu den kartellreichsten Ländern der 
Welt, hat aber immer noch eines der schwächsten Kartell
gesetze. Die wettbewerbspolitisch orientierte Preisüberwa
chungsinitiative bringt eine wesentliche Verbesserung in 
unsere Wettbewerbs- und Ordnungspolitik und beinhaltet 
auch ein Stück echten Konsumentenschutz. Um Benachtei
ligungen am heutigen Markt mit der starken Konzentra
tionstendenz und den immer mehr kartellierten Preisen zu 
verhindern, braucht es gewisse Bestimmungen gegen miss
bräuchliche Verhaltensweisen. Dieser Kampf sollte eigent
lich auch von den seriösen Anbietern unterstützt werden. 
Bei jeder hohen Teuerung gibt es ja bekanntlich Profiteure 
und Verlierer, und der Grossteil der Bevölkerung gehört zu 
den Opfern, weil die Inflation ungerechte Vermögens- und 
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Einkommensverschiebungen auf dem Buckel der Durch
schnittsbürger mit sich bringt. 
Ich bitte Sie also, der Initiative ohne Gegenvorschlag zuzu
stimmen; jeder Gegenvorschlag ist ein gewisser Schach
zug, um beide Vorlagen zum Scheitern zu bringen. 
Zum Antrag von Herrn Oehler noch kurz die Meinung der 
SP-Fraktion. Sie beantragt Stimmenthaltung, und zwar aus 
drei Gründen: weil es unserer Ansicht nach mit dem vorge
schlagenen Notrecht heute nicht schneller geht; wenn der 
Ständerat in der kommenden Märzsession das Geschäft 
Volksinitiative der Konsumentinnenorganisationen behan
delt, könnte theoretisch am 28. November dieses Jahres die 
Volksabstimmung stattfinden. Ich denke auch, dass der 
Antrag Oehler - so kam es in der SP-Fraktion zum Aus
druck - die dauernde Preisüberwachung eher gefährden 
könnte und dass diese eben auch mit dem Notrecht, das 
konjunkturpolitisch orientiert ist, in die falsche Richtung 
geht. 
Wir wollen langfristig die sinnvollste und nützlichste Preis
überwachung für die Konsumenten, und das ist die wettbe
werbspolitisch orientierte. 

M. Bonnard: J'expliquerai ä la fois la position du groupe 
liberal et les deux propositions que j'ai presentees aux arti
cles 2 et 3 de l'arrete A. Notre groupe vous propose de 
refuser !'initiative populaire, de rejeter le contre-projet du 
Conseil federal et de soumettre !'initiative populaire au peu
ple avec recommandation de retus. 

Nous ne voulons pas, tout d'abord, de !'initiative populaire. 
Vous connaissez le raisonnement des auteurs de !'initiative, 
il est simple: la concurrence, affirment-ils, ne joue pas dans 
de !arges secteurs, elle est un element essential de l'eco
nomie de marche, il taut donc la restaurer et pour ce faire il 
taut surveiller les prix. Ce raisonnement est d'une rigou
reuse logique mais je crois qu'il repose sur des premisses 
erronees. II n'est pas exact de dire que la concurrence est 
inexistante ou faussee dans de tres larges secteurs. Le 
Conseil federal l'a demontre dans son message et le dele
gue aux questions conjoncturelles, M. Valdemar Jucker. 
que notre commission a longuement entendu, a pu lui aussi 
demontrer la realite de la concurrence notamment dans les 
secteurs qui interessant directement le consommateur, 
comme celui de l'alimentation ou des produits de grande 
consommation. 
Je n'ai ni l'experience ni les connaissances economiques 
de Mme Jaggi, mais je vais faire mon marche dans la petite 
ville ou j'habite et je constate que les agriculteurs qui 
apportent leurs denrees au marche et les commen;:ants en 
produits alimentaires de l'endroit se livrent ä une concur
rence acharnee. Je m'occupe un peu d'horlogerie et je 
constate que les horlogers se livrent entre eux a une 
concurrence acharnee dont nous pouvons voir les conse
quences dans nos journaux. 

C'est pourquoi finalement nous croyons que les premisses 
dont partent les initiants sont tout ä fait excessives. La sur
veillance permanente des prix qu'ils souhaitent ne corres
pond pas ä une necessite. Elle serait d'ailleurs nuisible. Elle 
reviendrait finalement ä institutionnaliser une intervention 
constante de l'Etat dans la libre formation des prix et serait 
ä cet ega~d contraire ä un principe essential de notre eco
nomie de marche. Elle pourrait d'ailleurs conduire ä des 
resultats inopportuns. L'experience enseigne en effet que 
la fixation ou le contröle de prix recommandes degenere 
extremement souvent en prix planchers, et finalement ce 
sont les consommateurs qui en font les frais. 
Enfin on ne doit passe dissimuler que le systeme qu'imagi
nent les initiants exigerait un deploiement administratif 
important. II faudrait que l'organisme de surveillance pro
cede ä de frequentes et nombreuses enquetes dans les 
secteurs economiques les plus varies pour savoir si cer
taines organisations ou certaines entreprises dominant oui 
ou non le marche et si leurs prix sont reellement abusifs. Je 
crois que les finances federales n'ont vraiment pas besoin 
maintenant de ce surplus de charges. 

109 Verhinderung missbräuchlicher Preise 

Si nous refusons !'initiative populaire nous ne nions pas 
pour autant qu'en certaines circonstances l'Etat doive sur
veiller les prix et meme les contröler. Nous sommes nous 
aussi convaincus que l'inflation qui ronge l'epargne est l'un 
des pires maux qui soit pour notre economie et nous 
admettons encore que lorsque l'inflation prend un rythme 
excessif l'Etat en surveillant les prix peut exercer un effet 
moderateur. Nous ne croyons pas cependant que cette sur
veillance constitue une panacee. Elle s'attaque en effet aux 
consequences de l'inflation beaucoup plus qu'a ses 
causes. Mais lorsque les mesures qui visent les causes de 
l'inflation, qui tendent par exemple a restreindre la masse 
monetaire ou ä stabiliser le cours du franc, lorsque ces 
mesures-lä sont insuffisantes, la surveillance des prix 
venant s'ajouter aux autres mesures peut jouer un röle 
utile. 
Le principe d'une intervention etatique ne pouvant etre 
completement rejete, la question se posait ä nous de savoir 
s'il fallait faire un contre-projet. Nous y repondons par la 
negative. Le contre-projet du Conseil federal, qui ne vise ä. 
instaurer qu'une surveillance de caractere conjoncturel, est 
assurement tres mesure. La surveillance n'aurait qu'un 
caractere subsidiaire, eile serait obligatoirement limitee 
dans le temps, bref eile nous parait inspiree de tous les 
principes que je viens de rappeler et qui justifient parfois 
l'intervention etatique. Pourtant notre groupe n'en veut pas. 
II prefere le recours au systeme de l'article 89b,s de la 
constitution federale, c'est-a-dire l'introduction de la sur
veillance des prix par voie d'arräte d'urgence, quand il le 
faut absolument. Voici quelques remarques ä ce sujet. 
Nous devons tout d'abord nous demander comment le prin
cipe constitutionnel serait mis en reuvre. Le Conseil federal 
a bien sur reflechi ä la question. II considere avec raison 
que pour etre efficace une surveillance des prix s'inspirant 
de motifs conjoncturels doit pouvoir etre mise en vigueur 
rapidement. C'est pourquoi le Conseil federal nous propo
serait, si nous adoptions l'article constitutionnel, une loi 
d'application prevoyant un eventail de mesures. La compe
tence de mettre ces mesures en vigueur serait deleguee au 
Conseil federal. 
Ce systeme, Monsieur le conseiller tederal, ne nous 
convient pas. II a deux inconvenients majeurs: tout d'abord 
il exclut !'Assemblee federale de la decision qui doit etre 
prise avant la mise en vigueur totale ou partielle de la sur
veillance. Le Parlament, avez-vous dit, pourrait etre associe 
dans une phase ulterieure, mais il est evident, et personne 
ne le contestera, que c'est la decision de_mise en vigueur 
de la surveillance qui est la decision politiquement impor
tante, et de cela nous serions exclus. Second inconvenient, 
tout aussi important a mes yeux, les cantons seraient com
pletement exclus de l'affaire. En revanche, si on recourt au 
systeme de l'article 89b1s, comme l'arrete de mise en surveil
lance serait un arrete derogeant ä la constitution federale, 
vous seriez obliges par le mecanisme de l'article 89bis de 
requerir la ratification du peuple et des cantons dans 
l'annee qui suit, et la voix des cantons pourrait par conse
quent etre entendue. 
A ces inconvenients s'en ajoute encore un autre: le sys
teme nous parait dangereux parce que la surveillance pour
rait etre introduite beaucoup plus facilement que si l'on est 
oblige de recourir ä l'article 89b1s. Tout etant prepare a 
l'avance, il suffira de quelques decisions administratives 
pour declencher l'operation. Le Conseil tederal sera alors 
expose ä deux pressions! celle des parlementaires, qui 
deposeront sur votre table d'innombrab!es interpellations 
et motions pour vous pousser ä introduire la surveillance 
des prix, et celle de l'administration, formee de gens com
petents mais qui ne rechignent jamais devant des täches 
supplementaires. Pour vous defendre, Monsieur le conseil
ler federal, vous n'aurez pas le rempart des difficultes que 
represente l'introduction d'un droit d'urgence. Nous ris
quons des lors d'avoir une surveillance des prix beaucoup 
plus souvent que nous ne le souhaiterions nous-memes. 
Les circonstances actuelles nous donnent je crois raison. 
Si nous avions aujourd'hui dejä l'article constitutionnel que 
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nous preparons et la loi d'application, nous aurions en ce 
moment une surveillance des prix. Le brusque rencherisse
ment de ces derniers mois vous aurait en effet amene a 
declencher, peut-etre fin aout ou debut septembre, l'opera
tion de surveillance des prix et nous l'aurions pour un cer
tain temps encore. Fort heureusement nous ne sommes 
pas dans cette situation, la brusque flambee des prix est en 
train de s'apaiser, eile n'a pas dura assez longtemps pour 
que le Conseil faderal se sente autorise a declencher l'ope
ration par le droit d'urgence et c'est bien ainsi. Nous aurons 
fait l'economie d'une surveillance qui aurait ete couteuse et 
qui n'aurait probablement rien change a la situation que 
nous connalssons. 
D'ailleurs, tous les systemes qui nous sont proposes pre
sentent une lacune surprenante. lls parlent de surveillance 
des prix; ils ne dlsent rien en revanche des elements qui 
composent ces prix. Or, parmi ces elements, l'un des plus 
importants, bien sur, sont les salaires. 
L'un des directeurs de la Banque nationale suisse a ete 
entendu par la commission et il a dit des choses interes
santes. II a dit en substance ceci: «On ne saurait indefini
ment contröler ou limiter le prix d'une production finale 
sans un contröle et une limitation des composants et des 
couts, parmi lesquels il y a les salaires. II y a donc une logi
que qui voudrait qua, si la surveillance des prix veut effecti
vement empecher d'une fac;on efficace le phenomene de 
l'inflat1on, eile devrait s'etendre a tous les elements de la vie 
economique.» 
Je me permets des lors de demander a tous ceux qui sou
tiennent !'initiative, le contre-projet ou las autres proposi
tions qui nous sont faites si c'est cette surveillance-la. 
incluant les salaires, qu'ils veulent. J'en doute personnelle
ment. 
Etant donne la position qua prend notre groupe aussi bien 
en ce qui concerne !'initiative que le contre-projet, il va de 
soi qua nous repoussons aussi la proposition de la commis
sion Chopard, las initiatives Jaeger et Grobet et la proposi
tion Oehler. 
Une derniere remarque. D'aucuns vont sans doute nous 
dire qu'en refusant le contre-projet, nous assumons le ris
que que !'initiative populaire soit acceptee. Nous ne l'igno
rons pas, mais nous entendons, comme d'autres, combat
tre le contre-projet du Conseil federal devant le peuple et 
nous croyons qua nous ne pouvons pas adopter devant ce 
Parlament une autre attitude. 

Messmer: Mit eindeutig konjunkturpolitischem Ansatz ver
abschiedeten die eidgenössischen Räte im Dezember 1972 
ein ganzes Massnahmenpaket zur Dämpfung der damaligen 
Überkonjunktur, wozu auch der Preisüberwachungsbe
schluss vom 20. Dezember 1972 gehörte. Ende 1975 wurde 
ein neuerlicher dringlicher Bundesbeschluss gefasst und 
auf Ende 1978 befristet. Diese durch einen Bundesbeauf
tragten administrierte Ordnung endete dann im Dezember 
1978. Diese Konzeption nimmt der Bundesrat in seinem 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative des Konsumentinnenfo
rums grundsätzlich wieder auf. Er schlägt allerdings eine 
Ergänzung des Konjunkturartikels der Bundesverfassung 
vor, um nicht mehr wie bisher notrechtmässig operieren zu 
müssen. 
Zurück zur Initiative: Eine wettbewerbspolitisch motivierte, 
als Dauerinstitution eingesetzte Preisüberwachung nach 
Vorstellung der Initianten lehnt unsere Fraktion geschlos
sen und mit Entschiedenheit ab. Sie ist mit unserer freien 
Marktwirtschaft, dem bewährten Marktsystem, unvereinbar 
und völlig unnötig. Die heute spielende Wettbewerbsinten
sität wird wider besseres Wissen heruntergespielt, und es 
werden zugleich die Nachteile einer staatlichen Dauerinsti
tution unzulässig verharmlost. 
Es gilt zu beachten, dass die negativen Folgen wie ein 
Bumerang auf die Konsumenten zurückfallen würden, 
indem bei massiven Preiseingriffen mit Qualitätsverschlech
terungen der Produkte, einer Einschränkung der Produkte
vielfalt und Produkteerneuerung gerechnet werden müsste. 
Die Volksinitiative will gemäss lnitiativtext insbesondere die 
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marktmächtigen Unternehmungen und Organisationen 
beaufsichtigen. Es gibt aber überhaupt kein Verfahren, die 
Differenz zwischen einem kartellistischen Preis und einem 
Preis, wie er sich unter Konkurrenz ergeben würde, genau 
zu berechnen. Ein «Als-ob-Preis» vermag nicht zu befriedi
gen, und er bringt dem Konsumenten auf die Dauer null und 
nichts. 
Bezüglich des Geltungsbereiches ergäben sich kaum über
windbare Schwierigkeiten. Im Interesse der Rechtssicher
heit müsste nämlich eine Vielzahl von Unternehmungen, 
grosse und kleine, laufend auf die Marktbeherrschung hin 
untersucht werden. Von daher betrachtet würde eine wett
bewerbspolitisch motivierte Preisüberwachung gemäss 
Feststellung des Bundesamtes für Konjunkturpolitik zu 
einer sehr aufwendigen Sache werden. 
Ein persönliches Wort an Herrn Kollege Jaeger: Sie spra
chen ausserordentlich viel über die mangelnde Ehrlichkeit 
bei denen, die nicht Ihrer Meinung sind. Überprüfen Sie 
bitte einl'!lal die Fragwürdigkeit Ihrer eigenen Argumenta
tion mit Bezug auf die völlig in der Luft liegenden Verspre
chungen gegenüber den Konsumenten. Wenn Sie das tun, 
entdecken Sie vielleicht den Balken im eigenen Auge und 
verzichten darauf, die Splitter politisch Andersdenkender 
als Unehrlichkeit anzuprangern. 
Natürlich pfeifen die Spatzen von den Dächern, wie populär 
eine Preisüberwachung als Klagemauer der Nation wäre. 
Lassen Sie es mich aber mit unmissverständlicher Deutlich
keit sagen: Die administrative Verhinderung marktmässig 
begründeter Preissteigerungen ist keine zweckmässige 
Inflationsbekämpfung. Es werden wohl Wirkungen zurück
gestaut, keinesfalls aber die Gründe der Teuerung beseitigt. 
Ohne einem der bisherigen Preisüberwacher nahetreten zu 
wollen, gestatte ich mir, Ihnen in aller Kürze darzulegen, 
dass die zuverlässige Bestimmung und Festlegung des alle 
Kriterien berücksichtigenden, absolut richtigen Preises nur 
in ganz wenigen Fällen möglich sein dürfte. Wegen den nur 
ganz selten absolut vergleichbaren Kostenelementen in den 
verschieden strukturierten Produktionsbetrieben und den 
unbestritten stark unterschiedlichen Beschaffungspreisen 
für Rohstoffe und Halbfabrikate, dem unterschiedlichen 
Mechanisierungsgrad und den damit. verbundenen Stück
lohnkosten entstehen schon vor dem Endpreiszuschlag 
unverdächtige, ich würde sagen: absolut erwünschte 
Kostenunterschiede. Genau diese Unterschiede machen 
den Käufermarkt attraktiv und geben dem Konsumenten 
einen entscheidenden Anreiz, die verschiedenen Angebote 
genau zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Welcher 
Preisüberwacher wäre wohl in der Lage, die tausenderlei 
Produkte mit der gebotenen Sorgfalt nicht nur einmal, son
dern laufend auf ihre Preisberechtigung zu kontrollieren, 
ohne sich früher.oder später den Vorwurf der Willkür gefal
len lassen zu müssen? 
Mit der institutionalisierten Preisüberwachung werden im 
Volk Erwartungen geweckt, die sich niemals erfüllen lassen. 
Unsere Mitbürger werden über die wirklichen Ursachen der 
Teuerung, insbesondere aber über die nötigen Massnah
men einer echten Therapie, getäuscht und müssen sich 
schlussendlich zu Recht als hinters Licht geführt vorkom
men. Unerwünschte und ungesunde Teuerungschübe kön
nen nur durch eine disziplinierte und stabilitätsorientierte 
Geld- und Finanzpolitik und - darauf ist unumgänglich hin
zuweisen - durch eine straffere Disziplinierung der Budget
politik unser öffentlichen Haushalte vermieden werden. Zur 
Eindämmung der importierten Inflation bedarf es wie bis 
anhin einer sorgfältig angemessenen Wechselkurspolitik 
der Nationalbank. 
Nun noch kurz zum Gegenvorschlag des Bundesrates. Rein 
sachlich wäre unsere Fraktion geneigt, auch den Gegenvor
schlag abzulehnen. Wir sind uns aber eines unbestrittenen, 
allerdings in der Auswirkung sehr fraglichen psychologi
schen Effekts der Preisüberwachung in Zeiten hoher Infla
tionsraten bewusst. Die bundesrätliche Vorlage mit eindeu
tig restriktiven Einführungskriterien und der doppelten zeit
lichen Befristung bedeutet für uns bei Berücksichtigung der 
politischen Gegebenheiten das eindeutig kleinere Übel. Wir 
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gehen von der bestimmten Erwartung aus, dass beim Bun
desrat der Wille besteht, in der Praxis vor der Einführung 
einer Preisüberwachung alle ursachenbezogenen Massnah
men für eine wirksame Stabilitätspolitik auszuschöpfen. 
Die Fraktion der FDP lehnt die Volksinitiative und die beiden 
Einzelinitiativen ab. Sie wird hingegen mehrheitlich dem 
Vorschlag des Bundesrates _zustimmen. 

Oehler: Unsere Fraktion beobachtet die Teuerungsentwick
lung mit grosser Sorge. Obwohl es den Anschein macht, als 
ob die Inflationsrate abgesenkt werden könnte, sind für uns 
jährliche Steigerungsraten von 4, 5 oder gar 6 Prozent 
immer noch viel zu hoch. Unseres Erachtens ist es nicht 
notwendig, dass wir uns heute in eine grundsätzliche Aus
einandersetzung für und wider die Preisüberwachung ein
lassen. Hierüber sind nicht nur lange Reden gehalten, son
dern auch ganze Bibliotheken geschrieben worden. Wir 
haben während Jahren gute bis sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Im gleichen Sinne können wir auch auf die Ver
handlungen zurückgreifen, die in diesem Parlament zu die
sem Thema geführt wurden. Dass sich der Konsument aber 
wegen gewisser Preisentwicklungen ohnmächtig fühlt, kön
nen wir verstehen, und als verantwortungsbewusste Frak
tion wollen wir unseren Beitrag zur Abhilfe leisten. 
Vor diesem Hintergrund haben wir die Diskussion über die 
Wiedereinführung der Preisüberwachung zu führen. Wir ver
kennen dabei die Tatsache nicht, dass das Absenken der 
Inflationsrate unsere künftigen Wirtschaftsprobleme nicht 
zu lösen vermag. Arbeitsplatzsicherung und generell 
Arbeitsplatzerhaltung sind Fragen, die uns künftighin mit 
Sicherheit vermehrt beschäftigen werden und die in unserer 
Politik einen grösseren Stellenwert erhalten müssen. In die
sem Sinne haben wir uns auch Überlegungen über Arbeits
beschaffungsmassnahmen oder gar Impulsprogramme zu 
machen. Wir erachten es nach wie vor als primäres Ziel 
unserer Wirtschaftspolitik, Voraussetzungen für eine mög
lichst geringe Teuerungsrate zu schaffen. Deswegen sind 
wir bereit, optimale Vorkehrungen zu treffen, um dieses Ziel 
zu erreichen. In diesem Sinne verstehen wir auch die Mög
lichkeit der Wiedereinführung der Preisüberwachung oder 
überhaupt des Preisüberwachers. Wir verstehen sie als 
flankierende Massnahme. Im vergangenen Jahr hat unsere 
Partei an ihrem Parteitag im sanktgallischen Rapperswil 
unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir auf 
eine möglichst rasche Wiedereinführung dieser Institution 
drängen. An dieser Haltung hat sich in den vergangenen 
Monaten nichts geändert, obwohl die Teuerung in dieser 
Zeit abgeklungen ist. Wir vertreten die Auffassung, dass wir 
uns vorzusehen und wir alles vorzukehren haben, was einen 
Wiederanstieg dieser Teuerung verhindern oder mindestens 
bremsen kann. 
In diesem Sinne ist auch unser Antrag zu verstehen, als 
Beschluss B gekennzeichnet, den Bundesbeschluss von 
1975 wieder in Kraft zu setzen. Aufgrund dieser Ausgangs
lage nehmen wir heute dezidiert Stellung zu den Anträgen 
des Bundesrates. 
1. W[r unterstützen den Gegenvorschlag des Bundesrates 
nur bedingt und unter der Voraussetzung, dass umgehend 
und vor allem auch ernsthaft an die Teilrevision des Kartell
gesetzes geschritten und diese innert nützlicher Frist zu 
Ende geführt wird. · 
2. Wir lehnen die Volksinitiative im heutigen Zeitpunkt ab, 
behalten uns aber vor, auf diesen Entscheid als Fraktion 
zurückzukommen. 
3. Wir werden auf eine Schlussabstimmung über die heute 
zur Diskussion stehenden Anträge des Bundesrates erst 
eintreten, wenn wir die materielle Teilrevision des Kartellge
setzes kennen, soweit sie Fragen der künftigen Wettbe
werbspolitik betrifft. 
4. Wir behalten uns im weiteren vor, die Frage der dringli
chen Einführung eines Preisüberwachers in der Zwischen
zeit vorzuschlagen, falls entweder die Teuerungsentwick
lung einen anderen Verlauf als heute nehmen wird oder wir 
zum Schluss kommen müssten, dass über eine politische 
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Verzögerungstaktik die Teilrevision des Kartellgesetzes 
nicht unseren Vorstellungen entsprechend zu Ende geführt 
wird. 
Gestatten Sie mir, zu den einzelnen Punkten kurz Stellung 
zu nehmen: 
Der Vorschlag des Bundesrates ist unseres Erachtens wohl 
gut gemeint und entspricht in seiner Zielrichtung unseren 
wirtschaftspolitischen Wertvorstellungen. In diesem Sinne 
begrüssen wir denn auch eine konjunkturpolitische Preis
überwachung und sind mit dem Bundesrat der Auffassung, 
dass die entsprechenden Massnahmen zeitlich zu befristen 
sind. Hand in Hand aber muss eine sofortige Teilrevision, 
ein griffiges Kartellgesetz geschaffen werden. Unseres 
Erachtens hängen der Gegenvorschlag des Bundesrates 
und die Teilrevision des Kartellgesetzes eng zusammen; 
ansonsten wird der Gegenvorschlag des Bundesrates zu 
einer aussagelosen Leerformel. In diesem Sinne ist auch 
unsere Auffassung zu verstehen, dass wir auf eine Schluss
abstimmung über die Frage der Preisüberwachung erst ein
treten, wenn wir das Gerippe der Kartellgesetzrevision vor
liegen haben. Wir stellen uns dementsprechend einen Zeit
raum von bis zu anderthalb Jahren vor. Wir verlangen und 
erwarten·.' von dieser Kartellgesetzrevision, dass sie mehr 
Wettbewerb ermöglichen wird. Dies entspricht unserer Vor
stellung, dass dort eine Preisüberwachung eher zweitrangig 
ist, wo echter Wettbewerb herrscht. Wenn aber, wie in 
unserem Land, zwei Drittel des Marktes von marktmächti
gen Unternehmen oder Kartellen beherrscht werden, sind 
die Kräfte eines echten und gesunden Wettbewerbes von 
vorneherein mindestens teilweise lahmgelegt. 
Gestatten Sie mir, hier eine Aussage zu den Ausführungen 
von Herrn Ammann zu machen, weil er uns unterschob, wir 
müssten die Verantwortung für die Verzögerung dieser 
Angelegenheit selber übernehmen. Herr Neukamm hat 
bereits darauf hingewiesen, dass eine entsprechende 
Motion zur Teilrevision des Kartellgesetzes von unserem 
ehemaligen Kollegen Schürmann 1971 in diesem Rat einge
reicht wurde. Kollege Kaufmann hat 1978 in diesem Rat den 
Vorsteher des zuständigen Departementes, Herrn Bundes
präsident Honegger, daraufhin angesprochen und die Ant
wort erhalten, dass die Angelegenheit nicht nur laufe, son
dern dass sie Anfang 1980 in die Räte gebracht werde. Wie 
es steht, hat Ihnen Herr Kollege Neukamm eben dargelegt. 
Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang ein Wort zur 
Zusammensetzung der Kartellkommission anzubringen. Wir 
haben nicht übersehen, dass die 15köpfige Kartellkommis
sion nur gerade ein Mitglied in ihren Reihen weiss, das sich 
zu unserer Partei bekennt. Obwohl wir wissen, dass die 
Kartellkommission nicht für die Durchsetzung parteipoliti- · 
scher Ideen geschaffen ist, sind wir als Fraktion nicht mehr 
länger bereit, diese einseitige Zusammensetzung der Kar
tellkommission zu akzeptieren. Unsere Partei lehnt es dabei 
ab, aus wenig durchsichtigen Gründen vor die Türe gestellt 
zu werden. Spätestens bei der nächsten Vakanz ist unseres 
Erachtens dieser Fehler zu korrigieren. 
Nun zu unserer Haltung gegenüber der Volksinitiative: Der 
Volksinitiative können wir mindestens zurzeit nicht zustim
men, weil sie im Grundsatz nicht unseren wirtschaftspoliti
schen Grundvorstellungen ent~pricht. Wir verkennen dabei 
nicht, dass die Teuerung ein Ubel ist, das alle, vor allem 
aber auch die Konsumenten, plagt und wir folglich aufgeru
fen sind, alles zum Schutze der Konsumenten zu unterneh
men. Wir stellen uns grundsätzlich gegen eine permanente 
Preisüberwachung, wie sie von der Initiative verlangt wird. 
Ebensowenig sind wir der Auffassung, dass über diese In
itiative eine ständige Möglichkeit beispielsweise für die Ein
führung eines Lohn- oder gar Preisstopps geschaffen wer
den darf. Eine über eine ständige Preisüberwachung 
zurückgebundene oder in falsche Richtungen geleitete 
Wirtschaftspolitik hat keine Möglichkeiten mehr, sich zu 
entfalten und zu entwickeln. Dies bedeutet dann auch, dass 
beispielsweise kein Raum mehr für den Ausbau unserer 
Sozialpolitik geschaffen wird, weil dieser Ausbau von einer 
zukunftsträchtigen Entwicklung der Wirtschaft schlechthin 
abhängt. 

l5 



Formation des prix 

Wir lassen es nicht zu, dass der Konsument zum Spielball 
gewisser Kreise degradiert wird. Aus diesem Grunde schaf
fen wir den dargelegten, unmissverständlichen Konnex zwi
schen Gegenvorschlag des Bundesrates und Teilrevision 
des Kartellgesetzes. Solange die Umrisse dieser Revision 
nicht bekannt sind, lehnen wir eine definitive Verabschie
dung der Vorlage über die Preisüberwachung im Parlament 
ab. Wir behalten uns zudem vor, bei einer verwässerten 
Teilrevision des Kartellgesetzes auf unseren Grundsatzent
scheid zurückzukommen, und fühlen uns dann frei, für die 
Volksinitiative zur Verhinderung missbräuchlicher Preise 
einzutreten. 
Wenn wir uns vorbehalten, den Antrag auf die umgehende 
Wiedereinführung der Preisüberwachung auf dem Dringlich
keitswege mit der Entwicklung der Teuerung zu verbinden, 
dann bedeutet dies zugleich, dass wir heute darauf verzich
ten, über den Antrag B im jetzigen Moment zu diskutieren 
und darüber befinden zu fassen. Wir stellen uns aber vor, 
dass wir diesen Antrag bei umgekehrter Teuerungsentwick
lung wieder einbringen. Dabei gehen wir von den positiven 
Erfahrungen aus, welche ab 1972 mit dem Preisüberwacher 
gemacht worden sind. 
Der Preisüberwacher hatte direkte Einwirkungsmöglichkei
ten, vor allem aber auch eine psychologische Bedeutung. 
Für diese Aussage stehen die 36 000 Eingaben, die an den 
Preisüberwacher gerichtet wurden. Gar oft kommt sich der 
Konsument ohnmächtig vor und will sich an eine staatliche 
Autorität wenden können. Der Preisüberwacher hat diese 
positive Funktion während Jahren übernommen. Wir dürfen 
dabei nicht übersehen, dass wir den Preisüberwacher ein
führten, als die Teuerungsrate weit unter 5 Prozent lag. 
Gerade deshalb haften wir das Argument für fadenscheinig, 
dass man im heutigen Moment wegen der geringeren Teue
rung auf die Wiedereinführung verzichten sollte. 
Unsere Partei spricht sich heute klar und unmissverständ
lich gegen jene Kreise aus, die auf taktischen Schleichwe
gen zu einem doppelten Nein kommen wollen. Es ist das 
gute Recht eines jeden einzelnen von uns, sich für oder 
wider die Preisüberwachung auszusprechen. Wir erachten 
es aber als unehrliche Politik, wenn sich gewisse Kreise 
und Gruppen im Moment hinter dem Gegenvorschlag des 
Bundesrates verstecken, um nicht Farbe bekennen zu müs
sen, und sich dann so die Möglichkeit verschaffen, sich im 
günstigsten Moment abzusetzen und grundsätzlich gegen 
die Preisüberwachung einzutreten. Es wäre ehrlicher, wenn 
sie heute Farbe bekennen und sich offen sowohl gegen die 
Initiative wie auch gegen den Gegenvorschlag aussprechen 
und damit den Markt den Kräften der Mächtigen überlassen 
würden. Gar oft gewinnt man nämlich den Eindruck, dass 
die Gegner der Preisüberwachung auch keine Kartellge
setzrevision wollen, sondern die Zustände in der heutigen 
Verfassung belassen möchten. Wer aber ehrlich für eine 
freie Marktwirtschaft eintritt, muss sich ebenso für die 
Schaffung des freien Wettbewerbes einsetzen. 
Die Kombination klassischer und flankierender Massnah
men hat sich in unserer Wirtschaftspolitik als ein gutes 
Rezept erwiesen. Wir verkennen nicht, dass in den vergan
genen Jahren viel geschehen ist. Wir erinnern an die Revi
sion des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb und 
die beispielsweise damit beschlossene Pflicht für die Preis
anschreibung, vor allem aber auch an den von Volk und 
Ständen beschlossenen Konjunkturartikel wie an die Vor
.lage für die Revision des Kartellgesetzes. Wir sind aber der 
einhelligen Meinung, dass die bisherigen Schritte durch 
flankierende Massnahmen ergänzt werden müssen, soll 
unsere Wirtschaftspolitik zum Tragen kommen. Und dazu 
zählen wir die Preisüberwachung in der Form und Ausge
staltung, wie wir es dargelegt haben. 

Basler: Uns liegen vier Anträge zur Verfassungsergänzung 
vor: die Volksinitiative, ihr Gegenvorschlag sowie zwei par
lamentarische Initiativen. Drei davon wären unbefristet. Nur 
der Gegenvorschlag schränkt allfällige Massnahmen zeitlich 
ein, und nur solchen können wir zustimmen, denn wo 
Preise dauernd überwacht werden, da wird auch die Pro-
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duktion und Verteilung der Güter und Dienstleistungen 
beeinflusst, da erstarrt der Markt, da erlahmen die Erneu
erungskräfte, da setzen kartellähnliche Regelungen ein. Das 
Zunftwesen in den früheren Jahrhunderten ist ein Beispiel 
dafür. Auch ein einzelner Wirtschaftszweig kann auf Preis
überwachung reagieren, zum Beispiel mit Qualitätsver
schlechterung. So kostet zwar in Grossbritannien das staat
lich überwachte Gesundheitswesen nur 5 bis 6 Prozent des 
Volkseinkommens, also nur zwei Drittel unseres Anteiles; 
es ist aber an Qualität nicht mehr ebenbürtig. Oder es wer
den im preisüberwachten Bereich nur noch begrenzt Güter 
angeboten, da sich ihre Herstellung kaum lohnt. Bei uns 
gehört demnächst der Wohnungsbau dazu, wenn zuviel 
Mietzinsüberwachung ihn unattraktiv macht. Staatliche 
Wohnbauförderung ist die Folge, was wiederum belegt, 
dass jeder staatliche Markteingriff dem nächsten ruft. 
Die uralte Frage nach gerechten Preisen unserer Güter wird 
der menschliche Geist auch mit Hilfe des Computers nicht 
lösen können. Dazu braucht es nicht Verfügungen, sondern 
Spielregeln. Die wichtigste ist der Wettbewerb, und das 
Spiel hat einen Namen: Markt. In Zeiten stabilen Geldwertes 
ruft man nicht nach Preisüberwachung. Warum werden aber 
während diesen Zeiten die Preise nicht als missbräuchlich 
angesehen? Wer oder was hält dann einen Anbieter vor 
ungerecht hohen Preisen zurück? Die anderen Teilnehmer 
im Markt, die ihn konkurrenzieren! Wo die Konkurrenz fehlt, 
ist die Kartellkommission zuständig, um den Markt zu schaf
fen, oder die Parlamente, um die Tarife festzulegen, falls 
es monopolbedingte Tätigkeiten der öffentlichen Hand sind. 
Mit ihrer Unterschrift zur Volksinitiative haben viele zum 
Ausdruck bringen wollen, dass etwas gegen das erlebte all
gemeine Klettern der Preise getan werde. Unsere Aufgabe 
ist es daher, die Geldentwertung zu bekämpfen. Man wird 
deshalb die Menge des Geldes und der Kredite nicht über 
die Zunahme des Güter- und Dienstleistungsangebotes hin 
ausdehnen dürfen. Inflationsbekämpfung ist somit Aufgabe 
der Nationalbank, soweit es die Geldmenge betrifft, und 
unsere, was die Staatsverschuldung angeht. 
Es kann aber auch steigende Preise geben, die weder 
durch dieses Massnahmenpaar noch durch einen Preis-. 
überwacher aus der Welt zu schaffen sind. Wenn wir, wie ab 
1972, 2 Milliarden Schweizerfranken mehr ausgeben müs
sen, um gleich viel Erdöl einzuführen wie zuvor, so müssen 
wir alle den Gürtel entsprechend enger schnallen. Statt 
dessen führen wir die Kostenerhöhung im Indexautomatis
mus in entsprechend höhere Löhne über. Damit steigen die 
Preise erneut. Die Spielregeln des Marktes gleichen jenen 
des Schwarz-Peter-Spieles. Solche Kostensprünge auf ein
geführten Rohstoffen müssen daher durch Lockerung der 
lndexautomatismen aufgefangen werden, soweit sie tragbar 
und gerechtfertigt sind. Man sieht, die Geldmengenpolitik 
zur Inflationsbekämpfung ist zwar nicht alles. aber alles ist 
nichts ohne Geldmengenpolitik. Wenn die klassischen 
Massnahmen zusammen nicht ausreichen, kann bei ange
botsseitigen Engpässen eine Preisüberwachung flankierend 
zur Wirkung kommen. Das war Anfang der siebziger Jahre 
der Fall. Sie half Preisaufschläge hinausschieben, die Infla
tionsmentalität überwinden und förderte psychologisch 
geschickt das Preisbewusstsein. 
Aber Preisüberwachung darf nur zeitlich befristet einge
setzt werden, denn eine Preisüberwachung kann nur die 
Preisveränderung eines Produktes beurteilen, nicht seinen 
Grundpreis, der sich am Markt erst bilden muss. Damit wird 
die Teuerungsursache nicht behoben, nur ihr sichtbarer 
Ausdruck gerechtfertigt, die Preisveränderung beglaubigt. 
Wo Preiserhöhungen dauernd bewilligungspflichtig werden, 
entsteht geradezu ein Zwang, den zugestandenen Teue
rungsspielraum auszunutzen. Denn was man erreicht hat, 
bildet den neuen Grundpreis. Ein Beispiel dafür ist die 
bekannte Überwachungsregel, dass ein halbes Prozent 
Hypothekarzinserhöhung höchstens 7 Prozent Mietzinsauf
schlag erlaube. Im Dienstleistungssektor ergeben sich wie
der andere Folgen aus einer Preisüberwachung. Dort wer
den drei Viertel der Kosten einer Arbeitsstunde aus
schliesslich durch den Lohn des Mitarbeiters gebildet. 

lt.. 
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Preisüberwachung hiesse in diesen Bereichen auch Lohn
überwachung. 
Nirgends ist der Ruf nach Überwachung grösser als beim 
Preis des Geldes, also der Kredite, dem Zins für das entlie
hene Geld. Das ist verständlich. Und wir sind besorgt, denn 
von der landwirtschaftlichen Produktion bis zu den Mietzin
sen führt eine Hypothekarzinssteigerung zu höheren 
Kosten und damit zu Preiserhöhungen. Man erkennt aus 
dieser Verkettu,ng wieder, wie wichtig die Inflationsbekämp
fung ist, denn solange die Inflationsrate tief lag, hatten wir in 
der Schweiz günstige Zinse. Nun kann sich aber eine Unter
suchung höchstens auf die Zinsmarge, also den Zinsunter
schied zwischen Hypothekarzins und Spareinlagen, erstrek
ken, sonst trifft man die vielen Sparer und unsere Vorsorge
einrichtungen, die zweite und dritte Säule. Denn der Zins
satz für die Ersparnisse müsste doch mindestens so hoch 
sein wie die Inflationsrate, sonst hat das Ersparte am 
Jahresende nicht nur keinen Ertrag abgeworfen, sondern 
an Kaufkraft verloren. Der gesamte Zins wäre damit nur 
Scheingewinn. Bei unserem bisherigen Steuersystem muss 
er dennoch versteuert werden; wahrlich kein Anreiz zur 
Sparbildung! 
Wer wendig und finanzkräftig genug ist, weicht aus in höher 
verzinsliche, kurzfristige Anlagen. Dann aber fehlt das lang
fristig angelegte Sparkapital für Baukredite. Ein wichtiger 
Zweig der Binnenwirtschaft, das Bauwesen, wird somit aus 
derart politisierten Hypothekarzinssätzen mehr Arbeit ver
lieren, als wenn der Zinssatz den Marktkräften ausgesetzt 
bliebe. 
Eine andere, nicht ungefährliche Reaktion des inflationsbe
trogenen Bürgers ist sein Unwille, künftig noch zu sparen. 
Er setzt sein Einkommen in den Güterkonsum und heizt die 
Teuerung zu einer Hyperinflation an, wie wir das letztes Jahr 
in den Vereinigten Staaten beobachten konnten. Die Kapi
talkräftigeren stecken ihr Geld in die begrenzt vorhandenen 
Sachwerte. Das bringt Bodenpreise und Mieten erneut in 
Bewegung. Dabei ist der Anreiz zum Horten von Hypothe
ken gross. Denn wo Inflationsraten über den Schuldzinsen 
liegen, schmilzt der Schuldenwert um diese Differenz dahin. 
Der neue Markteingriff hiesse dann Amortisationspflicht, 
denn die Karten in einem solchen Spiel des .Marktes müss
ten immer wieder neu verteilt werden. Das führt aber letzt
lich zu höheren Mietzinsen. Daher brauchen wir einen Spar
zinssatz, der sich auch an den Inflationsraten orientieren 
kann, und daher müssen wir die Inflation als Geldentwer
tung bekämpfen und nicht ihr Alarmzeichen, den Zinssatz. 
Damit habe ich Ihnen die Gründe dargelegt, warum die 
grosse Mehrheit unserer Fraktion weder der Volksinitiative 
noch den beiden parlamentarischen Initiativen zustimmen 
wird, die ja in ihren anvisierten Bereichen die dauernde 
Preisüberwachung einschliessen. Dem befristet wirksamen 
Gegenvorschlag des Bundesrat können wir uns anschlies
sen. Man will dem Krankheitsanfall in den Marktkräften 
kurzfristig begegnen. Die Idee ist also, fiebrige Preisschübe 
mit kalten Wickeln zu lindern, bis die Medikamente wirken, 
die zur Therapie nötig sind. Wir bekräftigen, dass Inflations
bekämpfung das oberste Gebot ist. Sie muss jedoch über 
knappe Ausdehnung der Geldmengen, geringere Defizite 
im Staatshaushalt und Überprüfung der Indexmechanismen 
geführt werden. 

Blei: Ich trete zusammen mit unserer Fraktion für die Initia
tive ein, und wir lehnen den bundesrätlichen Gegenvor
schlag ab. 
Wir sind überzeugte Anhänger der Marktwirtschaft. Hier 
stimmen wir den Freisinnigen voll zu, wie sich ihr Sprecher, 
Herr Messmer, ausgedrückt hat. Nur besteht für uns Markt
wirtschaft nicht nur darin, dass man vom Staat überhaupt 
nichts wissen will; Marktwirtschaft heisst Wettbewerb, 
sonst haben wir eben keine Martkwirtschaft. Wenn wir 
keine Wettbewerbspolitik betreiben, pervertiert der Wettbe
werb gerne; dann haben wir keinen Wettbewerb mehr und 
letztlich auch keine Marktwirtschaft. Das muss man einmal 
sehen. 
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Leider hat man bei uns in der Schweiz Mühe mit diesen urli
beralen Überzeugungen über die Wirtschaftsordnung. Bei 
uns ist man hier sehr viel pragmatischer. Man möchte nur 
das eine, aber das andere möchte man nicht. Ich betone 
noch einmal: Marktwirtschaft heisst Wettbewerb. Darum 
brauchen wir eine Wettbewerbspolitik, und darum diskutie
ren wir auch die Revision des Kartellgesetzes. 
Ich habe nun mit grossem Interesse dem Sprecher der CVP 
zugehört. Er hat in der Wir-Form gesprochen. So muss ich 
also annehmen, er habe die Auffassung der CVP-Fraktion 
und nicht seine eigene vertreten. Etwa fünfmal hat er das 
Gleiche erzählt. Zuerst müsse ein richtiges Kartellgesetz -
eine Kartellgesetzteilrevision hat er gesagt - verabschiedet 
werden, dann sei die CVP bereit, definitiv über die Initiative 
zu entscheiden. Mich hätte aber als Marktwirtschafter inte
ressiert, was dann eigentlich davon nach Meinung der CVP 
teilrevidiert werden muss. Das, was die Kartellkommission, 
die auch das Missfallen von Herrn Oehler erregt hat, dem 
Bundesrat vorgelegt hat, war mehr. Das war eine Totalrevi
sion des Gesetzes. Er möchte nur eine Teilrevision, aber 
dafür eine wirksame. Was soll dann revidiert werden in die
sem Gesetz? Möchte Herr Oehler den Geltungsbereich 
ausdehnen? Dann kommt er sehr rasch in Schwierigkeiten 
mit der verfassungsrechtlichen Schranke. Möchte er den 
zivilrechtlichen Teil ausbauen oder den öffentlich-rechtli
chen Teil, oder möchte er gar die Preisüberwachung so, wie 
sie die Kartellkommission in den Revisionsvorschlag einge
baut hat, übrigens auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn 
Bundespräsident Honegger? Möchte er das drin haben? 
Möchte er das Verfügungsrecht der Kommission haben 
oder nur wie bisher, dem Departement ein Antragsrecht 
und ein Verfügungsrecht geben? Wenn man so lange über 
das Kartellgesetz im Zusammenhang mit der Preisüberwa
chung hier diskutiert, sollte man doch zumindest mit eini
gen Fakten angeben, was man darunter versteht. 
Im übrigen, Herr Oehler: Ihre Gruppe hat ja- fast die Mehr
heit im Ständerat, und der Ständerat ist ja nun an der Revi
sion. Also haben Sie es in der Hand, dafür zu sorgen, dass 
diese Kartellgesetzrevision so herauskommt, wie Sie es 
möchten, und dann müssen Sie gar nicht so Angst haben, 
es komme schlecht heraus. · 
Wir haben heute auf der Traktandenliste aber die Preisüber
wachungsinitiative. So gerne ich die Kartellgesetzrevision 
hier dfskutieren würde: Wir müssen uns dem unterziehen 
und uns mit dem abgeben, was uns nun vorliegt. Ich habe 
nur eines aus Ihren Ausführungen gehört, Herr Oehler: 
dass Sie offenbar gerne auch Mitglied der Kartellkpmmis
sion werden möchten. Wir haben Freude, wenn sich eifrige 
Mitglieder melden, denn die Kartellkommission ist ausseror
dentlich arbeitsintensiv, und dort muss man im Unterschied 
zu Parlamentssitzungen ständig anwesend sein, wenn man 
mitreden will. Aber das nur zum Kartellgesetz! 
Die Schweiz hat ein gemischtes Wirtschaftssystem. Wir 
haben einen privaten Teil, und in diesem privaten Teil 
herrscht eben nicht durchweg Wettbewerb. Darum brau
chen wir eine Kartellkommission, brauchen wir ein Kartell
gesetz, brauchen wir aber auch Richter, die den zivilrechtli
chen Teil anwenden. Wir ha,ben aber auch einen 
gemischtwirtschaftlichen und öffentlichen Teil, der in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Er entgeht völlig der Ein
griffsmöglichkeit der Wettbewerbspolitik. Über diesen Teil 
unserer Wirtschaft haben wir leider nicht gesprochen, aber 
er ist nicht unwesentlich, wenn wir uns ein Urteil über die 
Initiative bilden wollen. 
Was ist nun systemkonform? Darüber wird ja sehr viel 
gesprochen! Ich bin glücklich, dass der Bundesrat hier 
unserer Meinung ist - wir werden noch darauf zurückkom
men. Aber, wenn wir wirklich die Marktwirtschaft wollen, 
dann müssten wir ein Wettbewerbsrecht haben, das Wett
bewerbsbeschränkungen grundsätzlich ausschliesst und 
nur im Ausnahmefall zulässt, also genau das Gegenteil von 
dem, was wir heute haben. Wir müssten zum Beispiel das 
EG-System einführen, das in der Europäischen Gemein
schaft gilt. Wir haben uns aber auf ein Missbrauchsgesetz 
appliziert. Wir kennen zwar den Leitgedanken des mögli-
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chen Wettbewerbs, aber dieses Konzept wird leider weder 
durch das heutige Kartellgesetz noch durch die Praxis, wie 
sie von der Kartellkommission und den Gerichten durchge
führt wird, verwirklicht. Wir sind noch weit davon entfernt! 
Prof. Schluep, der Präsident der Kartellkommission, hat ein
mal öffentlich erklärt: Wir haben das Prinzip oder das Kon
zept des möglichen Wettbewerbs zum Prinzip des mögli
chen Wettbewerbsausschlusses pervertiert; und er ist 
damit nicht so weit daneben gegangen! 
Wir haben Bereiche, in denen kein Wettbewerb herrscht, so 
vor allem den öffentlichen Teil, den wir auch im Auge behal
ten müssen. In diesem Bereich, wo kein Wettbewerb 
herrscht, kann eine wettbewerbspolitische Preisüberwa
chung eine Ersatzfunktion ausüben! Mehr nicht! Aber sie 
kann das! Das bestätigt auch der Bundesrat in mehreren 
Botschaften. Sie kann dafür sorgen, dass eine Art Ersatz 
für Wettbewerb herrscht. Und darum treten wir für eine sol
che Preisüberwachung ein, nur darum! Wir sind nicht glück
lich, dass wir so etwas brauchen. Wir hätten lieber überall 
einen spielenden Wettbewerb. Aber weil das in unserem 
gemischtwirtschaftlichen System nicht möglich ist, akzep
tieren wir eine Preisüberwachung, so wie sie von den Kon
sumentinnen in ihrer Initiative vorgeschlagen worden ist. 
Im Kartellgesetz hätte man eine Art Preisüberwachung ein
bauen können. Wir haben das auch gemacht, aber der Bun
desrat hat diese dann wieder gestrichen. Allerdings geht 
die Initiative weit über diese Idee hinaus. Warum? Im Kar
tellgesetz hätten wir im öffentlichen Teil, dort, wo sich 
öffentliche Marktordnungen auf die Verfassung abstützen, 
nichts unternehmen können, so beispielsweise gegen die 
PTT. Hier hätte auch eine Preisüberwachung im Kartellge
setz nicht gespielt. Nach der Formulierung der Konsumen
tinnen würden dagegen auch PTT-Tarife einem Preisüber
wacher unterstehen, und das wäre nicht durchweg falsch! 
Ich bin überzeugt, es gibt mehrere hier im Saal, die meiner 
Meinung sind. Das ist mit ein Grund, warum wir diese Initia
tive bei der Sammlung der Unterschriften unterstützt haben 
und auch heute dafür eintreten. 

Nun noch einige Worte zur konjunkturpolitischen Preisüber
wachung. Ich lehne sie ab, weil ich sie als nicht systemkon
form betrachte, uncl zwar aus grundsätzlichen, aber auch 
aus praktischen Erwägungen. Was hat eine solche Preis
überwachung meist zur Folge? Man orientiert sich an einem 
oder zwei Marktteilnehmern, und der Preis, der dann vom 
Preisüberwacher genehmigt wird, ist der Preis aller. Sie 
haben aber genalj das Gegenteil I Sie kommen dann mei
stens auf einen Einheitspreis, das ist aber nicht Wettbe
werb! Es geht um noch etwas anderes. Der Preisüberwa
cher hat den Wettbewerb ausdrücklich gestört. Sie erinnern 
sich vielleicht, was in den siebziger Jahren geschah, als 
Herr Schürmann bei den Ölgesellschaften eingriff und ihnen 
die Benzinpreise blockierte. Einer nach dem anderen der 
kleinen unabhängigen Importeure machte den Schirm zu 
und suchte Anschluss an die Grossen. Wir hatten als Folge 
der Preisvorschriften des Preisüberwachers genau das 
Gegenteil von dem, was erwünscht war, wir registrierten 
nämlich eine Verminderung der Zahl der Wettbewerbsteil
nehmer. Warum? Eine kleine unabhängige Gesellschaft, die 
nicht über eigenes Öl verfügte, also nicht vertikal integriert 
war, kam mit den Preisen in Schwierigkeiten, die der Preis
überwacher vorgeschrieben hatte. Es nützte ihnen nichts, 
dass man ihnen sagte: Ihr- Kleinen, Ihr dürft den Preis erhö
hen! 
Bekanntlich herrscht oligopolitische Konkurrenz im Benzin
markt, und wenn eine oder zwei der grossen Wettbewerber 
den Preis senken, dann müssen alle mithalten, oder sie flie
gen zum Markt hinaus. Das war hier der Fall. Sie können 
diese Dinge in der Sonderuntersuchung der Kartellkommis
sion über den Benzinmarkt nachlesen. Das waren Folgen, 
negative Folgen der konfunkturpolitischen Preisüberwa
chung. Man sollte diese auch einmal sehen, wenn man sie 
schon so in den Himmel lobt, aber negative Beispiele einer 
wettbewerbspolitischen Preisüberwachung dürften eben 
schwieriger zu erbringen sein. 
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Nur noch einige Worte zu den Ausführungen des Bunoesra
tes selbst. Ich bin gespannt, was Sie, Herr Bundespräsident 
Honegger, zu den Ausführungen des Bundesrates sagen, 
die Sie hier vertreten müssen, nachdem Sie ja 1978 selbst 
sehr für eine wettbewerbspolitische Preisüberwachung im 
Rahmen der Kartellgesetzrevision eingetreten sind. Sie hat
ten in etwa gesagt: «Der Bundesrat ist deshalb auch der 
Meinung, dass im Rahmen der kommenden Revision des 
Kartellgesetzes diese Frage der Preisüberwachung von 
Kartellen und kartellähnlichen Gebilden ein dringendes 
Begehren ist.» Und dann haben Sie noch gesagt: «Persön
lich hoffe ich, dass die Kartellkommission meinem Departe
ment Vorschläge unterbreitet, die auch die nötige Wirkung 
zeitigen werden.» 
Wir haben diese Vorschläge gemacht, auf Ihren Wunsch 
hin, aber Sie haben diese Vorschläge dem Parlament nicht 
weitergereicht. Widersprüchlich ist vor allem die Haltung 
des Bundesrates in zwei verschiedenen Botschaften. Lesen 
Sie einmal die Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes 
vom 13. Mai 1981: «Heute ist bei der Prüfung der Frage 
einer wettbewerbspolitisch motivierten Preisüberwachung 
davon auszugehen, dass der vorgelegte Entwurf zu einem 
neuen Kartellgesetz keine Gewähr dafür bietet, dass iri allen 
Bereichen des Gütermarktes Wettbewerb herrscht.» 
Stimmt, ich stimme zu. 
In der Botschaft zur Preisüberwachung vom 9. September 
im gleichen Jahr 1981 heisst es aber: «Das Kartellgesetz mit 
seiner vorgesehenen Revision reicht aus, um missbräuchli
chen Wettbewerbsbehinderungen Einhalt zu gebieten und 
missbräuchlich erhöhte Preise zu verhindern.» Was gilt 
jetzt? Botschaft Kartellgesetzrevision oder Botschaft Volks
initiative? 
Ein letztes Wort zur Praktikabilität. Es wird hier von uner
hörtem Aufwand und Schwierigkeiten gesprochen. Auch 
die frühere Preisüberwachung hatte die gleichen Probleme, 
sie musste dauernd überprüfen, wo Wettbewerb herrscht, 
wo Kartelle oder kartellähnliche Gebilde sind, und wo nicht. 
An diesem Problem kommt niemand vorbei; auch die Kar
tellkommission muss die Märkte analysieren. Auch Ihre 
künftige Preisüberwachung, die Sie vorschlagen, wird an 
diesem Problem nicht vorbeikommen. Sie braucht hierzu 
nicht so viele Leute, weil es sich nicht um eine permanente 
Institution handeln wird, obwohl man sie immer so hinstellt. 
Sie greift ja nur dort ein, wo kein Wettbewerb herrscht. Und 
wenn wir, wie es Herr Oehler wünscht, das Kartellgesetz so 
revidieren, dass wir überall Wettbewerb haben, dann hat die 
Preisüberwachung wenig zu tun, etwa im öffentlichen 
Bereich, und wir können sie dann ohne weiteres personell 
ohne allzu grossen Aufwand durchführen. 
Das sind einige der Erwägungen, die uns dazu bewogen 
haben, für die Initiative zu stimmen und den Gegenvor
schlag äes Bundesrates abzulehnen. 

M. Carobblo: Je m'excuse d'abuser encore pour quelques 
minutes de votre patience, ä cette heure de la soiree, mais 
les exigences du debat, et surtout celles du proces-verbal 
m'obligent a vous exposer brievement la position de notre 
groupe sur les objets en discussion. 
Notre groupe n'a jamais cesse de reclamer des mesures 
efficaces de contröle des prix, mesures ä notre avis indis
pensables pour proteger les consommateurs contre les lois 
anarchiques et souvent incontrölables de l'economie de 
marche, dans lesquelles les possibilites d'abus sont 
constantes. Mesures necessaires surtout pour lutter effica
cement contre l'inflation, ce fleau qui ronge dangereuse
ment le pouvoir d'achat des salaries, des moyens et des 
petits revenus en particulier, qui a des consequences 
fächeuses sur la repartition des revenus et, en general, sur 
l'economie du pays. 
C'est ainsi qi.Je, en son temps, nous nous s.ommes battus 
contre toute suppression des mesures de contröle dans le 
domaine des loyers, mesures qui - helas! - furent alors 
aussi supprimees au nom et sur l'autel des sacro-saintes 
lois de la liberte de commerce et de l'industrie et des prin
cipes de la libre concurrence. 



27.Januar1982 N 115 Verhinderung missbräuchlicher Preise 

Nous connaissons les consequences de ces decisions et, 
en particulier, les locataires suisses qui les subissent 
depuis des annees !es connaissent. 
Plus recemment, nous avons appuye, en 1978, le maintien 
de l'arrete sur la surveillance des prix de 1975 et nous 
avons soutenu, activement, !'initiative populaire des asso
ciations des consommatrices. Au printemps passe, nous 
avons encore reclame, par voie d'interpellation, le retablis
sement de la surveillance des prix. 
Notre position decoule logiquement de l'analyse que nous 
faisons du fonctionnement de l'economie de marche. En 
effet, contrairement au Conseil federal, a ce qu'il pretend 
dans son message, ä ce que, a plusieurs occasions, a 
affirme son representant, le conseiller federal et president 
de la Confederation, M. Honegger, a ce que plusieurs 
porte-parole des groupes bourgeois ont soutenu 
aujourd'hui encore ä cette tribune - c'est le cas notamment 
de MM. Bonnard et Messmer - nous ne sommes pas du 
tout de l'avis que le seul et meilleur regulateur de la forma
tion des prix, ce sqit le libre jeu de la demande et de l'offre, 
c'est-a-dire - pour citer le message du Conseil federal - «la 
concurrence et la formation des prix par les mecanismes du 
marche». Et cela, pour une raison assez simple, admise 
malgre tout des secteurs les plus divers, en dehors de la 
gauche aussi. 
Dans l'economie de marche que nous connaissons, c'est
a-dire celle du xxe siecle et des pays hautement industriali
ses comme la Suisse, dans des secteurs importants, la libre 
formation des prix par le jeu de la concurrence est bei et 
bien un mythe ou, tout au moins, une situation qui tient plus 
de l'exception que de la regle. 
Nous vivons dans une societe et dans une epoque - vous 
devez bien l'admettre - Oll le marche est de plus en plus 
domine par un nombre restreint d'entreprises toutes-puis
santes, en Suisse comme dans d'autres pays. Les exem
ples ne manquent pas et vous les connaissez. II suffit de 
rappeler la situation sur le marche de l'energie avec les 
accords entre les producteurs d'energie et, plus precise
ment, avec la politique des prix des compagnies petro
lieres. J'ai de la peine a comprendre comment M. Bonnard 
peut pretendre que, dans ce secteur, il y a, en Suisse, une 
concurrence. II suffit de demander a ceux qui doivent com
mander de l'huile de chauffage chaque annee pour savoir 
quelle est la realite a propos des prix imposes par ces com
pagnies. Mais les exemples ne manquent certainement pas 
non plus dans d'autres domaines, celui de certains produits 
alimentaires ou de certains services. En effet, dans tous 
ces cas, on ne peut pas parler de la necessite d'eviter par 
des mesures legislatives d'etouffer la libre concurrence, 
parce qu'en realite, il y a manque de concurrence et, par 
consequent, de !arges possibilites d'abus dans la formation 
des prix, abus dont les compagnies et les entreprises profi
tent largement et cela au detriment des consommateurs 
mais aussi des interets generaux du pays, qui ne sont pas -
il taut le rappeler - necessairement ceux de toutes les puis
santes entreprises qui domineht ces marches-la. Defendre 
la liberte de concurrence et de commerce, dans ces cas-la, 
revient en pratique a favoriser !a liberte du plus fort contre 
les plus faibles. 
Dans tous ces cas, a la difference de ce que pretend le 
Conseil federal dans son message quand il affirme que: 
«des interventions durables de !'Etat dans l'arrangement 
des prix ne sont donc pas compatibles avec le principe de 
la libre formation des prix», nous sommes bien plutöt de 
l'avis qu'il revient aux autorites, aux pouvoirs publics, de 
prendre des mesures legislatives pour retablir une situation 
normale qui puisse proteger les consommateurs (et empe
cher !es abus) contre !es pretentions des milieux de l'eco
nomie privee et contre la logique du profit maximal, et sur
tout qui permettent de lutter efficacement contre l'inflation, 
dans le sens des interets generaux du pays. 
En effet, daris tous ces cas-la. les mesures traditionnelles 
de lutte contre l'inflation qua le Conseil federal rappelle, 
comme l'a deja souligne M. Neukomm - politique mone
taire, credit, finances publiques, etc - se sont averees 
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insuffisantes a combattre efficacement le rencherissement. 
L'exemple concret nous a ete donne par la montee en 
flache des prix en Suisse en 1980, et cela malgre les 
mesures restrictives de la Banque nationale en matiere de 
politique monetaire. malgre les mesures d'economie mises 
en route depuis 1975. Une preuve, celle-ci, a notre avis, que 
des interventions au niveau structurel s'imposent et pas 
seulement au niveau conjoncturel, comme le pretendent le 
Conseil federal et la majorite de la commission. 
Pour toutes ces considerations generales, le groupe du 
Parti du travail, du PSA et du POCH n'a pas de doute sur le 
fait que le moment est venu de mettre sur pied, aussi en 
Suisse, une politique active dans le domaine de la lutte 
contre l'inflation et cela gräce aussi a des mesures effi
caces et permanentes de surveillance des prix, en particu
lier dans les domaines Oll la concurrence est entravee ou 
inexistante, comme c'est le cas, par exemple, dans le sec
teur alimentaire, dans celui des assurances, des loyers, de 
l'essence, de l'huile de chauffage, de l'electromenager, des 
arts et metiers. 
Nous sommes aussi de l'avis que la majorite des citoyens 
demande - ils l'ont demontre plusieurs fois dans des votes 
populaires, par leurs signatures en faveur de !'initiative des 
associations des consommateurs - en matiere de surveil
lance des prix une politique bien plus efficace que celle que 
l'on a menee jusqu'ici et que celle que nous propose le 
Conseil federal et la majorite de la commission. Elle veut, 
cette majorite, des mesures, ainsi que le demande !'initia
tive, permanentes qui protegent les consommateurs, les 
consommatrices et les interets generaux du pays contre 
l'anarchie des interets particuliers. 
En realite, le Conseil federal, lui-meme, admet dans son 
message l'importance d'une surveillance efficace des prix. 
Mais au lieu d'en tirer les consequences logiques et d'avoir 
le courage de mettre sur pied une legislation efficace, il se 
cramponne au respect des lois du libre marche pour propo
ser des mesures a notre avis tout a fait insuffisantes, com
plementaires et subsidiaires a d'autres mesures elles aussi 
deja insuffisantes. II ne s'agit pas de condamner l'existence 
du libre marche, nous sommes bien loin de cela. Le libre 
marche a sa raison d'etre, meme dans une economie pro
grammee. II s'agit simplement de prendre des mesures 
legislatives pour corriger les distorsions de fonctionnement 
de ce libre marche, reflet typique des economies Oll des 
groupes tout-puissants ont pratiquement pris un large 
contröle du marche. Ceci ne peut se faire gräce a des 
mesures - je repete ce que d'autres ont deja dit - qui 
s'attaquent aux effets mais gräce ä des mesures qui s'atta
quent aux causes. C'est la, malgre ses limites et sa mode
ration, la difference profonde entre !'initiative et le contre
projet du Conseil federal. 
Pour conclure, nous avons une raison supplementaire de 
nous opposer au contre-projet, une raison de procedure. II 
taut eviter de donner l'impression qu'avec le contre-projet 
on ne veut en realite rien faire. II faut donc donner la parole 
aux citoyens pour qu'ils puissent se prononcer clairement 
pour ou contre uns politique efficace de surveillance des 
prix. Avec le contre-projet, et vu le maintien de !'initiative 
qui a ete confirme par les promotrices, en realite on fausse 
le jeu democratique. 
Pour toutes ces raisons notre groupe soutient !'initiative, 
s'oppose au contre-projet; il votera la proposition de Ja 
minorite de la commission. 
En ce qui concerne la proposition de M. Oehler, tout en 
comprenant le but qu'il poursuit, nous sommes tres scepti
ques du fait que cette proposition suit egalement la voie 
des mesures de nature temporaire, conjoncturelle, et non 
celle des mesures permanentes et de nature structurelle. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 20.35 Uhr 
La seance est levee a 20 h 35 
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Röthlln: Bevor man sich über Sinn und Zweck, über Gren
zen und Möglichkeiten einer staatlichen Preisüberwachung 
der Zukunft ausspricht, wäre es angebracht, zuerst die Leh
ren der Vergangenheit zu beherzigen, und solche gibt es 
glücklicherweise. Ein bestimmt unangefochtener Kron
zeuge in eigener Sache ist unser heutiger Bundesrat Leon 
Schlumpf. In seiner Eigenschaft als Bündner Ständerat 
stimmte er seinerzeit gegen die Notrechtsmassnahmen, die 
ihn später zum populären Preisüberwacher machten, und 
eine gesunde Portion Skepsis über das eigene Wirken hat 
sich auch in seinem Schlussbericht an den Bundesrat nie
dergeschlagen. Nicht beweisbar, aber doch wahrscheinlich 
seien vor allem psychologische Wirkungen der Preisüber
wachung gewesen, kann man da nachlesen. Preiserhöhun
gen seien häufig hinausgeschoben worden, um Auseinan
dersetzungen mit dem Beauftragten des Bundesrates zu 
vermeiden. Dass sich daraus ein eigentlicher Preisrückstau 
ergeben musste, dessen Folgen wir inzwischen erlebten, ist 
klar. Wörtlich bekennt der Preisüberwacher in seinem 
Schlussbericht: «Nicht zu vermeiden sind auch kontrapro
duktive Wirkungen; zweifellos haben Anbieter etwa im Hin
blick auf mögliche Preisreduktionen denkbare Schwierigkei
ten bei späteren Preiserhöhungen in Rechnung gestellt und 
sich darnach verhalten.» «Darnach verhalten» heisst eben 
nichts anderes, als sicherheitshalber auch Preisermässi-
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gungen zu unterlassen. Wo liegt da der Sinn staatlicher 
Beaufsichtigung der Wirtschaft? Kann das der Schutz sein, 
nach dem Konsumenten an9.eblich rufen? 
Die Gründe, die nach Uberzeugung von Bundesrat 
Schlumpf gegen die Preisüberwachung sprechen, werden 
leider kaum je genannt. Auch darüber gibt sein Schlussbe
richt klar Auskunft: «Die Angewöhnung zeigte sich nicht 
allein auf Konsumentenseite, sondern auch zunehmend sei
tens von Anbietern. Darunter kann der Stellenwert eines 
echten Wettbewerbs in einer Marktwirtschaft leiden. Die 
Angewöhnung an einen staatlichen Wettbewerbssubstitu
ten beeinträchtigt letzten Endes den eigenen Wettbewerbs
willen der Wirtschaftsteilnehmer.» 
Mit anderen Worten: Preisüberwacher Leon Schlumpf kann 
uns die Preisüberwachung nicht vorbehaltlos empfehlen. In 
einer Rückschau, die er für das Bündner Jahrbuch 1980 ver
fasste, wurde er noch etwas deutlicher. Dort kritisiert er 
diese helvetische Besonderheit, weil sie als Ersatz für ech
ten Wettbewerb wirke, diesen entwerte und - ich zitiere 
wörtlich: « ... damit die freie Marktwirtschaft gefährdet». 
Immerhin scheinen sich solche Bedenken auch im Bundes
rat wenigstens teilweise niedergeschlagen zu haben. In der 
der Botschaft über die Volksinitiative zur Verhinderung 
missbräuchlicher Preise hält der Bundesrat fest, der Wett
bewerb spiele in weiten für die Preisentwicklung wichtigen 
Märkten befriedigend. 
Man konnte kürzlich lesen: «Die Preisüberwachung geht 
vom naiven Glauben aus, es sei in einer Phase inflationärer 
Preissteigerung möglich, das Stabilitätsproblem durch 
administrative Eingriffe bei den Einzelpreisen zu lösen. 
Diese Vorgehen gleichen der Empfehlung eines Arztes, ein 
fiebernder Patient solle zur Überwindung seiner Krankheit 
ein Thermometer verwenden, dessen Skala nicht über 37 
Grad reicht.» Der Widersinn kindlichen Wunderglaubens an 
Massnahmen, die bestenfalls selbsttäuschende Wirkung 
haben, ist damit wohl deutlich gemacht. Frankreich kennt 
seit mehr als drei Jahrzehnten das Regime der Preiskon
trolle. Dass deswegen Frankreich keine Inflation hätte, 
davon ist uns nichts bekannt. Das einzig sichtbare Ergebnis 
in unserem westlichen Nachbarland ist die Schwächung der 
Marktwirtschaft und die Stärkung der übermächtigen Zen
tralverwaltung. Solches kann wahrhaftig nicht zur Nachah
mung empfohlen werden. Oder ist jemand allen Ernstes der 
Meinung, die schweizerische Wirtschaft werde von dermas
sen verantwortungslosen und geldgierigen Landsleuten 
geleitet, dass es an der Zeit sei, diese alle zu bevormunden 
und einem eidgenössischen Preisvogt zu unterstellen? 
Zugegeben, die Preisüberwachung war ein Notbehelf, nicht 
mehr und nicht weniger, und etwas anderes kann sie ver
nünftigerweise auch nicht werden. Leo Schürmann und 
Leon Schlumpf waren keine Drachentöter. Sie haben das 
Inflationsungeheuer höchstens hie und da mit ein paar 
gekonnten Schwerthieben um einige Meter zurückgejagt. 
Aber dort erholte sich das garstige Tier dann um so prächti
ger. Das haben auch die Konsumenten gemerkt. Zwei Jahre 
nach Aufnahme der Überwachertätigkeit waren die Illusio
nen bereits weg. Zu den vergessenen Hinterlassenschaften 
der Preisüberwachung gehört auch eine Meinungsumfrage, 
die belegt, gass nur noch jeder zweite Deutschweizer wirk
lich glaubt, der Bundesratsdelegierte könne Preiswunder 
wirken. In der Westschweiz zweifeln sogar über 70 Prozent 
an dessen magischer Kraft. Diese Tatsache, Herr Neukomm 
und hübsche Frau Monika Weber, schleckt keine Geiss 
weg. 
Psychologische Wirkungen gingen also, wollte man unbe
dingt solche erzielen, von der Preisüberwachung nicht ein
mal auf die Hälfte der Konsumenten aus. Das wäre dann 
aber doch zuwenig für soviel Aufwand, für soviele nachtei
lige Nebeneffekte für die Wiederholung eines Sündenfalls. 
Selbst aus Gewerkschaftskreisen wurde am 3. August 1978 
zum Abschied von der Preisüberwachung u. a. gesagt: 
«Eine der populärsten Regierungsmassnahmen der letzten 
10 oder 20 Jahre hat mindestens einen schönen Grabstein 
verdient.» Den hat sie mit Leon Schlumpfs Schlussrapport 
bekommen. Zu besonderer Trauer besteht kein Anlass, und 
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eine Wiederholung der Notfallübung wäre absolut nutzlos. 
Trotzdem - nach den bisherigen Erfahrungen im In- und 
Ausland - finde ich den Gegenvorschlag des Bundesrates 
eine noch akzeptable Lösung. Zusammen mit dem noch zu 
revidierenden Kartellgesetz, was zeitlich ohne weiteres drin 
liegt, können wir dem Volk ein Instrumentarium mit genü
gend Zähnen unterbreiten. Die Volksinitiative empfehle ich 
Ihnen zur Ablehnung. Dies ist auch die eindeutige Auffas
sung der CVP-Fraktion. 

Mme Christinat: La surveillance des prix, sous la forme ins
tituee des 1973, avait eu des effets benefiques et l'expe
rience positive aurait merite d'etre reconduite. Les chiffres 
parlent d'eux-memes. En 1974, la moyenne annuelle de 
l'indlce des prix avait augmente de 9,8 pour cent. Jusqu'en 
1978, sous l'effet de ia surveillance, l'augmentation des prix 
ne fut que de 1,7 pour cent en 1976, de 1,3 pour cent en 
1977 et de 1 pour cent en 1978. 
Depuis le 1°r janvier 1979, la surveillance des prix a disparu 
et le coüt de la vie a recommence a grimper comme aux 
plus beaux jours de i'inflation: 3,6 pour cent en 1979, 4 pour 
cent en 1980 et 6,5 pour cent en 1981, en attendant mieux 
pour cette annee. 
Bien sür, ii est toujours possibie de faire baisser l'indice en 
modifiant ia fa9on de le calculer, ca qua certains proposent, 
mais cela ne change en rien ia realite. lnutile de dire que les 
organisations de defense des salaries et des consomma
teurs sont sur leurs gardes et qu'eiles s'opposeront a toute 
correction de l'indice visant a gommer las hausses trop 
impressionnantes. C'est justement dans cet esprit que las 
trois associations de consommatrices, qui couvrent tout le 
pays et qui rassemblent des femmes averties et pre
voyantes, ont, avant la disparition de toute surveillance des 
prix, lance !'initiative qua nous discutons aujourd'hui. Cette 
initiative a obtenu un succes fulgurant puisque 133 000 
signatures purent etre deposees six mois seulement apres 
la suppression de ia surveiilance des prix. 
Tres moderee dans sa formulation - personneilement, je 
l'aurais souhaitee encore plus contraignante - eile renonce 
a une surveiliance generalisee des prix des biens de 
consommation, mais s'en tient a une surveillance dans des 
secteurs determines et sur des types d'acquisition bien 
precis. C'est dire qua son acceptation ne mettrait pas en 
perii le bon fonctionnement de l'economie de notre pays. 
En revanche, ie contre-projet du Conseil federal, soutenu 
par la majorite de la commission, s'apparente plus a une loi 
visant ä lutter contre l'inflation qu'a instituer une reelle sur
veiliance des prix. En outre, le texte du contre-projet est 
particulierement ambigu. II prevoit que las mesures prises 
dans ie domaine de la surveillance des prix doivent etre 
levees «lorsque la hausse des prix redevient supportable». 
Quand une hausse est-eiie supportable et quand devient
eile insupportable? Personne ne nous le dit. D'autant plus 
qu'une hausse peut etre supportable pour les uns et insup
portable pour las autres. Las demieres augmentations des 
prix du pain et du lait doivent-eiies etre considerees comme 
supportables? A tout le moins, alles sont antisociales. 
Au contraire, !'initiative des trois associations de consom
matrices propose, sans aucune contrepartie pour les inte
resses, un texte qui prevoit une protection minimale indis
pensable pour la plus grande partie des consommateurs 
quand iis sont aux prises avec les difficultes posees par 
l'augmentation du coüt de la vie. Surtout que les reajuste
ments de salaire surviennent regulierement a posteriori, 
quand ils ne sont pas carrement remis en question par 
ceux-lä meme qui s'opposent aujourd'hui ä une modeste et 
partielle surveillance des prix. Parmi ceux-lä figure le Parti 
liberal. Son porte-parole, M. Bonnard, a lance, comme pour 
le credit ä la consommation, le pave dans la mare, en nous 
proposant de biffer l'article 2. II est evident que M. Bonnard 
est oppose ä une surveiliance des prix sous quelque forme 
que ce soit! II ne veut meme pas souscrire au contre-projet 
du Conseil federal et de la majorite de la commission. 
Cependant, sa proposition a le merite de la clarte et de 
l'honnetete. Dans le cas precis, eile peut meme etre utile 
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car, si !'initiative est soumise seule au verdict populaire. il 
n'y a pas le risque du double non. Toutefois, ce qui sur
prend de la part du groupe liberal, c'est la mefiance qu'il 
manifeste a l'egard du Conseil federal lorsqu'il s'agit de 
questions touchant ä l'economie. 
Mais la declaration la plus deconcertante est ceile de notre 
coilegue M. Oehler. Une vraie valse-hesitation! II renonce 
pour le moment ä discuter son projet B, mais il y reviendrait 
si le rencherissement devait continuer. Mais, Monsieur 
Oehler, le rencherissement continue ! II appuie conditionnel
lement le contre-projet en attendant que la loi sur les car
tels soit revue et· qua la surveillance des prix y figure. 
M. Oehler sait comme moi que, dans cette loi, rien n'est 
prevu pour le moment ä ce propos et qu'il coulera encore 
beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'eile vienne en dis
cussion devant le Parlament. M. Oehler est tantöt pour, tan
töt contre et vice versa. Pourtant, la situation est claire. 
Nous avons une initiative, nous avons un contre-projet. Si 
nous desirons faire quelque chose dans le domaine de la 
surveiliance des prix, l'occasion est prop_ice et il taut la sai
sir. Je vous invite donc a ne pas suivre la proposition de la 
majorite de la commission et du Conseil federal mais a sou
tenir !'initiative populaire deposee par les consommatrices, 
initiative qua nous defendrons avec acharnement 
lorsqu'elle sera soumise au peuple souverain. 

Blderbost: Gerechte Preise und Vollbeschäftigung sind die 
zwei wichtigsten Grundsäulen unserer Wirtschaftspolitik, 
die sich im Rahmen unserer sozialen Marktwirtschaft 
bewegt. Diese Elemente müssen harmonisch aufeinander 
abgestimmt sein. Die Volksinitiative zur Verhinderung miss
bräuchlicher Preise möchte nun für einen gerechten Preis 
sorgen. Sie verfolgt damit ein lobenswertes Ziel. Sie hat 
aber einen gravierenden Makel: Sie will nämlich permanente 
Massnahmen und stört damit in empfindlicher Weise die 
Marktwirtschaft und die ihr innewohnenden Regulierungs
kräfte. Sie schiesst also über das Ziel hinaus. Eine perma
nent verwaltete Wirtschaft wirkt sich schlussendlich gegen 
alle aus, auch gegen die Konsumenten, die sie eigentlich 
schützen will. 
Der Gegenvorschlag ist eine Ergänzung zu den Konjunktur
bestimmungen und soll zudem subsidiär zu den übrigen 
Massnahmen stehen. Aus der Sicht der Bekämpfung der 
konjunkturell bedingten Teuerung mag das richtig sein. Wir 
stimmen zu. Die Einrichtung ist jedoch ungenügend. Sie 
vernachlässigt vollständig die wettbewerbbedingte Bildung 
der Preise und ist erst zu spät anwendbar. Die monetären 
Massnahmen sind nur mittel- und langfristig wirksam, und 
diejenigen des Gegenvorschlags sind ja hiezu noch subsi
diär. Eine solche Betrachtungsweise ist eine einäugige Poli
tik und verfälscht das Gesamtbild, und das ist schade. Das 
Ganze kommt mir vor wie ein Taucher, der sich anschickt, 
in ein leeres - oder in unserem Falle in ein fast leeres - Bek
ken zu springen. Er wird Schaden davon tragen. 
Der Gegenvorschlag wird leider auch moralisch disqualifi
ziert. Schon in ·der Kommission hörte man entsprechende 
Töne, so dass man nur sagen kann: «Man kennt die Lisel 
am Geläut». Der Gegenvorschlag des Bundesrates soll 
nämlich nach bewährtem Rezept zum Mittel für das dop
pelte Nein umfunktioniert werden, was unfair ist und zudem, 
wegen den - bei allem Ungenügen - unleugbaren Qualitä
ten, die der Vorschlag aufweist, auch schade ist. Was wir 
haben müssen, und zwar dringend haben müssen, ist eine 
Ergänzung des Gegenvorschlags auf der Wettbewerbs
seite. Das adäquate Mittel dazu ist zweifelsohne ein griffi
ges Kartellgesetz. Es kann sich in besonderer Weise mit 
dem Wettbewerb befassen und wenn nötig regulierend ein
greifen. Zwei Bedingungen sind damit verbunden, nämlich 
dass die Stützung des Wettbewerbs eine seiner Haupt
stossrichtungen ist und zudem, dass es in einem möglichst 
nahen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Erst der Gegenvor
schlag des Bundesrates und ein dermassen abgeändertes 
Kartellgesetz zusammen bilden einen vollgültigen Gegen
vorschlag zur Initiative. Darüber befindet jetzt der Stände
rat; wir wollen sehen, was dabei herauskommt. 
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Weil also heute noch kein gültiger Ersatz bzw. keine bes
sere Lösung zur Initiative vorliegt, habe ich mit Kollege 
Oehler den Vorschlag unterzeichnet, den früheren Bundes
beschluss über die Preisüberwachung für beschränkte Zeit 
wieder in Kraft zu setzen; dies vor allem gestützt auf die 
guten Erfahrungen, die damit gemacht wurden. 
Wenn dieser Vorschlag nun aufs Eis gelegt wurde, dann im 
Bewusstsein, dass er nötigenfalls sofort wieder vorge
bracht und kurzfristig in Kraft treten kann. Der 1978 ausge
laufene Bundesbeschluss wurde• von uns taute de mieux 
vorgeschlagen, um die fehlenden Elemente des bundesrätli
chen Gegenvorschlages aufzufangen und rasch handeln zu 
können. Er hat aber auch seine Nachteile. So ist nicht zu 
übersehen, dass alle Indikatoren einen günstigeren Trend 
zeigen als noch vor kurzem und die Teuerung gedämpft 
werden konnte. Das erlaubt, mindestens vorläufig zuzuwar
ten. Der damalige Beschluss muss auch in seinem Inhalt 
wie in der Form überholt werden. Einzelne Punkte - wie die 
Anschreibepflicht der Preise - sind bereits verwirklicht. Es 
scheint mir auch, dass neben dem Gegenvorschlag und 
dem Kartellgesetz - als eigentliche Preisüberwachung mit 
festen Eingriffskompetenzen gegen die konjunkturell- oder 
wettbewerbsbedingte Teuerung - auch das Instrument der 
Klagemauer oder Ombudsmann seinen tieferen Sinn hat. 
Was der Bürger nämlich will, ist eine neutrale Instanz, die 
bei den unübersichtlichen Fronten zwischen doch oft ein
seitig interessierten Anbietern und vielleicht ebenso einsei
tig eingestellten Konsumentenorganisationen eine Überprü
fung vornimmt und Ratschläge erteilt, damit der Bürger 
richtig reagieren kann, damit er Vertrauen haben kann. Er 
will nicht eine anonyme Organisation, weder Multis noch 
Konsumentenbüros, sondern ein Gesicht, einen Namen, 
einen Menschen, wie er selbst einer ist. Dieser hat zu sei
nem Vorteil den Namen und die Züge der Herren Schür
mann oder Schlumpf getragen. Er kann aber auch irgendei
nen anderen Namen tragen, wenn er nur mit gleichem Ein
satz, gleicher Ehrlichkeit, gleicher Sachkenntnis und 
schliesslich gleicher Bürgernähe sich der Sorgen des Man
nes auf der Strasse und vor allem der Frau im Kaufladen 
annimmt. 
Das ist die eine Seite. Aber es gibt noch eine andere. Die 
Nützlichkeit liegt nämlich nicht nur beim Bürger. Auch die 
Anbieter - und das Ist ja ein guter Zug von ihnen, dass sie 
nicht nur bei Sanktionen reagieren - wollen nicht als Profi
teure dastehen. Der prophylaktische Effekt ist auch hier 
nicht zu übersehen und sehr heilsam. Ein entsprechender 
Vorstoss auf Einführung des genannten Instrumentes 
behalte ich mir also vor. 
Summa summarum: Heute muss die Initiative als zu weit
gehend und damit mit unserem freiheitlichen Wirtschaftssy
stem nicht konform zurückgewiesen werden. Der Gegen
vorschlag ist als Teillösung zu akzeptieren. Seine Ergän
zung über das Kartellgesetz Ist kurzfristig zu realisieren. 
Eventuell ist eine weitere Ergänzung durch die bekannte 
und erprobte Klagemauer herbeizuführen. In Reserve 
bleibt, bis es so weit ist oder bis ein neuer Teuerungsschub 
eintritt - als zweiter Pfeil im Köcher gewissermassen - die 
Anwendung des früheren dringlichen Bundesbeschlusses. 

Frau Morf: Als Mitglied der verschiedenen Kommissionen 
und auch sonst in Gesprächen habe ich immer wieder ver
schiedene Argumente gegen die Preisüberwachung gehört. 
In dieser Kampagne gegen die permanente Preisüberwa
chung ist versucht worden, die Wirkung einer solchen 
Instanz als nichtig darzustellen. Dabei wurden von den Geg
nern der Initiative die verschiedensten Argumente einge
bracht, die sich durch eine Gemeinsamkeit - schien mir -
ausgezeichnet haben: sie sind nicht stichhaltig, sie sind 
auch unlogisch. Ich zähle einige davon auf. 
Da tut man zum Beispiel die Initiative ab mit der Feststel
lung, eine solche Preisüberwachung hätte ohnehin nur psy
chologische Wirkung. Aber man erhofft sich von dem die
sen Satz begleitenden Lächeln, einem verächtlichen 
Lächeln, ja ebenfalls eine psychologische Wirkung, nämlich 
die Verunsicherung · jener Leute, die nicht mehr länger 
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gewillt sind, Opfer der fortschreitenden Teuerung und der 
immer öfter aufkommenden Preisabsprachen zuungunsten 
der Konsumenten zu sein. 
Eine zweite Taktik, ein zweites Argument: Man behauptet 
von der geforderten Preisüberwachung, sie hätte nur wett
bewerbspolitische Auswirkungen. Vielleicht fällt darauf tat
sächlich jemand herein und glaubt wirklich, diese Auswir
kungen seien weniger wert oder ungenügend. Dabei sollten 
eigentlich alle wissen, dass es beides braucht, sowohl die 
dauernde, also die wettbewerbspolitische wie auch die kon
junkturelle Preisüberwachung, also jene, die erst dann in 
Kraft treten wird, wenn die zuständigen Stellen endlich 
bereit sind, die Teuerung zur Kenntnis zu nehmen, die 
Teuerung als zu hoch einzustufen. 
Mit ganz grober Munition fährt man bei einem weiteren 
Argument, dem dritten Argument, das ich aufzähle, auf: Sol
che staatlichen Eingriffe in die Preisgestaltung gingen nicht 
an, sie würden die freie (sogenannt freie) Marktwirtschaft in 
Frage stellen. 
Müsste man da nicht sofort zurückfragen, wie es in diesem 
Fall mit den dauernden, monopolisierten Eingriffen der 
sogenannten freien Marktwirtschaft in den freien Wettbe
werb steht? Will man diese Eingriffe vielleicht unter Denk
malschutz stellen? 
Ein weiterer, vierter Schuss vor den Bug der Preisüberwa
chung, bei dem sogar der Bundesrat als Schütze mitwirkt: 
die dauernde Preisüberwachung wäre eine zu aufwendige 
Sache, würde zu viel kosten. Dieser Schuss ist alles andere 
als ein Volltreffer. Noch viel aufwendiger und auch willkürli
cher wäre es nämlich, immer wieder bei starker Teuerung 
eine Preisüberwachung aufzubauen - meist erst viel zu 
spät!-, und den Laden dann wieder zu schliessen. 
Spätestens in diesem Zusammenhang dürften sich die Geg
ner der Initiative, dürfte sich auch der Bundesrat selber 
dabei ertappen, wie unlogisch sie bisher zum Thema Preis
überwachung argumentiert haben. Vor allem .1üssten Sie 
sich darüber einigen, was Sie unter dem Begriff «überhitzte 
Teuerung» überhaupt verstehen. Dies schon deshalb, weil 
sich ja auch der Bundesrat schon mit einer Preisüberwa
chung einverstanden erklärt hat - dann, «wenn die Teue
rung überhitzt sei». Wann ist sie überhitzt? wurde Bundes
rat Honegger in einem Zeitungsinterview einmal gefragt. Er 
sagte präzis: «Bei 6 Prozent!» Wie kommt es, dass wir 
heute noch keine Preisüberwachung haben? Wie jeder
mann lesen konnte, auch der Bundesrat, haben wir seit 
März 1981 eine Teuerungswelle von über 6 Prozent. In 
Zürich lag dle Teuerung im September über 8,5 Prozent! 
Gesamtschweizerisch lag sie im September bei 7 ,4 Prozent. 
Was soll man also von solchen Lippenbekenntnissen zur 
Preisüberwachung halten? Wer ist unglaubwürdig - die 
Befürworter oder die Gegner der permanenten Preisüber
wachung? Diese Fragen scheinen mir nach den gehörten, 
für mich nicht stichhaltigen Argumenten der Gegner leicht 
zu beantworten. Wir brauchen heute eine Preisüberwa
chung, die in der Lage ist, engpassinflationäre Teuerungs
schübe, aber auch marktmachtbedlngte Preiserhöhungen 
zu verhindern bzw. zu korrigieren. 
Aus diesem Grund unterstütze ich die Initiative der Konsu
mentinnenorganisationen und bitte Sie, dies auch zu tun. -
Den Einfall von Herrn Oehler kann ich nicht unterstützen, 
weil - wie mir sch~int - es weder wirksam noch sparsam ist, 
im Notfall Preisüberwachungen aufzubauen und sie dann 
wieder zu schliessen. 

M. Frey-Neuchatel: 135 000 signatures recoltees en cinq 
mois: c'est le succes incontestable de !'initiative. Les 
spheres les plus !arges de la population ont ainsi clairement 
manifeste leur mecontentement de voir lever la mission du 
populaire Monsieur Prix. Sa suppression etait une faute 
politique. Nous devons des lors assumer une tache precise, 
imperative, qui consiste ä jeter les bases constitutionnelles 
du retablissement de la surveillance des prix. Mais je dis 
tout aussi nettement qu'il est abusif - et la gauche ne s'en 
prive pas - d'interpreter les 135 000 signatures comme 
autant de volontl!s exprimees de modifier notre systeme 
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economique. II est manifestement abusif de dire que ceux 
qui ont soutenu !'initiative ont pris parti dans le debat qui 
oppose les partisans d'une surveillance des prix s'inspirant 
de la politique conjoncturelle, donc limitee dans le temps. 
aux defenseurs d'un contröle des prix permanent, par le 
biais des structures, donc de la concurrence. 135 000 per
sonnes ont souhaite une intervention regulatrice de !'Etat. 
Or, celle-ci s'exprime a deux niveaux differents dans le sys-

- teme d'economie de marche libre que nous defendons. II y 
a d'une part la loi sur les cartels, dont la revision devrait lui 
donner plus d'efficacite, qui vise a eviter les situations de 
monopole en agissant sur les structures - c'est une inter
vention permanente de !'Etat - et il y a d'autre part la sur
veillance des prix, instrument de la politique conjoncturelle, 
donc limitee dans le temps. Lorsque l'equilibre de l'evolu
tion conjoncturelle est retabli, l'intervention de !'Etat ne se 
justifie plus. La maintenir artificiellement freinerait le libre 
jeu de l'offre et de la demande, et cette entrave ä la liberte 
des centres de decision prives irait a l'encontre du but 
poursuivi puisque, a la longue, eile provoquerait des 
hausses de prix injustifiees, les regles de la concurrence ne 
deployant plus tous leurs effets. 
Je voterai donc pour le contre-projet du Conseil federal, qui 
prevoit une surveillance des prlx conforme ä l'economie de 
marche. 
En conclusion, je ferai deux remarques et j'emettrai un 
vcau. La premiere remarque est une constatation: tous les 
pays qui connaissent un contröle permanent des prix, le 
Danemark, la Norvege, Ja Suade, les Pays-Bas par exemple, 
subissent les effets d'une inflation qui n'est en tout cas pas 
inferieure a celle de la Suisse. La deuxieme remarque 
concerne le prepose a la surveillance des prix: j'observe 
que c'est gräce aux fortes personnalites de MM. Schür
mann et Schlumpf que Monsieur Prix a remporte les succes 
que l'on conna1t. Creer un poste permanent serait fonction
nariser Monsieur Prix; ce serait, en cas de faible inflation, le 
releguer au rang de simple observateur de la conjoncture. 
Or, une forte personnalite n'accepte pas d'etre un simple 
observateur. Le poste perdrait de son interet et la fonction 
diminuerait en efficacite. 
Enfin, je souhaite vivement que la loi qui sera basee sur 
l'article 31qu,nqu,es, alinea 2bi5 , du contre-projet du Conseil 
federal, prevoie expressement la possibilite pour la papula
tion de s'adresser dlrectement au prepose a la surveillance 
des prix. Je plaide donc avec conviction pour le retablisse
ment de ce que l'on a appele le mur des· lamentations, «Kla
gemauer». 
Dans son message, au chapitre consacre aux effets sur 
l'etat du personnel, le Conseil federal se prononce pour la 
suppression de cette institution. En seance de commission, 
vous nous avez donne l'assurance, Monsieur le President 
de la Confederation, que le Conseil federal serait ouvert au 
dialogue sur ca point. Je vous en sais gre, car je suis 
convaincu que la possibiiite pour la population de prendre 
contact directement avec Monsieur Prix pour lui adresser 
ses plaintes a une action, psychologique aussi, en modera
tion des prix. 
C'est dans cet esprit que je voterai pour le contre-projet, 
qui est certes l'cauvre du Conseil federal, mais qui est dQ, 
81') premier lieu, a l'action des auteurs de !'initiative. Leur but 
est atteint, la surveiilance des prix pourra etre retablie. 
Maintenir !'initiative envers et contre tout, c'est risquer le 
double non devant le peuple. Or, les 135 000 signataires 
n'ont pas voulu de la politique du tout ou rien. 

Allenspach: Die Befürworter der Initiative motivieren die 
Preisüberwachung wettbewerbspolitisch. Herr Jaeger hat 
gestern über die vollkommene Konkurrenz und die Unvoll
kommenheit der Marktbedingungen doziert. Die meisten 
Preise seien vermachtet, hat er gesagt, und wegen der 
Unvollkommenheit der Marktbedingungen müsse die Preis
überwachung eingeführt werden. Herr Jaeger weiss aber 
ganz genau, dass die vollkommene Konkurrenz das theore
tische Modell einer recht theoretischen Nationalökonomie 
ist. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Sie entspricht nicht 
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dem Modell einer vollkommenen Konkurrenz, glücklicher
weise, würde ich sagen. 
In dieser Wirklichkeit herrscht entgegen allen Behauptun
gen ein recht intensiver Wettbewerb. Werfen wir beispiels
weise einen Blick auf den Detailhandel. Herrscht hier zuwe
nig Konkurrenz? Wird hier zuwenig um Kunden und Markt
anteile gekämpft? Wenn wir die lnserateplantagen in der 
Presse ansehen, die Werbung, die Aktionen, die Preispoli
tik, die Lockvogelpolitik, Multipack und alle anderen ver
kaufsfördernden Massnahmen, dann habe ich nicht den 
Eindruck, es bestehe zuwenig Konkurrenz, da müsse ein 
Preisüberwacher mit der Geissel dazwischenfahren. Herr 
Biel und Frau Uchtenhagen sind mit der Leitung der beiden 
marktmächtigsten Unternehmen des Detailhandels verbun
den. Wir müssten eigentlich diesen beiden Kollegen die 
Gretchenfrage stellen, ob ihrer Auffassung nach Migros 
und Coop, diese beiden marktmächtigsten Unternehmen, 
eine amtliche Preisüberwachung benötigen, damit sie ihre 
machtmässige Stellung auf dem Markte nicht missbrau
chen. Oder sind sie der Auffassung, dass die Preisüberwa
chung in erster Linie ihre Konkurrenten in die Knie zwingen 
solle? 
Wir haben im allgemeinen einen recht intensiven Wettbe
werb. Das hat Herr Biel gestern am Beispiel des Benzin
marktes aufgezeigt. Selbst aufgrund der Initiative - so sagte 
Herr Biel - wären heute keine Benzinpreisüberwachungen 
möglich, da ein intensiver, oligopolistischer Wettbewerb • 
herrsche. Ausserdem würden mit der Preisüberwachung 
die kleinen, unabhängigen Importeure zugrunde gerichtet. 
Das haben wir in Übereinstimmung mit Herrn Biel in der 
beratenden Kommission der Preisüberwachung, der ich von 
1973 bis 1978 angehört habe, eindeutig festgestellt. Den
noch gehört die Benzinpreisüberwachung zu den beliebte
sten Propagandabeispielen der Initianten. Sie erwecken 
damit - ob gutgläubig oder arglistig sei hier nicht unter
sucht - Erwartungen, welche diese Initiative nicht erfüllen 
kann. Untersuchungen zeigen nämlich, dass die Initiative 
weder die Benzin- noch die Heizölpreissteigerungen und 
auch nicht die Hypothekarzinserhöhungen der letzten Jahre 
hätte verhindern können. 
Gemäss Initiative müsste eine Amtsstelle laufend untersu
chen, wer ein marktmächtiges Unternehmen und wer eine 
marktmächtige Organisation sei. Denn nur bei diesen 
Marktmächtigen wäre eine Preisüberwachung möglich. Wis
senschaft und Praxis kennen aber keine anerkannte prakti
kable Methode, um die Marktmacht zu messen. Dazu 
kommt, dass auch die Methoden fehlen, um bei unvollkom
menen Wettbewerbssituationen die Höhe des theoreti
schen Wettbewerbspreises festzustellen. Der Willkür wären 
hier Tür und Tor geöffnet. Nehmen wir das Beispiel der PTT. 
Die PTT sind sicher ein marktmächtiges Unternehmen, zum 
Teil ja sogar ein klassischer Monopolbetrieb, und wären 
gemäss der Initiative - Herr Biel hat das gestern bestätfgt -
sicher der Preisüberwachung zu unterstellen. Wie hoch 
wäre bei den PTT die wettbewerbspoiitisch richtige Brief
taxe, die wettbewerbspoiitisch richtige Telefontaxe? Wel
che Beamte der Preisüberwachung müsste die Gemein
kostenaufteilung der PTT untersuchen, um festzustellen, ob 
nicht auf diesem Wege Monopolgewinne der einen Sparten 
in andere, defizitäre Sparten verschoben würden? Welcher 
Beamte wäre sodann in der Lage, allenfalls eine Herabset
zung der Brieftaxen, der Postchecktaxen, der Telefontaxen 
oder der SAG-Gebühren oder der Tarife der monopolisti
schen kantonalen und kommunalen Elektrizitätsverteilwerke 
zu verfügen? 
Ich lehne die Initiative ab, denn die permanente Preisüber
wachung ist eine reine Symptomkur. Der Wettbewerb wird 
durch diese Preisüberwachung nicht verbessert, die Büro
kratie aber vervielfacht. Die permanente Preisüberwachung 
ist wettbewerbspolitisch kontraproduktiv; sie führt zu ein
heitlichen Kosten- und Kalkulationsschemata und zieht 
damit neue Kartelle und kartellähnliche Gebilde nach sich. 
Die permanente Preisüberwachung fördert die Konzentra
tion, sie fördert die mächtigen und grossen Unternehmen. 
Der Kleinbetrieb, etwa der Laden um die Ecke, bleibt bei 
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der Preisüberwachung letztlich auf der Strecke. Wenn man 
schon in Parteiprogrammen und Regierungserklärungen für 
eine breitgefächerte Versorgung des Landes eintritt, für die 
Erhaltung der Quartierläden und für die Kleinbetriebe, dann 
sollte man nicht in d.er politischen Praxis diese Kleinbe
triebe wirtschaftlich und administrativ fertigmachen wollen. 
Die Preisüberwachung mag populär sein. Popularität ist 
aber noch kein Beweis für die Richtigkeit. Ich bitte Sie des
halb, die Initiative abzulehnen. 

Herczog: Ich glaube, die ganze Diskussion hat gezeigt, 
dass die Preisbildung in erster Linie zu einer politischen 
Frage geworden ist. Das zeigt sich auch durch den Erfolg 
dieser Initiative; sie wurde von sehr breiten Bevölkerungs
schichten unterstützt. Wir haben einen Vorstoss einge
reicht von unserer Fraktion, in dem wir auch die sofortige 
Wiedereinführung der Preisüberwachung verlangen, und 
deshalb unterstützen wir auch hier die Initiative und lehnen 
den Gegenvorschlag ab. 
Herr Präsident Ammann hat gesagt, dass die Kommission 
von der Frage ausgegangen sei, ob die Preise gerecht oder 
angemessen seien, und dadurch auch gezeigt - auch hier 
sehen Sie, wieweit die Preisbildung eben eine politische 
Frage geworden Ist -, dass der Konsument, die Bevölke
rung, genau diese Frage stellt. Aber es genügt nicht zu 
sagen, der Konsument sei ja preisbewusst. Wie kann er 
preisbewusst sein, wenn praktisch alle Preise höher sind 
als jene, die er im Bewusstsein hat? Wir sind nicht derart 
mit Illusionen gesegnet, dass wir glauben, dass die Preis
überwachung effektiv grosse Auswirkungen auf die Preisbil
dung haben kann. Aber die politische Frage zeigt sich darin 
- das hat sich früher bei der Preisüberwachung auch 
gezeigt -, dass die Preise dann effektiv in die öffentliche 
Diskussion kommen, dass man diskutieren muss und kann, 
wie die Preise entstehen, welche Kartelle und welche 
Absprachen auch gemacht werden. 
Hier kann auch durchaus diskutiert werden, auf welche Art 
und Weise der Staat, zum Beispiel der Bund, hierzu bei
trägt. Sie kennen die heutige Politik der Nationalbank, die 
nichts unternimmt bezüglich der rasanten Zinsentwicklun
gen, oder die Auswirkungen der Bundessparmassnahmen, 
auf die ich auch schon mehrfach hingewiesen habe. So sind 
zum Beispiel bei den Krankenversicherungsgeldern die 
Preise gestiegen. Hier sind die Ursachen noch etwas 
anders als auf der privatwirtschaftlichen Seite. Es ist kaum 
so. dass hier dann der Preisüberwacher grosse Dinge ver
richten wird; aber wir glauben, dass er empfehlen, untersu
chen, vielleicht ein bisschen «ausrufen» kann. Es ist durch
aus wesentlich in der öffentlichen Diskussion, dass man 
nicht glaubt, die Preisbildung sei irgendeine geheime 
Macht, ein Mythos, und dass die Bevölkerung die Möglich
keit hat, hier sozusagen beim Preisüberwacher als Klage
mauer vorstellig zu werden. 
Wie gesagt, illusionslos stimmen wir der Initiative zu und 
lehnen den Gegenvorschlag ab. 

Frau Eppenberger: Ich gehörte schon in der Kommission 
als Frau und als Konsumentin zu jenen Votanten, die jegli
che Art von Preisüberwachung ablehnten. Viele meiner Vor
redner haben theoretische Gründe konjunkturpolitischer 
und wettbewerbspolitischer Art dagegen angeführt, denen 
ich mich voll anschliessen kann. 
Für mich gibt es aber auch einfache, praktische Gründe. 
Jede Preisüberwachung, gleich welcher Ausgestaltung und 
Motivation, ist ein klassisches Beispiel einer Symptom
therapie gegen unerwünscht empfundene Preissteigerun
gen. Sie kommt einer Medizin gleich, die - wenn der Patient 
bereits todkrank ist - nichts mehr nützt, und ohne die, 
wenn die Krankheit noch nicht so schlimm ist, er auch wie
der gesund geworden wäre. Es werden aber falsche Hoff
nungen genährt, weil jeder hofft, der ominöse Monsieur Prix 
könne als Wunderdoktor wirken. 
Die Erfahrungen mit Preiskontrollen im In- und Ausland 
haben aber eindeutig gezeigt, wie stark emotional und psy
chologisch die ganze Angelegenheit ist. Das Interesse der 
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Konsumenten konzentriert sich vornehmlich auf Preise in 
Bereichen. die für die Gesamtheit der Wirtschaft von gerin
ger Bedeutung, aber dem Publikum besonders augenfällig 
sind. Dies führt zu einer Diskriminierung einzelner, vorwie
gend konsumentennaher Wirtschaftszweige. Wenn Sie 
heute den Mann oder die Frau von der Strasse nach kon
kreten Erfolgen der vergangenen Preisüberwacher fragen, 
hören Sie immer zuerst das Beispiel vom Cafe creme. 
Gerade das war ein typisches Beispiel von Wettbewerbs
verzerrung. Ein Cafe im Grossrestaurant einer Stadt mit fast 
Rund-um-die-Uhr-Betrieb muss nicht die gleichen Kosten . 
decken wie in kleinen Spunten im Berggebiet, wo Gäste nur 
ein halbes Jahr da sind, der Wirt und seine Familie aber das 
ganze Jahr dort wohnen müssen. 
Genau solche Gebiete in der Ostschweiz und überall, Puf
ferzonen zwischen ertragsmässig guten Berggebieten und 
Industriezonen, leben von Klein- und Mittelbetrieben aller 
Art. Diese versuchen oft verzweifelt, ihre Wirtschaft in Gang 
zu halten, ohne Ausverkauf der Heimat apropos und ohne 
Subventionen, aber mit immer neuen Ideen und industrieller 
Vielfalt. Trotzdem verlieren sie immer mehr Arbeitsplätze, 
wenn ihnen zu viele administrative Prügel zwischen die 
Beine geworfen werden. Ich denke besonders an die rezes
sionsanfällige Textilindustrie, die einfach keinen Sand im 
Getriebe mehr erträgt. Zugegeben, der Sand des Preisüber
wachers, wie der Bundesrat es mit seinem Gegenvorschlag 
präsentiert, schadet nicht viel. Es nützt aber auch nicht viel. 
Vergegenwärtigen wir uns doch wieder einmal unsere Bun
desfinanzen. Können wir uns einen Bundesbeamten leisten, 
der nichts nützt, d. h. der nicht dringend gebraucht wird? 
Herr Bundesrat Furgler hat gestern beim Kreditgesetz 
gesagt, eine So-tun-als-ob-Politik sei schlecht. Ich meine, 
eine «Nützts-nüt - so-schadts-nüt»-Politik ist auch nicht viel 
besser. Trotzdem kann ich mich murrend, aber faute de 
mieux dem bundesrätlichen Gegenvorschlag anschliessen, 
und ich bitte Sie, dasselbe zu tun. 

Rüttlmann: Wir scheinen in unserem Rat eigenartige 
Machtverhältnisse oder Einflussverhältnisse zu haben. Ich 
habe gehört, die Konsumenten seien hier schlecht vertre
ten; dabei sind wir alle Komsumenten und auch alle irgend
wie Anbieter von Dienstleistungen oder von Produkten. 
Trotzdem glaube ich, dass die Gewichte doch eher ungleich 
verteilt sind. Wir müssen davon ausgehen, dass die Initiative 
mit 130 000 Unterschriften zustande gekommen ist. Das ist 
eine beachtliche Leistung, das gebe ich zu. Aber es ist 
natürlich auch sehr populär, Konsumenteninteressen zu 
vertreten, und man möchte beinahe den Seufzer ausstos
sen: Konsumentenvertreter sollte man hier sein! Konsu
mentenschutz ist sehr populär, und andererseits ist es 
unpopulär, gegen eine Initiative solcher Art Stellung zu neh
men. Es käme einem politischen Selbstmord gleich, sowohl 
für uns als einzelne Politiker wie auch für Parteien, wenn 
man sich dieses Themas, auch in Anbetracht dieses mächti
gen politischen Druckes, nicht annehmen würde. Man 
könnte also resignieren; aber ich glaube doch, es gehört zu 
unseren guteidgenössischen demokratischen Gepflogen
heiten, dass wir erstens die Dinge von allen Seiten beleuch
ten und zweitens auch einer Minderheit Beachtung schen
ken. Wir rühmen uns ja immer wieder, dass wir die Minder
heiten schützen, und die Produzenten von Gütern sind 
offenbar in dieser politischen Arena doch ganz eindeutig in 
der Minderheit. 
Es wird immer wieder versucht, hier ein Feinbild aufzustel
len. Mit der Forderung nach permanenter Preisüberwa
chung impliziert man doch ganz bewusst oder unbewusst 
den Umstand, dass der Anbieter sowieso den Konsumen
ten übers Ohr hauen wolle und dass man deswegen hier 
das Heft in die Hand nehmen und die Sache überwachen 
müsse. Ich möchte nicht wiederholen, was bereits hier 
mehrmals über den freien Wettbewerb gesagt worden ist. 
Aber ich wehre mich in aller Form gegen solche Unterschie
bungen. 
Ein Umstand hat mich veranlasst, hier das Wort zu verlan
gen, nämlich die Pressemeldung von letzter Woche, dass 
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die Konsumentenorganisationen mit der Überschrift «Jetzt 
längts» auf die Erhöhung des Konsummilchpreises von 5 
Rappen reagiert haben, die der Bundesrat beschlossen hat. 
Diese 5 Rappen gehen bekanntlich nicht in den Sack der 
Bauern, der Produzenten, sondern an die Milchverarbei
tungs- und Verteilungsbetriebe. Glauben Sie ja nicht, dass 
das nicht eine direkte Folge der Teuerungswelle war. Auch 
die Milchverarbeitungsbetriebe haben Personal; der Lohn 
des Personals ist gestiegen, ebenso die Energiekosten. 
Also eine Reaktion der Konsumentenorganisationen, die für 
mich unverständlich ist. Wollen diese Konsumentenorgani
sationen einfach nach dieser Teuerungsrunde vom Neujahr, 
d. h. drei Wochen später, sagen: Jetzt wird das Buch 
geschlossen, wir haben unsere 7,2 oder 7,4 Prozent erhal
ten, obwohl im nachhinein der Ausweis auf 6,6 Prozent lau
tete; aber nachher darf nichts mehr passieren!? Ich kann 
Sie bereits darauf vorbereiten, dass im kommenden Früh
jahr auch die landwirtschaftlichen Produkte dieser Teue
rung angepasst werden müssen. Das ist doch eine Selbst
verständlichkeit. Sie werden doch nicht glauben, dass die 
Teuerung auf der Produzentenseite einfach so wie Regen
perlen ari einem gut imprägnierten Regenmantel abspritzt 
und da nicht wirksam wird. Ich glaube also, man sollte hier 
auch auf beiden Seiten sehen, wie die Sachen sind. Die 
Teurungsschraube ist ein Teufelskreis, das gebe ich ohne 
weiteres zu. Auch wir wünschen die Teuerung nicht; aber 
Sie wissen auch, dass wir sie ja zum grössten Teil importie
ren. Schon von dort her ist die Preisüberwachung proble
matisch. 
Im Jahre 1972, bei den ausgedehnten Diskussionen über 
die Preisüberwachung - ich erinnere mich noch gut-, spra
chen wir nicht nur von Preis-, sondern auch von Lohn- und 
Gewinnüberwachung. Man hat dann diesen übermässigen 
oder überflüssigen Ballast - wie man ihn nannte - abge
schüttelt und spricht heute überhaupt nicht davon. Die 
Lohnanpassung, der Teuerungsausgleich ist tabu, und man 
versucht dann die Teuerungsbremse eben auf der Produ
zentenseite anzusetzen. Das scheint mir nicht angebracht. 
Wir haben alle zusammen dafür zu sorgen, dass die Teue
rung uns nicht aus der Kontrolle gerät. 
Ich kann dem bundesrätlichen Vorschlag zustimmen. Ich 
betone nochmals: Eine Volksinitiative mit diesem Ergebnis 
kann man nicht einfach ignorieren. Ich glaube aber, dass wir 
nicht ein neues Bundesamt, d. h. eine ständige permanente 
Preisüberwachung schaffen sollten, sondern nur dem Vor
schlag des Bundesrates folgen sollten. Ich möchte Sie also 
meinerseits bitten, der bundesrätlichen Lösung zuzustim
men. 

Hofmann: Verschiedene Vorredner haben erklärt, man 
sollte nicht ein Manöver betreiben, indem man dem Gegen
vorschlag des Bundesrates zustimme, um damit die Initia
tive zu «bodigen». Ich möchte doch unterstreichen, dass es 
durchaus sachliche und berechtigte Gründe gibt, um einer
seits die Initiative abzulehnen und andererseits dem Gegen
vorschlag des Bundesrates zuzustimJnen. 
Beide haben etwas gemeinsam, sowohl die Volksinitiative 
wie der Gegenvorschlag des Bundesrates. Bei beiden geht 
es um eine verfassungsmässige Verankerung · der Preis
überwachung. Bei der SVP haben wir die Auffassung, dass, 
wenn man eine Preisüberwachung will, man sie verfas
sungsmässig verankern soll und dass man das Notrecht nur 
bei zwingender Notwendigkeit anwenden darf. Wir lehnen 
deshalb unter den heutigen Gegebenheiten den Beschluss 
B ab. 
Warum sagen wir von der SVP nein zur initiative und ja zum 
Gegenvorschlag des Bundesrates? Die Volksinitiative will 
eine wettbewerbspolitisch motivierte, der Gegenvorschlag 
jedoch eine konjunkturpolitisch motivierte Preisüberwa
chung. Wenn man eine wettbewerbspolitische Preisüberwa
chung will, also eine Preisüberwachung wegen marktmäch
tiger Unternehmungen und Organisationen, wegen Kartel
len und kartellähnlicher Gebilde, so wie es die Initiative 
sagt, dann muss man die Fragen stellen: Spielt der Wettbe
werb in weiten Bereichen nicht mehr? Spielt der Wettbe-
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warb unvollständig? Wenn man den Wettbewerb unseres 
Landes untersucht, muss man doch feststellen, dass es in 
zahlreichen lebenswichtigen Branchen eine sehr harte Kon
kurrenz gibt. ich erwähne insbesondere den Lebensmittel
bereich, wo sich mächtige Organisationen und Unterneh
mungen harte Preiskämpfe liefern, sonst hätten wir nicht 
das «Lädelisterben» und sogar Initiativen gegen dieses 
«Lädelisterben». Aber auch im Non-food-Bereich, im Nicht
Lebensmittelbereich, haben wir sehr harte Preiskämpfe 
(Möbel, Haushaltgeräte, Autos usw.). Dass die Konkurrenz 
auch hier spielt, beweisen die Unternehmungen, die einge
hen. Aber jedesmal, wenn eine Unternehmung eingeht, weil 
die Konkurrenz sich auswirkt, gibt es auch ein «Zeter und 
Mordio». In unserem Land gibt es zudem eine dauernde 
Importkonkurrenz, einen dauernden Wettbewerbsdruck aus 
dem Ausland. Kartelle können deshalb nicht in den Himmel 
wachsen. Dort, wo die inländischen Produkte durch einen 
Importschutz abgeschirmt sind - wie bei gewissen landwirt
schaftlichen Produkten -, haben wir heute schon eine dau
ernde, staatliche Preisüberwachung. Es kann zum Beispiel 
kein Milchpreisaufschlag und kein Preisaufschlag bei Milch
produkten erfolgen, ohne dass das die staatliche Preiskon
trolle abgesegnet hat. Trotzdem löst das auch immer wie
der Diskussionen aus. 
In der gleichen Richtung wie die Importkonkurrenz wirken 
die Aussenseiterkonkurrenz und die Substitutionskonkur
renz. Wenn sich im übrigen in unserem Land Kartelle gebil
det haben, so sind es vielfach kleine und mittlere Unterneh
mungen, die sich gerade der harten Konkurrenz wegen 
zusammengeschlossen haben, um bestehen zu können. 
Das zeigt die schweizerische Kartellgeschichte eindeutig. 
Wenn es bei solchen Unternehmungen zu Missbräuchen 
kommt, haben wir die Kartellgesetzgebung und die Kartell
kommission, die dafür sorgen sollen, dass der Markt spielt. 
Ein funktionierender Markt ist also aus unserer Sicht besser 
als eine wettbewerbspolitisch motivierte Preisüberwa
chung. Deshalb stimmen wir der Initiative nicht zu. 
Warum sagen wir aber ja zum Gegenvorschlag des Bundes
rates? Hier handelt es sich um eine konjunkturpolitisch 
motivierte Preisüberwachung, um ein konjunkturpolitisch 
motiviertes Instrument. Bei einer ausgeglichenen konjunk
turellen Entwicklung bestehen wenig Möglichkeiten für 
preisliche Übermarchungen. Preisliche Übermarchungen 
rufen sofort die Konkurrenz auf den Plan. Anders ist es 
aber bei einem starken Nachfrageüberhang, wenn nament
lich wegen der Geldmenge die Nachfrage viel grösser ist als 
das Angebot. Dann kann es zu einer inflationären Preistrei
berei kommen - und zwar nicht nur bei marktmächtigen 
Unternehmungen, sondern ganz allgemein. Dann kann eine 
Preisüberwachung sinnvoll sein. Das Instrument der Preis
überwachung soll für solche Fälle reserviert bleiben, denn 
wir haben ja auch gehört, dass sich eine dauernde Preis
überwachung sogar gegen die Konsumenten auswirken 
kann, weil einmal abgesegnete Preise auch möglichst lang 
hochgehalten werden. Daher ist die Preisüberwachung zeit
lich zu befristen. 
Wir stimmen also aus ehrlicher Überlegung und nicht als 
taktisches Manöver dem Gegenvorschlag des Bundesrates 
zu. Selbstverständlich dispensiert eine konjunkturell 
begründete Preisüberwachung den Bundesrat und die 
Nationalbank nicht davon, die Inflation weiterhin von der 
Geldseite her zu bekämpfen. 
Wenn man übrigens eine dauernde Klagemauer will wegen 
Preiserhöhungen, die als ungerechtfertigt beurteilt werden, 
so haben wir von der Schweizerischen Volkspartei aus die 
Anregung gemacht, einen Ombudsmann oder - im Zeitalter 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau - eine 
Ombudsfrau einzusetzen. Die Ernennung eines Ombuds
mannes oder einer Ombudsfrau durch den Bundesrat mit 
einem Pflichtenheft, das jenem der seinerzeitigen Preis
überwacher ähneln dürfte (also Sammeln von Beschwerden 
und Informationen, Abklärung angeblich ungerechtfertigter 
Preiserhöhungen, Orientierung der Massenmedien, Kon
takte zu Behörden und Bürgern), wäre bestimmt nicht nutz
los. Allein das Vorhandensein einer integren Persönlichkeit 
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von natürlicher Autorität und umfassenden Kenntnissen der 
Wirtschaft dürfte präventiv wirken und ein Klima des Ver
trauens schaffen. Ein Ombudsmann oder eine Ombudsfrau 
würde auch in unser marktwirtschaftliches System passen. 
wobei nicht bestritten werden kann, dass unser Land mit 
diesem System nicht schlecht gefahren ist. Unser Vor
schlag hinsichtlich eines Ombudsmannes oder einer 
Ombudsfrau ist aber bisher nicht auf Gegenliebe gestos
sen, trotzdem haben wir ihn wiederum erwähnt. 

Keller: Die Ausgangslage ist unerfreulich. Wieder einmal 
stehen sich Volksinitiative und Gegenvorschlag gegenüber; 
wieder einmal schicken wir uns an, das Volk zu einem Gang 
an die Urne aufzubieten, von dem wir zum vorneherein wis
sen, dass er kaum etwas Positives bringen kann. Volksin
itiative wie Gegenvorschlag werden mit grösster Gewissheit 
scheitern. Um im Bild zu bleiben: Der Untergang beider 
Boote ist gewiss; für den Bürger ergibt sich nur noch der 
sekundäre Entscheid, in welchem Boot er zu diesem Zweck 
Platz nehmen will. 
Meine Frage lautet: Müssen wir nicht alles versuchen, um 
den Bürger vor einer derartigen frustrierenden Abstimmung 
zu bewahren? Es hat sich auch im Volk herumgesprochen, 
dass für all jene, die etwas wollen, nichts zu holen ist. Ich 
habe Bedenken, den Zorn dieser Leute zu wecken oder ihre 
Verdrossenheit zu vertiefen. Jedenfalls sollte man einen 
Ausweg suchen. In diese Richtung weist der Vorschlag der 
CVP; er sollte ernst genommen werden. 
Man kann natürlich fordern, das Parlament solle auf einen 
Gegenvorschlag verzichten. Wer indessen die ordnungspo
litische Tradition in diesem lande kennt, weiss, dass sich in 
den vorberatenden Gremien keine Mehrheit dafür finden 
lässt. Die permanente Eingriffsbereitschaft des Staates in 
die Preisbildung (auch in normalen Zeiten ohne wesentliche 
Teuerung) erscheint unvertraut, fragwürdig; nicht zuletzt 
deswegen, weil sie in den Wirkungen schwer abschätzbar 
ist. 
Andererseits wurde aber auch bereits von seiten der Initian
ten deutlich gemacht, dass die Initiative zugunsten des vor
liegenden Gegenvorschlages nicht zurückgezogen werden 
könne. Das ist auch begreiflich, denn der Abstand zur Initia
tive ist zu gross. Es stellt sich aber die Frage, ob man dem 
Hauptanliegen der Initianten nicht entscheidend näher rük
ken kann, ohne die Initiative selbst zu verwirklichen. Die 
CVP-Fraktion schlägt diesen Weg vor: Ausgestaltung bzw. 
Verschärfung der Kartellgesetzgebung. 
Auch unter dem Eindruck der vergangenen Jahre sollte 
man in dieser Beziehung nicht zum vorneherein resignieren. 
Der Zeitpunkt für einen frischen Impuls ist günstig. Ich 
meine, der Respekt vor der Volksinitiative müsste uns auf
rütteln, den jahrelangen Stellungsbezug abzuschliessen 
und endlich zum Angriff überzugehen. Die CVP-Fraktion 
bietet Hand dazu; sie lässt sich behaften. 'Aber es ist 
ebenso wichtig, dass Sie mitmachen. Eine angemessen ver
schärfte Kartellgesetzgebung kann die Voraussetzung 
schaffen für einen Rückzug der Initiative. Diese verschärfte 
Kartellgesetzgebung (es wird noch zu zeigen sein, wo die 
Akzente zu liegen haben), zusammen mit der konjunkturpo
litisch motivierten Preisüberwachung, wäre die sinnvolle 
Verwirklichung des Anliegens der initiative. Jedenfalls wäre 
es falsch, bereits jetzt zu kapitulieren, d. h. eine Abstim
mung mit zwei brudermörderischen Vorschlägen zu forcie
ren. Diese ultima irratio bleibt immer noch, wenn sich die 
Kartellrechtsrevision als unergiebig erweisen sollte. Sollte 
das eintreffen, würde ich ebenfalls für die Initiative eintre
ten; heute aber, bevor diese Bemühungen abgeschlossen 
sind, nicht. 

M. Plnl: II y a, a mon avis, une certaine similitude entre le 
debat sur le credit a la consommation que l'on a conclu hier 
apres-midi et celui que l'on voudrait terminer ce matin. 
Cette similitude s'inscrit dans le cadre d'une economie libre 
de marche qui, sous certains aspects, a peut-etre deja 
atteint les limites de son temps de croissance et subira pro
bablement des changements avec la nouvelle generation. 
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Consommation et prix, c'est un peu comme dans un 
mariage litigieux ou le desir de vivre ensemble ne s 'accorde 
pas toujours avec les moyens de maintenir la fidelite. En 
1979, j'ai signe !'initiative populaire sur la surveillance des 
prix, precede de toutes les personnalites qui composaient 
le gouvernement de mon canton. et par une foule d'autres 
personnes, ou je retrouve encore aujourd'hui, dans les liens 
de l'amitie personnelle et politique, les raisons sinceres de 
notre decision. Peu d'annees se sont ecoulees entre 1979 
et 1982, mais pour certains quelque chose a change dans 
leur conviction personnelle, depuis !'heure de la premiere 
adhesion spontanee. Et pourtant le probleme que l'on a 
pose, il y a quelques annees, n'a pas change en substance. 
Au contraire, les fluctuations de la conjoncture, dans notre 
pays du bonheur material, ont renforce, au niveau popu
laire, le desir de trouver ou retrouver un certain apaisement 
dans la croissance des prix a la consommation qui, sans 
vouloir blasser l'esprit cartesien des economistes les plus 
categoriques, est le signe redoute d'une economie qui 
grimpe sur la vitre de l'inflation. 
Hier, comme dans le cas du credit a la consommation, on a 
parle de liberte et d'opposition a tout critere de restrictions 
de cette liberte, dans le cadre des initiatives, du commerce 
et de l'industrie. D'autre part, M. Biel nous a tres justement 
rappele que notre economie de marche demande la contre
partie d'une politique de concurrence qui ne soit pas condi
tionnee par des positions dominantes de la production. On 
a tout de suite pense a la politique des cartels et a sa loi qui 
entrera bientöt dans une phase de revision tres delicate. 
Tout ceci est vrai, mais en meme temps, tout est source de 
contestations. Une verite demeure toutefois incontestee, 
c'est la volonte politique reelle du peuple suisse d'etre pro
tege contre les abus qui peuvent etre commis, et qui le sont 
parfois, dans la politique de liberte des prix. Aucun de nous 
ne devrait rougir ou avoir des complexes ideologiques a 
admettre cette volonte. Elle ne sera peut-etre pas, en rea
lite, l'expression unanime des Suisses, mais elle represente 
certainement celle d'une grande partie du pays. 

Revenons-en aux propositions sur lesquelles nous devons' 
nous prononcer. Tout d'abord le contre-projet du Conseil 
federal. Avec tout le respect que je porte a notre executif et 
aux doctrinaires qui peuvent l'inspirer au niveau legislatif, 
j'ai la quasi-certitude que son effort a ete inutile. Je m'expli
que. La constitution me parait lui fournir deja maintenant la 
base legale pour realiser ce qu'il propose dans le contre
projet. On dit justement, dans le rapport de la commission, 
que la majorite de celle-ci a voulu que la surveillance des 
prix soit fondee sur une base constitutionnelle durable. Par 
rapport au contre-projet qui, dans son inutile moderation, 
prevoit une limitation dans le temps de ces dispositions de 
surveillance, !'initiative a, tel est mon avis, la vertu de la 
clarte pour ce qu'elle veut effectivement et sans limitation 
de temps, meme si l'on ne peut pas affirmer qu'elle a l'avan
tage d'etre le reflet d'une raison parfaite. 

L'experience vecue entre 1972 et 1978 ne peut etre consi
deree comme negative. Elle a pu etre realisee gräce au 
droit d'urgence, et on aurait tort de minimiser ses effets 
positifs, meme si'ils ne furent, parfois, que psychologiques. 
Elle a donc determine des situatfons qui doivent etre consi-
derees de maniere positive meme a l'heure actuelle. · 
Je crois pouvoir affirmer, «anche se a lume di naso per dirla 
nella mia lingua», qua notre economie de marche s'ache
mine clopin-clopant vers des periodes probablement plus 
difficiles que celles que l'on connait maintenant. Si on ne 
combat pas l'inflation uniquement par la voie proposee par 
!'initiative, il est cependant raisonnable d'admettre que le 
jeu risque des prix, qui n'est pas toujours pratique dans 
l'interet de l'equilibre de l'economie de marche, peut aussi 
librement franchir les frontieres de l'opportunite. Des lors 
ce ne sont pas seulement les consommateurs qui en souf
frent, mais aussi la sante et la continuite meme de notre 
economie que l'on voudrait maintenir stable et competitive, 
dans les limites du possible. 
Pour toutes ces raisons, entre la moderation -inutile du 
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contre-projet et la raison imparfaite de !'initiative, mon choix 
personnel est fait. 

Bäumlln: Anfänglich habe ich mich über die Ausführungen 
von Herrn Keller gefreut; sie waren mir zum Teil sympa
thisch und deckten sich - teilweise - mit dem, was ich 
sagen wollte. Dann aber gab es eine grosse Enttäuschung: 
Herr Keller, wenn Sie konsequent sein und den von Ihnen 
festgestellten üblen Zustand vermeiden wollen, dann müs
sen Sie nein sagen zum Gegenvorschlag; denn das, was 
Sie abgeklärt haben möchten, wird bis zur Volksabstim
mung nicht abgeklärt sein. Was bei der Kartellgesetzrevi
sion herauskommen wird, wissen wir nicht. Über Initiative 
und Gegenvorschlag ist vorher abzustimmen. Wir wissen 
also überhaupt nicht, ob die Anliegen der Initiative durch 
das Kartellgesetz in Zukunft ausreichend abgedeckt sein 
werden. Dazu setze Ich ein Fragezeichen. So können Sie 
also nicht argumentieren. Wir sind tatsächlich einmal mehr 
in der üblen Situation, dass den Stimmbürgern Initiative und 
Gegenvorschlag unterbreitet werden, um eine Initiative zu 
vereiteln. 
Zu den Zeitungen, die ich regelmässig lese, gehört - neben 
anderen - die «NZZ». Was lese ich da am letzten Wochen
ende zum Gegenvorschlag, den wir jetzt diskutieren? «Tat
sächlich bietet der Bundesrat etwas an, das aber im Grunde 
nichts ist. Sein Medikament gegen das Teuerungsfieber 
würde äusserst selten und aufgrund mangelnden Zugriffes 
auf wichtige Teuerungsursachen sehr beschränkt zum Ein
satz gelangen ... » Es wird dann vor allem auch die Untaug
lichkeit der konjunkturpolitisch motivierten Preisüberwa
chung dargetan, in Übereinstimmung mit dem gestrigen 
Votum Blei. 
Ich habe keinen Grund, dem prinzipiell die Zustimmung zu 
versagen, was in der «NZZ» steht; noch weniger habe ich 
Grund dazu, wenn die «NZZ» einmal mit dem Gewerk
schaftsbund übereinstimmt, der in seinem Pressedienst 
auch findet, hier werde nicht zu einer befriedigenden 
Lösung Hand geboten, es werde vielmehr Referendumstak
tlk betrieben. Sogar die «NZZ» gibt zu verstehen, dass es 
sich hier um Referendumstaktik handelt; freilich tut sie das 
in der zurückhaltenden Manier, wie es sich für sie gehört. 
Die «NZZ» sagt: «Politisch von Belang ist, dass sich das an 
sich systemfremde Instrument der Preisüberwachung in der 
Bevölkerung einer aussergewöhnlichen Popularität erfreut, 
weshalb sich offenbar nur mehr wenige Organisationen für 
eine Null-Lösung stark zu machen wagen.» 
Soweit die «NZZ». - Ich bin mit ihrer Meinung einverstanden 
und spreche von einem typischen Beispiel missbräuchli
chen Umganges mit der Initiative. Wir sollten uns schon 
Rechenschaft geben, was wir hier mit diesem missbräuchli
chen Umgang mit Gegenvorschlägen betreiben, besonders, 
solange wir nicht die Möglichkeit des doppelten Ja haben. 
Dieses doppelte Ja haben Sie in der letzten Wintersession 
verweigert. Wollen Sie nun schon heute wieder einen 
Gegenvorschlag verabschieden, der die Chancen einer 
Volksinitiative beeinträchtigen soll? Solche Methoden wer
den das politische Malaise in unserem lande, das Desin
tersse und das Gefühl der Leute verstärken: «Die da oben 
machen doch, was sie wollen.» Ich halte das für höchst pro
blematisch. Solange wir nicht die Möglichkeit des doppel
ten Ja haben, gebietet der politische Anstand, dass wir mit 
Gegenvorschlägen zurückhaltend sind bzw. Gegenvor
schläge nur bei stichhaltigen Gründen vorbringen und auf 
Taktik verzichten. Wenn wir in Zukunft einmal einen besse
ren Abstimmungsmodus haben, der das doppelte Ja 
erlaubt, wird man mit Gegenvorschlägen grössere Freiheit 
haben. Der Gegenvorschlag kann dann nicht mehr allzu ein
fach als ein Instrument zur Vereitelung der Chancen von 
Volksinitiativen missbraucht werden. 
Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der 
CVP, fragen: Woilen Sie nicht konsequent sein, wenn es 
Ihnen ernst ist mit dem Problem des heute unzulässigen 
doppelten Ja? Wenn ja, heisst das nichts anderes, als heute 
und jetzt auf einen Gegenvorschlag zu verzichten und dann 
allenfalls die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Das ist 
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der saubere Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten: Empfehlung 
zur Annahme oder Empfehlung zur Ablehnung der Initiative. 
Alles andere ist in der heutigen Situation Abstimmungstak
tik; und ich bin glücklich, hier einmal diesen Standpunkt im 
Einvernehmen mit dem, was die «Neue Zürcher Zeitung» zu 
verstehen gibt, vertreten zu können. 

Blrcher: Als erster Redner wollte uns Herr Röthlin heute 
morgen weismachen, die Preisüberwachung sei ja gar nicht 
so populär. Er zitierte eine Umfrage, wonach nur jeder 
zweite Schweizer an die Wunderkraft des Preisüberwachers 
glaubte. Auch sei gemäss Herrn Röthlin Herr Bundesrat 
Schlumpf gar kein so begeisterter Anhänger der Preisüber
wachung gewesen. Man kann, Herr Röthlin, der Preisüber
wachung in der Tat vieles vorwerfen: Systemwidrigkeit oder 
andere Mängel, die man konstruieren kann. Aber gerade 
ihre Popularität im Schweizervolk ist wirklich unbestritten. 
Wenn Sie beispielsweise die Leserbriefe der letzten Jahre 
zu diesem Thema nur überfliegen, ist das Instrument der 
Preisüberwachung für viele Schweizer praktisch die einzige 
positive Staatsfunktion überhaupt. Man wettert gegen alles, 
was von Bern kommt. Alle Gesetze und jegliche staatliche 
Einrichtungen sind dem Bürger zuviel; aber gerade die 
Preisüberwachung ist in hohem Ausmasse begrüsst wor
den, so dass es sehr merkwürdig erscheint, jetzt solche 
Umfragen zu zitieren. Natürlich kann man suggestiv die 
Frage stellen, ob die Preisüberwachung eine Wunderkraft 
besitze; dann wird gewiss jeder zweite Schweizer nein 
sagen zu dieser Frage. Aber es geht doch an sich um das 
Grundproblem, dass gerade dieses Parlament, die eidge
nössischen Räte die Preisüberwachung bis heute nicht zu 
einem wirkungsvollen und permanenten Instrument 
gemacht haben. 
Mit der Zustimmung zur Volksinitiative würden Sie endlich 
die Grundlage zu dieser gewünschten dauerhaften Preis
überwachung legen, und zwar nur dort, wo der Wettbewerb 
nicht spielt. Das muss man immer deutlich unterstreichen. 
Herr Bäumlin hat es mit dem Zitat aus der «Neuen Zürcher 
Zeitung» ebenfalls gesagt. Sie würden also die Grundlage 
zu einer dauerhaften Preisüberwachung legen, und zwar 
nur dort, wo der Markt nicht voll spielt, wie bei Kartellen und 
anderen marktmächtigen Organisationen. Dia befristete 
Preisüberwachung, wie sie jetzt teilweise gelobt worden ist, 
bringt ja demgegenüber genau wieder diese Unsicherheit in 
der Handhabung, die vielleicht auch Herrn Bundesrat 
Schlumpt zu seinem gedämpften Urteil gelangen liess. Wir 
wissen beispielsweise alle nicht, bei welcher Teuerungsrate 
die Preisüberwachung einsetzen soll, wenn sie nicht perma
nent ist. Bundesrat Honegger hat beispielsweise im Herbst 
davon gesprochen, dass für ihn die 7-Prozent-Teuerungs
rate noch nicht unbedingt ein Grund wäre, eine solche 
bedingte Preisüberwachung wieder zum Spielen zu brin
gen. Das macht doch den Bürger unsicher. Auch wissen wir 
genau, dass eine Feuerwehrübung bei einer bestimmten 
Teuerungsrate immer zu spät kommt. 
Alle diese Nachteile hat nun gerade die Volksinitiative nicht. 
Sie schafft eine feste Klagemauer für ungerechtfertigte 
Preiserhöhungen. Wo diese berechtigt sind, werden sie 
sicher bewilligt; da geschieht überhaupt nichts. Man könnte 
die vorgänglge Melde- und Begründungspflicht für Preiser
höhungen, wie sie früher gespielt hat, auch so deuten, dass 
damit gerade die schwarzen Schafe, wie es sie nun einmal 
auf dem Markt gibt, prophylaktisch und abschreckend 
gewarnt werden. Ich erinnere nur an die importierte Teue
rung, die beispielsweise dazu geführt hat, dass in der Ver
gangenheit der Benzinpreis, als er bereits längst gemäss 
Weltmarktlage hätte sinken sollen, eben nicht gesunken ist, 
und dass man da mindestens mit der beschränkten Preis
überwachung, die man damals hatte, einen gewissen Erfolg 
erzielen konnte. 
Alles in allem also: Wenn wir eine laufende Preisüberwa
chung und etwas mehr Marktübersicht gewinnen und auch 
etwas gegen hohe Teuerungsschübe in der Hand haben 
wollen, dann müssen wir dieser Volksinitiative zustimmen 
und den allzu wässrigen Gegenvorschlag ablehnen. 
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M. Msgnln: S'il est un domaine oll il vaut mieux prevenir 
que guerir c'est bien celui de l'inflation qui est au centre de 
la discussion que nous avons aujourd'hui. L'interet general 
du pays veut que l'on prenne des mesures pour prevenir 
cette inflation qui ronge ä la fois le pouvoir d'achat des sala
ries et des pensionnes et l'epargne traditionnelle a tel point 
que beaucoup s'en detournent. II faut bien constater que 
les diverses mesures, prises jusqu'a present, n'ont pas eu 
l'efficacite voulue. L'inflation a tout de meme atteint pres de 
7 pour cent en 1981 et selon les previsions, eile ne sera 
guere inferieure en 1982. D'ailleurs, dans ce domaine, l'evo
lution peut etre assez imprevisible et parfois extremement 
rapide. Ces faits dementent les propos de ceux qui sont 
venus a cette tribune affirmer que le libre jeu de la concur
rence reglerait tout, alors qu'ils sont les mieux places pour 
savoir que dans les domaines essentiels de notre econo
mie, il y a, que ce soit de maniere formelle ou informelle, des 
ententes sur les prix qui faussent precisement cette econo
mie de marche ä laquelle ils sont si attaches. L'industrie du 
bätiment, par exemple, n'est pas cartellisee mais tout le 
monde sait qua, lors des soumissions importantes, les 
grandes entreprises coordonnent leurs prix; il en resulte 
que le cout de la construction a connu, au cours de ces 
vingt dernieres annees, une augmentation sans commune 
mesure avec les necessites objectives. 
On voit aujourd'hui les consequences de l'absence de 
moyens d'intervention efficaces pour freiner certains appe
tits ou certaines pratiques inadmissibles. C'est ainsi que 
lorsque les banques abusent de leur toute puissance pour 
augmenter a reiterees reprises les taux hypothecaires, le 
Conseil federal en est reduit a faire appel a un sens des res
ponsabilites qu'elles n'ont pas, comme vient de le prouver 
une fois de plus le refus de surseoir a une nouvelle aug
mentation du taux hypothecaire. C'est aussi en raison des 
lois du marche, de l'absence de possibilites d'interventions, 
qu'aujourd'hui on ferme des entreprises, on licencie, 
comme chez Bulova et ailleurs, et on va s'installer a Hong 
Kong ou les profits peuvent etre encore bien superieurs a 
ceux que l'on peut realiser dans ce pays, Oll ils ne sont 
pourtant pas «minces" dans certains secteurs economi
ques. 
Le Parti suisse du travail avait depose en son temps une ini
tiative intitulee: «lutte contre la vie chere et l'inflation». II 
proposait toute une serie de mesures qui auraient permis, 
face a l'evolution de la situation, de prendre des decisions 
protegeant serieusement les travailleurs et les consomma
teurs. Cette initiative prevoyait notamment un contröle per
manent des prix mais aussi des profits et des investisse
ments. Hier, a cette tribune, M. Bonnard a evoque le 
contröle des salaires. II s'est bien garde de parler du 
contröle des profits. Or, le contröle des salaires - il est bien 
place pour le savoir - est tres serieusement fait par le 
patronat lui-meme qui n'a pas besoin de mesures dirigistes 
pour cela. Par contre, j'aimerais bien savoir qui a une possi
bilite de contröle sur las profits qui sont aussi un element 
important du prix que le client est amene a payer. 
Cette initiative a ete malheureusement refusee sous un pre
texte fallacieux d'inconstitutionnalite. L'initiative des 
consommatrices que nous discutons aujourd'hui prevoit 
vraiment un minimum qui est attendu tres certainement par 
la grande majorite des citoyens de notre pays. Elle a le 
merite de permettre une surveillance efficace, nous l'espe
rons, dans les domaines essentiels pour la consommation 
et pour les services. 
Nous pensons par contre que le contre-projet du Conseil 
federal cache des intentions qui n'ont pas ete exprimees 
ici. L'on peut craindre que ce contre-projet n'ait pas pour 
objectif d'assurer tout de meme une certaine surveillance 
mais, bien au contraire, d'etre l'instrument qui permettra a 
la fois de faire rejeter en meme temps !'initiative et le 
contre-projet. II taut vraiment etre des ultras de l'economie 
de marche, des partisans de la «loi de la jungle» pour refu
ser !'initiative de la Federation des consommatrices qui est 
non seulement dans l'interet des consommateurs mais ega
lement dans l'interet general du pays. 
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Zlegler-Solothurn: Die Preisüberwachung ist sicher kein 
Allerweltsmittel, kein Wundermittel zur Teuerungsbekämp
fung. Die recht guten Erfahrungen mit den Preisüberwa
chungsbeschlüssen von 1972 und 1975 haben aber doch 
gezeigt, dass eine marktkonforme Preisüberwachung ein 
taugliches Mittel sein kann, um unerwünschte Folgen der 
Teuerung zu bekämpfen und jene zum Masshalten zu ver
anlassen, die versucht sein könnten, die Maxime des «corri
ger la fortune» zu befolgen. 
Herr Kollege Röthlin: Vom damaligen Preisüberwacher 
Leon Schlumpf stammen auch positive Äusserungen. So 
betonte Herr Schlumpf 1978 in einem Radiointerview, dass 
die Preisüberwachung nicht systemwidrig gewesen sei. 
Indem sie mitgeholfen habe, dass der Wettbewerb spielen 
konnte, habe sie der freien Marktwirtschaft sogar einen 
Dienst erwiesen. 
Unsere Philosophie ist die Missbrauchsbekämpfung. In die
ser Zielsetzung stimmen Initiative und Gegenvorschlag 
weitgehend in dem Sinne überein, dass ungerechtfertigte 
Preiserhöhungen unterbunden und mögliche Preissenkun
gen an den Konsumenten weitergegeben werden sollen 
und nicht irgendwo versickern. Initiative und Gegenvor
schlag beinhalten aber einen ungleichen Interventionsgrad. 
Auch können sich in der Praxis unterschiedliche Wirkungen 
ergeben. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine stän
dige staatliche Preisüberwachung, den Eigengesetzlichkei
ten der staatlichen Administration folgend, in die Gefahren
zone einer permanenten Preisbewirtschaftung führen 
könnte. In einigermassen normalen Zeiten brauchen wir 
aber keine Preisüberwachung, wohl aber in Zeiten akuter 
Teuerungsschübe und dann, wenn der Marktmechanismus 
nicht mehr stimmt. Auf der anderen Seite liegt die Schwä
che des Gegenvorschlags darin, dass er, auf sich allein 
gestellt, keine überzeugende Alternative darstellt. Deshalb 
auch unsere Forderung, den Gegenvorschlag mit der Teil
revision des Kartellgesetzes zu koppeln. Damit könnten wir 
eine marktwirtschaftliche Komponente einbauen. Diese 
Koppelung ist auch für mich die conditio sine qua non einer 
Zustimmung zum Gegenentwurf. In Verbindung mit diesem 
jungtim ist der Gegenvorschlag besser als sein Ruf. Er 
könnte durch eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat 
rechtzeitig in Kraft gesetzt werden. Im Ausführungsgesetz 
wäre auch festzulegen, dass die Preisüberwachung so 
lange in Kraft bleibt, als es die konjunkturelle Lage erfor
dert. 
Bei der Beurteilung der Chancen von Initiative und Gegen
vorschlag ist nicht zu übersehen, dass über beiden Verfas
sungsvorschlägen das Damoklesschwert des doppelten 
Nein schwebt. Wir hätten dannzumal wieder eine Nullösung, 
wie seinerzeit · nach den Doppelabstimmungen über die 
Krankenversicherung, die Mitbestimmung und den Mieter
schutz. Das heisst, wir stünden am Berg und müssten wie
der von vorn beginnen. Ich meine, wir sollten uns auf den 
Vorschlag mit den grösseren Chancen konzentrieren. Es 
wäre deshalb im Interesse der Sache zu begrüssen, wenn 
die Konsumentinnenorganisationen ihr Volksbegehren 
zugunsten des mit dem zu revidierenden und verbessern
den Kartellgesetz gekoppelten Gegenvorschlags zurückzie
hen würden. Damit hätten wir freie Bahn für eine überzeu
gende Lösung, die unser konjunkturpolitisches Instrumen
tarium wirkungsvoll ergänzen könnte. 

M. Robblanl: Paflando, l'altro giorno, della regolamenta
zione del piccolo credito, l'onorevole Barchi si chiedeva, 
perche dovremmo fare ci6 ehe gli altri paesi non fanno, 
ossia disciplinare legalmente il piccolo credito. E allora 
chiedo, non all'onorevole Barchi, ehe votera il controllo dei 
prezzi, non so in quale versione, ma chiedo a coloro ehe si 
oppongono al controllo dei prezzi, perche non potremmo 
fare ci6 ehe gli altri paesi fanno? Esistono dei controlli dei 
prezzi in 16 paesi europei. Le forme sono le pill diverse, 
l'efficacita e alterna, ma vorrei dire al collega neo-castellano 
Frey ehe le esperienze in Svizzera sono state positive. 
Anche perche, ci6 ehe propone l'iniziativa popolare, non Ei 
una sorveglianza rigida, come esiste per esempio in Austria, 
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in Olanda, in Francia o in altri paesi. E' una sorveglianza 
abbastanza elastica. mister-prezzi e una specie di ombuds
man dei consumatori. 
lnoltre vorrei ricordare ehe gli abusi nel settore dei prezzi 
non pregiudicano soltanto i consumatori, ma questi abusi 
pregiudicano avantutto il mercato: sono i produttori e i 
commercianti onesti ehe pagano per gli arraffatori e gli 
approfittatori. 
Contrariamente a quanto pretendeva il collega Allenspach, 
io ritengo ehe il controllo dei prezzi premia e non penalizza i 
piccoli commercianti e i piccoli importatori. L'iniziativa pro
pone una soluzione elvetica, e uno strumento di moralizza
zione commerciale. II collega Hofmann e altri colleghi hanno 
affermato ehe il contro-progetto del Consiglio federale e piu 
realista, e piu efficace; secondo me, e non me ne vorra, 
signor Presidente della Confederazione, si tratta semplice
mente di una buona intenzione, di una «Alibiübung»; di una 
soluzione alla camomilla. Un suo ex-collega, l'onorevole 
Nello Celio, soleva ripetere ehe non e con la camomilla ehe 
si cura l'inflazione. Bisogna prevenire, piuttosto di curare, e 
di dover curare il rincaro. 
Stamattina, in questo dibattito, tuttl sono specialisti, ma 
contemporaneamente migliaia di massaie sono andate a 
fare la spesa; e al mercato hanno trovato i prezzi fissi sulle 
bancarelle della frutta e della verdura. Mentre hanno trovato 
i prezzi ehe lievitano, ehe salgono, e non si sa sempre per
che, nelle vetrine e sugli scaffali dei grandi magazzini. 
Certo, e alla cassa, controllando le etichette, con la borsa 
della spesa, ehe ci si difende. Ma anche in questa occa
sione, come con il piccolo credito, bisogna aiutare i consu
matori a difendersi, nell'interesse dell'economia di mercato 
e nell'interesse dell'economia g'enerale. 
Ha ragione la collega Eppenberger, c'e una componente 
emotiva, sociale, direi psicologica, nel controllo dei prezzi. 
E il controlfo dei prezzi, proposto attraverso l'iniziativa 
popolare, e une garanzia, e la certezza ehe offriamo ai con
sumatori d'essere protetti. Non basta del resto, come e di 
moda fare, essere d'accordo sul principio della protezione 
dei consumatori e poi non prevedere gli strumenti efficaci 
per difendersi. L'unico strumento efficace per difendersi e 
la proposta ehe e stata fatta dalle associazioni delle consu
matrici, la proposta ehe si ricava dall'iniziativa popolare ehe, 
torno a ripeterlo, e un controllo dei prezzi alla Svizzera, non 
vien copiato da nessun paese. · 
130 000 cittadini hanno firmato l'iniziativa popolare, oltre 
sono 10 000 ticinesi, il 10 per cento quasi sono ticinesi, 
anche se rappresentiamo semplicemente un ventesimo 
della popolazione elvetica. E non andiamo in cerca, collega 
Rüttimann o Allenspach, di facile popolaritä, si tratta caso 
mai di solidarietä confederale, perche dove i salari sono piu 
bassi, in Ticino e in altre zone emarginate, dove i salari sono 
piu bassi l'aumento dei prezzi al consumo e piu sensibile e 
in certi momenti insopportabile. 

Koller Arnold: Die lange Debatte über die Preisüberwa
chungsinitiative erweckt zweifellos einen seltsam zwiespäl
tigen Eindruck. Alle Redner, die auf dem Boden der Markt
wirtschaft stehen (und das ist glücklicherweise die überwie
gende Mehrzahl), sind sich darin einig, dass wirksamer 
Wettbewerb das beste Mittel zur Verhinderung von Miss
bräuchen in der Preisbildung ist. Nun zieht man aber seltsa
merweise aus dieser Einsicht nicht etwa den Schluss, der 
Wettbewerb sei zu fördern und Wettbewerbsbeschränkun
gen seien zu bekämpfen, das richtige Heilmittel sei also 
eine verbesserte Wettbewerbspolitik. Dabei weiss jeder
mann, dass wir in der Schweiz diesbezüglich noch grosse, 
ungenutzte Möglichkeiten haben. Das stimmt auch dann, 
wenn man weiss und zugibt, dass in einzelnen Wirtschafts
zweigen, wie etwa im Bereich des Lebensmittelhandels, der 
Wettbewerb in der Schweiz sehr intensiv ist. Aber die 
Untersuchungen der Kartellkommission zeigen überdeut
lich, dass es auch Wirtschaftzweige gibt, wo der Wettbe
werb weitestgehend durch die Privaten beschränkt, wenn 
nicht sogar gänzlich ausgeschlossen wird. Nein, man zieht 
aus der richtigen Diagnose, in einem seltsamen, logischen 

Purzelbaum, den Schluss, man müsse eine permanente, 
dauerhafte Preisüberwachung einführen. Man greift also zu 
einer durch und durch bürokratischen, ja letztlich interven
tionistischen Massnahme; denn im Grunde genommen ist 
eine ständige Preisüberwachung das pure Gegenteil einer 
Wettbewerbspolitik. Dies lässt sich daher in einer Marktwirt
schaft nur als letzter Notbehelf rechtfertigen, wo sich mit 
Wettbewerbspolitik wirksamer Wettbewerb überhaupt nicht 
m,ehr ermöglichen lässt. Den logischen Purzelbaum aber 
versucht man mit seinem marktwirtschaftlichen Credo 
dadurch zu vereinbaren, dass man das populäre Wunder
kind «dauernde Preisüberwachung» wettbewerbspoiitisch 
nennt. Nun hat das aber mit Wettbewerbspolitik in Wirklich
keit nichts zu tun, denn eine dauernde, sogenannte wettbe
werbspolitische Preisüberwachung ist nichts anderes als 
die pure Abdankung der Wettbewerbspolitik zugunsten 
eines staatlichen lnterventionismus! 
Nun versucht man diese Haltung offenbar dadurch zu recht
fertigen, dass man sagt, man komme wettbewerbspolitisch 
in unserem Land doch nicht weiter. Daneben ist die Vermu
tung wohl berechtigt, dass hinter dieser Haltung nicht nur 
eine wettbewerbspolitische Resignation steht, sondern 
man möchte den ach so populären Zug der Preisüberwa
chung nicht verpassen! 
Herr Siel und Herr Jaeger (sie sind leider nicht hier), wenn 
Sie ebenso wie ich davon überzeugt sind, dass zur Verhin
derung missbräuchlicher Preise der Hebel bei der Wettbe
werbspolitik anzusetzen wäre, dann müssten Sie uns doch 
wenigstens eine diesbezügliche Chance geben. Falls dann 
die Kartellgesetzrevision scheitert, könnten Sie immer noch 
für den Wettbewerbspolitik-Ersatz «dauernde Preisüberwa
chung», eintreten. Und Ihr Einsatz würde erst noch viel 
glaubwürdiger. 
Nun hat uns Herr Biel aufgefordert, wir müssten auch 
sagen, was wir am Kartellgesetz revidieren wollten. Ich 
weiss, dass Herr Biel die Vernehmlassung der CVP als Mit
glied der Kartellkommission kennen muss. Aber ich kann 
hier das Wesentliche für jedermann wiederholen. Wir schla
gen vor, dass auch die öffentlichen Unternehmen ins Kar
tellgesetz einzubeziehen sind, dass die Grossverteileror
ganisationen und andere marktmächtige Unternehmen kar
tellrechtlich besser zu erfassen sind. Wir verlangen neu die 
Erfassung vertikaler Ausschliesslichkeitsbedingungen. 
Nach unserer Auffassung sollte künftig, weil mit einer 
Marktwirtschaft nicht vereinbar, ein totaler Wettbewerbs
ausschluss nicht mehr zulässig sein. Wir möchten die Aus
senseiterklagen prozessual begünstigen, eine Meldepflicht 
für Zusammenschlüsse von bedeutenden Unternehmen 
und ein Verfügungsrecht des EVD einführen, wenn Empfeh
lungen der Kartellkommission nicht angenommen werden. 
Nun bin ich mir bewusst, dass diese Revision des Kartellge
setzes einen harten Kampf absetzen wird, auch im Schosse 
meiner Fraktion. Ich mache mir diesbezüglich keine Illusio
nen. Aber wenn einem wirklich an der Marktwirtschaft gele
gen ist, dann muss man doch vorerst diesen richtigen Weg 
wenigstens zu gehen versuchen und nicht jetzt schon wett
bewerbspolitisch total kapitulieren, bevor wir überhaupt 
einen ernsthaften Versuch zur Revision dieses Gesetzes 
gemacht haben. Ich bin auch überzeugt, dass die Stunde 
der Wahrheit kommen wird. Man kann sich nicht ständig zur 
Marktwirtschaft bekennen und dann in praxi, in jedem kon
kreten Fall, sich dem eigentlichen Lebenselement der 
Marktwirtschaft, dem Wettbewerb, ständig entziehen. Wenn 
man durch private Wettbewerbsbeschränkungen darauf 
ausgeht, dass man als Unternehmer seine Preise selber 
festsetzen kann, dann darf man nicht verwundert sein, dass 
andere Kreise verlangen, dass der Staat in Form einer dau
ernden Preisüberwachung ebenfalls mitmischt. 
Schliesslich noch ein Wort zur konjunkturpolitischen Preis
überwachung. Vor allem Herr Jaeger und Herr Siel haben 
gesagt, diese tauge überhaupt nichts, sie sei auch nicht 
systemkonform. Ich habe mir gestern abend die Mühe 
genommen, im «Amtlichen Bulletin» der Bundesversamm
lung nachzulesen, was seinerzeit gesagt wurde, als wir den 
Konjunkturartikel beraten haben. Ich habe festgestellt, dass 
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Herr Jaeger damals noch anderer Meinung war und 
erklärte: «Wir sind der Auffassung, dass es ohne diese 
nichtklassischen Instrumente (z. B. auch eine Preisüberwa
chung, wie wir sie heute haben) nicht gehen kann.» Er hat 
dabei herausgeschält, dass die alleinige Globalsteuerun·g 
auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr standhält. 
Nun, Herr Jaeger wird mich zweifellos in einem inderdiszipli
nären Privatissimum über diese neueste Entwicklung der 
Nationalökonomie noch aufklären. 
Ein zweiter Punkt: Herr Siel sagt, diese konjunkturpoliti
sche Preisüberwachung sei auch nicht systemgerecht. Es 
fehle jede Methodensicherheit, und das Resultat könne 
sogar kontraproduktiv sein. Das genau gleiche müssen wir 
doch ehrlicherweise auch für eine ständige wettbewerbs
politische Preisüberwachung sagen; denn auch dort haben 
wir wissenschaftlich keinerlei Methodensicherheit, gleich
gültig, ob das Konzept des Als-ob-Wettbewerbspreises, 
des Vergleichsmarktes, des Kosten-Preis-Vergleichs oder 
was es sonst noch gibt, zur Anwendung kommen soll. Dar
aus folgt doch einmal mehr der Schluss, dass man vorerst 
den einzig richtigen Weg einer verstärkten Wettbewerbspo
litik gehen muss. 
Für uns von der CVP ist daher die Revision des Kartellge
setzes ein zentraler Bestandteil des bundesrätlichen 
Gegenvorschlages. Wir· haben hierfür im Unterschi.ad zu 
dem, was Herr Bäumlin hier ausgeführt hat, auch durchaus 
noch Zeit: Nach dem Geschäftsverkehrsgesetz müssen wir 
unsere Stellungnahme zur Volksinitiative bis zum Juni 1983 
abgeben. Wenn wir eine Differenz zwischen den Räten 
haben, auch in bezug auf einen mit dem Volksbegehren eng 
zusammenhängenden Erlass, und das ist zweifellos das 
Kartellgesetz, können wir noch einmal um ein Jahr verlän
gern, also bis Juni 1984. Wenn es uns ernst ist mit der Revi
sion des Kartellgesetzes, dann können wir sie in dieser Zeit 
vollziehen. Wir von der CVP machen daher, um das hier 
ganz deutlich zu sagen, unsere vorläufige Unterstützung 
des bundesrätlichen Gegenvorschlages ausdrücklich von 
der Bedingung abhängig, dass gleichzeitig durch die Revi
sion des Kartellgesetzes für mehr Wettbewerb gesorgt 
wird. Sollte die Kartellgesetzesrevision nicht innert nützli
cher Frist durchgeführt werden oder ungenügend ausfallen, 
dann müssten wir uns vor der Schlussabstimmung eine 
neue Stellungnahme zur Initiative und zum Gegenvorschlag 
vorbehalten. Aber für eine wettbewerbspolitische Kapitula
tion besteht zurzeit noch kein Grund. 

Frau Uchtenhagen: Ich möchte zunächst Herrn Koller ganz 
herzlich danken für seine Ausführungen. Er hat sehr deut
lich Stellung genommen für ein besser greifendes Kartellge
setz. Wenn er wirklich für seine Fraktion gesprochen hat -
das darf ich doch annehmen-, dann dürfte es ja relativ ein
fach sein, zusammen mit den Sozialdemokraten und dem 
Landesring ein wirklich greifendes Kartellgesetz zu machen, 
das den freien Wettbewerb sicherstellt, auch wenn sich 
jene Partei, die sich sonst für die Freiheit der Wirtschaft ein
setzt, dagegenstellt. Nur, Herr Koller, die Stunde der Wahr
heit wird dann tatsächlich kommen. Wir werden dann 
sehen, wie die CVP dasteht, und ob sie es sich jetzt nicht 
ein bisschen einfach macht. Es ist schon einige Male vorge
kommen, dass die CVP gerade für das ist, was nicht zur 
Diskussion steht, und das, was zur Diskussion steht, damit 
in die Feme schob. 
Nicht einverstanden bin ich, wenn Sie argumentieren, dass 
das, was die Initiative verlangt, nicht unserem Wirtschafts
system entspreche; denn die Initiative verlangt ja nur das 
Überwachen von kartellistischen und administrierten Prei
sen, will also nur dort überwachen, wo der Wettbewerb 
nicht spielt. Es ist kein Zufall, dass die Kartellrevision 
ursprünglich praktisch dieses Instrument vorsah, um eine 
bessere Wettbewerbspolitik zu ermöglichen, es dann aber 
fallen gelassen hat, weil in der Vernehmlassung ein grosser 
Widerstand von Wirtschaftskreisen kam. Die Initianten 
haben praktisch dieses Instrument aufgenommen und brin
gen es nun als Initiative. Ich glaube, eine wirklich auf Kar
telle und auf Märkte, wo der Wettbewerb nicht spielt, aus-
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gerichtete Preisüberwachung kann nicht als nicht system
konform und nicht marktkonform gedeutet werden, son
dern sie ist sogar ein Instrument der Wettbewerbspolitik. 
Wenn der bundesrätliche Gegenvorschlag auch eine Über
wachung kartellistischer Preise vorsieht, aber das nur in 
Zeiten der Hochkonjunktur und Teuerung tun möchte, dann 
ist er eigentlich nicht sehr logisch; denn solche Märkte exi
stieren selbstverständlich nicht nur in Zeiten der Hochkon
junktur und Teuerung, sie können auch in stagnierenden 
Zeiten, ja sogar in Krisenzeiten bestehen. Das Phänomen 
ungerechtfertigter Preise in Bereichen, wo der Wettbewerb 
nicht spielt, ist eben nicht ein konjunkturpolitisches Pro
blem, Herr Bundespräsident Honegger, sondern ein ord
nungspolitisches, das man im Grunde nur angehen kann, 
wenn man die Überwachung durchzieht. Gegen eine Ad
hoc-Preisüberwachung aus konjunkturpolitischen Überle
gungen sprechen nicht nur ganz praktische Gründe - weil 
es natürlich sehr schwierig ist, rasch einen Apparat aufzu
stellen und dann wieder abzubauen -, sondern effektiv auch 
ordnungspolitische und sachliche. 
Es wird auch immer wieder gesagt, es komme bei Eingriffen 
zu Verzerrungen und zu negativen Strukturwirkungen. Dies 
wäre tatsächlich der Fall, wenn in funktionierende Märkte 
eingegriffen würde. Aber das will ja niemand; wir sind uns 
sicher alle darin einig, dass gut funktionierende Märkte tat
sächlich zu günstigen Preisen führen. Auch eine Preisüber
wachung in kartellistischen Märkten muss nicht zu negati
ven Struktureffekten führen. Wenn effiziente Unternehmen 
Differentialgewinne machen, so müssten die keineswegs 
durch eine Preisüberwachung wegbedungen werden. 
Vielleicht muss in diesem Zusammenhang auch darauf hin
gewiesen werden, dass Kartelle nicht nur den Konsumen
ten schaden, sondern auch den Unternehmern. Die über
höhten Preise verschaffen eine falsche Sicherheit, die sich 
plötzlich rächen kann. Denken wir nur an das Uhrenstatut, 
das wahrscheinlich am stärksten ausgebildete Kartell, und 
an dessen verheerende Wirkungen. In diesem Sinn ist eine 
bessere Bekämpfung der Kartelle und der Oligopole im 
Sinne unserer freien Marktwirtschaft. 
Selbstverständlich ist die Preisüberwachung kein Wunder
mittel, ich würde sogar meinen, Herr Bundespräsident, 
nicht einmal ein besonders gutes Heilmittel gegen die Teue
rung. Es geht vielmehr um eine flankierende Massnahme, 
die sinnvoll sein kann. Die Hauptwirkung dürfte aber darin 
liegen, dass wir ein wettbewerbspolitisches Instrument in 
die Hand erhalten, das uns vorläufig noch fehlt. Selbst bür
gerliche Parteien möchten ja ein stärkeres Wettbewerbsge
setz haben. 
Ich bitte Sie, sich diese ganz grundsätzlichen Fragen noch
mals zu überlegen und sich bewusst zu sein, dass die Initia
tive auch aus Gründen der freien Marktwirtschaft letztlich 
befürwortet werden sollte. 
Zum Schluss nur noch folgender Hinweis: Im Rahmen der 
Preisüberwachung sind 36 000 Meldungen eingegangen. 
Wenn ich mich nicht täusche, haben die beiden Preisüber
wacher 29 formelle Verfügungen treffen müssen. Der Rest 
der Klagen wurde gütlich beigelegt. Trotzdem hat das 
grosse Auswirkungen, und zwar mit einem sehr kleinen 
Apparat, gezeitigt. Kein Mensch verlangt einen Riesenappa
rat, mit dem sämtliche Preise beobachtet werden sollen; es 
geht vielmehr darum, dass man bei missbräuchlichen Prei
sen in nichtfunktionierende Märkte einschreiten kann. Ich 
bitte Sie, die Initiative zu unterstützen. 

M. Grobet: Mon initiative sur la surveillance des prix date 
du 18 septembre 1978. C'est la plus ancienne a l'ordre du 
jour des differents points dont nous discutons aujourd'hui. 
Je l'avais deposee peu de temps apres· que la motion de 
Mme Amelia Christinat, demandant le retablissement de la 
surveillarice des prix, eut ete rejetee. Je dois avouer que les 
circonstances nous amenent aujourd'hui a trouver la situa
tion assez paradoxale. En effet, au printemps 1978, la majo
rite de ce conseil, sur les injonctions du Conseil federal, 
avait vote le rejet de !'initiative de Mme Christinat. Or nous 
constatons aujourd'hui, qu'heureusement, le Conseil fade-
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ral fait machine arriere et admet le principe d'une surveil
lance des prix. Je fais egalement observer qu'au moment 
du debat sur mon initiative, celle-ci avait ete mal accueillie, 
je puis mäme dire «mise aux oubliettes» jusqu'a ce que 
l'inflation ne commence a redemarrer d'une fa9on inquie
tante. Ce petit rappel m'amene a faire une premiere consta
tation, a savoir - nous l'avons deja denonce ici - le manque 
de serieux de la politique economique du Conseil federal. 
Nous avons dit en son temps qu'en la matiere, il s'agit de 
prevenir et que la priorite revient a la prise de mesures qui 
puissent etre applicables au moment voulu. Sous la pres
sion des evenements, il ne faudrait pas devoir voter rapide
ment des mesures parce qua tout a coup la situation se 
degrade. Or, c'est justement cette politique a courte vue du 
Conseil federal qui nous oblige aujourd'hui a travailler rapi
dement sur le texte d'un contre-projet qui, a mon avis, ne 
donne pas satisfaction. 
En ce qui me concerne, ma position est tres simple: je sou
tiendrai !'initiative des milieux des consommatrices. Si 
celle-ci recueille l'approbation de ce conseil - ce que je 
souhaite - je demanderai que l'on suspende l'examen de 
mon initiative jusqu'a ce que le Conseil des Etats se soit 
prononce. Si, par contre, la majorite de ce conseil ne devait 
pas soutenir !'initiative populaire, je demanderais alors qua 
mon initiative soit opposee au contre-projet du Conseil 
federal. En effet, a mon avis, ce contre-projet ne donne pas 
satisfaction, il est trop «timore». En outre, le texte lui-meme 
me semble etre complexe et de nature a susciter des 
debats de sorte qu'il risque de ne pas etre approuve par le 
peuple. Je crains qu'en definitive nous n'ayons plus aucune 
mesure de protection en matiere de surveillance des prix, 
alors que celle-ci s'avere plus necessaire qua jamais, du fait 
du retour de l'infiation. 
Mon projet - comme je l'ai precise en seance de commis
sion - offre l'avantage de la simplicite. II suggere simple
ment de reprendre ce que le Conseil federal, lui-meme, 
avait propose en son temps dans le cadre du premier projet 
d'articie conjoncturel. Paradoxalement, mon projet a ete 
critique et je m'en etonne surtout de la part du Conseil 
federal, car, en definitive, le seul reproche qua l'on pourrait 
m'adresser, c'est celui d'avoir fait reuvre de plagiat, c'est
a-dire de copier ce qui a l'epoque, avait ete soigneusement 
mis au point. En effet, si le Conseil federal pense 
aujourd'hui que mon projet n'est pas valable, cela signifie 
qu'a l'epoque, son propre projet d'article constitutionnel 
avait ete mal con9u, ce que je ne puis imaginer! Selon moi, 
le desavantage du contre-projet du Conseil federal c'est 
qu'II veut reglementer la question de la surveillance des prix 
d'une fa9on trop detaillee; cela represente un double des
avantage: d'une part, ce n'est pas ainsi qu'elle sera reglee 
de fa9on satisfaisante. II ne taut pas oublier que la situation 
economique evolue constamment et necessite, par voie de 
consequehce, des mesures differentielles. D'autre part, 
l'evolution des techniques en matiere d'intervention econo
mique est fonction egalement de celle de la «science eco
nomique» si l'on peut la denommer ainsi. Or, ce qui m'appa
ra1t necessaire, c'est qu'il y ait justement une base consti
tutionnelle qui permette au Conseil federal d'intervenir et a 
cette assemblee federale de legiferer. II est evident qua las 
modifications eventuelles des dispositions d'applicatlon 
d'une norme constitutionnelle, qui seraient prises sous 
forme de loi, seront beaucoup plus aisees qua celle d'un 
article constitutionnel, dont la revision devrait intervenir 
dans cinq ou dix ans car, dans ce cas, l'on se sera rendu 
compte qua la norme adoptee ne s'adapte plus a la situa
tion ou n'est plus concevable avec les moyens d'interven
tion qui auront ete imagines entre-temps. Par voie de 
consequence, la simple base constitutionnelle devrait etre 
la meilleure maniere de proceder. Je constate qua le 
Conseil federal lui-meme considere a juste titre - et c'est la 
un raisonnement de juriste - que notre constitution devrait, 
de maniere generale, etre simplifiee pour ne retenir qua las 
regles essentielles, afin de laisser la legislation appliquer les 
normes concretes devant regler les questions qui sont de 
la competence de la Confederation. 
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Enfin, deuxieme et dernier point: il est evident qua le projet 
du Conseil federal, par las options qu'il prend deja ainsi qua 
par la complexite de la matiere, va donner lieu a ur, debat 
nourri, lorsqu'il sera soumis a la votation populaire. On 
entendra les avis des uns et des autres, surtout ceux des 
personnalites du domaine economique. Je crains que le 
peuple n'ait alors beaucoup de peine a s'y retrouver dans 
les arguments contradictoires qui ne manqueront pas 
d'etre evoques a cette occasion du fait de cette tendance 
au liberalisme excessif qua l'on conna1t dans notre pays, 
laquelle s'oppose a toute intervention de l'Etat dans le 
domaine economique. A ca moment-ia il sera evidemment 
aise pour las milieux disposant de !arges appuis economi
ques leur permettant de faire une campagne importante, de 
developper taute une argumentation a laquelle il sera diffi
cile de repondre. 
Si, veritablement, le Conseil federal veut aboutir an matiere 
de surveillance des prix comme il l'affirme - et je suis per
suade, quant a moi, qu'une majorite de ce peuple souhaite 
le retablissement d'une surveillance des prix - le meilleur 
moyen d'y parvenir c'est de proposer aux citoyennes et aux 
citoyens de ce pays un texte qui seit simple, qui affirme un 
principe, et que le debat ne soit pas submerge par de lon
gues discussions dans lesquelles les citoyennes et les 
citoyens de ce pays auraient de la peine a se retrouver. 
J'ajouterai que mon texte n'offre qu'une seule difference 
par rapport au texte initial du Conseil federal: j'ai precise, 
ce qui allait de sei, que cette surveillance des prix compre
nait egalement une surveillance des loyers et des fermages. 
Je releve a ca sujet que sous l'empire du precedent regime 
de la surveillance des prix, celle-ci portait effectivement sur 
les loyers et las fermages, an etendant le champ d'applica
tion de l'arrete federal contre las abus dans le secteur loca
tif. Mais etant donne la situatlon actuelle de tension sur le 
marche du logement, Oll sevit une penurie plus forte qua 
jamais et Oll la hausse du taux d'interet hypothecaire va 
incontestablement entra1ner de nouvelles hausses abusives 
de loyers, il est important que le Conseil federal prenne des 
responsabilites. A cet egard, il n'est pas suffisant de faire 
de grandes proclamations a l'instar de celles d'un conseiller 
federal il y a quelques jours. Ce dernier m'est tres eher au 
demeurant et il semble avoir au l'appui de ses collegues, 
mais cela n'est pas suffisant. II est notoire que les banques 
ne vont pas s'arreter en si bon chemin. Or, si, veritable
ment, le Conseil federal se soucie des effets de la hausse 
du taux de l'interet hypothecalre, comme il l'affirme, il 
convient alors qu'il prenne des mesures pour en freiner !es 
effets. Pour notre part, nous attendons toujours, ici, de voir 
ce que notre gouvernement va entreprendre. Peut-etre, 
comme en matiere de surveillance des prix, changera-t-il 
d'avis et admettra-t-il qu'il faut agir. De toutes fa9ons, mon 
seul souhait, Monsieur le Conseiller federal, c'est que vous 
n'ayez pas besoin de trois ans pour changer d'avis, comme 
cela a ete le cas a propos de la surveillance des prix. 

Ammsnn-Bern, Berichterstatter: Sie werden kaum erwar
ten, dass ich auf jeden einzelnen Votanten eingehe. Ich 
fasse deshalb die verschiedenen Argumente und Probleme 
zusammen. 
Ich bin eigentlich sehr erstaunt, dass praktisch alle Befür
worter der Volksinitiative des Lobes voll sind über die 
Erfolge der Preisüberwachung von 1975 bis 1978. Wenn 
nunmehr der Bundesrat mit dieser Auffassung einig geht 
und dieselben Möglichkeiten in der Verfassung verankern 
will, dann möchte man jetzt etwas anderes, etwas, vor dem 
uns alle Spezialisten, sogar aus den Gewerkschaften, war
nen. 
Wenn schon diese zwei grundsätzlich verschiedenen 
Modelle existieren, wovon das eine anerkanntermassen 
höchst fragwürdig und gefährlich ist, während sich das 
andere bewährt hat, dann wäre es vom Bundesrat über
haupt nicht zu verantworten gewesen, wenn man dem Volk 
diese beiden Möglichkeiten nicht in einem Gegenvorschlag 
gegenübergestellt hätte. Dies als Teilantwort auf die Voten 
der Herren Jaeger, Neukomm, Oehler, von Madame Christi-
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nat und Herrn Pini, ja sogar an die Adresse von Herrn Bon
nard. Herr Biel war diesbezüglich sehr viel differenzierter. Er 
hält praktisch überhaupt nichts von der Preisüberwachung. 
will sie als zweitbeste Lösung jedoch trotzdem permanent 
einführen, obwohl gerade er die grossen Gefahren sehen 
müsste, er, der eine der marktmächtigsten Organisationen 
vertritt. 
Etwas anderes erstaunt mich mindestens ebensosehr. Alle 
sind sich einig, dass es Märkte gibt, wo der Wettbewerb lei
der aus den verschiedensten, grösstenteils wirtschaftlich 
berechtigten Gründen nicht spielt, nie spielen kann. Ich 
kann die fast naive Erfolgsgläubigkeit an einen permanen
ten Preisüberwacher nur bewundern, dass er in all diesen 
Fällen durch seine Tätigkeit den fehlenden Konkurrenz
kampf ersetzen können soll. Kein einziger Votant hat aber 
auch nur versucht, einen gangbaren Weg zu skizzieren, wie 
der permanente Preisüberwacher wirklich hier einwirken 
könnte. Jedesmal, wenn einer der Votanten in bezug auf 
Realisation dieser Aufgabe etwas konkreter geworden ist. 
hat er ausschliesslich vom teilrevidierten Kartellgesetz 
gesprochen. Das ist im Prinzip genau das, was ich Ihnen in 
meinem Kommissionsrapport dargelegt habe. Dort ist der 
Platz, wo dafür gesorgt werden muss und zu einem schö
nen Teil auch heute schon gesorgt wird, dass jede mögli
che Konkurrenzbeschränkung gelockert wird oder ganz 
verschwindet. Nur - und dessen wollen wir uns voll bewusst 
sein -, da werden die Gewerkschaften auch noch ein sehr 
gewichtiges Wort mitreden wollen. Ich mache diese letzten 
Bemerkungen vor allem an die Adresse der Herren Jaeger, 
Neukomm, Oehler, Siel, Carobbio, Biderbost. 

Ich hätte eigentlich an Herrn Biel noch gerne eine Bitte 
gerichtet: dass er uns doch kurz skizziert, wie er die erfor
derliche Arbeit des Preisüberwachers im Bereich der 
öffentlich-rechtlichen Unternehmungen sieht. Er möchte 
diese heute zum Teil noch einigermassen prosperierenden 
Unternehmungen sicher nicht in die roten Zahlen bringen. 
Er weiss ja selbst, wie schnell das geht, vor allem bei den 
Monopolbetrieben. Ich erwähnte die Bundesbahnen und 
stellte die Frage, wie der Preisüberwacher hier ungerecht
fertigte Preiserhöhungen rückgängig machen würde. Ich 
wäre der erste, der sich voll für eine permanente Preisüber
wachung einsetzen würde, wenn das zum Beispiel für die 
Bundes- und Privatbahnen der Weg wäre, diese aus ihrer 
Defizitwirtschaft einer wirklich privatwirtschaftlich geführten 
erfolgreichen Zukunft entgegenzuführen. Sie alle kennen ja 
den dornenvollen Weg, eine schier hoffnunglose Sisyphus
arbeit. 
Am meisten erstaunt hatten mich effektiv die Vorwürfe an 
die Befürworter des Gegenvorschlages. Man will darin aus
schliesslich üble, unehrlich taktische Manöver gegenüber 
der Volksinitiative sehen. Hier wende ich mich in erster Linie 
an die Herren Siel und Oehler, ganz besonders aber auch 
an Herrn Bäumlin. Ich weise diese Vorwürfe an die Mehrheit 
der Kommission entschieden zurück. 
Die logisch begründeten Vorbehalte von Herrn Bonnard 
nehmen die meisten Befürworter des Gegenvorschlages 
sicher auch sehr ernst. Für die Mehrheit der Kommission, 
die den Gegenvorschlag voll unterstützt, ist jedoch die teil
weise Ausschaltung des Parlamentes für den Moment der 
Einführung, aber auch der Aufhebung, ein ganz wichtiges 
Moment. Eine solche Massnahme, wie sie der Gegenvor
schlag vorsieht, kann doch nur wirksam sein, wenn sie 
rasch, eventuell sogar leicht rückwirkend eingeführt werden 
kann, was bei Einführung nach Artikel 89bis jeweils viele 
Wochen in Anspruch nehmen würde. Entweder ist es not
wendig, dann muss in der Tat sofort eingegriffen werden 
können; das ist unbedingt eine Stärke des Gegenvorschla
ges. Kommt die Volksinitiative andererseits ohne Gegenvor
schlag vors Volk, besteht eine akute Gefahr, dass sie vom 
Volk angenommen wird. Die Mehrheit der Kommission ist 
der festen Überzeugung, dass weite Kreise des Volkes 
angesichts der verheerenden Folgen der Teuerung unbe
dingt wollen, dass die Preisüberwachung als sofort einsatz
bereites Instrument in der Verfassung verankert wird. 

Bedenken Sie vor allem, dass unser Volk ganz bestimmt 
nicht zwischen konjunkturpolitisch und wettbewerbspoli
tisch unterscheiden wird, um so mehr, als diese Begriffe 
mehr als gefährlich verwirrend sind, wie ich das dargelegt 
habe. 

Die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat würden es als 
grosses Unglück betrachten, wenn wir aus diesen Gründen 
zu einer permanenten Preisüberwachung kommen würden. 
Darf ich Ihnen noch einmal die Worte von Herrn Direktor 
Jucker zitieren, der aus seiner reichen Erfahrung, auch als 
Gewerkschafter, folgendes ausführte: «Das Risiko, dass 
eine dauernde Preisüberwachung zur Erstarrung der Struk
turen, zu kartellähnlichen Regelungen und zu über die 
Preisüberwachung hinausgehenden staatlichen Interventio
nen führt, die nicht nur den Wettbewerb vermindern, son
dern auch die Sicherheit der Arbeitsplätze gefährden, ist 
derart gross und vor allem mit Sicherheit vorhersehbar, 
dass ich Sie bitte, die Initiative zur Einführung einer perma
nenten Preisüberwachung abzulehnen.» 
Den dritten Grund für den Gegenvorschlag habe ich schon 
genannt. Einer mehr als fragwürdig permanenten Preisüber
wachung musste eine erprobte und bewährte Variante als 
Alternative gegenübergestellt werden. Alles andere wäre 
vom Bundesrat, von der Mehrheit der Kommission, aber 
auch vom Parlament absolut verantwortungslos. Herr Hof
mann hat dies deutlich unterstrichen. Wenn man es so 
betrachtet, ist der Gegenvorschlag alles andere als ein tak
tisches Manöver. Ich möchte allen Gegnern jeglicher Preis
überwachung diese grossen Gefahren nochmals in Erinne
rung rufen. Wir alle werden unbedingt zum Gegenvorschlag 
stehen müssen, wenn wir diese skizzierten gefährlichen 
Fehlentwicklungen wirklich vermeiden wollen. 
Die Befürworter der Volksinitiative behaupten allesamt, 
dass der Wettbewerb heute in der Schweiz nicht spielt. Sol
che Sachen kann wirklich nur behaupten, wer schon seit 
geraumer Zeit nicht mehr im Gewerbe, in Fabrikation und 
Dienstleistungsbetrieben persönlich tätig war und auch nur 
eine Spur von Verantwortung zu tragen hatte. Es soll leider 
auch im Parlament ganz vereinzelt solche Leute geben. 
Glauben Sie wirklich nicht, dass zum Beispiel im engeren 
Baugewerbe, in der Maschinenindustrie, von den Uhren 
nicht zu reden, die Bleistifte überspitzig gemacht werden 
mussten, damit diese Unternehmen sich bis heute, trotz der 
äusserst harten Konkurrenzierung durch ausländische Pro
dukte im Inland und im Export, überhaupt noch haben 
behaupten können? Es ist ein Hohn und ein Spott, hier von 
den Befürwortern zu vernehmen, dass bei uns die Konkur
renz praktisch nicht mehr spiele, wenn Tausende schlaflose 
Nächte haben und nicht mehr wissen, wie sie sich und ihre 
Mitarbeiter in diesem mörderischen Konkurrenzkampf noch 
behaupten können. Vielleicht beginnen sich diese Preisfa
natiker auch einmal zu überlegen, wie eine Firma ohne 
Reserven in der Zukunft überhaupt noch Schwierigkeiten 
zu überstehen vermag. 

Auch auf etwas anderes möchte ich noch hinweisen. Diese 
Wirtschaft hat unsere Sozialwerke zu finanzieren und für die 
Zukunft sicherzustellen. Zusätzlich sollte sie dem Staat 
möglichst hohe Steuererträge abliefern. Drücken wir über 
eine permanente Preisüberwachung die Ertragslage dieser 
Wirtschaft ruhig noch weiter hinunter, dann wird das fatale 
Ende für beide erwähnten Bereiche greifbar nahe kommen. 
Haben Sie sich auch schon überlegt, dass eine Firma die 
jährlichen Amortisationen mindestens indexieren körinen 
muss, wenn sie dereinst neue Ausrüstungen kaufen will? 
Haben Sie sich schon überlegt, dass jede Firma ihr Eigen
kapital praktisch auch jedes Jahr entsprechend dem Index 
erhöhen sollte, wenn sie nicht in gefährliche Abhängigkeit 
von Banken und zu immer grösser werdenden Zinskosten 
kommen will? In den ausgewiesenen Kosten für notwendige 
Preiserhöhungen kann man genau diese Zusatzkosten nicht 
zeigen. Warum warnen uns die cleveren Professoren der 
Nationalökonomie aus St. Gallen oder anderswo nicht in 
besorgten Worten vor diesen Gefahren einer permanenten 
Preisüberwachung? 
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Noch ein Wort zur Frage Preisüberwachung und Lohn. Aus
nahmslos weisen alle Befürworter einer permanenten Preis
überwachung jede Verbindung mit einer Einflussnahme auf 
die Löhne als böswillige Unterschiebung entrüstet von sich. 
Freilich ist für den Preisüberwacher weder nach dem Ver
fassungstext noch nach dem Preisüberwachungsgesetz 
eine Einflussnahme auf die Löhne vorgesehen, und trotz
dem wird er sich bei jeder Untersuchung mit den Löhnen 
einer bestimmten Unternehmung höchst kritisch auseinan
derzusetzen haben. 
Können Sie sich andererseits zum Beispiel vorstellen, dass 
sich ein amtierender Preisüberwacher in der Reallohnerhö
hungs- und Teuerungsausgleichsdiskussion zu Ende des 
letzten Jahres vollständig einer Meinungsäusserung oder 
gar Empfehlung hätte enthalten können? Er, der ganz 
genau gewusst hätte, was das für einen Einfluss auf die 
Preise im kommenden Jahr haben würde? Darauf haben zu 
Recht die Herren Bonnard, Messmer, Basler und Rüttimann 
hingewiesen. Es geht hier nicht so sehr um den Lebens
kostenindex und seine in Frage gestellte Erhebungsme
thode. Seien wir doch endlich einmal ehrlich und stecken 
wir den Kopf nicht länger in den Sand: Das Problem besteht 
doch darin, was wir in bezug auf die Löhne und andere 
indexierte Werte mit dem Lebenskostenindex machen, d. h. 
wie er sich da auswirkt. Hier wäre an sich ein lohnendes 
Betätigungsfeld, eines Preisüberwachers würdig. Hier 
könnte er sich mit Erfolg in der Teuerungsbekämpfung 
betätigen. Ich teile Ihre allergrössten Bedenken gegen die
sen Vorschlag; um so mehr muss die Anregung von Herrn 
Ständerat Latsch in bezug auf eine Neuorientierung des 
Einvernehmens zwischen den Sozialpartnern über den 
Lebenskostenindex und seine Bedeutung ernst genommen 
werden, bevor es zu spät sein wird. 
An die Adresse der CVP-Fraktion: Die Bedenken in bezug 
auf die Terminfrage habe ich bereits in der Eintretensde
batte erwähnt. Bedenklich finde ich die Drohung, eventuell 
doch noch die Volksinitiative zu unterstützen. Das empfinde 
ich vor allem deshalb als sehr bedenklich, als sich hier am 
Pult sämtliche CVP-Vertreter mit grosser Überzeugung 
gegen einen permanenten Preisüberwacher ausgesprochen 
haben. 
An die Adresse von Frau Morf: Es sind sicher nicht die 
Kosten einer Preisüberwachungsstelle, die die Kommission 
bewogen haben, gegen eine konjunkuturelle Preisüberwa
chung, aber für den Gegenvorschlag des Bundesrates zu 
stimmen. Aber es sind die unübersehbaren Folgekosten 
einer solchen permanenten Preisüberwachung, die später 
einmal die Konsumenten und vor allem die Arbeitnehmer zu 
bezahlen haben werden. 
Trotz allen Argumenten der Befürworter - die ausnahmslos 
schon in der Kommission zur Sprache gekommen waren -, 
ja nach gewalteter Diskussion noch überzeugter, empfiehlt 
Ihnen die Mehrheit der Kommission die Verwerfung der 
Volksinitiative und Annahme des Gegenvorschlages. 

Mme Jaggl, rapporteur: Apres la discussion a laquelle ont 
participe pas moins de vingt-huit intervenants, j'ai l'impres
sion que l'on peut, avec quelque vraisemblance, supposer 
que bien peu d'opinions ont change dans cette salle. En 
fait, las avis etaient acquis avant la discussion; on pourrait 
pretendre que la surveillance des prix est une question de 
croyance, en tout cas de confiance. 
Curieusement, ceux qui, dans cette affaire, ont la foi la 
moins sare, sont les democrates-chretiens; ils affichent 
meme une certaine mefiance, a l'egard du Conseil federal, 
soup9onne de ne pas vouloir aller de l'avant en matiere de 
surveillance des prix, et a l'egard des Chambres, et d'abord 
du Conseil des Etats, qui a la priorite en matiere de revision 
de la loi sur les cartels, et ou ceux qui font preuve de 
mefiance dominent nettement. Si j'ai bien compris, le 
groupe democrate-chretien renonce a soutenir !'initiative, 
aussi longtemps que l'on ignorera ce qu'il adviendra de la 
loi sur les cartels. Je dois toutefois vous rappeler le calen
drier, fixe par la lol sur les rapports entre les conseils: 
l'Assemblee federale doit se prononcer sur une initiative 
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populaire au plus tard quatre ans apres son depöt, s01t en 
l'occurrence en juin 1983. A cette date, nous ne saurons 
vraisemblablement pas ce que donnera la loi sur les cartels 
qui aura alors passe, dans le meilleur des cas, devant le 
premier des deux conseils. 
Et puis, tant qu'a faire, pourquoi coupler la prise de position 
a propos de l'initiative et de la surveillance des prix seule
ment avec la revision de la loi sur les cartels? pourquoi pas 
aussi avec une autre revision, par exemple celle de la loi sur 
la concurrence deloyale? 
Cette revision de la loi sur les cartels, dont il a tant ete 
question ici, aura d'ailleurs - et M. Biet l'a souligne hier -
des effets que le Conseil federal lui-meme juge de maniere 
prudemment differenciee. Dans son message accompa
gnant le projet de revision de la loi sur les cartels, le Conseil 
federal dit que cette revision n'est pas en elle-meme une 
garantie du maintien de la concurrence, alors que dans le 
message qui accompagnait !'initiative populaire tendant a 
empecher les abus dans lä. formation des prix, cette revi
sion de la loi sur les cartels est presentee comme un projet 
suffisant pour restituer et garantir la concurrence. 
Quoi qu'il en soit, il s'agit bei et bien pour !'heure de surveil
lance des prix et non pas de revision de la loi sur les car
tels, il s'agit de creer - sur ce point une certaine unanimite 
semble s'etablir - une base constitutionnelle pour la surveil
lance des prix, qui lui soit propre. Seul le groupe liberal 
s'oppose a cette idee, en toute clarte et en toute honne
tete, dirai-je. Au reste, les ralliements se sont faits, plus ou 
moins enthousiastes, au contre-projet que la majorite de 
votre commission vous recommande d'approuver. lls 
etaient moins enthousiastes chez ceux qui esperent secre
tement que la mesure subsidiaire de la surveillance des prix 
ne sera jamais prise - je crois avoir senti par exemple cet 
espoir secret chez Mme Eppenberger. Les ralliements 
etaient plus enthousiastes en revanche chez ceux qui 
considerent le contre-projet comme un rnoindre mal, un 
contre-projet meilleur que sa reputation, cornme l'a qualifie 
M. Ziegler-Soleure, un contre-projet qui permettrait de 
reparer une faute politique - selon M. Frey - a savoir le ren
voi de Monsieur Prix. 
La majorite trouve a ce contre-projet d'autres avantages, 
heureusement, car sinon nous donnerions raison a ceux qui 
disent - cornme M. Bäumlin entre autres - que le contre
projet a ete presente par une tactique bien connue, ou 
comme M. Keller que le double non a ete en quelque sorte 
pre-programme. II n'y a pas qua cela, comme je l'ai dit hier; 
une serie d'arguments positifs et clairs plaident en faveur 
du contre-projet. J'en rappellerai simplement la liste: il 
s'agit tout d'abord d'un modele, a Inspiration de politique 
conjoncturelle, qui poursuit un objectif peut-etre modeste 
mais realiste. II s'agit d'une mesure temporaire, ce qui ras
sure d'aucuns, et d'une mesure subsidiaire, ce qui en ras
sure beaucoup d'autres. II s'agit d'une mesure qui peut 
faire appara7tre l'effet positif, le seul sur lequel tout le 
monde soit d'accord, de la surveHlance des prix qui serait 
de nature principalement psychologique - on a meme dit 
emotionnelle. Ce contre-projet est en outre d'une execu
tion relativement facilitee. Quelqu'un dit: «Dans l'etat actuel 
des finances federales, on ne peut pas se permettre un seui 
fonctionnaire permanent supplementaire ... Le contre-projet 
n'en exige effectivement pas un seul a titre permanent. 
Enfin, il postule, et c'est un point central de la discussion 
ici, que la concurrence existe bei et bien; des lors, vouloir la 
defendre, la proteger, l'encourager, la promouvoir par la 
voie de la surveillance des prix serait, d'une part, avouer 
qu'elle n'existe pas et, d'autre part, d'une certaine maniere, 
deplacer le champ de la non-concurrence. 
A propos du contre-projet encore et de son texte, i1 a ete 
ameliore en commission. La derniere phrase du texte de ce 
contre-projet etait d'un flou assez peu artistique: «Ces 
mesures doivent etre limitees dans le temps et (la surveil
lance des prix) levees lorsque la hausse des prix redevient 
supportable.» La definition d'une hausse supportable reste 
a etablir. Cette phrase a ete remplacee par la suivante: 
«Elles seront cependant levees avant la date d'expiration si 
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la hausse des prix s'apaise.» En matiere de clarte, c'est 
peut-etre un petit progres: au lieu de definir le niveau sup
portable, il s'agira «seulement» de s'entendre sur le niveau 
d'apaisement. 
M. Pini a presente le choix qui nous est propose comme 
celui entre Ja «douceur inutile», surnom donne au contre
projet, et «la raison imparfaite», a laquelle se rallient las par
tisans de !'initiative et Ja minorite de votre commission, a 
laquelle j'appartiens. 
Partisans de !'initiative et opposants au contre-projet trou
vent a ce dernier autant de defauts qua las partisans du 
contre-projet lui trouvent de qualites, taute de mieux. 
En resume, les defauts majeurs de ce contre-projet tien
nent non seulement a son inspiration mais, bien entendu 
aussi aux consequences qu'on en tire: son inspiration stric
tement conjoncturelle et ses consequences ineluctables, a 
savoir qu'il est temporaire et, qui plus est, subsidiaire. 
L'avantage, par contraste, de la surveillance des prix a moti
vation fondee sur Ja politique de concurrence teile que la 
preconise !'initiative, est de tenir compte d'une objection 
majeure qui a ete presentee, combien de fois, a l'encontre 
de la surveillance des prix dans sa version conjoncturelle 
par ceux-la meme qui Ja defendent aujourd'hui. Cette sur
veillance des prix a motivation conjoncturelle etait pure
ment et simplement une medication agissant au niveau des 
symptömes et non pas un remede applique aux causes. II y 
a plusieurs sortes d'inflation, certes, et il y a plusieurs 
sortes de reponses a lui donner. Une flambee temporaire 
des prix par exemple, due a une demande momentanement 
excedentaire, peut se satisfaire d'une reponse conjonctu
relle. L'inflation par las structures ne peut, en revanche, pas 
etre maitrisee, ni meme partiellement corrigee, sans une 
surveillance des prix a motivation concurrentielle. 
Certain·s, animes sans doute de bonnes intentions, conseil
lent aux initiants de retirer leur initiative tendant a empecher 
les abus dans la formation des prix, afin d'eviter Je piege du 
double non. D'autres proposent tres logiquement en leur 
qualite d'adversaires de toute forme de surveillance des 
prix, de ne pas opposer de contre-projet a !'initiative, de la 
laisser aller, seuie, devant le peuple et les cantons. Dans ce 
deuxieme cas, il n'y aurait pius le piege du double non, mais 
ce que le president de notre commission a appele le risque, 
Je danger (Gefahr) de Ja reussite. Eh bienl pour ma part, au 
nom de ia minorite de la commission, je souhaite que ce ris
que de reussite soit couru. 
Au nom de la majorite de votre commission, en revanche, je 
vous recommande d'approuver le contre-projet. 
Enfin, je ne voudrais pas terminer ce rapport sans ouvrir 
une parenthese, ou une rubrique «feministe» si vous ie per
mettez. A M. Röthlin, je tiens a dire tout speciaiement 
qu'une idee n'est pas a· qualifier ä la lumiere de i'opinion 
qu'on a de l'apparence de la personne qui la soutient: la 
«hübsche Frau so und so» ... n'a rien a voir avec las idees 
qu'elle represente et qu'elle defend. Je vous demande sim
plement si vous pensez que vos propos seraient valorises 
s'ils etaient tenus par quelqu'un qui vous qualifierait de 
charmant. Quant a M. Hofmann, qui"nous a rappele sa pro
position d'une «Ombudsfrau», il ne semble pas attacher 
beaucoup d'importance a Ja position d'un surveillant des 
prix. C'est un poste qu'il trouve certes utile - mais enfin 
c'est surtout une institution populaire comme l'a qualifiee 
lui-meme M. Allenspach. II serait bon (et suffisant) que 
cette figure qui doit rassurer ia population prenne un peu ie 
visage, peut-etre d'une mere Helvetie, au lieu d'un visage 
paternel du style Monsieur Prix. Et puis, apres le 14 juin, par 
ie biais d'une teile proposition, on peut afficher une certaine 
volonte d'executer le vcau populaire d'une egalite des droits 
et des positions entre hommes et femmes. En tout cas, 
cette proposition est pour Je moins prematuree, et n'a pas 
beaucoup de rapport avec ia surveillance des prix. C'est 
aussi le cas, je dois le reconnaitre, de cette rubrique finale, 
de cette parenthese que je referme donc, non sans renou
veier encore Ja recommandation de la majorite de votre 
commission, savoir l'adoption du contre-projet. 
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Bundespräsident Honegger: Ich darf wohl annehmen, dass 
die Meinungen gemacht sind und beschränke mich deshalb 
kurz auf einige der gefallenen Voten. Zahlreiche Sprecher 
haben - meines Erachtens zu Recht - die Preisüberwa
chungsbeschlüsse der Jahre 1972 und 1975 gelobt und 
deren positive Wirkungen hervorgehoben. Sie haben auch 
auf die gute Aufnahme der damaligen Beschlüsse in unse
rer Bevölkerung hingewiesen. Damit bin ich einverstanden. 
Nicht zulässig scheint es mir aber zu sein, aus der damali
gen positiven Einstellung unserer Bevölkerung zu den 
Preisüberwachungsbeschlüssen 1972 und 1975 den 
Schluss zu ziehen, dass unsere Bevölkerung heute bereit 
wäre, den sehr weitgehenden Schritt von der konjunktur
politischen Preisüberwachung zur wettbewerbspolitischen 
Preisüberwachung zu tun. Man kann meines Erachtens 
auch nicht - wie das in der Diskussion einige Herren getan 
haben - die Preisüberwachung der Jahre 1972 und 1975 als 
äusserst wirksames Teuerungsbekämpfungsinstrument 
loben und gleichzeitig erklären, der Gegenvorschlag des 
Bundesrates bedeute nur Kamillentee oder nur eine Leer
formel, wie das Herr Oehier dargelegt hat. 
Der Bundesrat will mit seinem Gegenvorschlag ja nichts 
anderes als die verfassungsmässige Grundlage dafür schaf
fen, dass er - sofern er es als notwendig erachtet - die 
Preisüberwachungsbeschlüsse der Jahre 1972 und 1975 -
ohne Notrecht anzurufen - einführen kann. Das ist der Sinn 
des Gegenvorschlages. 
Ich stelle auch immer wieder fest, dass in der öffentlichen 
Diskussion wohl sehr viel Verständnis gezeigt wird für den 
sogenannten Preisüberwacher, wobei man immer an die 
Preisüberwacher Schürmann und Schlumpf denkt. Man 
macht aber keinen Unterschied zwischen der Initiative und 
den damaligen Preisüberwachungsbeschlüssen, und das 
halte ich für gefährlich, ja falsch. Zwischen der Preisüber
wachung der lnitiantinnen und jener des bundesrätlichen 
Gegenvorschlages besteht in der Tat ein grosser Unter
schied, der in der Diskussion und vor allem von den beiden 
Referenten sehr deutlich hervorgehoben worden ist. 
Der Gegenvorschlag des Bundesrates will nichts anderes 
als die verfassungsmässige Grundlage dafür schaffen, dass 
wir ohne Notrecht auskommen. Aber die Volksinitiative will 
eine wettbewerbspolitisch motivierte Preisüberwachung, 
von der in der Diskussion gestern und heute sehr viel die 
Rede war; dies in der Meinung, der Wettbewerb spiele in 
weiten Bereichen unserer Wirtschaft nicht oder nur unvoll
ständig. Deshalb müsse der Staat eingreifen. In der gestri
gen und heutigen Diskussion habe ich niemanden gehört, 
der mir den Beweis erbracht hätte, dass in einem Wirt
schaftsbereich der Wettbewerb nicht spiele. Ich wäre dank
bar, wenn man mir einmal Beispiele nennen wollte. Gerade 
das Beispiel Energie, das von zwei oder drei Votanten 
erwähnt wurde, greift nicht. In den letzten Tagen haben Sie 
lesen können, dass die Firma Shell-Schweiz - nur der 
schweizerische Teil - im letzten Jahr 36 Millionen Franken 
Verluste ausgewiesen habe. Da soll mir noch einmal jemand 
erklären, in diesem Sektor spiele der Wettbewerb nicht! 
Ich denke aber auch an den Lebensmittelhandel. In der Dis
kussion ist zu Recht darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass gerade in diesem sehr konsumentennahen Bereich 
der Wettbewerb ausserordentlich hart geführt wird. Darf ich 
Sie daran erinnern, dass eine Initiative gegen das «Lädeli
Sterben» eingereicht worden ist, und zwar mit annähernd 
gleichviel Unterschriften wie die Initiative der Konsumentin
nen? Was will diese Initiative? Nichts anderes als den Wett
bewerb einschränken, damit auch die kleinen und mittleren 
Lebensmittelbetriebe lebensfähig bleiben können. 
Ich will dann gerne sehen, wie es hier im Saale tönt, wenn 
die Initiative gegen das «Lädeli-Sterben» zur Sprache 
kommt. Sehr wahrscheinlich werden dann der eine oder der 
andere von Ihnen eine andere Tonart anschlagen, als dies 
heute der Fall gewesen ist. 
Es ist meines Erachtens von Herrn Hofmann sehr zu Recht 
darauf aufmerksam gemacht worden, dass man die Import
konkurrenz in unserem lande unterschätzt. Dank unserer 
liberalen Handelspolitik sind die inländischen Anbieter auf 
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zahlreichen Märkten einem latenten Druck vom Ausland 
ausgesetzt. Hier besteht ein ganz wesentliches Korrektiv zu 
den kartellistischen Praktiken, die vielleicht im einen oder 
anderen Fall in unserem lande vorkommen. Wenn man 
aber die Kartelle bekämpfen will, Frau Uchtenhagen, ist die 
Preisüberwachung kein dazu geeignetes Mittel. Dann brau
chen Sie wirklich andere Massnahmen. Sie müssen dann 
dem bundesrätlichen Vorschlag der Revision der Kartellge
setzrevision zustimmen, der die entsprechenden Instru
mente vorsieht. Ich glaube aber, wie gesagt, dass die Sub
stitutions- und die Aussenseiterkonkurrenz in unserem 
lande doch eine grosse Rolle spielen. Sicher gibt es Berei
che - das bestreite ich nicht -, in denen eine marktbeherr
schende Stellung ausgenützt werden könnte oder vielleicht 
sogar ausgenützt wird. 
Herr Nationalrat Biel hat ja vor allem den öffentlichen Sektor 
angesprochen und dargelegt, ein grosser Vorteil der Initia
tive bestehe darin, dass staatliche Organisationen wie PTT, 
die SBB, die SRG oder andere kantonale und kommunale 
Betriebe und Anstalten der permanenten Preisüberwa
chung unterstellt werden würden. Ich glaube nicht, dass 
sich Herr Biel der Illusion hingibt. dass eine permanente 
Preisüberwachung in der Lage wäre, dort eingreifen zu kön
nen, wo auf gesetzlicher Grundlage die Preise festgelegt 
werden. Es ist eine Illusion, wenn Sie davon ausgehen woll
ten, dass irgendein Preisüberwacher in der Lage wäre, 
einen PTT-Tarif oder einen SBB-Tarif auf seine Zweckmäs
sigkeit oder Martkgerechtigkeit zu untersuchen. Nehmen 
Sie die SBB, die in den roten Zahlen stecken. Mich nimmt 
wunder, wie Sie dort die Preise nach unten korrigieren wol
len. 
Kurz: Mir fehlt der Glaube, dass staatliche Beamte in der 
Lage sind, den sogenannt richtigen oder gerechten Preis 
fetzulegen. Herr Biel, darf ich an Sie die Frage richten: Wie 
soll zum Beispiel ein Preisüberwacher in einer marktmächti
gen Organisation, wie sie die Migros zweifelsohne darstellt, 
den marktgerechtfertigten Preis festlegen? Sie wissen ja 
alle in diesem Saal, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass 
jemand, der von aussen her in die Preiskalkulation der 
Migros Einblick erhält, feststellen kann, ob deren Preise zu 
Recht praktiziert werden oder nicht. 
Herrn Jaeger möchte ich sagen, dass die permanente 
Preisüberwachung nichts mit der Transparenz des Marktge
schehens zu tun hat. Wenn Sie das wollen, wenn Sie mehr 
Information und Transparenz wollen, dann können Sie das 
nicht mit Festlegung von Preisen tun, sondern dazu brau
chen Sie ein Konsumentenschutzgesetz. Das haben wir 
jetzt in Vorbereitung. Ich persönlich hoffe, dass dieses Kon
sumentenschutzgesetz griffig wird. Ich habe auch keinen 
«Sündenfall» begangen, Herr Jaeger. Ich habe bereits als 
Parlamentarier in den Jahren 1972 und 1975 den Preisüber
wachungsbeschlüssen zugestimmt, weil ich es durchaus, 
vor allem auch aus ordnungspolitischen Überlegungen ver
treten konnte, dass unter ganz bestimmten Voraussetzun
gen, befristet und nur als Bestandteil eines Massnahmenpa
ketes zur Bekämpfung einer Nachfrageinflation auch eine 
Preisüberwachung eingeführt wird. 
In der Diskussion wurde dem Bundesrat verschiedentlich 
der Vorwurf gemacht, sein Gegenvorschlag sei nur ein takti
sches Manöver. Das ist nicht der Fall. Für den Bundesrat 
waren zwei Überlegungen für die Ausarbeitung eines 
Gegenvorschlages massgebend. Wenn der Souverän schon 
über eine permanente wettbewerbspolitische Preisüberwa
chung gemäss Initiative abstimmen muss, weil die Initianten 
ja nicht bereit sind, ihren Vorschlag zurückzuziehen, dann 
soll er unseres Erachtens auch Gelegenheit haben, sich zu 
der konjunkturpolitisch motivierten Preisüberwachung als 
Alternative äussern zu können, zu einer Alternative, die 
genau dem entspricht, was der Souverän aus eigener Erfah
rung der Jahre 1972 und 1975 eben kennt. 
Der zweite Grund für den Gegenvorschlag ist der, dass der 
Bundesrat nicht mehr gewillt ist, den Artikel 89bis anzuru
fen, wie das Herr Bonnard verlangt. Anlässlich der Beratung 
des Konjunkturverfassungsartikels wurde sowohl von sei
ten des Parlamentes wie auch der Wissenschaft eindring-
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lieh darauf hingewiesen, dass es mit der Idee und Konzep
tion unserer Verfassung nicht vereinbar sei, dass wieder
kehrende oder voraussehbare konjunkturpolitische Mass
nahmen auf extrakonstitutioneiles Notrecht abgestützt wer
den. Man sagte damals unseres Erachtens zu Recht, dass 
StabilisierungspoliJik vielmehr zu einer ständigen und 
erstrangigen Bundesaufgabe geworden sei. Sollen die 
Grundsätze des Rechtsstaates geachtet werden, so wurde 
dargelegt, müsse dementsprechend eben die Verfassungs
grundlage ausgebaut werden. Der Bundesrat hat sich bei 
der Ausarbeitung seines Gegenentwurfes zur Initiative an 
diesen heute mehr den je berechtigten Grundsatz gehalten. 
Angesichts der doch wachsenden Instabilität der weltwirt
schaftlichen Umwelt muss in Zukunft häufiger als bis anhin 
mit aussen-, aber auch mit binnenwirtschaftlich verursach
ten Teuerungsschüben gerechnet werden. Eine laufend 
wiederkehrende Abstützung von Preisüberwachungsmass
nahmen auf Notrecht scheint uns daher, vor allem aus 
rechtsstaatlichen Gründen, fehl am Platz zu sein. 
Verschiedene Votanten, vor allem aus der CVP, rufen nach 
einem griffigen Kartellgesetz. Darf ich darauf aufmerksam 
machen, dass ein Entwurf zu einem revidierten Kartellge
setz seit Mitte des letzten Jahres vor dem Parlament liegt. 
Eine ständerätliche Kommission befasst sich jetzt mit die
ser Vorlage. Es liegt nicht in der Kompetenz - leider! - des 
Bundesrates, das Tempo der parlamentarischen Beratung 
zu bestimmen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber mei
nes Erachtens sehr deutlich, dass es kaum möglich sein 
wird, innerhalb eines Jahres die Arbeiten für diese eher 
umstrittene Kartellgesetzrevision unter Dach zu bringen. 
Ob die lnitiantinnen bereit sind, bis im Jahre 1984 mit einer 
Volksabstimmung zuzuwarten, kann ich nicht beurteilen. Es 
ist auch nicht Aufgabe des Bundesrates, ihren Zeitplan zu 
beeinflussen. Aber ich bin der CVP-Fraktion sehr dankbar, 
wenn sie mithilft, das revidierte Kartellgesetz rasch und 
möglichst unbeschadet über die Runden zu bringen. 

Der Stand der Beratungen in der ständerätlichen Kommis
sion deutet allerdings nicht unbedingt in diese Richtung. 
Man hat mir eine Kehrtwendung vorgeworfen, weil ich ein
mal der Kartellkommissiön den Auftrag erteilt habe, in der 
Revisionsvorlage auch die Preisüberwachung bei Kartellen 
vorzusehen. Das ist richtig! Das war aber im Jahre 1978! 
Seither hat sich einiges geändert. Einmal ist ein Jahr später, 
im Jahre 1979, die Initiative der Konsumentinnen einge
reicht worden, welche die Ausgangslage für den Bundesrat 
wesentlich geändert hat. Zweitens - das muss auch aner~ 
kannt werden - hat das Vernehmlassungsverfahren über 
den Expertenentwurf eines revidierten Kartellgesetzes 
gezeigt, dass grossmehrheitlich die Einführung der Preis
überwachung im Kartellgesetz abgelehnt wurde. Der Bun
desrat hat nichts anderes gemacht, als diesem ausdrückli
chen und mehrheitlichen Wunsch der Vernehmlasser Rech
nung zu tragen. 
Zum Schluss noch ein Wort zur Einzelinitiative von Herrn 
Grobet, die er hier nochmals in die Diskussion geworfen 
hat: Bei der Einzelinitiative von Herrn Nationalrat Grobet 
wird die Preisüberwachung auf die gleiche Stufß gestellt 
wie die anderen Interventionsbereiche, die in der Bundes
verfassung festgelegt sind (Geld- und Kreditwesen, Finan
zen, Aussenwirtschaft usw.). Gerade eine solche Gleich
stellung der Preisüberwachung mit all diesen anderen 
Instrumenten scheint uns zu weit zu gehen. Sie würde der 
Möglichkeit Vorschub leisten, statt einer Kausaltherapie 
eine Symptombehandlung zu betreiben. Jedenfalls wäre die 
Versuchung sehr gross, die Teuerung statt durch harte 
Restriktionsmassnahmen und Einschränkungen durch 
Blockierung des Fiebermessers zu bekämpfen. Inflation 
kann aber bekanntlich auf die Dauer nur dann wirkungsvoll 
eingedämmt werden, wenn ihre Ursachen abgebaut wer
den. Der Vorschlag von Herrn Nationalrat Grobet hat wohl 
die Einfachheit der Formulierung für sich - das ist unbestrit
ten -=, aber er ist unseres Erachtens mit zu wenig Sicher
heitsventilen ausgestattet. Ich möchte Sie deshalb bitten, 
die Einzelinitiative von Herrn Grobet und die Initiativen 
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abzulehnen und dem Gegenvorschlag des Bundesrates, 
wie Ihnen das die Mehrheit der Kommission vorschlägt, 
zuzustimmen. 

Die folgende Übersicht wird verteilt: 
Abstimmungsverfahren 
Vorschlag: Gemeinsame Behandlung aller Initiativen zur 
Preisüberwachung 
A. Vorabstimmungen bezüglich Gegenvorschlag 
8. Hauptabstimmungen 
C. Gesamtabstimmung 

A. Vorabstimmungen bezüglich Gegenvorschlag 
1. Bundesrat/Kommissionsmehrheit 
(Gegenvorschlag zur Volksinitiative. Konjunkturpolitisch 
motivierte Preisüberwachung. Befristung in der Verfassung) 
gegen Vorschlag der Kommission Chopard 
(gleiche Konzeption wie Gegenvorschlag, ohne ausdrückli
chen Hinweis auf Kartelle und ähnliche Organisationen). 
2. Resultat aus 1 gegen 
Parlamentarische Initiative Grobet 
(Preisüberwachung auf gleicher Stufe wie die klassischen 
Instrumente der Konjunkturpolitik. Keine Befristung in der 
Verfassung). 

8. Hauptabstimmungen 
a. Für den Fall, dass die Initiative abgelehnt wird, 
Annahme des Gegenvorschlages 
Ablehnung des Gegenvorschlages 
b. Ablehnung der Initiative 
Annahme der Initiative 

C. Gesamtabstimmung 

Le resume suivant est distnbue: 
Procedure de vote 
Proposition: Traiter conjointement toutes las initiatives rela
tives a la surveillance des prix 
A. Votes preliminaires sur le contre-projet 
B. Votes principaux 
C. Vote d'ensemble 

A. Votes preliminaires sur le contre-projet 
1. Conseil federal/majorite de la commission 
(Contre-projet oppose a !'initiative populaire. Surveillance 
des prix s'inspirant de motifs de politique conjoncturelle. 
Limitation dans le temps fixee dans la constitution) 
contre Proposition de la commission Chopard 
(meme conceptlon qua le contre-projet; las cartels et grou
pements analogues ne sont pas mentionnes expresse
ment). 
2. Resultat du vote sur le point 1 contre 
Initiative parlementaire Grobet 
(Surveillance des prix sur le meme plan qua las moyens 
classiques de la politique conjoncturelle. Pas de limitation 
dans le temps prevue dans la constitution). 

8. Votes principaux 
a. Pour le cas ou !'initiative est rejetee 
Adoption du contre-projet 
Rejet du contre-projet 
b. Rejet de !'initiative 
Adoption de !'initiative 

C. Vota d'ensemble 
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A 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «zur Verhinde
rung mlssbräuchllcher Preise» 

Arräte federal concernant !'Initiative populalre «tendant a 
empächer des abus dans la formatlon des prix» 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Art. 31quinquies Abs. 2bis (neu) 
... zu befristen; bei Beruhigung der Preisentwicklung wer
den sie jedoch vor Ablauf der Geltungsdauer aufgehoben. 

Minderheit 
(Neukomm, Ammann-St. Gallen, Grobet, Jaggi, Meizoz) 
Streichen 

Minderheit 
(Jaeger) 
Streichen 

Antrag Bonnard 
Streichen 

Art. 2 

Proposition de la commission 

Majorite 
Art. 3tqumquies a/. 2bis (nouveau) 

... le temps; elles seront cependant levees avant la date 
d'expiration si la hausse des prix s'apaise. 

Minorite 
(Neukamm, Ammann-St-Gall, Grobet, Jaggi, Meizoz) 
Bitter 

Minorite 
(Jaeger) 
Bitter 

Proposition Bonnard 
Bitter 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Neukomm, Ammann-St-Gallen, Grobet, Jaggi, Meizoz) 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative anzunehmen. 

Minderheit 
(Jaeger) 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative anzunehmen. 
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Antrag Bonnard 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative zu verwerfen. 

Art.3 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Neukomm, Ammann-St-Gall, Grobet, Jaggi, Meizoz) 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons d'accepter !'initiative populaire. 

Minorite 
(Jaeger) 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons d'accepter !'initiative populaire. 

Proposition Bonnard 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons de rejeter !'Initiative populaire. 

Präsidentin: Damit kommen wir zu den Abstimmungen. Wir 
haben Bundesbeschluss A zu bereinigen; Bundesbe
schluss B entfällt, weil Herr Oehler seinen Antrag zurückge
zogen hat. In Bundesbeschluss A habl!!n wir die Artikel 2 
und 3 zu bereinigen. Sie haben einen schrlftllchen Vor
schlag bekommen, wie die Abstimmungen durchgeführt 
werden sollen. 
Bei den Hauptabstimmungen schlage ich Ihnen vor, eine 
Umstellung in dem Sinne vorzunehmen, dass wir zuerst 
über die Initiative (ja oder nein) abstimmen und dann über 
die Annahme oder die Verwerfung des Gegenvorschlages. 
Für diese beiden Abstimmungen sind namentliche Abstim
mungen verlangt worden. Als letztes würde dann die 
Gesamtabstimmung durchgeführt werden. 
Ich sehe, dass Sie damit einverstanden sind. Dann können 
wir in dieser Reihenfolge vorgehen. 

A. Vorabstimmungen bezüglich Gegenvorschlag 
Votes preliminaires sur /e contre-projet 

Präsidentin: Herr Ammann möchte noch etwas bemerken 
zur Änderung, die die Mehrheit vorgenommen hat. 

Ammann-Bern, Berichterstatter: Ich möchte nur der Form 
halber bei Artikel 2 darauf aufmerksam machen, dass ein 
modifizierter Antrag des Bundesrates zur Abstimmung 
kommt. Sie ersehen auf der Fahne eine rein redaktionelle 
Änderung, sowohl im deutschen als auch im französischen 
Text. Der Bundesrat ist mit dieser Änderung einverstanden. 
Ein Gegenantrag ist nicht eingereicht worden, so dass wir 
über diesen modifizierten Vorschlag des Bundesrates 
abstimmen können. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Kommission Chopard 

106Stimmen 
38Stimmen 

Präsidentin: Dieses Resultat stellen wir nun der Parlamen
tarischen Initiative Grobet gegenüber. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Grobet 

B. Hauptabstimmungen - Votes principaux 

108 Stimmen 
48Stimmen 

M. Morel: Je desire faire une tres brave declaration pour 
expliquer les votes de notre groupe. 
Pour des raisons que nous avons donnees, et que je ne 
repeterai pas, notre groupe a decide de soutenir !'initiative 
populaire. Hier, les organisations de consommatrices ont 

publie un communique dans Iequel elles affirment qu'elles 
maintiendront !'initiative, quoi qu'il arrive au Parlament. Le 
contre-projet, des lors, perd son caractere de solution 
alternative. II devient, comme chacun le sait, le plus sur 
moyen de faire echouer les deux propositions lors de la 
votation populaire. 
Notre groupe refuse; par consequent, de contribuer au tor
pillage de !'initiative et la soutiendra lors du premier vote 
nominal. II sera egalement amene, logiquement, a combat
tre le contre-projet lors du deuxieme vote nominal. 

M. Dupont: Nous sommes quelques radicaux ä avoir sou
tenu le lancement de cette initiative, parce qu'il y avait une 
lacune ä combler et que nous estimons qu'elle n'est pas 
antlliberale. 
Nous partageons l'avis exprime par M. Arnold Koller, selon 
lequel la loi sur les cartels pourrait avantageusement regler 
le probleme souleve par !'initiative. Toutefois, cette loi est 
loin d'etre prete; nous esperons vivement que les travaux 
de revision seront acceleres mais, en attendant, nous 
apportons notre soutien ä !'initiative. 

Weber Leo: Ich möchte mich lediglich kurz zum Verfahren 
äussern. Die sozialdemokratische Fraktion hat Namens
aufruf bei der Initiative verlangt. Im Hinblick darauf, dass 
Transparenz besteht, was jeder einzelne Parlamentarier in 
dieser Frage denkt und welche Haltung er einnimmt, waren 
wir deshalb gezwungen, auch für den Gegenvorschlag die 
Abstimmung unter Namensaufruf zu verlangen. 

Präsidentin: Wir kommen nun zu diesen Hauptabstimmun
gen. Die erste betrifft die Initiative. Hier hat die sozialdemo
kratische Fraktion mit 31 Unterschriften die namentliche 
Abstimmung verlangt. Ich werde Sie folgenderweise fragen: 
Wer der Initiative zustimmt, antwortet mit ja, wer sie ableh
nen will, antwortet mit nein. Ich bitte den Generalsekretär, 
die Befragung durchzuführen.-

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für die Initiative stimmen die folgenden Ratsmitglieder 
Adoptent /'Initiative:. 
Affolter, Ammann-St. Gallen, Bacciarini, Baechtold, Barchi, 
Bäumlin, Biel, Bircher, Borel, Bratschi, Braunschweig, Bre
laz, Bundi, Carobbio, Chopard, Christinat, Crevoisier, Daff
lon, Deneys, Dupont, Duvoisin, Eggenberg-Thun, Eggli, 
Forel, Ganz, Gerwig, Gloor, Grobet, Günter, Herczog, 
Hubacher, Jaeger, Jaggi, Jelmini, Kloter, Leuenberger, Loet
scher, Magnin, Mascarin, Mauch, Meier Fritz, Meier Werner, 
Meizoz, Morel, Morf, Müller-Aargau, Nauer, Neukomm, Oes
ter, Ott, Petitpierre, Pini, Reimann, Renschler, Riesen-Fri
bourg, Robbiani, Rothen, Roy, Rubi, Schär, Soldini, Stich, 
Uchtenhagen, Vannay, Wagner, Weber-Arbon, Widmer, 
Zehnder, Ziegler-Geneve (69) 

Gegen die Initiative .stimmen die folgenden Ratsmitglieder 
Votent contre /'initiative: 
Akeret, Allenspach, Ammann-Bern, Aregger, Aubry, Barras, 
Basler, Biderbost, Blunschy, Bonnard, Bremi, Bühler
Tschappina, Bürer-Walenstadt, Cantieni, Cavadini, Cevey, 
de Chastonay, Columberg, Cotti, Coutau, Delamuraz, Eisen
ring, Eng, Eppenberger-Nesslau, Fischer-Weinfelden, 
Fischer-Bern, Fischer-Hägglingen, Flubacher, Frei-Romans
horn, Frey-Neuchätel, Friedrich, Früh, Gautier, Gehler, 
Geissbühler, Graf, Hari, Hofmann, Hösli, Houmard, Huggen
berger, Humbel, lten, Jeanneret, Jung, Kaufmann, Keller, 
Kohler Raoul, Koller Arnold, Kopp, Kühne, Landolt, Linder, 
Loretan, Martignoni, Martin, Massy, Meier Kaspar, Mess
mer, Müller-Luzern, Müller-Balsthal, Nef, Nussbaumer, 
Oehen, Oehler, Ogi, Pedrazzini, Räz, Reichling, Ribi, Risi
Schwyz, Roth, Röthlin, Rüegg, Rutishauser, Rüttimann, 
Schalcher, Schärli, Schnider-Luzern, Schnyder-Bern, 
Schüle, Schwarz, Segmüller, Spiess, Sprang, Steinegger, 
Thevoz, Tochon, Vetsch, Villiger, Weber-Schwyz, Weber 
Leo, Wellauer, Wyss, Zbinden, Ziegler-Solothurn, Zwygart 

(97) 
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Der Stimme enthalten sich die folgenden Ratsmitglieder 
S'abstiennent: 
Butty, Dirren, Duboule (3) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder 
Sont absents: 
Alder, Auer, Augsburger, Blocher, de Capitani, Couchepin, 
Darbellay, Dürr, Euler, Feigenwinter, Füeg, Girard, Hunziker, 
Jost, Junod, Kunz, Künzi, Lüchinger, Meier Josi, Merz, 
Muheim, Müller-Scharnachtal, Müller-Bern, Nebiker, Reini
ger, Scherer, Schmid, Stucky, Teuscher, Wilhelm (30) 

Frau Präsidentin Lang stimmt nicht 
Mme Lang, presidente, ne vote pas 

Gegenvorschlag - Contre-projet 

Präsidentin: Nun haben wir über den bereinigten Gegen
vorschlag abzustimmen. Zu dieser Abstimmung haben 41 
Mitglieder des Rates die namentliche Abstimmung verlangt. 
Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 
Für den Gegenvorschlag stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: • Adoptent Je contre-projet: 
Akeret, Allenspach, Ammann-Bern, Aregger, Aubry, Auer, 
Barchi, Barras, Basler, Biderbost, Blunschy, Bremi, Bühler
Tschappina, Bürer-Walenstadt, Butty, Cantieni, Cevey, de 
Chastonay, Columberg, Cotti, Delamuraz, Duboule, Eisen
ring, Eng, Eppenberger-Nesslau, Fischer-Weinfelden, 
Fischer-Bern, Fischer-Hägglingen, Flubacher, Frei-Romans
hom, Frey-Neuchätel, Friedrich, Früh, Gehler, Geissbühler, 
Graf, Hari, Hofmann, Hösli, Houmard, Huggenberger, Hum
bei, lten, Jung, Kaufmann, Keller, Kahler Raoul, Koller 
Arnold, Kopp, Kühne, Landolt, Loretan, Martignoni, Martin, 
Meier Kaspar, Messmer, Müller-Luzern, Müller-Balsthal, 
Nef, Nussbaumer, Oehen, Oehler, Ogi, Pedrazzini, Räz, 
Ribi, Risi-Schwyz, Roth, Röthlin, Rüegg, Rutishauser, Rütti
mann, Schärli, Schnider-Luzern, Schnyder-Bern, Schwarz. 
Segmüller, Spiess, Sprang, Steinegger, Tochon, Vetsch, Vil
liger, Weber-Schwyz, Weber Leo, Wellauer, Wyss, Zbinden, 
Ziegler-Solothurn, Zwygart (90) 

Gegen den Gegenvorschlag stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent contre Je contre-prQjet: 
Affolter, Ammann-St. Gallen, Baechtold, Bäumlin, Siel, Bir
cher, Bonnard, Borel, Bratschi, Braunschweig, Brelaz, 
Bundi, Carobbio, Cavadini, Chopard, Christinat, Coutau, 
Crevoisier, Dafflon, Deneys, Duvoisin, Eggenberg-Thun, 
Eggli, Forel, Ganz, Gautier, Gerwig, Gloor, Grobet, Günter, 
Herczog, Hubacher, Jaeger, Jaggi, Jeanneret, Klater, 
Leuenberger, Linder, Loetscher, Magnin, Mascarin, Massy, 
Mauch, Meier Fritz, Meier Werner, Meizoz, Morel, Morf, Mül
ler-Aargau, Nauer, Neukomm, Oester, Ott, Pini, Reichling, 
Reimann, Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, Rathen, 
Roy, Rubi, Schalcher, Schär, Schüle, Soldini, Stich, Thevoz, 
Uchtenhagen, Vannay, Wagner, Weber-Arbon, Widmer, 
Zehnder, Ziegler-Geneve (75) 

Der Stimme enthalten sich die folgenden Ratsmitglieder: 
S'abstiennent: 
Bacciarini, Dirren, Dupont, Jelmini, Petitpierre 

Abwesend sind die folgenden Mitglieder: 
Sont absents: 

(5) 

Alder, Augsburger, Blocher, de Capitani, Couchepin, Dar
bellay, Dürr, Euler, Feigenwinter, Füeg, Girard, Hunziker, 
Jost, Junod, Kunz, Künzi, Lüchinger, Meier Josi, Merz, 
Muheim, Müller-Scharnachtal, Müller-Bern, Nebiker, Reini
ger, Scherer, Schmid, Stucky, Teuscher. Wilhelm (29) 

Frau Präsidentin Lang stimmt nicht 
Mme Lang, presidente, ne vote pas 
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Beschlussentwurfes A 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

91 Stimmen 
71 Stimmen 

Antrag der Minderheit (Oehler, Biderbost) (zurückgezogen) 

B 

Bundesbeschluss über die Preisüberwachung 

vom 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, beschliesst: 

1. Kapitel: Allgemeine Massnahmen 
Art. 1 
Preisüberwachung 
1 Der Bundesrat ist befugt, die Entwicklung der Preise von 
Waren und Dienstleistungen zu überwachen. 
2 Er kann nötigenfalls Erhebungen anordnen. 
3 Die Preisüberwachung erfolgt in der Regel in Zusammen
arbeit mit den interessierten Kreisen . 

Art.2 
Bekanntgabe von Detailpreisen 
1 Der Bundesrat kann anordnen, dass die Detailpreise von 
Waren anzuschreiben und die Preise von Dienstleistungen 
in der tatsächlich zu bezahlenden Höhe und in geeigneter 
Form bekanntzugeben sind. 
2 Er kann die Angabe irreführender Preise in der Werbung 
untersagen. 

2. Kapitel: Besondere Massnahmen 
Art. 3 

Verhinderung ungerechtfertigter Erhöhungen 
1 Bei anhaltend starker Teuerung oder ausserordentlichen 
Preisentwicklungen mit erheblichen Nachteilen für die Wirt
schaft kann der Bundesrat Vorschriften über die Herabset
zung ungerechtfertigt erhöhter Preise erlassen. 
2 Er kann anordnen, dass Preiserhöhungen zu melden, zu 
begründen und von der Behörde unverzüglich zu prüfen 
sind, bevor sie bekanntgegeben und angewendet werden. 
Die Behörde untersagt ungerechtfertigte Preiserhöhungen. 

Art.4 
Herabsetzung ungerechtfertigter Preise 
Der Bundesrat kann bei anhaltend starker Teuerung Vor
schriften über die Herabsetzung ungerechtfertigter Preise 
erlassen, die in missbräuchlicher Ausnützung der Marktlage 
festgesetzt oder beibehalten werden, insbesondere wenn 
Wechselkursvorteile oder Zollsenkungen nicht angemessen 
berücksichtigt werden. 

Art.5 
Geltungsbereich 
Wenn Teuerungs- und Wirtschaftsentwicklung es rechtferti
gen, sind die Massnahmen nach den Artikeln 3 und 4 auf 
bestimmte Sachgebiete und Wirtschaftszweige zu 
beschränken. 

3. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen 
Art. 6 
Auskunftspflicht 
In Verfahren nach diesem Beschluss müssen Behörden und 
Organisationen der Wirtschaft sowie die betroffenen Unter
nehmungen und Betriebe alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen, die notwendigen Unterlagen vorlegen und Einblick 
in Geschäftsbücher und Belege gewähren. 
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Art. 7 
Rechtsschutz 

N 

Die allgemeine Bestimmungen über die Bundesverwal
tungsrechtspflege sind anwendbar. 

Art.8 
Allgemeine Strafbestimmungen 
1. Wer vorsätzlich diesem Bundesbeschluss oder den Aus
führungsvorschriften zuwiderhandelt, insbesondere 
wer die Pflicht zur Bekanntgabe von Detailpreisen verletzt; 
wer die Pflicht zur Meldung und Begründung einer Erhö
hung von Preisen verletzt; 
wer Preise nicht im verfügten Ausmass herabsetzt; 
wer der Auskunftspflicht nicht nachkommt oder unrichtige 
Angaben macht, wird, wenn er vorsätzlich handelt, mit Haft 
oder B\Jsse bis zu 100 000 Franken bestraft. 
2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis 
zu 50 000 Franken. 
3. Versuch und Gehiffenschaft sind strafbar. 

Art.9 
Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben durch Beauftragte 
und dergleichen 
1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegen
heiten einer juristischen Person, Kollektiv- oder Komman
ditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamtheit ohne 
Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäftli
cher oder dienstlicher Verrichtungen für einen anderen 
begangen, so sind die Strafbestimmungen auf diejenigen 
natürlichen Personen anwendbar, welche die Tat verübt 
haben. 
2 Der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Ver
tretene, der es vorsätzlich oder fahrlässig in Verletzung 
einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des 
Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden 
oder in ihren Wirkungen aufzuheben, untersteht den Straf
bestimmungen, die für den entsprechend handelnden Täter 
gelten. 
3 Ist der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder 
Vertretene eine juristische Person, Kollektiv- oder Komman
ditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamtheit ohne 
Rechtspersönlichkeit, so wird Absatz 2 auf die schuldigen 
Organe, Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschaf
ter, tatsächlich leitenden Personen oder Liquidatoren ange
wendet. 

Art. 10 
Strafverfolgung 
1 Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen. 
2 Die Urteile, Strafbescheide und Einstellungsbeschlüsse 
sind unverzüglich und unentgeltlich in vollständiger Ausfer
tigung der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesrates 
mitzuteilen. 

4. Kapitel: Durchführung 
Art. 11 
Mitwirkung der Kantone und Organisationen 
1 Der Bundesrat kann die Kantone und die Organisationen 
der Wirtschaft für den Vollzug dieses Beschlusses und sei
ner Ausführungserlasse heranziehen. Er kann den Organi
sationen Beiträge an die Kosten gewähren. 
2 Es dürfen keine Personen beigezogen werden, bei wel
chen die Gefahr einer Interessenkollision besteht. 

Art. 12 
Geheimhaltung 
Über die Feststellungen, Unterlagen und Auskünfte, die bei 
der Durchführung von Verfahren im Sinne dieses Beschlus
ses gemacht werden, ist das Geheimnis zu wahren. 
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Art. 13 

Berichterstattung 

Verhinderung missbräuchlicher Preise 

Der Bundesrat hat über die Massnahmen und ihre Auswir
kungen der Bundesversammlung jährlich Bericht zu erstat
ten. 

Art. 14 
Vollzug 
1 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt. Er erlässt 
die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 
2 Er kann die Überwachung der Preise sowie die Durchfüh
rung der Massnahmen einem Beauftragten übertragen, der 
dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement unter
steht. 

5. Kapitel: Vorübergehende Änderung von Bundesrecht 
Art. 15 
Während der Geltungsdauer des vorliegenden Beschlusses 
sind die Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen 
nach dem Bundesbeschluss vom 30. Juni 1972 von Geset
zes wegen in allen Gemeinden des Landes anwendbar. 

6. Kapitel: Schiussbestimmungen 
Art. 16 
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 
2 Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 der Bundesverfassung 
dringlich erklärt und tritt am .. , .. in Kraft. 
3 Er untersteht nach Artikel 89bis Absatz 3 der Bundesver
fassung der Abstimmung des Volkes und der Stände und 
gilt bei seiner Annahme bis zum .. , .. 
4 Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufheben. 

Proposition de la minorite 
(Oehler, Biderbost) (retiree) 

B 

Arrite federal sur la survelllance des prlx 

du 
L'Assemblee federale de la Confederation suisse arrete: 

Chapitre premier: Mesures generales 
Art.1 
Surveillance des prix 
1 Le Conseil federal peut surveiller l'evolution des prix des 
marchandises et des prestations de services. 
2 II peut, au besoin, ordonner des enquetes. 
3 En regle generale, la surveillance des prix est exercee 
avec la collaboration des milieux interesses. 

Art. 2 
lndication des prix de detail 
1 Le Conseil federal peut ordonner que les prix de detail des 
marchandises soient affiches et, pour ce qui concerne las 
prix des prestations de services, que le montant devant 
etre effectivement paye seit indique sous une forme appro
priee. 
2 II peut interdire que des prix trompeurs soient indiques 
dans la publicite. 

Chapitre 2: Mesures speciales 
Art. 3 
Mesures visant a empecher les augmentations de prix 
injustifiees 
1 En cas de persistance d'un . fort rencherissement ou 
d'augmentations extraordinaires des prix causant des pre
judices notables a l'economie, le Conseil federal peut edic
ter des dispositions pour abaisser des prix augmentes sans 
raison justifiable. 
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2 II peut ordonner qu'avant d'etre publiees et appliquees, 
las hausses de prix soient annoncees, motivees et sou
mises ä l'examen immediat de l'autorite. Elle interdira las 
hausses de prix injustifiees. 

Art. 4 
Abaissement de prix injustifies 
Le Conseil federal peut, en cas de persistance du renche
rissement, edicter des dispositions donnant la competence 
d'abaisser des prix injustifies fixes ou appliques aux fins de 
tirer abusivement parti de la situation du· marche, notam
ment lorsqu'il n'est pas tenu compte equitablement des 
avantages obtenus sur le cours du change ou lors de 
reductions des droits de douane. 

Art. 5 
Champ d'application 
Lorsque le rencherissement et l'evolution economique le 
justifient. las mesures prises en vertu des articles 3 et 4 
seron~ limitees ä certains domaines ou branches economi
ques. 

Chapitre 3: Dispositions communes 
Art. 6 
Obligation de fournir des renseignements 
Lors de procedures engagees en vertu du present arrete 
contre las entreprises et exploitations, celles-ci, ainsi que 
las autorites et las organisations de l'economie, doivent 
fournir tous las renseignements necessaires, produire les 
documents utiles et permettre de consulter las livres de 
commerce et pieces justificatives. 

Art. 7 
Voies de droit 
Las dispositions generales regissant la juridiction adminis
trative federale sont applicables. 

Art. 8 
Dispositions penales en general 
1. Celui qui aura contrevenu au present am~te ou ä ses dis
positions d'execution, en particulier 
celui qui aura viole l'obligation d'afficher las prix de detail; 
celui qui aura viole l'obligation d'annoncer les hausses de 
prix et de les motiver; 
celui qui n'aura pas reduit les prix dans la mesure ordon
nee; 
celui qui n'aura pas satisfait ä l'obligation de donner des 
renseignements ou qui aura fournl des indications 
inexactes; 
sera puni, s'il a agi intentionnellement, des arrets ou· d'une 
amende de 100 000 francs au plus. 
2. Si l'auteur a agi par negligence, la peine sera l'amende 
jusqu'ä concurrence de 50 000 francs. 
3. La tentative et la complicite sont punissables. 

Art. 9 
lnfractions commises dans une entreprise, par un manda
taire, etc. 
1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une 
personne morale, d'une societe en nom collectif ou en 
commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collecti
vite sans personnalite juridique ou de quelque autre 
maniere dans l'exercice d'une activite pour un tiers, les dis
positions penales sont applicables aux personnes physi
ques qui ont commis l'acte. 
2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le repre
sente qui, intentionnellement ou par negligence et en Viola
tion d'une obligation juridique, omet de prevenir une intrac
tion commise par le subordonne, le mandataire ou le repre
sentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup 
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des dispositions penales applicables ä l'auteur ayant agi 
intentionnellement ou par negligence. 
3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou 
le represente est une personne morale, une societe en nom 
collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou 
une collectivite sans personnalite juridique, le 2e alinea 
s'applique aux organes et ä leurs membres, aux associes 
gerants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 

Art. 10 
Poursuite penale 
1 La poursuite penale incombe aux cantons. 
2 Les jugements, les mandats de repression et les ordon
nances de non-lieu seront communiques sans delai et sans 
frais, en expedition complete, au Ministare public de la 
Confederation, a l'intention du Conseil federal. 

Chapitre 4: Execution 
Art. 11 
Cooperation des cantons et des organisations 
1 Le Conseil federal peut faire appel ä la collaboration des 
cantons et des organisations economiques pour appliquer 
le present arrete et ses dispositions d'execution. II peut 
contribuer financierement a la couverture des frais des 
organisations. 
2 On ne fera appel ä aucune personne dont la collaboration 
pourrait presenter le danger d'un conflit d'interets. 

Art. 12 
Maintien du secret 
Le secret doit etre observe sur les constatations faites, las 
documents consultes et las renseignements obtenus ä 
l'occasion de procedures au sens du present :rate. 

Art. 13 
Rapport 
Le Conseil federal fait rapport une fois par an ä !'Assemblee 
federale sur les mesures prises ainsi qua sur leurs effets. 

Art. 14 
Execution 
1 Le Conseil federal est charge de l'execution. II edicte las 
dispositions necessaires ä cet effet. 
2 II peut deleguer la surveillance des prix et l'execution de 
ses dispositions ä un prepose subordonne au Departement 
federal de l'economie publique. 

Chapitre 5: Modification temporaire du droit federal 
Art. 15 

Pendant la duree de validite du present arrete, l'arrete fede
ral du 30 juin19721) instituant des mesures contre les abus 
dans le secteur locatif s'applique de plein droit dans toutes 
les communes du pays. 

Chapitre 6: Dispositions finales 
Art. 16 
1 Le present arrete est de portee generale. 
2 II est declare urgent au sens de l'article ,89bi•, 1°, alinea, de 
la constitution et entre en vigueur le 
3 II sera soumls au vote du peuple et des cantons selon 
l'article 89!Jis, 3° alinea, de la constitution et aura effet, s'il 
est accepte, jusqu'au 
• Le Conseil federal peut l'abroger avant l'expiration de ce 
delai. 

Zurückgezogen - Retire 

Abschreibungen - Classements 

I..J_(') 
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Präsidentin: Zu den parlamentarischen Initiativen haben Sie 
einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. 
Über die Initiative Grobet (78.227) wurde bereits bei den 
Abstimmungen entschieden. Sie kann abgeschrieben wer
den. 
Die Initiative Jaeger (78.236) wurde zugunsten der Volksini
tiative zurückgezogen, und über den Beschlussesentwurf 
der Kommission Chopard haben Sie ebenfalls bei den 
Abstimmungen entschieden. Er kann abgeschrieben wer
den. 
Bei der Petition .der Leser der «Berner Tagwacht» zur Preis
überwachung wird beantragt, davon Kenntnis zu nehmen, 
ihr aber keine Folge zu geben. - Es wird kein anderer 
Antrag gestellt; Sie haben so beschlossen. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen vor, das Postulat 78.390, 
Jaeger, abzuschreiben, ebenso das Postulat 80.456 von 
Frau Uchtenhagen. - Es wird kein anderer Antrag gestellt; 
Sie haben so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der Sondersession. Ich danke 
Ihnen dafür, dass Sie so bereitwillig mitgeholfen haben, 
unser Programm einzuhalten. Ich bitte Sie auch um etwas 
Nachsicht, das ich Ihnen langdauernde, belastende Sitzun
gen nicht ersparen konnte. 
Wir treffen uns bereits wieder am 1. März zur Frühjahrsses
sion. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Damit 
sind Sitzung und Sondersession geschlossen. (Beifall) 

Schluss der Sitzung und der Session, um 11.45 Uhr 
Fin de Ja seance et de la session a 11 h 45 
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Verhinderung missbräuchlicher Preise 
Volkslnltlatlve 
Formation des prlx. Emp6chement des abus 
Initiative populalre 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. September 1981 (BBI III, 342) 
Message et projet d'arr6te du 9 septembre 1981 (FF III, 314) 

Beschluss des Nationalrats vom 28. Januar 1982 
Declsion du Conseil national du 28 janvier 1982 

M. Genoud, rapporteur: Les organisations consommatrices 
ont depose, le 8 juin 1979, une initiative populaire en la 
forme d'un projet redlge de toutes pieces tendant a empe
cher les abus dans la formatlon des prix. La demande etait 
accompagnee de 133 082 signatures valables; !'initiative est 
munle d'une clause de retrait. Elle demande que la constitu
tion federale soit completee par un article 31•0 xies qui char
gerait la Confederation de mettre en place une surveillance 
permanente des prix et des prix recommandes pour les 
biens et les services provenant d'entreprises ou d'organisa
tions occupant une position dominante sur le marche, 
comme les cartels ou organisations analogues de droit 
prive ou public. Les prix abusifs doivent pouvolr ätre abais
ses. 
II convient tout d'abord de rappeler que notre ordre econo
mique et social est fonde sur le principe de la liberte du 
commerce et de l'industrie dans les limites de l'economie 
du marche. La libre formation des prix par les mecanismes 
du marche fait partie integrante de ce regime. II n'est pas 
superflu d'ajouter, en passant, que ce systeme economique 
a contribue dans une large mesure a la prosperite et au 
bien-etre general qui caracterisent notre pays. 
Comme le souligne le Conseil federal dans son message, 
«des Interventions durables de l'Etat dans. l'amenagement 
des prix ne sont donc pas compatibles avec ce principe.» 
Toute regle souffrant des exceptions, il ajoute aussitöt: 
«Certains marches soustraits a la concurrence sont, il est 
vrai, exclus de ce systeme pour des motifs superleurs de la 
politique d'Etat». · On le remarque tout de suite, la regle 
generale peut et meme doit s'effacer dans certains 
domaines ou dans certaines circonstances, mais il ne peut 
s'agir que d'exceptions. Or, une initiative reclame une pre
sence etatique permanente dans les domaines les plus 
courants du marche. Dans ce sens, eile s'en prend fonda
mentalement a notre ordre economique. 
Les initlants justifient leurs propositions en deplorant 
l'absence de concurrence qui caracteriserait l'offre de 
biens ou de services par les cartels et les organisa~ions 
analogues de droit public et de droit prive. Remarquons 
tout d'abord, pour ce qui concerne le secteur public, qu'on 
verralt mal comment l'Etat surveillerait le prix des presta
tions qu'il decide par ailleurs. Peut-on imaginer qu'un nou
veau «Monsieur Prix» surveille ou meme abalsse les taxes 
des PTT decidees par le Conseil federal? 
Pour le secteur prive, il faut s'elever contre l'affirmation 
generale de defaut de concurrence dans notre pays. Spe
cialement dans le domaines des marchandises, on assiste a 
une lutte tres vive entre les distributeurs et l'on peut mäme 
affirmer que cette concurrence effrenee exerce une pres
sion bien plus forte sur las producteurs que sur les 
consommateurs. De plus, les regles tres ouvertes qui mar
quent notre commerce exterieur font que chaque penurie, 
sur le plan Interieur, est rapidement compensee par notre 
politique d'importation. 
Enfin, il raste a prouver que la surveillance des prix puisse 
ätre le moyen approprle et efficace d'animer une situation 
de concurrence somnolente ou inexistante. On peut meme 
se demander si les prix trop bien surveilles ne peuvent pas 
·etre la cause d'un desinteressemnt progressif pour l'acti-
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vite concernee et meme, ce qui apparait encore plus grave, 
si cette ingerence etatique ne peut pas conduire a compen
ser, par une diminution de qualite, la reduction de la marge 
de benefice imposee par un prix abaisse. II est vrai qu'un 
climat de saine concurrence doit etre la consequence des 
libertes economiques que j'ai rappelees. C'est la situation 
generale qui regne en Suisse, surtout dans les domaines 
qui interessant plus particulierement les organisations de 
consommatrices. II peut se presenter, toutefois, des mono
polisations dü marche; nous le reconnaissons volontiers. 
Mais il taut admettre que la surveillance des prix n'est pas 
le moyen adequat pour briser une teile domination. Cette 
täche revient a la legislation sur les cartels. Les travaux de 
revision de celle-ci sont en cours aupres d'une commission 
de notre Chambre. Si je suis bien informe, alle rapportera 
sur cet objet cette annee encore. C'est ainsi que, dans un 
avenir rapproche, la vraie reponse a la demande des ini
tiants sera apportee, a savoir introduire sur l'ensemble de 
notre marche le jeu d'une saine concurrence. 
Pour les raisons que je viens d'evoquer et auxquelles 
s'ajoutent celle, non negligeable, qu'est d'eviter la mise en 
place a demeure d'une nouvelle organisation bureaucrati
que, la commission a decide majoritairement de suivre le 
Conseil federal dans sa proposition de recommandation de 
rejet de !'initiative populaire. 
II taut maintenant aborder l'opportunite de proposer au 
peuple et aux cantons un contre-projet, comme le demande 
le Conseil federal. Certains membres de la commission s'y 
opposent en alleguant qu'il suffit de proceder, a l'avenir, 
comme ce tut le cas en 1972 et 1975, en recourant a l'article 
89bis de notre constitution qui institue le droit d'urgence. II 
taut remarquer, a ce sujet, que le recours au droit 
d'urgence a fait l'objet de critiques assez vives dans une 
periode ou ce mode de faire avait semble devenir une prati
que trop courante. L'objection serait d'autant plus fondee 
qu'il s'agirait de situations taut a fait previsibles et qui pour
raient se repeter avec une frequence assez elevee. De plus. 
l'utilisation de l'article 89b•s implique le recours obligatoire 
au Parlament a chaque reprise et entraine, de ce fait, une 
exigence de temps pas toujours compatible avec la dili
gence souhaitable dans ce genre de decision. 
Aussi la majorite de la commission n'accepte+elle pas de 
s'en remettre au droit d'urgence pour regler ces cas ou 
l'intervention de l'Etat s'impose. Elle souscrit a la proposi
tion de contre-projet tel que le demande le Conseil federal. 
Les dispositions prises en 1972 et 1975, bien que motivees 
par des circonstances conjoncturelles autres qua celles qui 
caracterisent notre situation presente, ont eu un effet posi
tif, dont une part importante doit etre attribuee a i'impact 
d'ordre psychologique. II taut donc admettre que, dans des 
circonstances conjoncturelles exceptionnelles, et comme 
mesure annexe au moyen classique de lutte contre la sur
chauffe fonde sur l'article 31quinquies de la constitution, des 
competences en matiere de surveillance des prix doivent 
etre accordees au Conseil federal. 
L'alinea 2bis nouveau qui nous est propose a i'articie 31quin

quies est aussi un prolongement des mesures adoptees en 
faveur de la protection des consommateurs mais il ne peut 
etre applique que dans le cadre d'une conceptlon globale 
destinee a parvenir a un equilibre economique. II a l'avan
tage de ne pas fermer le champ d'application aux seules 
entreprises et organisations qui occupent une position 
dominante sur le marche. II peut s'appliquer a tous les sec
teurs que l'autorite juge utile de soumettre a surveiilance. 
En cela, il va plus loin que !'initiative mais quant aux possibi
lites de mise en CEuvre, il respecte le principe fondamental 
et general de l'economie de marche car il ne peut intervenir 
que dans des situations conjoncturelles exceptionnelles, 
lorsque les moyens classiques ne suffisent plus a eux seuls 
a assurer l'equilibre economique. De surcroit, il est obliga
toirement limite dans le temps et lorsque la situation dans 
le domaine des prix se normalise, la mesure doit meme etre 
levee avant l'expiration du delai de validite. 
Formellement, ia commission vous propose, pour l'ensem
ble de l'arrete, de vous rallier a la decision du Conseil natio-
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naL La commission de redaction a fait parvenir quetques 
suggestions en vue d'ameliorer le texte de i'article 2. La 
commission vous demande de laisser le soin de la redac
tion definitive a ladite commission. II n'est cependant pas 
inutile d'attirer son attention sur le probleme delicat d'inter
pretation que pourrait faire naitre le maintien in fine de la 
notion «supportable pour la hausse des prix». 
Avant de conclure, je tiens a remercier M. le president de la 
Confederation de sa participation aux debats de la commis
sion, qui a permis un deroulement precis et rapide de nos 
deliberations. 
Je termine en rappelant que la majorite de la commission 
vous propose de recommander au peuple et aux cantons le 
rejet de !'initiative populaire. Une majorite egalement vous 
propose d'accepter le contre-projet du Conseil federal. 
Au nom de cette commission, je vous invite a entrer en 
matiere. 

Frau Lleberherr, Sprecherin der Minderheit: Die Kommis
sionsminderheit schlägt vor, die Volksinitiative der Konsu
mentinnenorganisationen ohne Gegenvorschlag des Bun
desrates zur Annahme zu empfehlen. Die Initiative verlangt 
eine Preisüberwachung dort, wo der Wettbewerb nicht 
spielt, nämlich bei Preisen, die von marktmächtigen Unter
nehmungen und Organisationen, insbesondere von Kartel
len und kartellähnlichen Gebilden, diktiert werden. 
Der Bundesrat dagegen will mit seinem Gegenvorschlag 
nur eine befristete Preisüberwachung, die bei Beruhigung 
der Preisentwicklung ausser Kraft zu setzen wäre. Es geht 
also um eine Preisüberwachung entweder aus Gründen des 
fehlenden Wettbewerbs oder wegen überhitzter Konjunk
tur. Sowohl die Konsumentinnen als auch der Bundesrat 
sind sich in einem Punkt einig. Der Wettbewerb ist das 
beste Mittel zur Regulierung der Preise und damit ein wich
tiges Instrument im Dienste der Konsumenten. In der Beur
teilung des bereits vorhandenen Wettbewerbs gehen aller
dings die Meinungen auseinander. 
Der Bundesrat vertritt in seiner Botschaft die Ansicht, dass 
auf den meisten Waren- und Dienstleistungsmärkten die 
Wettbewerbsbedingungen für den Konsumenten vorzüglich 
seien. Er findet, die vielfältigen Untersuchungen der Kartell
kommission machten die Behauptung eines ungenügenden 
Wettbewerbs in der Schweiz unhaltbar. Alle Untersuchun
gen der Kommission gingen aber gerade Branchen nach, in 
denen wenig Wettbewerb herrscht. Sie untersuchte auch 
für die Ausnahmen und Grenzfälle nicht den spielenden 
Wettbewerb. Der aufmerksame Verbraucher stösst täglich 
an die Grenzen des Wettbewerbs. Er spürt die wirtschaftli
chen Nachteile, wenn der Wettbewerb nicht spielt, der 
Zugang des Konsumenten zum Markt beschränkt ist oder 
seine schwache Position von einzelnen Anbietern oder 
Wirtschaftsorganisationen ausgenützt wird. 
Wir alle wissen, dass es den Modellfall eines perfekten 
Wettbewerbs nur in der Theorie gibt. Um so mehr sollte in 
der Praxis alles getan werden, um die Rahmenbedingungen 
zu verbessern. Die Konsumentinnen, die hinter dieser Initia
tive stehen, wissen um die Bedeutung der Marktwirtschaft, 
weil sie nur in diesem System ihre Kaufentscheidung frei 
ausüben können. Voraussetzung dieser Konsumfreiheit ist 
und bleibt der Wettbewerb. Die wettbewerbspolitisch aus
gerichtete Preisüberwachung ist systemkonform, das 
bestätigen auch Wissenschafter, weil sie dort einsetzt, wo 
der Wettbewerb eben nicht spielt. 
Ein Kartell kann bei der Preisbildung die Marktsituation 
schädigen, ohne dass sich die Auswirkungen auf den 
Gesamtindex der Konsumentenpreise derart niederschla
gen, dass die konjunkturpolitisch motivierte Preisüberwa
chung angeordnet werden müsste. Damit kommt klar zum 
Ausdruck, dass der Gegenvorschlag des Bundesrates 
ungenügend ist. Der Bundesrat will ja erst bei einer hohen 
Teuerung die Preisüberwachung einsetzen. Es ist unklar, ob 
dies bei 5, 6, 7 oder 8 Prozent Teuerung der Fall sein würde_ 
Nachteilig und schwierig wäre auch die zeitliche Befristung, 
sieht doch der Text des Gegenvorschlages vor: «Solche 
Massnahmen sind zu befristen und bei Beruhigung der 
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Preisentwicklung ausser Kraft zu setzen.» Ich kann mir leb
haft vorstellen, wie viele Diskussionen geführt würden, bis 
man sich über den richtigen Zeitpunkt für die Einführung 
der Preisüberwachung einigen könnte. Man kann ruhig 
davon ausgehen, dass die Massnahmen mit grösster Wahr
scheinlichkeit immer zu spät kämen. 
Übersehen wir nicht, dass hinter der Initiative weit über 
100 000 Konsumenten stehen. Zum grossen Teil sind es 
Hausfrauen, die tagtäglich Einkäufe für den Unterhalt ihrer 
Familie tätigen. Sowohl beim Zwangs- wie auch beim Wahl
bedarf sind die Teuerungsraten im vergangenen Jahr wie
der munter angestiegen. Verwundert es Sie, dass die breite 
Bevölkerung eine baldige Wiedereinführung der Preisüber
wachung erwartet? Die Konsumenten sind über die Teue
rungsentwicklung besorgt. Man bedauert generell, dass die 
Preisüberwachungsbeschlüsse Ende 1978 nicht nochmals 
verlängert wurden. Leider konnte sich damals das Parla
ment nicht dazu entschliessen, die Notrechtsbeschl(isse 
um drei weitere Jahre in Kraft zu belassen. Diese fehlen uns 
beispielsweise bei der Überprüfung von Heizöl- und Benzin
preisen, bei den Hypothekarzlnserhöhungen und in vielen 
anderen Bereichen. 
Die Preisüberwachung vom 1. Januar 1973 bis zum 
31. Dezember 1978, abgestützt auf zwei dringliche Bundes
beschlüsse, hatte nicht nur psychologische, sondern auch 
prophylaktische Wirkung. Natürlich lässt sich der genaue 
Einfluss der Überwachungsrriassnahmen auf die Preisent
wicklung nicht umfassend beziffern. Aber der Bundesrat 
hat in der Vorlage zum zweiten dringlichen Bundesbe
schluss 1975 die Vorteile dieses Instrumentes positiv 
gewertet. So erwähnte er die Möglichkeit, dass durch die 
fortlaufende Orientierung der Öffentlichkeit das breite 
Bewusstsein gefördert und die Bereitschaft der Konsumen
ten sowie der Unternehmungen zur tatenlosen Hinnahme 
der Preiserhöhungen stark vermindert würden. Offensicht
lich haben damals zahlreiche Unternehmungen geplante 
Preiserhöhungen nur in verringertem Mass vorgenommen, 
um einer unerwünschten Konfrontation mit der Preisüber
wachung zu entgehen. 

In Zeiten steigender Preise wird der Konsument von 
behördlicher Seite gerne auf das notwendige Preisbe
wusstsein verwiesen. Die Konsumentinnenorganisationen 
haben es seit eh und je als ihre Aufgabe verstanden, die 
Verbraucher über die Marktmechanismen aufzuklären und 
sie zu Preis- und Qualitätsvergleichen zu motivieren. Dieses 
Preisbewusstsein hat aber seine Grenzen. Bei Preisauftrie
ben innerhalb ganzer Branchen, also bei Kartellen und auch 
Monopolbetrieben, kann der Konsument nicht ausweichen. 
Er ist gefangen, wenn nicht eine wirksame Preisüberwa
chung einschreitet und die Erhöhung überprüft. 

langfristig gesehen kann also nur eine dauernde Preisüber
wachung den Konsumenten dort unterstützen, wo der 
Wettbewerb nicht spielt. Die Volksinitiative zielt übrigens 
auch in die Richtung der Kaufkrafterhaltung. Die Preise soll
ten nur soweit erhöht werden, als dafür höhere Kosten aus
gewiesen werden. Missbräuche in der Preisbildung bei Kar
tellen und marktmächtigen Unterneh!l"len, bei Monopolbe
trieben sind zu kontrollieren, und zwar vor allem dort, wo 
das freie Spiel der Marktkräfte behindert wird. Missbräuche 
bei abgesprochenen Preisen oder bei marktbeherrschen
den Unternehmen, aber auch das Versickern von Wäh
rungsgewinnen, sind keine konjunkturpolitische Erschei
nung. Sie können am wirksamsten durch eine wettbewerbs
orientierte Preisüberwachung verhindert werden. Unser 
Land darf als ausgesprochen kartellreich qualifiziert wer
den. Das heute gültige Kartellgesetz geht in Revision. Die 
derzeitigen Beratungen lassen leider noch keine Hoffnung 
zu, dass über diese Vorlage unser Wettbewerbsrecht in 
angemessener Zeit eine wesentliche Verbesserung erfah
ren dürfte. Man darf zu Recht behaupten, das die wettbe
werbspolitlsch ausgerichtete Preisüberwachungsinitiative 
der . Konsumentinnenorganisationen unsere Wettbewerbs
und Ordnungspolitik verbessern würde. Darin liegt auch ein 
Stück echter Konsumentenschutz! Unsere Wirtschaft 
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müsste an einem derartigen Instrument interessiert sein, 
weil es gerade das marktwirtschaftliche System schützt. 
Ich bitte Sie also. der Initiative ohne Gegenvorschlag zuzu
stimmen und diese dem Souverän zur Annahme zu empfeh
len. 

M. Debetaz: Le Conseil federal et la majorite de la commis
sion nous engagent ä dire non a !'initiative populaire. Le 
president et rapporteur de la commission vient de nous 
exposer les raisons de cette recommandation. J'estime 
aussi qua les inconvenients d'une surveillance durable des 
prix l'emportent sur les avantages qui pourraient en decou
ler. II ne me paraTt pas necessaire de repeter les arguments 
qui conduisent a cette appreciation negative. 
Contrairement a la recommandation que nous a faite il y a 
un instant notre collegue M. Genoud, je dirai en outre non 
au contre-projet presente par le Conseil federal et cela pour 
la raison fondamentale suivante: l'alinea 2bis qui serait 

. ajoute a l'article 31quinquies ne me paraTt pas necessaire. 
La surveillance et l'abaissement des prix, vises par le nou
vel alinea qui nous est propose par le Conseil federal, peu
vent etre ordonnes sur la base de l'article 89bis de la consti
tution federale, Comme cela a ete rappele, les artetes fede
raux de 1972 et de 1975 ont ete pris sur cette base. 
Le Conseil federal releve dans son message que les effets 
des mesures qui ont ete prises, conformement ä ces deux 
arretes, ont joue un röle favorable sur l'evolution du niveau 
des prix et que l'on n'a pas observe d'effets secondaires ou 
ulterieurs durables sur l'economie nationale, ni de perturba
tions du marche. 
En lisant le message du Conseil federal, on ne sent pas, me 
semble+il, c'est le moins qu'on puisse dire, un enthou
siasme debordant pour la surveillance des prix, quelle 
qu'elle puisse etre. Aux yeux du Conseil federal, cette sur
veillance ne devrait etre engagee que comme element com
plementaire d'une conception globale, element qui, inclus 
dans un ensemble de mesures, pourrait, c'est le Conseil 
federal qui s'exprime ainsi, «du rnoins pour une periode limi
tee, fournir une contribution a la stabilisation, de portee sur
tout psychologique». Plus loin, a la page 28 du message, le 
Conseil federal releve qua «meme si nous ne surestimons 
pas sa contribution a la lutte contre le rencherissement et si 
nous sommes conscients de son peu d'efficacite, en parti
culier pour ce qui est du rencherissement importe, la sur
veHlance n'en elargit pas moins l'ensemble des mesures 
possibles pour maintenir la valeur de l'argent». Puis le 
Conseil federal declare qua «la surveillance des prix ne peut 
etre appliquee qua dans une situation d'exception» et il 
entend souligner le caractere extraordinaire de trois 
fac;:ons: en assignant a la surveillance un objectif restreint, 
en limitant la duree de sa validite et en prevoyant imperati
vement que les mesures de surveillance et d'abaissement 
des prix sont levees lorsque la hausse devient supportable. 
L'argumentation qui a conduit le Conseil federal ä ses 
conclusions nous amene, a rnes yeux, tout a fait normale
rnent etraisonnablement, a l'article 89bis. 
Si le Conseil federal estime qu'une surveillance des prix est 
necessaire, il peut la proposer conformement audit article. II 
peut le faire aujourd'hui, il pourra le faire demain, a la condi
tion bien sür que cette surveillance se justifie et c'est d'ail
leurs ce que voulait le Conseil federal lorsqu'il a redige son 
rnessage du 27 septembre 1976 relatif a la deuxieme mou
ture de l'article conjoncutrel. 
J'ai repris le message de 1976 et j'y ai trouve cette phrase, 
qui me parait sage - il y a beaucoup d'autres phrases sages 
dans ledit message -: «L'issue negative de plusieurs scru
tins federaux importants (article conjoncturel, article sur 
l'enseignement, amenagement du territoire, etc.) rnontre 
nettement que le peuple et les cantotis hesitent fort ä 
confier de nouveaux pouvoirs a la Confederation. Nous 
nous somrnes employes autant que possible a tenir compte 
de cette realite en redigeant le nouvel article conjoncturel.» 
On lit egalement dans le meme message: «De maniere 
generale, la decision de limiter aux trois domaines classi
ques les derogations eventuelles a la liberte du commerce 
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et de l'industrie a ete bien accueillie. On est convenu que ta 
pleine utilisation des instruments disponibles permet de 
conduire une politique conjoncturelle efficace pour l'essen
tiel le recours a des arretes federaux derogeant a la consti
tuti~n restant d'ailleurs possible.» On a considere que les 
situations exceptionnelles doivent etre traitees aussi de 
maniere exceptionnelle sur le plan de la constitution 
Enfin. demiere citation: "La decision de renoncer s demfm 
der un elargissement de ces. attnbutions pourrait etre 
cependant de nature a opposer dans certains cas des difti
cultes a la politique conjoncturelle. Nous avons explique les 
multiples raisons qui peuvent commander des interventions 
differenciees. Pour apprecier le nouveau projet, il faut 
considerer aussi que nous pouvons etre confrontes demain 
a de nouvelles perturbations, qui ne pourront etre combat
tues qu' avec las moyens d'intervention precises par l'arti
cle constitutionnel.» Je rappelle qu'il s'agit des moyens d1ts 
classiques. «Le Conseil federal rappelte une fois de plus 
qua le recours temporaire a des arretes feder~ux_ urgen~s 
derogeant a la constitution (art. 89b1s de la const1tut1on fede
rale) doit donc etre reserve.» 
La volonte politique du Conseil federal etait donc clairement 
exprimee en 1976: il fallait que la Confederation puisse au 
besoin deroger au principe de la liberte du commerce et de 
l'industrie lorsqu'elle prend des mesures dans las trois 
domaines classiques - monnaie et credit, finances publi
ques, relations economiques exterieures. Pour d'autres 
mesures, le Conseil federal reservait expressement la pos
sibilite de recourir ä l'article 89bis. 
Ce qui etait vrai et bon an 1976 l'est toujours actuellement. 
Si le Conseil federal et le Parlament le veulent, ils ont la 
possibilite d'agir ä temps. L'article 89bis prevoit que les arre
tes federaux de portee generale, dont l'entree en vigueur 
ne souffre aucun retard, peuvent etre mis en vigueur imme
diatement. On doit admettre que les mesures conjonctu
relles a prendre, pour prevenir et pour guerir. sont de~ 
mesures dont l'entree en vigueur ne souffre aucun retard s1 
elles sont veritablement justifiees, opportunes, neces
saires. Les dispositions constitutionnelles existantes don
nent donc la possibilite ä la Confederation d'agir et de le 
faire efficacement. II n'est pas necessaire a mes yeux de 
completer ces dispositions. . . 
On a dit en commision: «Preisauftrieb und Sess1onsbegrnn 
fallen nicht unbedingt zusammen.» C'est vrai, mais je 
remarque qu'il n'est tout de meme pas plus difficile de fixer 
le debut d'une session extraordinaire qua d'agir sur le 
«Preisauftrieb». 
Un autre consideratlon, fondamentale eile aussi ä mes yeux, 
m'engage a dire non au contre-projet du Conseil federal. 
On nous reproche souvent de soumettre au peuple et_aux 
cantons un contre-projet avec l'intention bien arretee, smon 
declaree, d'ecarter plus s0rement une initiati~e populaire. 
Devant la commission, M. Honegger, conse1ller federal, 
reconnaissait que le partage des oui entre !'initiative et le 
contre-projet pouvait conduire a un double . refus. 
M. Honegger a qualifie ce risque de danger en aJ~uta~t 
cependant que l'histoire des scrutins federaux conna1ssa1t, 
il est vrai, des issues positives pour l'une ou l'autre des pro
positions simultanees. 
II me semble cependant que dans le cas qui nous occupe 
ce matin II sera difficile de justifier que c'est ä tort que l'on 
nous reprochera d'avoir presente un contre-projet p~~r 
mieux assurer le rejet de !'initiative. Ce reproche est deJ~ 
formule du cöte des initiants. C'est ainsi que l'on nous ecrrt 
que le contre-projet du Conseil federal n'apporte ri_en _de 
nouveau et l'on precise que l'article 89b1s de la const1tut1on 
donne d6ja au Conseil federal les competenc~s d'instau_rer, 
an cas de necessite, une surveillance des prrx tempora1re. 
Je rappelle que le Conseil federal declarait ~n 1976 _qu~ 
l'article 89b,s permettait d'agir lorsqu'il falla1t recounr a 
d'autres mesures qua celles dites classiques. En deman
dant aujourd'hui de rejeter !'initiative depose~ par les tro1s 
organisations de consommatrices, le ~onsE:11 fed~_ral pr~.
pose de charger l'article conjoncture! d une _d1spos1t1on qu 11 
avait ä mon avis sagement ecartee 11 y a s1x ans. Cela me 
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para1t un peu fort de ... «conjoncture», si vous me passez 
l'expression. . 
En conclusion. et avec mon collegue M. Reymond, Je vous 
prie de biffer l'article 2 de l'arrete federal et de limit~r par 
consequent notre recommandation, a l'article 3, au reJet de 
! 'initiative populaire 

Siuckl: F 1MS dil1 l•<'d(l11Wnd:11~n E.lem~111e 1111~~ri01 lllA.tt..l · 

w11tsct1attl1ch onentierMn W1rtschaftso1d11ung ist der Wett
bewerb und die Bildung der Preise durch die Marktkräfte. 
Wettbewerb zwingt den einzelnen Unternehmer, sich lau
fend den geänderten Marktbedingungen, den Marktbedürf
nissen anzupassen. Ein harter Wettbewerb garantiert über
dies eine entsprechende Effizienz der Wirtschaft, indem die 
Unternehmer - grosse und kleine - zur Rationalisierung 
und Innovation gezwungen werden. Dauernde staatliche 
Eingriffe in die Preisbildung zerstören demgegenü~er ~en 
Wettbewerbswillen der Wirtschaftsteilnehmer; sie srnd 
daher grundsätzlich mit unserem freien Marktsystem .~icht 
vereinbar. Fehlender Wettbewerb führt auch zu einer Uber
alterung der Strukturen und zu mehr oder weniger stati
schem Verhalten. Den Interessen des Konsumenten, die 
hier im Vordergrund stehen, ist mit Wettbewerb und Prei
sen, welche auf dem Markt gebildet werden, weit besser 
gedient als mit beh.ördlich kontrollierten P~eisen. . . 
Die vorliegende Initiative der Konsumentrnnenorgamsat10-
nen wird im wesentlichen mit der Behauptung begründet -
wir haben es von Frau Lieberherr jetzt wieder gehört -, der 
Wettbewerb spiele in unserer Wirtschaft nicht. Dieser Fest
stellung ist entschieden entgegenzutreten! Gerade d!e 
Branchen der Lebensmittel, aber auch der Brennstoffe, die 
jedermann betreffen. bieten Beispiele einer sehr harten 
Konkurrenz. Aber auch bei vielen individuellen Dienstlei
stungen herrscht ein hoher Wettbewerbsgra?· Nic~t zu 
unterschätzen ist ferner der Druck, der von 1mport1erten 
Gütern und Aussenseitern ausgeht. Von staatlicher Inter
vention die Ermittlung des sogenannten gerechten Preises 
zu erwarten, wäre wohl eine glatte Illusion! Neben den 
grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber einer daue_rnden 
Preisüberwachung müssen auch Bedenken technischer 
und administrativer Art zur Ablehnung der . voliegenden 
Volksinitiative füh~en. So liesse sich die Forderung nach 
Transparenz der Preise, wie man sich das offenbar seitens 
der Initianten vorstellt, praktisch kaum verwirklichen. Ferner 
ergäben sich unlösbare Schwierigkeiten bei der Frage, wel
che Unternehmungen der Preisüberwachung überhaupt 
unterstellt werden müssten, also wo man die Grenze ziehen 
müsste. 
Gegenüber der dauernden wettbewerbspolitisch motivier
ten Preisüberwachung, wie sie den Initianten vorschwebt, 
beinhaltet der Gegenvorschlag des Bundesrates das 
bereits einmal praktizierte und bekannte System - wir ken
nen es aus den siebziger Jahren - des temporären, subsi
diären Preisüberwachers und den Vorschlag, eine ordentli
che Verfassungsgrundlage zu schaffen. Der Gegenvor
schlag beruht auf der zutreffenden Einsicht, da~s die Pre!~
überwachung als Teil eines Bündels von konJunkturpoltt1: 
sehen Massnahmen durchaus wirksam sein kann, wobei 
allerdings das interventionistische Mittel nach_ de,:n Konz~pt 
des Bundesrats, das uns ausserordentlich w1cht1g scheint, 
lediglich subsidiär und_ auc~ nur b~fristet zur Dämpfung 
einer konjunkturellen Uberh1tzung ernge~etzt we~de_n soll. 
Ein weitergehendes Instrumentarium wurden wir Jedoch 
keinesfalls akzeptieren! 
zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Initiative von 
unzutreffenden Voraussetzungen ausgeht und ihre Durch
führung über das Ganze gesehen keinen Erfolg verspricht. 
Demgegenüber kann der ~assvoll ge~altene . Gegenvo~
schlag etwas bringen und wird den an erne konJunkturpoh
tisch motivierte Preisüberwachung zu stellenden Forderun
gen gerecht. Wir stimmen daher dem An_trag der Kommis
sionsmehrheit, also der Fassung des Nationalrates. zu. 

Guntern: Ich möchte im Zusammenhang mit dieser Vorlage 
noch folgende drei Bemerkungen anbringen. Meiner Auffas
sung nach sollte der Gegenvorschlag nicht ein Mittel sein, 
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um die Initiative zu Fall zu bringen, sondern eine Alternative 
zur permanenten Preisüberwachung bilden, eine Alterna
tive, die von einem wesentlich anderen Konzept ausgeht, 
vom Prinzip der Subsidiarität. Ich halte es also nicht mit 
jenen, die hoffen, dass es mit dem doppelten Nein vielleicht 
doch noch gelingt, die Preisüberwachung zu Fall zu -brin
gen, sondern mit jenen, die im Gegenvorschlag eine echte 
Alternative sehen, da sie dem entspricht, was wir aus Erfah
rung kennen. 
Wir haben 1972 und 1975 mit der befristeten, beschränkten 
Preisüberwachung im allgemeinen recht positive Erfahrun
gen gemacht. Die Bevölkerung hat die Preisüberwachung 
jeweils gut aufgenommen und in den Volksabstimmungen 
honoriert. Die Preisüberwachung von 1972 und 1975 war 
aber eben befristet, und das ist es, was der Gegenvor
schlag einzuführen beabsichtigt. 
Ich möchte den Initianten einen unverdächtigen Experten 
zitieren, nämlich Herrn Jucker, der sagte, die permanente 
Preisüberwachung habe mit der Zeit die gleiche Wirkung 
wie ein Kartell. Ein Preis könne ja nicht nur zu hoch, son
dern auch zu tief sein. Eine dauernde Preisüberwachung 
komme - so sagte Herr Jucker - nicht darum herum, ihre 
Rechnung auch von der Produzentenseite her zu machen. 
So könne es sehr wohl sein, dass sie eher preiserhöhend 
als -senkend wirke. Fast alle grösseren schweizerischen 
Kartelle seien Ausgeburten der Preiskontrolle. Sie entstan
den während des zweiten Weltkrieges und beständen trotz 
Wegfallens der Preiskontrolle weiter. Permanente Preis
überwachung wirkt daher nicht nur in Richtung Wettbe
werb, sondern unter Umständen in Richtung Kartell. 
Der Gegenvorschlag ist aber, nach meiner Auffassung, 
auch eine echte Alternative in dem Sinn, als er verhindert, 
dass die Preisüberwachung immer wieder auf Notrecht 
abgestützt werden muss. Voraussehbare Massnahmen wie 
die Preisüberwachung immer auf Notrecht abzustützen, ist 
mit der Idee und der Konzeption unserer Verfassung nur 
schwer vereinbar. Daher sollte nach meiner Meinung end
lich die Verfassungsgrundlage geschaffen werden. Deshalb 
glaube ich auch, dass der soeben begründete Antrag des 
Herrn Debetaz nicht genügt. 
Die CVP-Fraktion hat im Nationalrat sehr stark auf den 
Zusammenhang zwischen Preisüberwachung und Kartellge
setz hingewiesen, nach meiner Meinung zu Recht. Das Kar
tellgesetz hängt sehr eng mit der Preisüberwachung 
zusammen; bei beiden geht es um den Wettbewerb. Ich 
bedaure es eigentlich, dass es nicht möglich sein wird. In
itiative, Gegenvorschlag und Kartellgesetz parallel zu 
behandeln und aufeinander abzustimmen. Die CVP-Fraktion 
hat Erklärungen in bezug auf die Revision des Kartellgeset
zes abgegeben. Die wesentlichen Punkte, die nach Mei
nung der CVP im Kartellgesetz einzubeziehen sind, sind 
bekannt; ich brauche darauf nicht zurückzukommen. Ich bin 
überzeugt, dass es gelingen wird, das Kartellgesetz so zu 
revidieren, dass es zusammen mit dem Gegenvorschlag ein 
Instrument ergeben wird, um in Richtung Wettbewerb ver
mehrt tätig zu werden. Ich bin daher für Eintreten und 
werde für den Gegenvorschlag stimmen. 

M. Reymond: II n'y a pas de doute que la surveillance des 
prix, sous quelque forme que ce soit, jouit d'une sympathie 
populaire. Le Conseil federal ne s'y trompe d'ailleurs pas 
lorsque, a la page 13 du message relatif a !'initiative popu
laire tendant a empecher les abus dans la formation des 
prix, il affirme, parlant des experiences de 1973 a 1978, ce 
qui suit: «La surveillance des prix exer9ait une fonction de 
•mur des lamentations,, le prepose celie d'un ,ombuds
mann, auquel les consommateurs recherchant des conseils 
pouvaient s'adresser.» 
Un mur des lamentations, ni plus, ni moins! En effet, l'etude 
du rapport final du prepose a la surveillance des prix entre 
1973 et 1978 nous montre de maniere eclatante que, dans 
notre pays, la concurrence joue un röle essential et primor
dial, et qu'elie fonctionne. Dans tous les secteurs, il y a des 
«outsiders», des possibilites d'importation, des biens de 
substitutlon et de remplacement. 
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Certes, on peut admettre qu'en certaines circonstances 
particulieres l'Etat doive surveiller les prix et mäme les 
contröler. Cela est particulierement le cas lorsque l'inflation 
prend un rythme excessif. L'Etat peut alors, en surveillant 
las prix, exercer un effet moderateur. Toute la question 
consiste a savoir a quel moment il va stopper une teile 
action; car, si le contröle est permanent, comme le 
demande !'initiative, il conduit ä institutionnaliser une inter
vention constante de l'Etat dans la libre formation des prix, 
ce qui est contraire a un principe essential de notre econo
mie de marche. A force de persister, tout regime de 
contröle ou de surveillance des prix devient «contreproduc
tif», parce qu'il conduit a la fixation de prix planchers, parce 
qu'il occasionne une baisse de la qualite des produits et 
surtout parce qu'il finit par faire pression sur les salaires. A 
ce dernier titre, je n'ai jamais compris l'achamement de 
ceux qui, se pretendant les defenseurs des salaries, sou
tiennent un systeme permanent de surveillance des prix qui 
se retourne contre les employes et ouvriers et qui, au bout 
du compte, finit par handicaper le pouvoir d'achat du 
consommateur. 
Ce sont ces raisons qui me conduisent, comme M. Debe
taz, a repousser, aussi bien !'initiative populaire que le 
contre-projet du Conseil federal. 
L'intervention possible, telle que l'experience l'a montre, au 
moyen d'un arrete urgent base sur l'article 89bis de la 
constitution federale, est de loin preferable. En effet, non 
seulement alle postule une limitation dans le temps, ce qui 
est une garantie d'un retour salutaire, apres une periode de 
surveillance des prix, a l'economie de marche, mais encore 
elle ne peut etre maintenue plus d'une annee qu'avec 
l'assentiment du peuple et des cantons. A alle seule, la 
renonciation au droit dont disposent, ä l'article 89bis, 2e ali
nea, le peuple et les cantons, constitue un motif suffisant 
de rejet, a la fois de !'initiative et du contre-projet. 
L'obligation d'entrer en matiere, puisque nous devons 
repondre a la proposition des initiants, me contraint a quel
ques remarques, au sujet de leur initiative d'abord. Celle-ci 
prevoit une surveillance des prix s'appliquant aux biens et 
aux services offerts par des entreprises qui occupent une 
position dominante sur le marche, notamment par les car
tels et organisations analogues de droit public ou de droit 
prive. Aucun doute n'est possible. La surveillance des prix, 
selon l'enonce propose, serait permanente, ce qui, comme 
je l'ai demontre il y a un instant, devient rapidement nefaste 
pour les consommateurs. autant que pour les salaries des 
entreprises concernees. 
De plus, il. est un element de !'initiative sur lequel peu de 
personnes se sont exprimees jusqu'ici, celui qui consiste
rait a surveiller les prix, voire a les ·abaisser d'autorite, pour 
les cartels et organismes analogues du secteur public. La 
vraiment je ne comprends pas. Veut-on un contröle de 
l'Etat pour le prix du billet de chemin de fer ou pour le tim
bre-poste? Poser la question, c'est y repondre. 
Le contre-projet du Conseil federal, quant ä lui, est con9u 
de telle sorte que la surveillance et le droit d'abaisser les 
prix puissent etre appliques ä tous les biens et a tous les 
services. En theorie, il propose la cautele suivante: «Ces 
mesures doivent etre limitees dans le temps et levees lors
que la hausse des prix redevient supportable.» 
Cette restriction formelle est trop vague pour etre vraiment 
contraignante. Elle n'a rlen de comparable avec les termes 
precis du droit d'urgence qui prevoit l'abrogation apres 
douze mois, ä moins de ratificatlon par le peuple et les can
tons. 
Ainsi, par exemple, si ce contre-projet existait aujourd'hui 
dans notre constitution, il n'y a pas de doute qu'en aoüt ou 
septembre dernier, le Conseil federal l'aurait mis en applica
tion, et il n'y a pas de doute non plus qu'il serait encore en 
vlgueur aujourd'hui alors que l'inflation s'est ralentie. 
L'experience nous enseigne qu'un appareil administratif, 
une fois mis en place, tend ä perdurer si le terme n'est pas 
determine de maniere absolue. 
De plus, le contre-projet, s'appliquant sous la forme d'une 
delegation de competences au Conseil federal - selon ce 
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qu'on nous a dit - presente trois inconvenients majeurs. 
Premierement, il exclut !'Assemblee federale de Ja decision 
qui doit etre prise avant la mise en vigueur totale ou par
tielle de la surveillance. Or, c'est cette decision qui est poli
tiquement importante. Deuxiemement, II exclut les cantons 
de la decision ä prendre, contrairement au systerne de l'arti
cle 89bis, 28 alinea. Troisiemement, il expose le Conseil fede
ral a de multiples et excessives pressions, aussi bien de la 
part du Parlament que de celle de l'administration. Cette 
derniere, formee de gens competents, ne rechigne en effet 
jamais ä accomplir des täches supplementaires. 
En d'autres termes, le recours au droit d'urgence est un 
rempart contre las abus de l'intervention de !'Etat dans la 
libre formation des prix, garante de notre niveau de via et 
de notre prosperite. 
Enfin, j'aimerais preciser qu'aussi bien !'initiative qua Je 
contre-projet se gardent bien de parler des differentes 
composantes des prix qu'ils veulent contröler. Au nombre 
de ces composantes, les salaires sont aussi importants que 
le taux d'interet hypothecaire. A long terme, il n'est pas 
possible de surveiller las uns et pas las autres. C'est aussi 
parce que je ne veux pas de contröle des salaires, qui ne 
sont rien d'autre que le prix du travail, qua je ne veux ni de 
!'initiative ni du contre-projet. 
Une remarque pour terminer: je presume qu'on va me dire 
qu'en refusant le contre-projet, on risque de faire en sorte 
qua !'initiative soit acceptee. Je ne l'ignore pas, mais 
comme j'entends combattre l'un et l'autre devant le peuple, 
il n'est pas possible qua j'adopte ici une autre attitude. De 
plus, j'ai la conviction que le contre-projet conduirait a une 
surveillance permanente des prix, alors qua !'initiative, qui 
ne vise an fin de compte qua las abus des cartels et entre
prises a position dominante, s'inscrit finalement mieux dans 
notre systeme d'economie de concurrence et de libre 
marche. 

Egll: Ich stimme den Anträgen der Kommissionsmehrheit 
zu. Ich tue dies aber nur mit einigen inneren Vorbehalten, 
die in ähnlicher Richtung verlaufen, wie sie Herr Guntern am 
Schlusse seines Votums uns dargelegt hat. Ich möchte mei
nen Mentalvorbehalt wie folgt umreissen: Der Bundesrat 
und alle, welche die Volksinitiative ablehnen, tun dies aus 
der Überlegung, dass unser Wirtschaftssystem auf der 
Marktwirtschaft basiert und dass eine ständige Preiskon
trolle diesem System wesensmässig zuwiderläuft. 
Im Grunde genommen gilt diese Feststellung auch für die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Preiskontrolle. Denn jede 
Preiskontrolle bekämpft ja nur die Symptome einer nicht 
mehr funktionierenden Marktwirtschaft, sei dieses Nicht
Funktionieren nun konjunkturell bedingt oder sei es auf 
Auswüchse der Marktstruktur zurückzuführen. Nicht 
gerechtfertigte Preise sind also nur die Symptome einer 
nicht mehr spielenden Marktwirtschaft. 
An der Wurzel einer solchen Situation liegt der mangelnde 
Wettbewerb. Das ist heute von verschiedenen Votanten 
festgestellt worden, insbesondere auch von Herrn Stucki. 
Dort müsste eingegriffen werden, wenn ein solcher Eingriff 
überhaupt notwendig ist. Wer «Marktwirtschaft» sagt, muss 
notwendig auch «Wettbewerb» mitdenken. Und wer «Wett
bewerb» denkt. muss diesen auch wollen. Im Grunde - man 
muss darauf aufmerksam machen - wollen dies nämlich 
auch die Initianten. Denn die Initiative richtet sich gegen 
Tatbestände, bei denen die Initianten das Nicht-Funktionie
ren des Wettbewerbes vermuten; ich betone: vermuten! 
Nämlich bei marktmächtigen Unternehmen und Organisatio
nen. Aber sie gehen den falschen Weg. Erstens weil sie -
wie bereits erwähnt - nur Symptome bekämpfen wollen; 
zweitens: weil sie unbewiesenermassen annehmen, dass a 
alle, und b nur marktmässige Organisationen Preismiss
brauch betreiben; drittens: weil die von ihnen vorgeschla
gene Preiskontrolle, wie es heute mehrfach dargetan wor
den ist, in der Praxis nicht durchführbar ist. 
Wollen wir also das Übel an der Wurzel bekämpfen, müssen 
wir dafür sorgen, dass auf dem Markt ein wirksamer Wett
bewerb herrscht. Das geeignete Instrument zur Herstellung 
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dieses Zustandes ist die Kartellgesetzgebung. Unsere Kar
tellgesetzgebung ist bekanntlich zurzeit in Revision, und 
unsere Kommission hat die Arbeit bereits aufgenommen. 
Selbs~verständlich können wir von den Mitgliedern dieser 
Kommission heute nicht den Offenbarungseid verlangen, 
wie sie diese Revision vorzunehmen gedenken und zu wel
chem Ergebnis sie dabei kommen wollen. Aber wenn wir 
dann einmal im Plenum diese Kartellgesetzrevision beraten, 
sollten wir uns an unsere heutige Debatte erinnern; und alle 
sollen daran denken, die heute zu Recht, (ich betone: zu 
Recht) die Fahne der Marktwirtschaft hochgehalten und 
geschwungen haben. Ich gehöre auch dazu. 
Wären wir ganz frei, würde ich nicht ungerne das Ergebnis 
der Kartellgesetzrevision abwarten, bevor ich mich in unse
rem heutigen Geschäft entscheide. Und ich möchte mit 
dem Ergebnis dieser Revision - ich hoffe, dem werde so 
sein - alle jene, die mit dieser untauglichen Initiative liebäu
geln, überzeugen, dass es tauglichere und wirksamere 
Wege gibt, um ihr Anliegen zu realisieren. Ich sehe aber ein, 
dass ein Aufschieben der Behandlung des heutigen 
Geschäftes aus Verfahrensgründen nicht möglich ist und 
politisch wohl auch nicht opportun wäre. Aber wenn ich 
heute den Anträgen der Kommission zustimme, so tue ich 
es in der Erwartung, dass wir vorerst alles tun, einen wirk
samen Wettbewerb herzustellen, bevor wir überhaupt an 
eine Preiskontrolle denken, sei sie nun wettbewerbspoli
tisch motiviert, wie bei den Initianten, oder konjunkturpoli
tisch, wie beim bundesrätlichen Gegenvorschlag. 
Das ist meine Grundüberzeugung, aber auch meine innere 
Grundbedingung zur Zustimmung, und ich weiss, dass viele 
Mitglieder des Nationalrates, die dem bundesrätlichen 
Gegenvorschlag zugestimmt haben, vom gleichen Grund
gedanken ausgingen. Ich darf Sie daran erinnern, dass das 
Resultat bei der nationalrätlichen Abstimmung nicht gerade 
komfortabel war, und es wäre sehr leicht möglich, dass die 
Schlussabstimmung im Nationalrat in ein anderes Ergebnis 
umschlagen könnte, wenn unserer Debatte entnommen 
werden müsste, dass wir wohl Marktwirtschaft sagen, aber 
nicht Wettbewerb wollen, was ein wesensmässiger Wider
spruch wäre. 

Bundespräsident Honegger: Ich danke Ihnen für diese 
Debatte. Sie gestatten mir, auf einzelne Voten, die gefallen 
sind, noch eine Antwort zu geben. 
Frau Lieberherr, Sie behaupten, vielleicht etwas keck, wir 
hätten keinen Wettbewerb in der schweizerischen Wirt
schaft, und gehen deshalb davon aus, dass Wettbewerb 
geschaffen werden müsse und dass deshalb der Staat ein
zugreifen habe, um Missbräuche in der Preisbildung zu ver
hindern. 
Diese Behauptung ist deshalb nicht haltbar, weil gerade 
heute wenigstens ich, aber sehr wahrscheinlich viele unter 
Ihnen auch, die Feststellung machen, dass der Wettbewerb 
funktioniert, vielleicht in gewissen Bereichen sogar zu 
extrem funktioniert. Frau Lieberherr: Woher kommt es 
eigentlich, dass eine Initiative mit fast ebensovielen Unter
schriften zustande gekommen ist, um das sogenannte 
«Lädelisterben» zu verhindern? In dieser Initiative, die auch 
mit etwa 110 000 oder 120 000 Unterschriften dem Bundes
rat eingereicht worden ist, wird behauptet - sehr wahr
scheinlich auch nicht ganz zu Unrecht -, dass der Wettbe
werb im Lebensmittelhandel dermassen aggressiv geführt 
werde, dass die Existenz zahlreicher kleinerer und mittlerer 
Lebensmittelhandelsfirmen bedroht sei. So ganz von unge
fähr kommt ja sehr wahrscheinlich diese Initiative nicht. 
Ich gehe also davon aus, dass gerade im Lebensmittelde
tailhandel, aber auch in vielen anderen Bereichen, die sich 
mit dem Alltagsbedarf befassen, der Wettbewerb zweifels
ohne gut spielt. Auch die Tatsache, dass die Preisbindung 
der zweiten Hand gefallen ist, zeigt doch ganz deutlich, 
dass der Wettbewerb vor allem im Lebensmittelbereich 
usw. sehr stark ist. 
Ich glaube, es wird auch unterschätzt, und Herr Ständerat 
Stucki hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass in 
unserem lande - vielleicht wie nirgends sonst - die Import-
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konkurrenz stark spielt. Dank unserer freien Handelspolitik 
können Waren aus dem Ausland frei in unser Land impor
tiert werden, und unser schweizerischer Markt ist deshalb 
einem steten Wettbewerbsdruck aus dem Ausland ausge
setzt. Hier besteht ein ganz wesentliches Korrektiv dafür, 
dass Praktiken, wie sie von Ihnen genannt worden sind, 
Frau Lieberherr, Ausnahmen sind, sicher nicht zur Regel 
gehören. 
Sie haben zwei Beispiele angeführt, wo der Preiswettbe
werb nicht spielen soll: Heizöl- und Benzinpreise. Frau 
Lieberherr, es gibt kein Land in Europa, das so billige 
Heizöl- und Benzinpreise hat wie die Schweiz; aber nicht 
dank behördlich festgesetzter Preise, sondern dank dem 
freien Spiel der Marktkräfte. Darf ich Sie darauf aufmerksam 
machen, dass Shell Schweiz im letzten Jahr einen Verlust 
von 36 Millionen Franken ausweist? Glauben Sie, dass Shell 
Schweiz auch einen solchen Verlust ausweisen müsste, 
wenn die Behörden den Preis für Benzin und Heizöl festge
legt hätten? Daran zweifle ich ganz beträchtlich. Dieser Ver
lust von Shell Schweiz ist dem harten Wettbewerb im Sek
tor Heizöl- und Benzinpreise zuzuschreiben. 
Zur Frage wegen dem Hypothekarzins: Ich glaube auch da, 
Frau Lieberherr, dass ein staatlicher Preisüberwacher.nicht 
einmal die Kompetenz gehabt hätte, den Banken einen 
anderen Hypothekarzins vorzuschreiben. Die kleinen und 
mittleren Banken haben eben den Nachweis erbracht, dass 
sie mit den vor dem 1. März gültigen Hypothekarzinsen ihre 
Rechnung nicht mehr finden. Jeder staatliche Preisüberwa
cher hätte diesem Umstand auf jeden Fall Rechnung tragen 
müssen, wenn er nicht zum vornherein davon ausgegangen 
wäre, dass die Existenzberechtigung der kleinen und mittle
ren Hypothekarinstitute zu bezweifeln sei. 
Ich komme zum Schluss, dass gerade heute der Wettbe
werb vielleicht nicht ganz überall - da haben Sie recht, Frau 
Lieberherr -, aber in den wesentlichsten Bereichen unserer 
Wirtschaft recht gut spielt. 
Zur Aufklärung der Konsumenten usw.: Da bin ich einver
standen mit Frau Lieberherr; ich habe mich persönlich sehr 
dafür eingesetzt, dass wir einen neuen Verfassungsartikel 
erhalten, der dem Bund die Kompetenz gibt, Konsumenten
schutz zu betreiben. Wir sind heute auch daran, ein Konsu
mentenschutzgesetz zu erlassen. Darin sind die Grundla
gen festzuhalten, die es erlauben, Transparenz herzustellen 
und Aufklärung für die Konsumenten zu betreiben. Das 
Gleiche gilt übrigens für das Gesetz über den unlauteren 
Wettbewerb. Das ist auch in Revision begriffen, und auch 
dort wollen wir dafür sorgen, dass mehr und durchsichtige
rer Wettbewerb herrscht, als es vielleicht heute der Fall ist. 
Aber mit einer staatlichen Preisüberwachung erreichen Sie 
keine Transparenz. Dazu braucht es andere Instrumente. 
Frau Lieberherr, Sie machen dem Bundesrat den Vorwurf, 
er sei sehr wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage, 
rechtzeitig eine Preisüberwachung zu installieren, so wie er 
sich dies vorstellt. Das letzte Mal gelang uns dies aber 
durchaus; 1972 und 1975 haben wir sicher rechtzeitig 
gehandelt. Was wir beim Beschluss von 1975 falsch 
gemacht haben - da hat Herr Reymond recht -: wir haben 
ihn wahrscheinlich zu spät aufgehoben. Das war vielleicht 
ein Fehler; aber wir haben die Preisüberwachung nicht zu 
spät eingeführt. Nach Meinung des Bundesrates sollte er 
die Kompetenz haben, die Preisüberwachung einzuführen, 
selbstverständlich mit einer nachträglichen Kontrolle des 
Parlamentes. Ich glaube nicht, dass es zweckmässig wäre, 
wenn der Bu.ndesrat zuerst mit einer Botschaft ans Parla
ment gelangen müsste, um ihm vorzuschlagen, auf einen 
Termin X die Preisüberwachung ins Leben zurufen. Das 
hätte die Nachteile, die Frau Lieberherr Ihnen geschildert 
hat; auch Herr •Reymond hat darauf aufmerksam gemacht. 
Das ist nicht die Meinung des Bundesrates; der Bundesrat 
sollte in eigener Kompetenz die Preisüberwachung rasch 
einführen können, weil sonst die Gefahr besteht, dass die 
Preise vorher noch heraufgesetzt werden, so dass wir dann 
allfällige Preiserhöhungsbegehren von einem erhöhten Sok
kel aus zu behandeln hätten. Das ist aber nicht der Sinn der 
Übung. Wenn man schon der Meinung ist, dass der Wettbe-
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warb nicht funktioniere, dann wäre es nach Auffassung des 
Bundesrates effizienter, sich für eine griffigere Wettbe
werbsordnung einzusetzen, statt am Ergebnis des Spiels 
von Angebot und Nachfrage herumzudoktern. Wir halten 
deshalb dafür, dass Massnahmen zur Förderung der Kon° 
kurrenz, die Öffnung der Märkte, der Abbau von nationalen 
und internationalen Wettbewerbsbehinderungen preispoliti
schen Eingriffen vorzuziehen sind. Diese Mittel dürften -
das ist meine Meinung - auch effizienter sein. 
Die Herren Debetaz und Reymond vertreten die Meinung, 
dass bereits Artikel 89bis unserer Bundesverfassung dem 
Bundesrat die Kompetenz gäbe, eine Preisüberwachung 
einzuführen, falls er dies als notwendig erachte. Darf ich Sie 
darauf aufmerksam machen, dass anlässlich der Beratung 
des Konjunkturverfassungsartikels, auf den Herr Debetaz 
ausdrücklich hingewiesen hat, sowohl von seiten des Parla
ments, aber insbesondere auch von der Wissenschaft ein
dringlich darauf hingewiesen worden ist, dass es mit der 
Idee und mit der Konzeption unserer Verfassung nicht ver
einbar sei, wiederkehrende, voraussehbare konjunkturpoli
tische Massnahmen auf extrakonstitutionelles Notrecht 
abzustützen. Herr Guntern hat das ebenfalls erwähnt; ich 
teile seine Meinung. Ich glaube, dass heute die Stabilisie
rungspolitik zu einer ständigen und erstrangigen Aufgabe 
des Bundes geworden ist. Sollen die Grundsätze des 
Rechtsstaates geachtet werden, dann sollten meines 
Erachtens auch entsprechend die Verfassungsgrundlagen 
ausgebaut werden. Der Bundesrat hat sich bei seinem 
Antrag auf Ausarbeitung eines Gegenentwurfs an diesen 
meines Erachtens berechtigten Grundsatz gehalten. 
Die Wissenschaft hat sich auch zu dieser Frage, ob Artikel 
89bis hier Anwendung finde, geäussert. ich entnehme 
einem Buch des Staatsrechtlers Prof. Jörg Paul Müller aus 
dem Jahr 1977 folgendes: «Das Dringlichkeitsrecht bietet 
sich nur allzu leicht als Symptomtherapie eines entscheid
unfähig gewordenen politischen Systems an und die Versu
chung, es als alternative Form der Rechtsetzung ohne 
grosse Bedenken zu gebrauchen, hat sich nach der positi- . 
van Erfahrung der letzten Jahre noch verstärkt.» 
Ich glaube, dass, wenn man sich auf die Wissenschaft 
abstützt, die Dringlichkeit im Sinn von Artikel 89bis hier 
nicht gegeben ist! Voraussetzung ist ja nicht ein staatlicher 
Notstand; aber es ist immerhin nachzuweisen, dass gerade 
der Ausbruch aus der Verfassungsordnung notwendig, 
unumgänglich oder dringlich sei; das ist hier zweifelsohne 
nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass wir alle paar Jahre die
sen Artikel 89bis anrufen können, um gegen Teuerungs
schübe anzukämpfen. Leider wissen wir nicht, wann solche 
Teuerungsschübe erneut auftreten. Wir haben jetzt schon 
einige hinter uns; vielleicht haben wir aber auch noch einige 
vor uns. Deshalb ist die Meinung des Bundesrates, dass 
jetzt die Verfassungsgrundlagen geschaffen werderi sollten, 
damit er nachher ohne Anrufung des Notrechts über das 
nötige Instrument verfügt. 
Herr Debetaz, zur Frage der Patt-Situation: Initiative und 
Gegenvorschlag. Der Bundesrat hat das Recht für sich in 
Anspruch genommen, zu einem Vorschlag der Initianten 
eine Alternative aufzuzeigen. Diese Alternative ist grund
sätzlich etwas anderes als das, was die lnitiantinnen uns 
vorschlagen. Es geht darum, ob Sie eine wettbewerbsmoti
vierte Preisüberwachung oder nur eine konjunkturpolitisch 
motivierte Preisüberwachung wollen. Die Unterschiede sind 
schon in der Diskussion heute morgen dargelegt worden. 
Der Bundesrat darf von diesem Recht Gebrauch machen, 
und er darf - wie das die lnitiantinnen auch gemacht haben 
- dem Volk und den Ständen seine Meinung zu diesem Pro
blem bekanntgeben. 
Es ist übrigens nicht so, wie immer wieder gesagt wird, 
dass bei Initiativen mit Gegenvorschlägen automatisch eine 
Patt-Situation in dem Sinne entstehen muss. dass beide, 
nämlich Initiative und Gegenvorschlag, abgelehnt werden. 
Ich habe vor mir eine Tabelle der Doppelabstimmungen 
über solche Initiativen mit Gegenentwürfen vom·Jahr 1960 
bis zum letzten Jahr. In diesem Zeitraum fanden sechs sol
che Doppelabstimmungen über Volksinitiativen mit Gegen-
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v.,, ,;c,l1laiJull t1tatt. Eine Volksinitiative wurde nie angenom
rntm, allo elncJ abgolehnt worden. Dreimal wurde hingegen 
c'lnr Qogonentwurt angenommen. Und dreimal ergab sich 
allerdings eine sogenannte Null-Lösung aus der Verwerfung 
beider Vorlagen. Bei Gegenvorschlägen muss man also 
nicht automatisch damit rechnen, dass Initiative und Gegen
vorschlag abgelehnt werden. Immerhin: Solange wir unsere 
politischen Rechte nicht In dem Sinne korrigieren, dass 
auch ein zweimaliges Ja denkbar wäre, solange - das gebe 
ich zu, Frau Lieberherr - ist hier ein gewisses Risiko vor
handen. Aber das ist zweifelsohne nicht die Schuld des 
Bundesrates. 
Nun zur Frage des Kartellgesetzes; sie ist von Herrn Gun
tarn und insbesondere von Herrn Egli dargelegt worden. Ich 
bin mit Herrn Egli durchaus einverstanden: wer Marktwirt
schaft sagt, sollte auch Wettbewerb wollen. Das ist auch 
die These des Bundesrates im Zusammenhang mit der 
Revision des Kartellgesetzes. Ich bedaure nur, Herr Egli, 
dass Sie nicht in der Kommission waren. Dort hat es etwas 
anders getönt! Ich hoffe allerdings, dass die heutige 
Debatte und diejenige im Nationalrat und vielleicht auch 
noch die Volksabstimmung über Volksinitiative und Gegen
vorschlag etwas dazu beitragen werden, dass wir auch in 
der ständerätlichen Kommission der Revision einen Schritt 
näher kommen. Ich begrüsse Ihren Appell an die ständerät
liche Kommission, am bundesrätlichen Vorschlag nicht allzu 
viel abzubauen. Leider wird es kaum möglich sein, die Idee 
durchzuführen, die verschiedentlich geäussert worden ist, 
die Schlussabstimmung in beiden Räten so lange auszuset
zen, bis ein Resultat über die Revision des Kartellgesetzes 
in beiden Räten vorliegt. Die ständerätliche Kommission hat 
zwei Sitzungen hinter sich; es werden noch andere folgen. 
Es wird also, wenn's gut geht, noch im September oder 
spätestens im Dezember ein Entscheid denkbar sein. Der 
Nationalrat wird auch ein Jahr für die Beratung dieses wich
tigen Geschäfts - wie ich gerne zugebe - reservieren wol
len. Sie können aber kaum noch mit der Abstimmung von 
Volk und Ständen über diese Initiative und den Gegenvor
schlag zwei Jahre zuwarten, einfach schon deshalb nicht, 
weil der Bundesrat verpflichtet ist, nach Ablauf der vier 
Jahre, die für die Behandlung einer Initiative vorgesehen 
sind, den Termin für die Abstimmung festzusetzen, und 
zwar ganz unabhängig vom Ergebnis in den beiden Räten. 
Ich wäre sehr dankbar, wenn der Bundesrat diesen Ent
scheid nicht treffen müsste. Deshalb glaube ich, dass man 
nicht darum herumkommt, im Laufe dieser Session die 
Schlussabstimmung anzusetzen. Dies würde bedeuten, 
dass sehr wahrscheinlich noch Ende dieses Jahres die 
Bereinigung der Initiative und des Gegenvorschlages vorge
nommen werden können. 

Frau Lleberherr: Es fällt mir natürlich schwer, unserem ver
ehrten Herrn Bundespräsidenten etwas zu berichtigen. 
Aber ich möchte mich an das halten, was Herr Egli sagte: 
Wer «Marktwirtschaft» sagt, muss auch «Wettbewerb» den
ken. Auch ich habe die Marktwirtschaft erwähnt, und zwar 
sehr explizit, und auch ich habe nicht nur an den Wettbe
werb gedacht, sondern davon gesprochen. Wenn Sie nun 
gesagt haben - Herr Bundespräsident -, ich hätte erklärt, 
es gebe in der Schweiz keinen Wettbewerb, dann haben Sie 
mich entweder missverstanden, oder Sie haben mir etwas 
unterschoben; denn das habe ich selbstverständlich nicht 
gesagt. 
Ich habe noch einmal nachgesehen und möchte das der 
Korrektur halber doch noch einmal anführen: In der Beurtei
lung des bestehenden Wettbewerbs gehen die Meinungen 
auseinander. Ich habe ferner gesagt: Der Konsument stösst 
an die Grenzen des Wettbewerbs. Weiter habe ich noch 
etwas sehr Grundsätzliches erwähnt, nämlich dass es den 
Modellfall eines perfekten Wettbewerbs nur in der Theorie 
gebe. Das kann doch niemand bestreiten, dass es einen 
Modellfall nur in der Theorie gibt: Aber selbstverständlich 
habe ich nicht gesagt, es gebe keinen Wettbewerb. Ich bin 
Anhängerin des Wettbewerbs, das sage ich hier ganz offen. 
Ich bewerte auch den Zustand des Wettbewerbs ganz klar 

118 E 9 mars 1982 

als solchen, der sicher nicht das Schlechteste ist, das man 
:;Ich vorstellen kann. 

Mir lag sehr daran. das richtigzustellen, weil ich nicht nur an 
Wettbewerb denke, sondern auch ini Sinne des Wettbe
werbs handeln möchte. 
Noch etwas zur Initiative «Lädelisterben». Sie haben die In
itiative «Lädelisterben» hier so erwähnt - Herr Bundespräsi
dent -, als ob die Initianten eigentlich konträr gegenüber 
der Initiative für die Preisüberwachung gehandelt hätten. 
Das stimmt nach meiner Meinung nicht, denn die beiden In
itiativen schliessen sich gegenseitig nicht aus. Der Konsu
ment hat ein Interesse daran, auch einen Wettbewerb im 
Bereich des Angebots der täglichen Leistungen zu haben, 
nicht nur von den grossen, sondern auch von den kleinen 
Geschäften. Ich glaube, die Konsumentinnen haben sich in 
diesem Sinne immer auch sehr für die kleinen Geschäfte 
ausgesprochen. 
Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die Preisüberwa
chungsinitiative den kleinen Läden auch helfen könnte. 
Wenn Sie sich nämlich überlegen, warum die kleinen Läden 
eingehen, dann stossen Sie sehr oft auf folgenden Grund: 
der kleine Laden kann nicht mehr existieren, weil er von sel
ten der eigenen Lieferanten benachteiligt wird im Vergleich 
zu den Grossverteilern, denn die Grossverteiler erhalten 
bessere Konditionen als kleinere Geschäfte. Aus diesen 
Gründen bin ich der Meinung: beide Initiativen liegen im 
Interesse des Wettbewerbs, wie auch im Interesse der Kon
sumenten. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 
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Präsident: Es liegen drei Anträge vor: Ablehnung der 
Volksinitiative und Unterbreitung eines Gegenvorschlags 
(Antrag der Mehrheit); Ablehnung der Initiative ohne 
Gegenvorschlag (Antrag Debetaz/Reymond); Antrag auf 
Annahme der Initiative, wobei die Frage des Gegenvor
schlags entfallen würde (Antrag der Minderheit). 
In einer ersten Abstimmung gedenke ich die Frage zu stel
len: Soll die Empfehlung an das Volk auf Annahme oder 
Verwerfung der Initiative lauten? In einer zweiten Abstim
mung, die nur nötig wird, wenn die Mehrheit sich für eine 
Verwerfung ausspricht, werde ich fragen, ob die Empfeh
lung an das Volk mit oder ohne Gegenvorschlag erfolgen 
soll. Damit ist das Wort frei zu Artikel 2. 

M. Aubert: Mes propos se rapportent au moment de la dis
cussion qui suivra le vote sur !'initiative. Je m'adresse, en 
effet, a ceux qui ne veulent pas de !'initiative, mais qui sont 
partisans du contre-projet. Je les invite, avec mes collegues 
vaudois, a rejeter ce contre-projet. 
On nous dit que !'alternative qui est presentee aux citoyens 
suisses est une vraie alternative. Le peuple sera appele a 
choislr entre une initiative qui prevoit une surveillance des 
prlx de nature cartellaire, concurrentielle, et un projet qui 
prevoit une surveillance des prix de nature conjoncturelle. 
C'est vrai, c'est une alternative: nous avons, d'un cöte, une 
initiative qui s'interroge sur la cause de la hausse des prix 
et, d'un autre cöte, un contre-projet qui se soucie plutöt 
des consequences de cette hausse. C'est bien une vraie 
alternative, aussi vraie du moins qu'on peut en avoir en eco
nomie politique. 
Mais, si !'alternative est reelle, le choix, lui, est fausse et les 
des sont pipes. Je crois que plusieurs de mes collegues en 
sont conscients aujourd'hui. Les citoyens suisses auront la 
faculte de se prononcer entre deux termes bien distincts, 
mais, selon toute probabilite, c'est un troisieme terme qui 
sortira des urnes, le statu quo, le double non. 
Pourquoi dis-je «selon taute probabilite»? Tout a !'heure, le 
president de la Confederation nous a rapporte les donnees 
statistiques des vingt dernieres annees. II nou.s a rappele 
qu'ä six reprises, !'initiative et le contre-projet avaient ete 
presentes simultanement au vote du peuple et des cantons 
suisses, que trois fois le contre-projet l'avait emporte sur 
!'initiative et que les trois autres fois, en revanche, le 
contre-projet et !'initiative avaient ete rejetes. C'est vrai, 
mais ces chiffres ne doivent pas seulement etre comptes, 
additionnes. II faut aussi les peser et voir quelles etaient 
ces affaires, quand !'initiative et le contre-projet ont ete 
rejetes et quand le contre-projet l'a emporte sur !'initiative. 
Je crois que l'experience politique de notre pays montre 
qu'un contre-projet du Conseil federal et de !'Assemblee 
federale n'a de chance de l'emporter sur une initiative que 
lorsque celle-ci est demesuree ou qu'elle provient de 
milieux marginaux. Les trois affaires auxquelles M. Honeg
ger a fait allusion tout ä !'heure sont bien connues: il s'agit 
de !'initiative Danner sur l'aide ä la construction de loge
ments, initiative bizarre; d'une initiative du Parti du travail 
sur la prevoyance sociale, peu aimee dans l'ensemble de la 
Suisse; enfin, d'une initiative de !'Action nationale qui met
tait en cause taute notre politique etrangere, en exposant 
tous nos traites internationaux ä un referendum, ce qui etait 
vraiment excessif. Ces trois fois-lä, c'est vrai, le contre-pro
jet modere de !'Assemblee federale l'a emporte sur !'initia
tive. Mais M. Honegger devra convenir que les trois autres 
fois, Oll le contre-projet est mort avec !'initiative, etaient des 
cas Oll !'initiative n'etait pas demesuree et ne provenait pas 
non plus de milieux marginaux. II s'agissait des initiatives 
sur l'assurance-maladie, sur la participation et sur la protec
tion des locataires. De taute evidence, avec !'initiative des 
mouvements de consommateurs, nous sommes en pre
sence d'une initiative de la deuxieme categorie. J'estime 
qu'elle n'est pas demesuree. On peut la combattre; 
M. Debetaz, M. Reymond, M. Genoud, M. Honegger l'ont 
tres bien fait, mais eile n'est pas demesuree. Elle ne pro
vient pas non plus d'un milieu marginal - il l'a peut-etre ete 
autrefois, mais il ne l'est plus aujourd'hui. De sorte qu'on 
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peut parier, avec une quasi-certitude que, cette fois-ci, 
nous allons au-devant du double non. 
Et alors, Monsieur le president de la Confederation et chers 
collegues, vous qui vous preparez a voter le contre-projet, 
je vous pose une question, question double en forme de 
dilemme: ou bien vous tenez a ce contre-projet, ou bien 
vous n'y tenez pas. Si vous y tenez a cause de ses vertus 
intrinseques; parce qu'il permettrait d'echapper ä la proce
dure d'urgence, si vous etes prets ä vous depenser pour le 
faire accepter, je trouve votre attitude deraisonnable, parce 
que vous l'envoyez a la ruine. Si vous voulez vraiment ce 
contre-projet, vous devez attendre un autre moment pour le 
presenter, separement, au vote du peuple et des cantons. 
Si, en revanche, vous n'y tenez pas, si vous l'utilisez uni
quement pour faire piece a !'initiative, alors j'estime qua 
vous detournez l'institution de son but et je dis - vous 
m'excuserez d'employer un terme qui n'est pas tres parle
mentaire - qua ce n'est pas moral. 
D'un cöte, je tiens pour deraisonnable l'attitude de ceux qui 
veulent reellement le contre-projet. De l'autre, je tiens pour 
pas tres morale l'attitude de ceux qui, au fond, rejettent ce 
contre-projet, mais qui le soutiennent neanmoins pour le 
jeter dans !es jambes de !'initiative. 
La saute maniere, me semble+il, d'etre raisonnable et de 
suivre une morale politique est d'offrir au peuple et aux can
tons la faculte de se prononcer sur !'initiative seule·- vous 
verrez bien ce qu'ils en feront - et ensuite, si !'initiative est 
rejetee, de presenter au peuple et aux cantons, dans un 
vote ulterieur et distinct, les propositions qui nous sont 
faites par le Conseil federal et la commission. 
Je vous en conjure, mes chers collegues, n'usez pas de ce 
droit de contre-projet et presentez !'initiative seule au peu
ple et aux cantons. 

M. Genoud, rapporteur: M. Aubert me permettra de lui faire 
part de mon etonnement a la suite des propos pourtant tres 
clairs qu'il vient de tenir. J'ai en memoire la decision du 
Conseil national de renvoyer, dans re cadre de la procedure 
de la revision totale de la constitution federale, la procedure 
en matiere d'initiative populaire et de presentation de 
contre-projet. A mon tour, je n'etonnerai personne en 
disant qu'il n'est pas vraisemblable de croire que nous 
serons dotes prochainement d'une nouvelle constitution 
federale. Cela dit et pour reprendre les constatations de 
M. Aubert, on devrait retenir que !'Assemblee federale, 
contrairement au droit que lui donne la constitution actuel
lement en vigueur, ne pourrait plus presenter de contre
projets a des initiatives populaires que lorsque ces initia
tives sont manifestement excessives ou qu'elles provien
nent de milieux marginaux. Je suis un peu etonne de cette 
volonte de restreindre notre competence pour une aussi 
longue duree. Si nous presentons, avec l'accord du Conseil 
federal, un contre-projet dont on a indique les avantages, 
nous l'opposons a !'initiative qui presente de graves incon
venients de nature fondamentale. 
Ceux qui ont la charge de !'initiative, munie d'une clause de 
retrait, peuvent juger egalement la situation pour obtenir ce 
qu'il est raisonnable d'obtenir, de fai;:on a satisfaire a cette 
necessaire surveillance des prix avec les avantages qui 
decoulent de l'alinea 2bis de l'article 31quinqu,es et non de 
cette atteinte fondamentale ä !'ordre economique que nous 
avons depeint tout ä !'heure. Je renvoie la balle quant ä 
savoir qui doit etre raisonnable. II me semble que de part et 
d'autre la question peut etre posee. On ne voit pas pour
quoi, au nom de cette recherche de raison, l'un des camps 
s'inclinerait alors qu'il fait usage d'un droit que la constitu
tion lui confere. 

Bundespräsident Honegger: Wenn die Überlegung von 
Herrn Aubert richtig wäre, würde das doch bedeuten, dass 
der Bundesrat inskünftig auf Gegenvorschläge zu verzich
ten hat. Denn abwägen, ob eine Initiative mit -Gegenvor
schlag vor dem Volk und vor den Ständen Bestand hat oder 
nicht, das kann man nicht. Das hängt von zu vielen Dingen 
ab. Ich wäre heute nicht in der Lage zu sagen. ob die lnitia-
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tive angenommen oder abgelehnt wird. Das Gleiche gilt 
auch für den Gegenvorschlag. Solche Überlegungen einzu
beziehen in den Entscheid, ob der Bundesrat einen Gegen
vorschlag zu unterbreiten habe oder nicht, wäre auch ganz 
neu; es ist weder in der Verfassung noch in einem Gesetz 
vorgesehen. 
Die zweite Bemerkung: Herr Aubert, Sie sind damit einver
standen, dass es sich beim Gegenvorschlag um eine echte 
Alternative handelt. Soll jetzt der Bundesrat nur, weil viel
leicht beides abgelehnt wird (niemand weiss das mit Sicher
heit), einfach auf sein Recht, einen Aitematiworschlag zu 
machen, verzichten? Ist das nicht eine ganz andere 
Gewichtung, die Sie zwischen einer Initiative und einem 
Gegenvorschlag vornehmen? Initiativen haben ja noch 
andere Ziele als nur schlussendlich Volk und Ständen prä
sentiert zu werden. Auch diese Initiative, die wir hier bera
ten, hat selbstverständlich den Zweck gehabt, den Bundes
rat aus dem Busch zu klopfen und ihn zu bitten, in dieser 
Frage einmal eine Meinung zu äussem. Das hat die Initiative 
zweifelsohne erreicht. Es gibt zahlreiche andere Initiativen, 
die nachher zurückgezogen worden sind, weil die Initianten 
den Eindruck gehabt haben, das, was sie wollten, nämlich 
irgendeine Frage zu aktualisieren, sei ihnen gelungen. Das 
ist hier auch der Fall. Ich sehe nicht recht ein, warum nur 
der Bundesrat und das Parlament zu kuschen haben und 
warum nicht zum Beispiel auch einmal die lnitlantinnen 
sagen können: Das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat, 
ist vielleicht nicht so enorm weit entfernt von dem, was wir 
gewollt haben. Zu dieser Abwertung der Stellung des Bun
desrates und des Parlamentes gegenüber den Initianten 
mache ich also einige Vorbehalte. 
Darf ich jetzt aber auch eine Frage an Herrn Aubert richten? 
Herr Aubert, wo stünden wir, wenn wir jetzt das Verfahren 
befolgen würden, das Sie vorschlagen, nämlich auf den 
Gegenvorschlag zu verzichten, und die Initiative nachher 
abgelehnt wird? Wenn wir dann in den nächsten Monaten 
vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch einen Inflations
schub haben, sollte der Bundesrat handeln, wie er das 1972 
und 1975 gemacht hat. Sind Sie als Staatsrechtler der Mei
nung, er könne sich dann wieder, wie das Herr Reymond 
und Herr Debetaz vertreten haben, zum dritten und vierten 
Mal einfach auf den Artikel 89bis Absatz 2 abstützen? Wäre 
es nicht geschickter, man würde jetzt endlich einmal die 
Verfassungsgrundlage schaffen, um das zu realisieren, was 
das Schweizervolk und alle in diesem Saale damals, 1972 
und 1975, unterstützt haben? Heute geht es um nichts 
anderes als darum, die verfassungsmässige Grundlage zu 
schaffen, dass wir, wenn wieder einmal Not am Mann ist, 
das realisieren können, was das Schweizervolk im 1972 und 
1975 verlangt hat. Ich glaube, der Bundesrat hat richtig 
gehandelt, wenn er versucht hat, aus der Anrufung des Not
rechtes herauszukommen und eine verfassungsmässige 
Grundlage zu schaffen. Dass man das nun der Initiative 
gegenüberstellt, finde ich ein durchaus rechtsmässiges 
Vorgehen. 

M. Aubert: A ia question de M. Honegger, je reponds de la 
fac;:on suivante: cette base, constituee par i'article 31quinquies 
enrichi, vous ne l'aurez vraisemblablement pas dans ce pro
chain scrutin. Je ne suis pas prophete, mais il y a une forte 
probabilite que vous ne l'aurez pas. Et non seulement vous 
ne l'aurez pas, mais vous l'aurez compromise pour un scru
tin ulterieur. Rappelez-vous l'histoire de l'assurance-mala
die, ou les deux camps etaient d'accord sur la perception 
de cotisations proportlonnelles au salaire. Cette Idee morte, 
deux fois morte le 8 decembre 1974, n'a plus refait surface. 
Quand vous aurez tue !'initiative et quand vous aurez tue 
votre contre-projet, vous aurez de la peine a le ressusciter 
pour en faire ensuite un projet distinct. 
Avec ma proposition, !'initiative va seule devant le vote du 
peuple et des cantons. Si une majorite du peuple et des 
cantons approuve cette initiative, c'est qu'elle est vraiment 
tres bonne, comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau. 
Je suppose maintenant qu'il n'y alt pas cette majorite du 
peuple et des cantons. Au bout de quelques mois, puisque 
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tout est prepare, vous aurez votre article 31quinquies enrichi. 
Si, dans !'Intervalle, survenait une vague d'inflation ä 
laquelle l'article 31quinquies ne permettrait pas encore de faire 
face, nous pourrions recourir ä l'article 89bis. Nous l'avons 
fait plusieurs fois, nous pourrions encore le faire. 
Vous faites allusion a ma conscience de constitutionnaliste, 
il y a aussi mes sentiments de democrate. J'aime mieux 
faire quelques usages supplementaires de l'article 89bis -
qui, somme taute, n'est pas si mauvais que de duper une 
fois de plus le peuple et les cantons, en leur presentant une 
vraie alternative avec un choix fausse. 
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Decision du Conseil des Etats du 9 mars 1982 

Präsidentin: Das Wort hat Herr Jaeger für eine Fraktions
erklärung. 

Jaeger: Die unabhängige und evangelische Fraktion befür
wortet eine wettbewerbspolitische. Preisüberwachung. Sie 
lehnt daher den Gegenvorschlag des Bundesrates und 
damit auch diesen Bundesbeschluss einhellfg ab·.- denn die:· 
ser ist unwirksam und systemwidrig. 
Unsere Fraktion hat die Volksinitiative zur Einführung einer 
wettbewerbsorientierten Preisüberwachung unterstützt, die 
nur auf jenen Märkten zur Anwendung kommen soll, Buf 
denen die Preisbildung administriert wird, wo also kein 
Wettbewerb herrscht. Nur eine solche Preisüberwachung 
kann nach unserer Auffassung wirkungsvoll und ohne auf
wendigen Apparat eingesetzt werden. Sie ist zudem 
systemkonform. Die Beratungen im Ständerat zur Karteilge
setzrevision haben in der Zwischenzeit deutlich gemacht, 
dass sich in diesem Lande eine wettbewerbsfreundliche 
Ordnung, die diesen Namen wirklich verdient, bei unseren 
Verhältnissen nicht realisieren lässt. In dieser Situation 
bleibt~ im Sinne etwa der Stellungnahme der CVP-Fraktion 
in der Sondersession - nichts anderes übrig, als der markt
und wettbewerbspolitisch zweitbesten Lösung, der Preis
überwachung im Sinne der Volksinitiative, zuzustimrren. 
Unsere Fraktion lehnt aber den bundesrätlichen Gegenvor
schlag auch deshalb entschieden ab, weil er unweigerlich 
zu einem doppelten Nein führen wird. Eine Null-Lösung 
würde nach unserer Auffassung zu einer verfahrenen Situa
tion und mit Sicherheit zur Lancierung einer neuen Volks
initiative führen. 
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